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Grafschaft Baden.
Art. 3. Beeidigung von Beamten. Art. 204. Judicatur-ü. Competenzconflicte. Art. 424. LocaleS.

, 38. Amtsrechnung. „ 263. Fall und Abzug. . 430. „
„ 64. Landvogt. „ 300. Zoll und Geleit. „ 450. ,
„ 463. Polizeiliches. „ 351. Stifte und Klöster. „ 475. „
„ 184. Judicatur-n. Competenzconflicte.

Untere freie Aemter.

Art. 9. Beeidigung von Beamten. Art. 76. Landschreiber. Art. 184. Stifte und Klöster.
. 37- Amtsrechnung. „ 147. Justizsachen. „ 186. „ „
„ 60. Landschreiber. „ 179- Kirchensachen.

..-l : u <0 -.--KiK!-.'.' Mll!!.'.' stli'/l '.>»1 lil .'-.-'II»? k
300.

Konferenz von ltri, Schwyz und Nidwalden.
An der Treib, 25. August 1729.

lLandeSarckiv Tchwy« und Nidwaiden.t
k:,.z ..-Infi -/I- . ' '

Gesandte. Uri. Joseph Anton Püntiner von Braunbcrg, Landammann und Landshauptmann; Karl W
Schmid, Alt-Landammannund Landsfändrich; Stanislaus Emanucl Püntiner von Braunberg, Alt-La»da»»»a»^
Jost Anton Schmid, LandSscckelmeistcr. Schwyz. Joseph Anton Reding von Bibcrcgg, Ritter, Baron,
ammann; Joseph Franz Mettlcr, Alt-Statthalter und Siebncr. Nidwalden. Johann Melchior Reinigt
Lussi, Landammann : Sebastian Remigius Kaiser, Ritter, Landshauptmann und Alt-Landammann; Jol)^
Jakob Ackermann, Ritter, Alt-Landammann.

Uri trägt darauf an, das mailändische Capitulat zu erneuern, und weist auf die den Orten
hervorgehendenVortheile hin, namentlichauf die dann wahrscheinlich erfolgende Aufhebung des Zolls zu ^
nobbio. Die beiden andern Orte nehmen den Anzug ack rukereuckuin und sind der Ansicht, daß dieser
bei der nächsten katholischen Conserenz in Lucern freimüthig sollte berathcn werden. 8 6. ?».^) Uri stellt
Antrag, cS mochte Schwyz belieben, die Ratification und Auswechslung „der Landmarchcn"auszuhändigen
dem Beifügen, daß Uri die Seinigen zu aller Gebühr und Erhallung guter Nachbarschaft ernstlich eri»ai

habe. Schwyz hinterbringt den Antrag seinen gn. Herren und Obern. 8 9. e. Uri crmahnt, daß jedeS ^
sobald als möglich seine Ratification oder seme Ansichten über die verhandelten Gegenstände einsenden möchte. §

Man sehe auch im Abschnitte Herrschastöangclegenhcitcu:

Bellenz, Vollenz und Riviera.
Art. 164 bis 170.

»01.

Jahrrechnung der die Vogteien Lauis und Mendris regierenden Stände.
Lauis, im August 1729.

lTtaatSareklv Basel.I

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Orell, des inncrn Raths und Constaffclherr. Bern. Friedrich ^
Werdt, Vcnncr. Lucern. Anton Lcodegar Keller, des inncrn Raths. Uri. Franz Maria Crivclli, Landsch^

") Dieser Passus fehlt im Nidtvaldner-Abschied.
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^chtvyz. Joseph Frauz Reding von Biberegg, Alt-Landammann und Zcugherr. Unter walden. Johann

°ffgang von Flüe, Statthalter und LandSfändrich. Zug. Johann Peter Staub, des Raths. GlaruS.

Fridolin Frculer. Basel. Johann Heinrich Ryhiner, des Raths. Freiburg. Franz Melaus Gottrau,

^Bürgermeister und des innern Raths. Solothurn. Urs Franz Joseph Sury von Bussy, Jung-Rath.

^^sfhauscn. Balthascr Pfister, des großem Raths.

^4. Vicinat.

' LS. Abzug.

Ii.!,

.'Nzff. .

Mau sehe im Abschnitte Herrschastsangelegenheiten:

Vier enuctbirgischc Vogteien überhaupt.

Art. 77. Polizeiliche«. Art. 90. Jndicatur-u. Competcuzconflicte.

L auis und Mendri«.

Art. 188. Zollsachen.

I'tt/, IM! li'ttllMs'M ü-silltt'
Art. 343. Kirchliches.

Art. 337. Marchrnsachen.

n.'ss zie-e: -ahix, in, .nAr'

Lauis.

Mcndris.
II!-. N'.u

Il'AMNI!!

Art. 378. Personelles.

Art. 418. Kirchcnsachcn.
,Nl1 1', .!! 7,i -tt t-i

SV2.

'.--kiiiniN ',?ch II-,7,1. !s.! SttiiT c.-l. -i. '

Jahrrechnung der die Vogteien Luggarus und Mainthal regierenden Stände.
Luggarus, im August 1729.

sDtaatsarchiv Basel.I

Gesandte: Ebendieselben, welche zu Lauis.

Man sehe im Abschnitte Herrschastsangelegenheiteu!

^ Vicinat.
" ' ' iiu'N' i.j sst: nvch'li.'.

Zier cnnctbirgischc Vogteien überhaupt.
Art. 104. Jnstizsachen. Art. 157. Kriegssack)en.

Zlr, ^ Luggarus.
' ^^^^ur-u.Compctenzconflicte. Art. 513. Zöllschen.
' Straßenwescn. „ 533.

Main thal.

Art. 620. Locales.

Art. 567. Locales.

„ 595. Personelles.

Jahrrechnung der die Vogteien Bellenz, Vollenz und Riviera regierenden Stände.
Bcllenz, im August und September 1729.

Abschied konnte in den betreffenden Archiven nicht aufgefunden werden.

?>
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»«4.

. ' is'üNegotiation Zürichs und Berns in den zwischen den drei Bünden waltenden Streitigkeit?»
vom 2. September 1729 bis 23. Januar 1739.

lTtaatsarchi» ZiiriM.I

Gesandte: Zürich. Johann Kaspar Eschcr, Statthalter und des Raths. Bern. Ludwig von Wal»»'

wyl, gewesener Scckelmcister, dermalen Obercommandant welscher Lande, dcS Raths.

Da wegen der zwischen den drei Bünden in hohen Rhätien waltenden MißHelligkeiten gefährliche ^

terungcn zu besorgen und alle schriftlichen Mahnungen erfolglos geblieben waren, hatten Zürich und Bern >»

Betracht ihrer Verbindungen mit den drei Bünden eine Abordnung dahin zu schicken beschlossen, um

deren Officicn die streitigen Puncte beizulegen. Die Instructionen beiderseitiger Gesandten sind gleichen Jnh^»

In Chur unter GeschützcSsalven eingetroffen, suchen sich dieselben durch vertrauliche Unterredungen mit

dcsglicdcrn von der Lage der Dinge zu unterrichten, warten mit Ucbergabe ihrer Creditive an den Bu»^

Präsidenten noch zu, bis sie sehen, ob etwa auch von den katholischen Orten, an welche von Zürich und

um eine Abordnung geschrieben worden war, auf den bestimmten Tag einige Deputierte erscheinen. Na^

diese nicht erschienen waren und die Nachricht eingegangen war, daß dieselben die eidgenössischen

von Seite Zürichs und Berns für genügend erachten, geben die Gesandten ihre Creditive beim Bunvesp?»

dcnten ab, begehren die Zusammcuberufung der Häupter des obcrn und Zehngerichtcnbunds nach Chur/ "

daß der nach Jlanz ausgeschriebene Bundestag aufgeschoben werden möchte. Am 7. September erscheinen

Häupter in Chur, bewillkommen die Deputierten Namens der drei Bünde und holen dieselben durch eine

ordnung in ihre Sitzung ab. In einer „Proposition" weisen die Gesandten von Zürich und Bern

Beweggründe ihres Erscheinens hin, die in den Bünden, in der biShtt gepflogenen guten Nachbarschaft r>>^

Mitgcnossamc einer gleich thcucrn Freiheit zu suchen seien; sie betrachten sich als Glieder, so mit löl'UH

drei Bünden eine» Leib ausmachen; und nachdem sie die Gefahren dck Zwietracht für Republiken ins

stellt haben, weisen sie den Vorwurf, der ihnen gemacht werden könnte, als mischen sie sich in fremde Ha»

durch einen Passus des BundeSbriefcS zurück, welcher sie zu ihrer Handlungsweise verpflichte. Schließlich

sie aus herzliche Weise zur Eintracht namentlich im Hinblick aus den bevorstehenden Bundestag. Na sich^» ^

Deputierten des Gottcshausbundcs die Proposilion den Gemeinden mitgetheilt, die Abgeordneten der bcid?»^

dem Bünde mit den in Jlanz versammelten Boten sich vorerst besprechen zu »vollen erklärt hatten, bcnütz?»^
Gesandte» jeden Anlaß, für. die Beilegung der Zwistigkeitcn durch Vorstellungen zu wirken und die Hi»^'

zu beseitigen, welche dem Zusammentreten der drei Bünde bisher in den Weg getreten waren.

setzten die Häupter und Rathsbotcn des oben» und XGerichtenbundcö von Jlanz aus denen des ^

teshausbundcS als Termin ihres Erscheinens zu Jlanz den ^ September an, an welchem Tage sie auch/

dieselben nicht erscheinen sollten, die Behandlung der Standes- und Bundcsgcschäftc vornehmen würde». ^

Präsident des GottcShauSbundcs protestiert dagegen; die Gesandten dringen vergeblich auf die Vcrl»"isi^i>

des Termins bis zum ^ September; sie begeben sich in der Befürchtung, die Deputierten zu Jlanz >»» ^

auseinandergehen und dann schwerlich mehr zusammenzubringen sein, nach jenem Orte der Versammlung/ ^

dem sie die Versicherung erhalten, daß die Rathsboten des GottcShauSbundcs bald nachfolgen würden- ^

20. September kommen unter GeschützcSbcgrüßung die Gesandten zu Jlanz an, am 23. Präsident und - '

boten des Gottcshausbundcs. Nachdem durch die Anstrengung der Gesandten eine Zusammenkunft alll»
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'"ve vermittelt worden war, wird der Beschluß gefaßt, daß man eine Bereinigung unter sich versuchen, eine

Solution wegen des BisthumS fassen und endlich die SyndicatSgcschäfte behandeln wolle. Ein aus je vier

^ ^ boten gebildeter Ausschuß soll in Beziehung aus die anzubahnende Vereinigung einen Vorschlag bringen.
^ Ausschüsse des obcrn und des XGerichtenbundcS schlagen vor: l4Z l. Chur möge als Ort der Congrcsse be-

^ 2. Daö Präsidium auf den Congrcsscn soll dasjenige Haupt haben, welches am Bundestag präsidiert:

Bundesschreiber soll daS Protocoll führen. 3. Alle Jahre soll durch die Mehrheit der Session ein Vcr-

" der Kassa gemeiner Landen erwählt werden. 4. Die StandcSschriftcn und Protokolle sollen ins Archiv

^ 3- geordnet und unter drei Schlüsseln verwahrt werden, deren einer dem jeweiligen Haupt übergeben wird.

^ GvtteöhauSbund stellte dagegen Folgendes auf: <>!) 1. Der Kassier möge von allen drei Bünden sammt-
"wähl: »Verden, jedoch nach altem Brauch. 2. Der GottcShausbund null gerne das Scinige zu besserer

^^stellung dcS Archivs in Chur beitragen. 3. Der Congrcsse halber will auch er cS bei dem Alten be-
^ luhen. Hüigcgcn will er nicht zugeben, daß auf den Congrcsscn zu Chur ein Andrer auö einem

u Bunde, d. h. Einer auf eines Andern Jurisdiction das Präsidium führe; es soll bei dem alten Brauche

— Bus diese Vorschläge hin wollen sich beide Parteien nicht vergleichen, eine klagt bei den Ge-

»tz ^ die andre. Während die Gesandten damit beschäftigt sind, die Parteien durch Zureden einander

lich'A ^ Bingen, erhalten sie durch einen Bettclbubcn folgende Vorschläge eines Anonymus. (L) 1. Ein jcg-

ier Haupt soll kraft dcö 12. Artikels des BundeölwicfcS verpflichtet sein, dasjenige zu siegeln, nnrS die Mehre

^»iciiideii oder deren Boten sowohl von dem jährlichen unter allen drei Bünden gleich alternierenden

ag, als den in Chur oder anderSwo zu haltenden Beilagen mit sich bringen und vermögen; die Eidcs-

!v nn solches Haupt seinem Bunde in parliculaei schwört, soll nötigenfalls geändert werden. 2. Chur

^ seiner passenden Lage und wegen der guten Beherbergung, welche hier zu finden ist, wie bisher der

^ ^"wüungSvrt der Congrcsse bleiben. Der Präsident des GotteShauSbundcS soll das Präsidium dabei haben;

Uhcn, welchen die Besieglung der Dcerete, Atissivc u. s. w. bringt, soll unter den jeweiligen Häuptern

>"nicl

lchr ^^crnieren. Der Acluar dcS GottcshauöbundeS hat nach gccndigtcr täglicher Scssioir den Bundes-
der beiden andcrir Bünde das Protocoll zum copicren zuzustellen, damit sich diese beiden Bünde bei

Jahre in einem derselben abzuhaltenden Bundestage dessen bedienen können. 3) Diesen beiden

^ " Bünden soll freigestellt werden, je einen Agenten nach Chur zu schicken, welche der Bundespräsident

bi Brufen hat, wenn in der zwischen die Congrcsse fallenden Zeit fremde Schreiben eingehen oder andre

k'»es ^ ^"blllen; die Agenten können davon ihren Principalen die nöthige Nachricht geben. Zur Berufung

Hab ^"^"üamen Congresses muß der Präsident die Einwilligung der Häupter der beiden andern Bünde

^>j»' ^ ^'meinen drei Bünden soll gänzlich freigestellt sein, die Verwaltung der Kassa nach Gutdünken
Achten, ohne gn einen Bund oder eine Person darin gebunden zu sein. 5) DaS Archiv gemeiner Lande,

^ ui Chur befindet, soll durch drei Verordnete (von jedem Bund einen) von den den Gotteshausbund

^tgdt Chur allein angehenden Schriften geschieden, die noch zerstreuten Schriften sollen gesammelt und an

^»c» Dtte unter drei verschiedenen Schlössern aufbewahrt werden, zu welchem ein jegliches Haupt

r>»en,

^lüssel hat; die Schlüssel des ober» und XGerichtenbundcS haben deren Agenten zu Chur oder sonst

i» Verwahrung. Nachdem dieser Vorschlag verlesen worden, scheiden die Ausschüsse un-

»ii» ü Dinge von einander, und die allgemeine Session wird aufgehoben. — Beide Parteien stellen sick

^werden nochmals bei den Gesandten ein. Nach vielem Zureden überläßt endlich der GotteS?

""d den Gesandten, durch ihre Vermittlung den Streit zu schlichten; die Abgeordneten der beiden andern
45
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Bünde aber, welche mehrcntheils der reformierten Religion zugcthan waren, wünschen, damit die KatholisV

von ihren Bünden nicht gedrungen werden, die angebotene kaiserliche Mediation anzunehmen, die Gelang

möchten privat«, nomine handeln. Nach reiflicher Erdauerung geben die Gesandten folgenden „EinscM

dem Bundespräsidenten ein: (Ii) 1. Beide Bünde (der obere und der XGerichtenbund) mögen sich dazu versteh

in Chur, als dem bequemsten Orte, die Congrcsse zu halten. 2. Das Präsidium soll dabei der Präsident °

GottcShauöbundcS haben; ihm liegt es ob, dasjenige, was in allgemeinen Bundcssachen von den meh^'

Bünden erkannt wird, ohne einige Weigerung zu siegeln. 3. Jährlich soll ein Kassier der Kassa gemeiner

per major» aus gemeinem Bundestag erwählt und mit Instruction versehen werden. 4. Die Acten und Protei

sollen zusammengebracht und in einem bcsondern Archiv unter drei Schlössern verwahrt werden, zu dc»c»

ein Haupt einen Schlüssel hat. 5. Finden diese Vorschläge Eingang, so sollen beide Parteien sich zusaw"^

thun und nach Bünden und Verträgen die übrigen Beschwerden unter einander erledigen. — Dem B»»^'

landammann aber bedeuten die Gesandten überdicß, daß eS ihnen lieb wäre, wenn die Sachen bei dem

Herkommen gelassen würden; sei das nicht möglich, so möchte er dazu behilflich sein, daß durch obige Borschs

der Frieden erzielt werde. — In den vom Gotteshausbund einerseits und von den beiden andern Bünden and^

scitS besonders gehaltenen Sessionen wird der Vorschlag des Anonvmuö auf die Bahn gebracht und von erst^

beschlossen, denselben anzunehmen und den Gemeinden mitzutheilen; zugleich werden die Gesandten von ^

beiden andern Bünden ersucht, zwischen ihnen und dem Gotteshausbund eine Konferenz zu vermitteln,

mit allcr „Gewahrsamkcit," daß die Katholischen keine Jalousie fassen. In Folge dessen kommen auf der ^

sandteil Zimmer Abgeordnete der drei Bünde zusammen. Die Mitglieder des Gotteshausbundes geben in ^

ziehung aus den Vorschlag der Gesandten folgende Gegenvorstellungen ein: <lil) 1. Ehur möge für die

grcsse gewählt werden, nicht sowohl wegen der Bequemlichkeit, sondern nach alten Bräuchen. 2. Das erwähl

Siegeln ist widcr den Eid eines jeglichen Hauptes und könnte in wichtigen Dingen gefährliche Conseqw'"^

nach sich ziehen, besonders bei Aufnahme des MehrS und in zu gebender Erplication desselben. Unter

„Mehren", von welchen in Artikel 2 geredet, sollen nicht „die Mehren" der drei Bünde verstanden we^

sondern „die Mehren von den Mehren aller drei Bünde, welche zusammenhast und nicht bundSweis aufgeiio»'"^

worden." 3. In Beziehung aus die Kasse soll es beim Alten verbleiben; will man aber eine AcndG^

machen, so soll die Kasse wenigstens ani Ort des Kongresses und Präsidiums d. h. in Chur bleiben. 4.

Besorgung des Archivs soll von gemeinen drei Bünden nur Einer erwählt werden, und zwar ein in Chur

haftcr. — Beide Parteien vereinigen sich auf Zureden der Gesandten zu folgendem „Einschlag": (IZ

lautet gleich Nr. 1 des Vorschlags (0), nur daß nach „in Chur" ,;anverswo" weggelassen ist. Nr. 2

gleich Nr. 1 deS Einschlags (0). Nr. 3. Der Uebung der benachbartem eidgenössischen Stände gemäß s^ ^

Präsidium des Congresses ein jeweiliger Präsident des GotteShausbundes haben; die an die Republik cinkow>u^

den Briese ist er den beiden Häuptern sofort mitzutheilen verpflichtet. Nr. 4 lautet gleich (11) 3 mit dein ^

satz, daß gemeiner Landen Kassa der Bequemlichkeit wegen jeweilen in Chur bleiben soll. Nr. 5 lautet

(v) 4, doch heißt eS blos „in das Archiv gebracht". Nr. 6 gleich (11) 5. — Copieen dieses Einschlags

dem Landrichter und dem BundcSlandammann zugestellt mit dem Ersuchen, dieselben vor der Session

zu lassen und mit ihren Officien zu unterstützen; zugleich wird auch von Seite der Gesandten die Erwot^

ausgesprochen, daß ihr „Einschlag" nicht mit dem des Anonymus in eine Linie gestellt werde. ^ ^
beiden Parteien halten alsdann jede ihr besondere Sitzung. Der GotteShauSbund nimmt den Einschalt

Gesandten an und verlangt von den beiden andern Bünden zu wissen, was sie zü thun Willens seien. ^
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den Einschlag der Gesandren und die Vorschläge des Anonymus durch eine Commission in ein Project

^arbeiten und übergeben es den Gesandten. Folgendes ist sein Inhalt: (0) Nr. 1 ist gleich (L) 1, »ur mit

d"» Unterschied daß „oder deren Boten" weggelassen ist. Nr. 2 gleich (1>) 1 mit dem Unterschiede, daß die

^lstejsc in Chur gehalten werden „können". Nr. 3 gleich (1') 3 mit dem Zusatz „im Fall währcn-

Zeit dieselben (Häupter) oder deren Statthalter in Chur sich einfinden, so soll er ohne deren Jntcr-

^>tivn nichts eröffnen, noch weniger, was den Stand betrifft, etwas ordinieren oder disponieren." Nr. 4

(0) z Nr. 5 gleich (U) 1 mit dem Unterschiede, daß es hier heißt „die Acten und Protocollc sollen

^dcruin durch Verordnete schleunigst in das Archiv gebracht werden." Nr. 0 gleich (U) 5 mit dem Zusatz

aus ((5) 2 ^Der Actuar" u. s. w. Als Motiv dieser Vereinigung geben sie an, daß dieselbe gemacht worden

^ damit die Katholischen nicht von ihnen absallen. Obgleich das Mehr bei ihnen für den Vorschlag des
°"hnius ausgefallen, so wollten sie, die Reformierten, dennoch die Einschläge der Gesandten in der soeben

PPebencn Form bestmöglichst geltend machen. Die Häupter und RathSbotcn des vbern und XGcrichtcn-

^ wcs zu Jlanz laden diejenigen des GotteShauöbundes zur Thcilnahme an den bereits begonnenen Vcrhand-
über die Standes- und Landeögeschäftc ein und ersuchen zugleich die Gesandten, dem GotteShausbundc

des" (U) beliebig zu inachen, Als Resultat der Besprechung der Gesandten mit einigen Deputierten
Äottcshausbundcö wird folgender „Einschlag" (U) zu Papier gebracht: 1) Ein jcglichcö Haupt verpflichtet

vhne einigen Vorwand dasjenige zu siegeln, was die Mehre der Gemeinden sowohl'von den jährlichen

^ allen drei Bünden gleich alternierenden Bundstagen, als den in der Stadt Chur zu haltenden Beitagen

Üch bringen und vermögen, zu welchem Ende hin die Eidesformel, so ein jegliches Haupt seinem Bund

^ ^,'lii.ulm i zu prästicren schuldig ist, wo solche Herwider lauten möchte, geändert werden soll. 2. Des
. ^ halber, wo die Congresse zu halten, könnten der obere und der X Gerichten-Bund sich dahin verstehen,

ü, Chur, als dem bequemsten und bcstgclcgcncn Orte, gehalten werden. 3. Nach der Uebung

^ ^^^chbarten eidgenössischen Stände soll das Präsidium einem jeweiligen Präsidenten des Gotteöhausbun-
' als ch dessen Bund die Congresse zu hallen sind, überlassen werden; eS soll demselben obliegen, die an die

^ublff eiukommenden Briese beiden Häuptern ohne Säumnis) mitzutheilcn; im Falle, daß im Laufe des

Hre
und außer dcu buudcstäglichen Versammlungen eines oder beide Häupter in Chur anwesend sind und

Anwesenheit dem Präsidenten angezeigt haben, soll derselbe ohne deren Intervention die Briefe nicht

k"ach weniger Zwas, was den Stand betrifft ordinieren oder disponieren. 4. Gemeiner Landen

stät "crwalten, soll nach Belieben auf gemeinem Bundestag per mojmm cin Tüchtiger erwählt oder be-
a. ^ "ud mit nöthiger Instruction verschen werden. 5. Die Acten und Protokolle, so zu gemeinem

^'^aufzubehalten nöthig, sollen durch Verordnete schleunigst in das Archiv gebracht, registriert und unter

^ ^^üsseln verwahrt werden, von denen je einer den jeweiligen Häuptern einzuhändigen ist. 6. Der

^ "ar dcs GottcshausbuudeS soll täglich nach gccndigtcr Sitzung einem Bundeöschrciber der andern zwei

protocolliert worden, einhändigen, damit derselbe cS copicrcn und dem dritten mittheilcn könne,

Androhuiug einer Buße gegen die beiden ersten im Unterlassungsfall. 7. Sollten die Vorschläge all-

^ tzcfällig sein, so sollte man sich ungesäumt zusammenthun und auch die andern Beschwerden erledigen.

^ Dic^r „Einschlag" wurde zu Jlanz den 3. October 1729 den Häuptern zu Händen der Räthe und Ge-

jübergeben, damit er in ihren Sitzungen besprochen werde. Während dieser Unterhandlung

^ die beideit Bünde unter dem Vorwand, daß die katholischen Boten nicht mehr länger bleiben wollen,

HP ausrufen und behandeln wirklich einige Streitigkeiten. Acht Deputierte aus dem obcrn Bund treten
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aus der Sitzung aus, weil sie instruiert sind, an der Verhandlung der Civil- und Landcöjaä^
bei Abwesenheit der Deputierten des GotteshauöbunoeS nicht Thcil zu nehmen. Obigen Einschlag
nehmen die Deputierten des GottcshausbundeS zu Dank an, die Deputierten der beiden andern Bü««d
wollen denselben als einen wohlmeinenden Rath der Gesandten auf die Gemeinden schicken und unterstW''
wünschen aber noch einige Aendcrungcn. Die Gesandten erklären dagegen diese ohne des GotteShansbun^
Einwilligung als unzulässig uni> bezeugen ihr Mißfallen, daß man dcS Anonymus Vorschlag mit dem ihrigen
die Gemeinden schicke. Die Deputierten der beiden Bünde wenden sich wegen der Abänderungen an die ^
GottcshausbundeS. Diese antworten, daß sie, wenn die beiden Bünde erklären, sie wollten den Einschlag
auf die Gemeinden schicken und gemeine Standcssachen mit ihnen behandeln, mit ihnen in der Session
werden. — In der darauf gehaltenen Sitzung der beiden Bünde finden sich die Deputierten dcS XGcriäM
bunds durch die vom GoltcShausbund gegebene Erklärung befriedigt, die dcS obcrn Bundes hingegen mit
nähme der obbemeldeten acht wollen sich dazu nicht verstehen; die Rathsbotcn des XGcrichtenbundes treten
Folge dessen auch aus. Als nun eine völlige Auslösung der Versammlung zu besorgen war lind auch
Rathsboten des GottcshausbundeS abreisen wollten, stellen die Gesandten, um das Auseinandergehen zu hi»b^'
an den Landrichter, als Präsidenten, das Ansuchen, ihnen die eingekonnncnen Mehre der Gemeinden >uM

' sichtheilen, und an den Bundespräsidenten, mit seinen Boten noch nicht abzureisen. Der Erste entschuldigt
und will das Ansuchen vor die Session bringen, Letzterer verspricht, zu Jlanz zu bleiben. Den 7. Ockobc
tcn beide Parteien, jede in ihrem Zimmer wieder zusammen; in der Session der beiden Bünde erscheinen
jene Deputierten der acht Gemeinden. Diese läßt denen dcS Gotteshänsbundes erklären, daß sie, wenn su
ihnen sitzen wollen, den Einschlag (II) auf die Gemeinden schicken und sich mit ihnen über ihre Angelegt

wegen des BisthumS bcrathcn wollen. Endlich kommt auf Zureden der Gesandten der Zusammentritt aller
Bünde wieder zu Stande. In dieser Sitzung (die Deputierten jener acht Gemeinden sind auch anwesend) wird Z
Untersuchung der Rechte d"s GottcshausbundeS eine Commission von drei Mitgliedern ernannt, aus
Bunde eines (die Katholischen wollen aus ihrer Mitte niemand geben). Dieser wird aufgetragen,
Kürze der Zeit jene Rechte in Chür zu untersuchen und wegen Verkaufung des Münsterthals den La»drr
Vincenz bei seinem Eide zu fragen, was er davon wisse. Daneben werden noch andre die drei Bünde

treffende Gegenstände verhandelt. Eine zur Ausfertigung des Abschieds aufgestellte Commission geht u>«'^

richtetcr Dinge auseinander, weil der Gottcshausbund sich zu dem Ansinnen der beiden andern Bünde, daß ^
die Vorschläge deö Anonymus auch mit dem Einschlag (II) auf die Gemeinden schicken soll, nicht verstehen

Der Bundestag geht auseinander. Jede der beiden Parteien schickt die Verhandlungen an ihre Genie«« ^
Nach Beendigung des Bundestags wird den Gesandten durch eine Deputation von neun Mitgliedern ein
complimcnt für ihre Bemühungen abgestattet. Auf den wird ein Congrcß in Chur zur Eröffnung

Abstimmung der Gemeinden über die ihnen mitgctheilten Einschläge angesetzt. Die Häupter der drei B««'
übergeben das Resultat der Abstimmung; im obcrn Bund stimmten ohne und mit Bedingungen für die bsm"

(II) II, dagegen 16; im-Gottcshausbund alle 21 dafür (eine Stimme ist noch im Rückstand); im ^GeriäP^
bund ohne und mit Bedingungen dafür 13, für das Project des Anonymus 1. — Die Gesandten wü»l ^

eine bestimmte Erklärung, ob ihr Einschlag angenommen und die Einigkeit als wiederhergestellt anzuselst«^
Nachdem aber die zu Chur versammelte«! Häupter sämmtlicher drei Bünde keine bestimmte Erklärung

abgegeben und die Gesandten nochmals eine solche verlangt haben, sprechen sich die Häupter der gemeinen ^
Bünde über die Lage der Dinge also aus: der Gottcshausbund hat einstimmig den Einschlag angen^'
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Und der Bundespräsident ist der Ansicht, daß, da der XGerichtenbund auch angenommen, der obere Bund gc-

'"uß dem Bundesbrics sich werde unterwerfen müssen. Der Landrichter hingegen ist der Ansicht, daß in der-

^ichm Fällen und Particular-Bundesangelegenheiten ein Bund nicht übcrmehrt werden könne, will seine Gc-

uu»iden von dem Verlauf der Dinge benachrichtigen und deren Vcrhaltsbefehlc erwarten, hofft aber, daß die

^kmeinden auf den Frieden abzielende Gedanken haben. Der Bundeslandammann glaubt, daß der obere Bund

^ Bundesbries der Mehrheit sich unterwerfen werde, und daß daher der Friede so viel als hergestellt sei. Nach

"Heilung der Verhandlungen an die Gemeinden des ober« und des X Gcrichtcnbundes wird dieser Congrcß be-

^uf den December versammelt sich der Kongreß wiederum in Chur und legt den Gesandten das

0ultat einer nochmals vorgenommenen Abstimmung über ihren Einschlag (U) vor. Im obern Bund stimmten

Hue Bedingungen dafür 9, dagegen 10, 2 Stimmen sind ausgeblieben; im GotteöhauSbund alle

^>n»nen (22) dafür, im XGerichtenbund alle theils ohne, theils mit Bedingungen dafür. Die Gesandten

den Häuptern den Wunsch ausdrücken, sie möchten sich durch einen freundlichen Vergleich vereinbaren

ehalten zur Antwort, daß die Häupter gemeiner drei Bünde der Meinung seien, daß die alte Ruhe und

'ugkeit unter den drei Bünden bald werde vollkommen hergestellt sein. Auf dieses hin senden die Gesandten

"'Uu ausführlichen Bericht in ihre Orte und erhalten von da die Erlaubniß zur Rückkehr. Unter deitr 21.

/'Mar zUgcn die Gesandten dem Bundespräsidenten zu Händen der drei Bünde ihre baldige Abreise durch

^vciben füge,! ihre Ermahnungen zu Friede und Eintracht bei und hinterlassen dem Bundespräsidcn-

authentisches mit ihren Unterschristen versehenes Eremplar des nun angenommenen Einschlags (N). Vor

r Abreise übergiebt der Bundespräsident den Gesandten ein Schreiben, in welchem er seine begründeten

^üel ausspricht, daß Ruhe und Friede wirklich hergestellt seien. Die Gesandten nehmen diese Erklärung als

^ von ihm persönlich, nicht im Namen deS GotteshauöbundeS gegebene an und ermahnen nochmals zum

^Ucdeii. Den 23. Januar reisen sie nach empfangenem AbschicdScompliment von Seite der drei Bünde und
^tadt Chur ab, von Abgeordneten derselben und von 20 Reitern bis an die Grenzen begleitet.

.15'»iS .v."?

:«»5.
! i'l >! . ,'

^^chnuugsconferenz der die Vogteien Schwarzenburg, Orbe mit Tscherliz, Graudson und

Murten regierenden Stände.

Marten, 2V. bis 28. September 1729.

rTtaatSarchw Bcrn.I

Ns ^^andte: Bern. Gottlicb vonDießbach, Scckelmcistcr welscher Lande nuid des täglichen Raths; Samuel
°^vt, täglichen Raths. Fr ei bürg. Hans NiclauS Griset von Forcl, deS inncrn Raths, Alt-Zeugherr

^e^ucktc Actenstiickc zu diesen Streitigkeiten sind dem Abschiede beigelegt l) ein Abschied oon „prwsiävnt nnd

^Mintlichcn Nathsbottcn eines Lobl. GotteS-Hauö.PundtS allhicr zu Ehi;r bei einander versammt; st.st. ^ November 1728."
Gemeinden nebst Doeumenten, betitelt: Knrher'Entwurss oder Lxtraot und Lomponstinm der Rechtsammcnen, so ein

- Gottshauß-Pundt gegen allhicsigcm Bistmn hgt >l. s. w. 2) ?lbschicd der Häuptern nnd sambtlichcr Naths-Boltcn dcß

rwt! ^'ern: nnd X Gerichten-PundtS, in Maycnfeld Bcy-Täglich versambt. ^ December 1728. 3) Abschied der Händler
etwelche» der Näthcn des Lobt. Obern und X. Grichten PundtS in Fhnr versambt. st.ii. 2 Mai 1729. sEinc Vntgeg-

u>g «eis kurzen Entwurs n. s. w. kam heraus unter dem Titel: Eröffnung der Wahrheit, welche von einem nnparteyn

. dulriotischen Gemiith der gcsammbt-ldblichcn llopukliv gemeiner drcy Bund in Höchen Ustutiu über den ziublicicrten Enl-
«. s. w. zur allgemeinen Wohlsarth vorgestellt wird. 1729-s
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und Generalcommissariuö; Peter Walter Kuenli, Seckelmeistcr; Franz Peter Vonderwcid, Generalconunisiari»^

und des geheimen Raths. , ?-! .-„chj.z-.r.V f.- ^ß si iii? , zmi^'

«..Frciburg beschwert sich, daß der Landvogt zu Moudon den Claude Maitre wegen angeblich begang^

ZFrritorialviolativn habe in das Recht fassen lassen, weil selbiger zu Combremont auf der Treppe vor v"»

Kirchhos nach geendigter Predigt den Tag publiciert habe, auf welchen die von Combremont und der

ihre Ccnses dem Rcccvcur von Stäsis entrichten sollten. Dieß sei bis dahin immer also in Uebung gen'kb»-

und Frciburg glaube, daß .kraft seines Besitzes dcö sechsten Theiles der Souveränität, die ihm 1599 aus Straps

Allmenden und Hölzern zugesprochen worden, der Osftcial das Recht zu solchem Atisrufe habe, zumal va

selbe kein juridischer Act sei. Die bernerischc Gesandtschast entgegnet, daß der Dffieial, weil Berit an ^

mcldetem Orte die Territorialjurisdietion uiid Souveränität allein habe, zuerst sich beim Oberamtman» ^

anmelden sollen, tind bestreitet FreiburgS angesprochene Bcfugniß. Nach ihrer Instruction hört sie bloö FreibuE

Gründe an und referiert. 8 40. I». Frciburg rügt, daß der Landvogt von Moudon dem Schultheißen von Sias

ein Mandat zugeschickt habe, in welchem er ihm bedeute, daß an dem Lehcngcricht, Chenaur genannt, eiu^s

richtssäß vom Stande Bern fehle. Man findet, daß der Landvogt zu Moudon zu weit gegangen sei, und ^

die Zahl des Gerichts (ein Präsident und sechs Gerichtssäßen) vollständig sei. Gcrichtssäßcn von Combre»""

seien bisher nur dann zugezogen worden, wenn sich der Enden nicht Leute genug gesunden hätten. Ferner >r

Freiburg den Claude Maitre nicht mehr am Gerichte dulden, weil er einen Geldstag gehabt habe; wogest

eingewendet wird, daß der Geldstag nicht Folge von Liederlichkeit, sondern eines Brandunglücks gewesen, ^
daß an Maitre nichts verloren gegangen sei. Die Gesandtschaft Berns nimmt beide Punctc -wl l-oktzrenckuw. 8

Q. Freiburg beschwert sich, daß der Landvogt von Moudon nicht zugeben wolle, daß Jean Gaillard von

Hause, das unwidecsprechlich in sreiburgcrischcr Souveränität zu Combremont liege, den Feuerstattzins

Schlosse Stäsis abstatte. Die Gesandtschaft Berns, ohne Instruction, referiert. 8 42.
Mau sehe auch im Abschnitte HerrschastSaugelegcuhciteu:

Schwarzcuburg, Orbe mit Tscherliz, Graudsou uud Murtcu überhaupt.
Art. 29 bis 31.

S ch warzenb urg.
Art. 102 bis 105.

Orb.e mit Tscherliz.

Mt.2W^Stz07.
Grau d'sou,

Art. 715 bis 758.

M u r t e u.

rßhsiibiS.llll... ..... . , w, .,",ir,l!iA ^

»vi».

Geilieineidgenvfsische Tagsatzling..N.!>
Soloth ur u, So. November W 3. Dcccinber (729.

^Staatsarchiv Ziirich.^

Gesandte: Zürich. Johann Jakob Cscher, Bürgermeister; Johannes Hofmeister, Statthalter »»d ^

Raths. Bern. Isaak Steiger, Seckelmeistcr deutscher Lande; Friedrich von Wcrdt, Venncr. Luccrn ^

Hann Joseph Dürler, Schultheiß und Venncr; Franz Joseph Lcodcgar KruS, des Raths. U ri.
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^»tvn Püntincr von Braunberg, Landammann und Landshauptmann; Karl Franz Schund, Alt-Landammann
^ Landsfändrich. S ch wy z. Joseph Anton Reding von Biöercgg, Baron, Landammann ; Gilg Christoph
^chorno, Landammann.Obwalden. Johann Melchior Stockmann, Landammann und Landshauptmann;
^hanp Wolfgang von Wie, Landöstatthalterund LandSfändrich. Nidwaldcn. Johann Melchior Remigius

Landammann; Johanir Jakob Ackermanit,Ritter, Alt-Landammann und Landshauptmann ob und nid
Kernwald. Zug. Joseph Antoir Schumacher, Stabführer; Joseph Anton Heinrich, des Raths; Jv>eph

^chikcr, Stadtvenncr und Landammann des innern Zug. GlaruS. Joseph Anton Tschudi, Landammann
^ Alt-Landshauptmann; Johann Heinrich Martin, Statthalter und Alt-LandShauptmann. Base l. Emanuel
^kner, neuer Oberst-Zunftmeister; Samuel Mcrian, des geheimen Raths und Präsident des kaufmännischen

'kcctoriums. Frei bürg. Franz Peter Emanuel Fegclt, Schultheiß;Hans Heinrich Ponderweid, Alt-Zcug-
^ll'ter Md dco Raths. Solothurn. Johann Joseph Wilhelm Sury von Steinbruck, Schultheiß; Hiero-
^lilus Sury, Alt-Schultheiß; Peter Joseph Reinhard, Stadt-Benner; Peter Joseph Bcscnval von Bruiinstätt,

Seckelmcister. Schaffhauscn. Johann Fciir Wepfer, Bürgermeister; Johann Kaspar Murbach,'Ttatt-
^ und deS Raths. Appen; ell-Jnnerr Hoden. Johann Martin Gyger, Ritter, Landammann und

""»erHerr; Karl Marian Guter, Statthalter. Außcrrhoden. Loreitz Wetter, Landammann. AbtSt. Gallen,

^"»»s Antonius Freiherr von Thür», erster Minister und Hofmarschall; Joseph Anton Pünriner von Braun-
3, des gcheimcir Raths und LandShofmcister.Stadt St. Gallen. Christoph Hochrütiner, Bürgermeister;

"Ann Jakob Schärcr, Schaffner und des Raths. Wallis. Johann Fadian Schinncr, Pannerherr; Franzi
"bh Burgener, Zehntcnhauptmann; Christian Rotten, Landvogt. Biel. David Lambelct, Stadtvenncr und

^ 'staths; Peter Wildermet, Alt-Scckclmeistcrund des Raths.
Der französische Ambassador, Marquis de Bonnac, beruft aus Anlaß der schon früher den Ständen

»"Zeigten Geburt eines Kronprinzen (.Dauphins), im Namen seines Königs Ludwig XV. „sämmtlichc löb-
"nd zugewandte Orte" thcils zur Thcilnahmc an den aus Anlaß dieser Geburt veranstalteten Fcst-

' "'u, thcils um wegen Erneuerung des zwischen Frankreich und der Eidgenossenschaft 1663 errichteten, seit
Acren Jahren zu Ende gegangenen, 1715 nur von einigen Orten erneuerten Bündnisses zu unterhandeln,

"nl/ ^ eidgenössischenBegrüßung bcgicbt sich die ganze Versammlung,nachdem durch den Seckclschrcibcr
^den Großweibcl von Solothurn um Audienz angehalten worden, zu dem Ambassador und wird von den

äcren und Secretairen an der Hofpforte, vom Ambassadorauf der Treppe empfangen. Der Burgcr-

>»td ^ Äscher trägt eine „ausbündig zierliche" Beglückwünschung vor, giebt die Versicherung der wahren
sie , ^^"sgcnösfischen Ergebenheit und ersucht den Ambassadorum die Fortdauer sciitcr Propensiongegen

^gciwssm. Gcgencomplimentvon Seite deS Ambassadors. Abends Feuerwerk. TagS darauf (1. Dcc.)
"Masel, ß 1. I». (1. Decembcr.) Der Ambassador zeigt an, daß er seine Proposition zu halten

^ iche. A,ss den Autrag Luecrns wird beschlossen, denselben nickt, wie früher, durch acht Gesandte, sondern,
!"iskr^^ Unterschied zwischen einem PlcnipotentiariuS oder Envoyö und einem Ambassador zu machen (der

Plemporentiarius, Präkat von St. Blasien, und der kaiserliche Envonö von Rcichcnstcin waren von

Z^^""t>ten abgeholt worden), durch zehn Nachgesandte abzuholen, d.h. von Zürich, Bern, Luecrn, Uri,
^"terwalden, Zug, Basel, Freiburg, Solothurn. K 2. « . Die Abgeordneten der Stadt Mühlhauscn

> i>ür ob die Gesandten nicht zugeben möchten, daß sie, da das Geschäft die Erneuerung des Bundes
^vll/ ^ tvclchcm sie auch Theil hätten, den Vortrag des AmbassadorS bei der Session sitzend anhören ; nach

^t>ng desselben wurden sie sogleich abtreten. Zürich will das Ansuchen gewähren, da die Tagsatzung an
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sämmtliche löbliche und zugewandte Orte ausgeschrieben worden sei, und erachtet es für passend, daß charaeterM»'

Gesgndtc bei dem Vortrage nicht stehen, sondern sitzen. Sollte das nichr gestattet werden, so werde es künM

die Republik Wallis, mit welcher Zürich auch kein Bündniß habe, auch nicht einladen. Lucern findet es >ell

sam, daß Wallis mit Mühlhauscn in gleiche Linie gestellt werde; Uri will nicht zugeben, daß der Vorort Zün^

,1t I»'iiuii5 inte, ziare«, hierin sich ein Pradominium heraus nehme und, wen es wolle, berufe, sonst könib

man es nach altem Brauch der Mühwalt an Andere zu schreiben gar wohl entheben. Ihm stimmen die kaßw'

tischen Orte bei, Wallis will sich den Beisitz gewahrt wissen. Die protestierenden Orte wollen Mühlffw^'

den Beisitz gestatten; die katholischen aber beharren auf ihrem ersten Entschlüsse. 8 3. «R. Der Ambassador wird

von der dccrctierten Deputation abgeholt und halt zur Linken des Präsidenten bedeckten Hauptes (auch die

sandten sind bedeckten Hauptes) seine Propositio», in welcher er nochmals von dem freudigen Ercigniß der

burt eines Dauphins und von dem Wunsche seines Königs spricht, eine Gcneralcrneucrung des Bündnisses ^

1663 zu Stande zu bringen. Die Proposition hinterläßt er schriftlich in französischer und deutscher Sprache. 8 ^

«. (2. December. Vormittags 16 Uhr). In Folge der nochmals verlesenen Proposition des Ambassad^

bezeugen sämmtliche Gesandtschaften große Freude wegen der angetragenen Gencralallianz und erkläre»

bereitwillig darüber abzurathen. Zürichs Gesandtschast aber eröffnet instructionögcmäß, daß sie, da die

silion das Bündniß nicht ausdrücklich anbiete und die Vorfahren jederzeit um die Allianz angesucht worden st^
daraus antrage, die Anerbictungcn des Ambassadors vorerst anzuhören und dann dieselben m> , vlleotemluw

rekervnckum zu übernehmen, um vom alten Pfade nicht abzuweichen. Die übrigen Gesandten sind sä»»»tn'

der Ansicht, daß der Ambassador in seinem Schreiben das Bündniß anerboten habe, und daß man gcgc» ^

selben zu Händen dcS Königs aus anständige Propositionen hin eidgenössisch sich erklären, das angelw^

Bündniß „gestehen und zusagen könne." Die Canzlei wird beaustragt, die Gedanken der einzelnen Orb'

Papier zu bringen und der Nachmittagssitzung vorzulegen. jNachmiltagssitzung.) Der Entschluß der säinnüli^

Orte wird in einem Schreiben von obenerwähnter Commission dem Ambassador überbracht. Dasselbe cntb

erstens die Erklärung der. Bereitwilligkeit sämmtlichcr Orte zur Bundeserneuerung; ferner, daß Zürich inPw

sei, „den nähern Antrag und sonderlich, was etwa VortheilhastjgeS auf die Bahn kommen möchte, willig ^

„zuhören und seinen gn. Herren und Ober» zu überbringen." Bern, Glaruö, Basel, Schaffhauscn, App^ll^
Außcrrhodcn, Stadt St. Gallen und Biel erklären darin, „daß in Ansehung der angetragenen Büudnitz '

„Orte sich jcwcilcn eine Ehre machen werden, mit dem Könige in gutem Vernehmen zu stehen, zu dein ^

„die alte Freundschaft und das Bündniß auf anständige und ersprießliche Geding zu erneuern, auch zu

„Zeit und Ort einzutreten, zu welchem Ende dann man Jhro Ercellcnz Vorschläge auch anhören und in g"

„Treuen referieren werde". Die katholischen Orte nebst Wallis, welche im Bunde von 1715 begriffe», ^
der Abt von St. Gallen erklären, daß sie in gleichmäßigen Gedanken stehen, mit dem Könige ein gemein!»'

Bündniß zu errichten, wofern Mittel und Wege vorhanden, daß dasselbe zu allgemeiner Wohlfahrt, zum N'w,

und zur Zufriedenheit eingerichtet werden könne; im andern Falle gedenken sie bei dem Bündnisse von

zu verbleiben, da sie dasselbe für sich gedeihlich und ersprießlich halten. 8 6. <3. December). Da ^

Antwort auf oiesc Eingabe eingckommen, begeben sich die Gesandten sämmtlichcr Orre in cornoiv zu AbstaU' ^

eineS AbichiedScomplimcntcs zum Ambassador und statten durch den Mund des Bürgermeisters Escher den D»

für die vielfältigen Ehrenbezeugungen, köstlichen Tractamentc, die empfangenen reichen Gaben und gemA"

Ergötzlichkeitcn ab. § 7. sFeuerwerk, Illumination.)
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Die das Rhcinthal regierenden Stände.

T« Die daö Rhcinthal regierenden Stände verwenden sich schriftlich bei Appenzell-Inncrrhodcn für Land-

Gygcr, welcher am 1t, August trotz der von den regierenden Orten zu Frauenfeld ausgestellten Bc-

^"ii»ng seiner gehorsamen Aufführung vom doppelten Landrath zu Appenzell vcrurthcilt worden war. Dem

^ ^urn anwesenden Statthalter Suter, welcher daö Zeugnis! der Unschuld Gygcrö nicht hatte anhören
,, soll die Sache durch den Landammann Schorns nachdrücklich zu Gemüthe geführt werden, 8 8. I». Ebcn-

^be» verwenden sich schriftlich bei Appcnzcll-Außcrrhoden für Landammann Wetter, der wegen eines Kaufes,

^ llr der Landsatzung zuwider, die er aber wegen langer Abwesenheit nicht gekannt hat, nach der Schärfe
^ ^Oetzc mitgenommen worden war, 8 9.

^^'e»ze» der katholische»Orte und der Republik Wallis während der gemeineidgeuössische»
Tagsatzuug

im November und Deccmber 1729.

IStaatsarchiv Vaccrn.Z

^!»>^' Deeenibcr NvruurtagS vor der allgemeinen Sitzung, ! Lueernö Gesandtschaft eröffnet, daß ihre Obern

ikrsi ^ ^hchlosscn gewesen seien, sie dahin zu instruieren, nach Inhalt des Bündnisses von 1715, „die ganze
der 1712 den katholischen Orten abgenommenen Ländereicn von Zürich und Bern zu verlangen, daß sie

"innert worden seien, nicht so stark aus die Restitution zu „drucken", weil man besorge, cS möchten sonst

Z, ) u»d Bern abbrechen und alle gütliche Verhandlung ausschlagen; sondern sie sollte statt von Restitution von

ichä' ^ Drechen, Da die andern Orte sich damit einverstanden erkläre», wird beschlossen, „die Einrichtung deö Gc-

hxi ^ch"d Herstellung der Sachen" dem Ambassador durch einen Auöschnst zu empfehlen und ihn zu ersuchen,

^ ^^u^nz ^'^u katholischen Orten gegebenen Vertröstungen zu erinnern. Die Ab-

jedoch erst dann abgehen, wenn man wisse, waö in nächster gemeinsamer Session die protesticrcn-

^ Ue vorbringen. Als Deputierte an den Ambassador »verde» die ersten Gesandten von Luccrn, Uri, Schivyz,

i». Zug, Glaruö, Bcscnval von Solothurn und Pannerherr Schinncr aus Wallis gewählt, 8 5.

»»i> . ^bstattung deS AbschicdscomplimcntcS (den 3. Dccembcr) bcgicbt sich obige Deputation zum Ambassador

g^'"dsichll ihm gemäß der von ihren Obern empfangenen Instruction und dem von der Sitzung ihr gc-

r ^ ^"l^ugc ihre Angelegenheit wegen Herstellung des katholischen Wesens in den Stand, i» welchem eS

i'lz ^ befunden, nach Anweisung des Beibricfs von 1715. Der Ambassador antwortet, daß das, waö

^>z und gegen einander beschwöre» worden, sowohl in des Königs als dessen Ministers Herzen

^», ruhe, und daß auf selbigem Pfade, ohne davon abzugehen, fortgeschritten »verde» solle, wie er

^hrj lsiaubc, daß seine bisherigen Verrichtungen nicht dagegen sprächen; jedoch müsse auch die Zeit daö

^"^gen. 8 10. Zligs Gcsandtsckaft ersucht instructionsgcmäß die katholischen Orte: 1) ihr zu

ihr Ober»» über die Generalität des 32. Artikels der Allianz von 1715 Erläuterung zu geben und

z», ^urii, genannten Traetate und Instrumente in Copie oder in» Original mitzuthcilcn; 2) ihr Bericht

^ ^ Hauptbricfc, »vclche des Salzes halber der König den Orten gegeben, zu finden seien, und

^vegm geschlossen worden sei; 3) man möchte ihr Aufschluß geben über das Arcanum des jener Allianz

46
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angeschlossenenBcibricfS. Nicht alle Gesandten sind mehr anwesend. Luccrn, Uri, Schwyz, Untcrwaldcn ^
fahren in Beziehung auf Nr. 1 in so fern, daß Zug von Lucern darüber ädificicrt werde und die betreffend

Actenstückc mitgcthcilt erhalte. In Beziehung auf Nr. 2 sei nichts Anderes vorhanden, als waS 169t errief
worden sei; jedes Ort habe übrigens seine eigenen Briefe. Würde sich Zug gleich andern Orten gegen Fra»h"
aufführen, so würde ihm das Salz, wie andern Orten, fließen. „Den Beibricf (Nr. 3) belangend, hättw
„bei und auö heutiges Tags abgelegter Commissiondas Mehrere verstanden, so ihnen zum Bericht t»e>
werde." 8 11.

A»m. Die beiden vorhergehenden Abschiede bilden im Original einen; die Verhandlungen der katholische»Stände sind
demselben ausgezogen und besonder«zusammengestellt.

Mir/

»08.

Confercnzen der evangelischen Städte und Orte während der gemeineidgenössischen
im November und December 1729.

lStaatSarchiv Äiirlch.z

Gesandte: Neben den obigen: Mühlhauscn. Johann Hofer, Burgermeister; Friedrich Cornetz.
mcister. ^

t». Zürich bringt die zwei im Einladungsschreibendes Ambassadors enthaltenen Punctc zur Spracht ^
„Bundeserncuerung" und „die Reunion oder Restitution". In Beziehung auf den erstell räth es,
eilen, sondern zn erwarten, was der Ambassador dcßwcgen anbringen möchte; dem andern Punctc will
so weniger Gehör geben, als es fest entschlossen sei, bei dem Frieden zu bleibeil, zu behalten, was beiden
von Rechts wegen gebührt, und das Bündniß nicht so theucr zu erkaufen. Bern erklärt,, daß es in Betracht, ^
ein ziemlich großer Landstrich seines Gebietes an Frankreich stoße, der Freundschaftmit demselben halber
Hand besondere Rücksichten haben müsse, „und daher Hand zu etilem neuen Bündniß geben wolle, wofern

estit"
>cigt
a"f"'

Restit"^

ist cS der Ansicht Zürichs. Die übrigen Gesandten eröffnen, daß ihre Herren nnd Obern ganz geneigt
„dasselbe reputierlich, ersprießlich, anständig und nützlich errichtet werden könne." Hinsichtlich der

Einwilligung in eine neue Allianz mit Frankreich seien und sie instruiert hätten, wenn Specialitätcn ^
Bahn kommen sollten, dieselben nck rvllzl-mickiimzu nehmen, in der Meinung, „daß dieses Bündniß
honorabel, anständig und nützlich gemacht werden soll." Wegen des zweiten Punctcs sind sie nicht iiW
versichern aber, daß ihre Principale, da sie Zürichs und Berns standhaften Entschluß vernommen,nichts
vornehmen werden. Einmüthig wird gut befunden, abzuwarten,waS der Ambassador anbringen werde.
?». Alis Zürichs Anzug wird der evangelisch-französischen Kolonie Offenbach zu Unterhaltung ihres
eine Steuer von 299 Thlr. in IXörtischer Reparation ein- für allemal geordnet. Zürich, Bern und St.
geben ihren Conscns, die übrigen Gesandten nehmen den Vorschlag »<1 vokeverickum.Z 2.

Zürich und Bern. .
Ncb 's"

« . Auf die Empfehlung des cvangelisch-churpfälzischcn Kirchenraths zu Heidelberg verabreden stw ^
und Bern, der Gemeinde Elmstein in der Pfalz zu Erbauung ihres Pfarr- und Schulhauses 299 ^
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Rcpartition ein- für allemal zu ordnen; von den übrigen Ständen soll der Consens eingeholt werden. § 3.

' 3» Beziehung auf die Angelegenheiten Bündcns und die daselbst befindlichen Abgeordneten beider Stände

eröffnet, daß letztere die Antwort der Gemeinden in loa«, erwarten; wenn aber die Bündncr selbst vcr-

^'»Uen, daß deren Gegenwart bei ihnen nicht mehr nöthig sei, so möchten dieselben nach Hause zurückkehren;

^ aber die mindeste Bedcnklichkeit obwalten, so sollen sie beiden Ständen über den Zustand der Dinge

Mündliche,, Bericht crtheilcn und deren weitere Befehle in Bünden abwarten. 8 4.

3««».

Cvnfercnz von Bern und Basel.
Aarau, 1. Februar 1730.

^Staatsarchiv Basel.Z

Gesandte: Bern. Johannes Stürler, deS kleinen Raths und Zcughcrr; Philipp Stürler, Alt-Comman-

M von Aarburg und Präsident der Tabakkammrr. Basel. Samuel Merian, des geheimen Raths und

Zedent des kaufmännischen Direktoriums; NiclauL Harscher, deS großen Raths und Assessor dieses Direktoriums.

Gegenstand der Verhandlungen bilden die vom Stande Bern geforderten Zölle. Eid-, bund- und

^gionögenössische Begrüßung. 8 1. I». Von Bern aufgefordert, ihre Beschwerden vorzubringen, setzt Basels Gc-

^' üchaft auseinander, wie sehr es im Interesse cincS Staates sei, die Zölle für die transiticrendcn Waarcn
^^»ündcrn und dadurch den Transit zu gewinnen, und wie in den letzten Zeiten namhafte ZoUSvcrmin-

»nd"^" ^ ^ vielen Ländern eingetreten seien. Wenn auch 1689 aus Anlaß der Beschwerde Zürichs

^ Basels Bern versprochen habe, der Transitgüter halber nicht nach der Strenge des Tarifs zu verfahren,

^ ^ien doch seitdem neue Zölle erhoben, alte erhöht und der Willkür der Zollcr freier Spielraum gelassen, ja
stien stehst allzugcschwind ConfiScationcn verhängt worden; die Folge davon sei, daß der Transit der Güter

^) andern Seiten hin sich gezogen habe, während die Ermäßigung der Zölle durch den größer» Zufluß der

^»utgüter reichlich ersetzt würde. Aus Berns Verlangen bringt Basel seine spccicllen Beschwerden vor.

zu zwischen den durch das Bcrncrische lransitiercndcn und in demselben bleibenden Waarcn

^ Gunsten der ersten ein Unterschied gemacht werde; die Zölle in Morsec findet es zu groß, da sie oft das

^°l'Pclte der Fracht übersteigen (sie bestanden aus dem kleinen Zoll, Portrccht, Kaufhauözoll und Geleit);

»ich ^^dUlSzvll hält cS für unzweckmäßig, das Geleit für nicht mehr begründet in den jetzigen Verhältnissen,

^ dlc Tarife seien allmählig durch eine Menge von Waarcn vergrößert worden. Vom Waarenzoll zu Wict-
"ch und Aarbcrg und in der Stilli habe man früher nichts gehört. ES trägt darauf an, Bern möchte die

Zolltabcllen mitthcilen, aus deren Grundlage die Sache zu behandeln sei. Bern weist durch die Geschichte

Erwerbungen seine Berechtigung zu diesen Zöllen nach. Das Zollrccht im Waadtlande habe cS juoo xl.ickij

^»Herzogen von Savoycn, diese hätten cS furo emtioms von Kaiser Adolf an sich gebracht; daö Zollrccht,

^ deutschen Landen besitze cS theils )»>« glmlii, thcils j»ro emlionm. Der Zoll von Aarberg sei ein von den

»uiligen Grafen dieses Namens herrührendes (lroatnm, der Zoll von Wietlisbach, von den alten Grafen von

^ ^Itcin herrührend, sei mit der Vogtei Bipp por inockum i-opaititianis an Bern gekommen. Der Zoll in

^tilsi sei früher käuflich an die Acbtissin von Königsfcldcn übergegangen, und diese habe denselben zu der

Lotzen, Bern den zu Brugg bezogen habe; durch Säkularisation sei in Folge der Reformation das

46*
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Zotlrecht in vcr Stilli au Beru gekommen. Bern nimmt ferner das Recht in Anspruch, Waaren, avelche
frühem Zeiten nicht bekannt waren und nicht eingeführt wurden, ebenfalls auf den Tarif zu setzen.
endlich früher ZolladmodiatorenAendernngenim Bezüge hätten eintreten lassen, so könne das für Berns Rec^
nicht prajudicierlichsein, sowie die Verordnung Berns vom Jahre 1689, welche sagt, daß es wegen iWrtzt
bei voriger Observanz sein Verbleiben haben soll, nur interimöweise mit Vorbehalt des Rechts gemacht wor^'
sei, und aus gleiche Weise die Vergünstigung, daß zu Aarbcrg und WietliSbachvom Wagen überhaupt der in
bezogen werden könne. Schließlich erklärt Berns Gesandtschaft instruciionögcmäß,daß es in keine Vermindert
der Zölle eintreten könne, hingegen geneigt sei, eine Zusammenstoßungder Zölle anzubahnen. Basel tritt
letztern Vorschlag ein, wünscht aber, daß diese Zusammenstoßungder Zölle auf alle deutschen und welsche
Lande ausgedehnt, die sämmtlichen Transitwaarcn in drei Klassen (seine, mittelmäßigeund geringe) cingetltz'^
und der Zoll für die berncrischen Lanvc ein für allemal gegen Empfangsscheinan der Grenze bezahlt wcrv^
soll. Man kommt überein, diesen Vorschlag den h. Principalen zu hinterbringen und den in drei Klassen
zutheilendcn Tarif aus schriftlichem Wege festzustellen. 8 2. c. Ans die Beschwerde Basels, daß, wenn ^
Deklaration für die Waaren fehle oder ein Versehen damit vorgegangen sei, gleich Confiöcation verhäng
werde, während anderwärts dergleichen nicht oder nicht gehörig deklarierteWaaren bloS den höchsten Zoll ^
zahlen müssen, entgegnet Bern, daß cö bereits die Weisung gegeben habe, in solchen Fällen zu warten, bis ^
Deklaration oder des Kaufmanns Verantwortung angelangt sei. 8 3. «I. Auf die Vorstellung Basels, ^
Bern von der projccticrtenErrichtung einer Wage zu Aarberg abstehen möchte, will Bern davon abgebt
in sofern Basel in seinen» Kaushause die angebotenenVorsorgen erfülle, keine Ucberladung wider die Absäß^
gestatte und den Fuhrleuten eine KaufhauSurkundc über Quantität, Zeichen lind Gewicht der geladenenStü^
ausstelle. 8 4. Q. Basel ersucht um Relaration der schon seit 1722 in der Stilli in Arrest liegenden
Bern erwidert, vaß eS diese Waaren nicht anders, als gegen Caution rclariercn werde. 8 5. 4'. Basels ^
sandtschaft begehrt Aufhebung der über Joh. Rnd. SchärcrS Tabak zu WietliSbach verhängten Confiscaü^
und hinlänglicheSatiöfaction, indem sie die Ucbereilungdes Landvogts von Bipp darthut. Berns Gcsm^
sind instruiert, sich in diese schon ausgemachteSache nicht einzulassen. Basel erklärt von seinem Begeht
nicht ablassen zu können. 8 6. K. Basel beschwert sich, daß zu Aarwangen 1727 dein Martin Steheliii
Fässer Tabak unter dem Vorwandc consiSciert worden, vaß das Patent zu spät an der Zollstatt eingetroffen M
obgleich der Zoll richtig bezahlt worden. Bern nimmt die Sache all --»koi-Lullum. 8 7. I». Basel br»m
die Beschwerde der Meisterschaft seiner Gerber vor, welchen gegen eidgenössische Verträge schon durch cinc
ordnung von 1719 der freie Verkauf ihrer verarbeitetenHäute im Bernerischcn sogar auf den Jahrmärkte
völlig gehemmt werde. Berns Gesandtschaftverspricht, diese Angelegenheitihren Principalen kräftig zu cinpss^
len. 8 8.

Ültt.

Conferenz der evangelischen Städte und Orte.
Aarau, 17. April 1730.

lDtaatsarchi» Zurich.1

Gesandte: Zürich. Johannes Fries, Seckclmeister, des Raths und oberster Eraminator. B^rN
Johann Rudolf Sinncr, Alt-Seckelmeistcr deutscher Lande und des Raths. Glarus. (Niemand).
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'»aiuicl Müller, Drcierherr und des geheimen Raths. Schafft) au sein Johann Kaspar Murbach, Statt-

des Raths. Appen zc l l-Au ß err h v d en. Lorenz Wetter, Landammann. Stadt St. Gallen,

^stoph Hvchrütincr, .1. 0. It., Bürgermeister. Mühlhausen. Johann Heinrich Räber, Stadtschreibcr.
^l. Abraham Lambelet, Nenner und dcö Raths.

^ Diese Confercnz tvird auf die von Genf eingetroffene Nachricht zusammenbcrufen, daß vom Könige von

^tdinicn ein ernster Befehl ausgegangen sei, die evangelischen Einwohner dcö ThalcS PragelaS hätten inirer-
^ cnicr angesetzten Frist entweder die katholische Religion anzunehmen oder daö Land mit Hinterlassung dcö

zu räumen. Bereits seien 19 in 57 Personen bestehende Haushaltungen nach Gens gekommen, und

mehr seien unterwegs. Genfs Ersuchen geht dahin, man möchte sich über Anstalten zur Uebernahme der

l>le'b°^" bcrathen. i>. Eid- und rcligionsgenössische Begrüßung, 8 1. I». GlaruS entschuldigt seilt Auö-
zeigt seinen Entschluß an, zur Tröstung dieser Unglücklichen auch beisteuern zu wollen, stimmt einer

Uehlung derselben an die hohen Potenzen bei und verlangt Mittheilung dcö Abschieds. Die übrigen Ge-

^ ^ sprechen den Wunsch aus, GlaruS möchte in Zukunft bei solchen Conferenzen nicht mehr fehlen, 8 2.
' Zürich berichtet, waS in der Sache der Galcricns geschehen sei. Der König von Sardinien war gebeten

der Verfolgung abzustehen und die Vertriebenen in ihr Vaterland wieder aufzunehmen; Jnter-

^ ^Kschreibcn waren an England, Preußen, die Gcneralstaaten, den Landgrafen von Hessen-Kassel, den

sor ^ Württemberg abgesandt worden, welche sämmtiich verlesen werden. In Beziehung auf die Vcr-
Unglücklichen wollen alle Gesandten außer den berncrischen dieselben, bis sie aus die Zahl von

steigen und bis von den h. Potenzen eine Antwort anlangt, unvcrthcilt bei einander lassen, in eidgc-

ih/^^ Rcpartition einen Fond errichte», auö welchem denselben eine Pension bezahlt werden soll, und

^ » u>, Waadtland einen Aufenthaltsort anweisen. Berns Gesandtschast erhebt dagegen Einsprache und will

^ Leute sofort auf die verschiedenen Städte und Orte repartiert wissen, nimmt aber den Antrag der übrigen
. br»d)im auf deren Wunsch in den Abschied und ml »ukortüickili». Aus erfolgte Ratifieation soll dann Gens

^ Leute franco inS Waadtland liefern. Der zu errichtende Fond soll 400 Dublonen o» o-gwem (zu 7 st.

lH^ ^eüchsu'ährung) betragen und an Bern nach folgender Repartition bezahlt werden: Zürich 100, Bern
12, Basel 58, Schaffhausen 36, Appenzell 14, St. Gallen 24, Mühlhauscn 8, Biel 8. Wenn

die fremden Potenzen diesen Leuten in ihren Landen Aufenthalt geben wollen, so sollen dieselben ent-

^den. Sollte die Zahl dieser Unglücklichen sich so vermehren, daß sie vertheilt werden müssen, so soll

^ ' bleibe Repartitionöweise befolgt werden, wobei GlaruS und Appenzell, wenn sie die Leute nicht in ihr

Mfnehmcn wollen, überlassen sein soll, dieselben auf ihre Kosten nach ihrem Gutfinden versorgen und

stog ^ ^ lassen. Bevor neue Schritte den äußern Potenzen gegenüber gethan werden, will man die Ant-

hg bereits abgegangenen Jntcrecssionalicn abwarten. Ferner aber tvird für zweckmäßig erachtet,

Heist dahin zu bestimmen, andcröwohin zu ziehen, zu welchem Zwecke ihnen je nach der Größe der Reise
. 'lclder verabfolgt werden, die ihnen zur Hälfte von einem in Brugg auszustellenden EommissariuS, zur

der Grenze behändigt würden. Sollten aber diese Unglücklichen im Lande behalten und rcpar-

stch'müssen, so soll jedes evangelische Ort eilten EommissariuS nach Nidau schicken, um nach bemerk¬

st Repartition sein Contingcnt in Empfang zu nehmen. Sollte sich endlich die Zahl derselben vermehren,

dek» ^ dS bei ähnlichen Anlässen auch früher geschah, die drei Bünde evangelischer Religion, daS Gou-
^ Ncuschatcl nebst der Stadt Ncufchatel und Ncuenstadt für die Theilnahme an der Unterstützung

^^>heu werden. 8 3. «R. Bern legt das Unterstützungsgcsuch deö Antoine Court, bisherigen getreuen und
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„heimlichen evangelischen Pfarrers" der unterdrückten französischen Kirche vor, der, um der Wuth und Mrf^

gung seiner Feinde zu entgehen (es war eine Summe auf seinen Kopf geseht) mit seiner Frau und vier

dem Frankreich hatte verlassen müssen. Bern wird unter RatificationSvorbehalt angewiesen, aus obigem 8^

einige Zeit dieser Familie Unterstützung zukommen zu lassen. 8 4. «. Appenzcll-Außcrrhoden beschwert s>^

daß die dreizehn und ein halbes Jahr alte Tochter eines seiner Landlcutc im Toggcnburg trotz mehrfachen E"'

sprachen des Vaters und einer Deputation seiner Obrigkeit an den Landvogt von ihrem Großvater zurü^

halten und endlich zu Lichtcnsteig gegen Wissen und Willen des VatcrS verhcirathct worden sei. Es wirb

gut erachtet, daß Bern von seinem Bürger Zinsmeister, Pfarrer zu Lichtcnsteig, Bericht verlange und ihn

gen der vorgenommenen Kopulation zur Verantwortung ziehe und darüber an Appenzell berichte. Neblig""

wird Appenzell gcrathen, die Sache in Güte zu beendigen. 8 5. kl'. Zürich zeigt an, daß Schwyz

Rapperschwyl etablierten Brentano und dessen Schwiegervater von Lucern seine Münze admodicrt habe, wc

nun zu Büch in der March neue Schwyzcrschillingc schlügen, die den zürcherischen sehr ähnlich seien,

Fünfbätzlcr, welche an Korn lcidcntlich, an Schrot aber zu leicht seien. Da die Admodiation der Münze

Abschieden zuwider laufe, so wünscht es, daß darüber auf nächste allgemeine Tagsatzung instruiert werde.

wird anhcim gestellt, auch an die katholischen Orte dcßwcgcn zu schreiben. 8 6.

»II.

Conftrenz von Uri, Schwyz und Unterwalden.

An der Treib, 24. Mai 1730.

lArchiv Stidwaldtii.I

Gesandte: Uri. Joseph Anton Püntincr von Braunbcrg, Landammann und Landshauptmann; Stt»^

laus Emanuel Püntincr von Braunbcrg, Alt-Landammann. Schwyz. Joseph Anton Rcding von Bibw'^

Baron, Ritter, Landammann; Franz Joseph Rcding von Bibcrcgg, Alt-Landammann und Zeughcrr.

walden. Johann Wolfgang von Flüe, Landammann und Landsfändrich. Nidwaldcn. Johann^

Bünti, Landammann; Ludwig Aloys Lussi, Panncrhcrr und Landvogt.

». Veranlassung zu dieser Conferenz ist die von Zürich und Luccrn beschlossene Nerrusung ober

sctzung der Münzen der drei Länder. Schwyz beschwert sich, daß. trotz der Probehaltigkcit seiner neuen ^

und Münzen in Schrot, Korn und Halt und trotz der Gegenvorstellungen, welche eine von ihm nach

geschickte Deputation daselbst gemacht habe, Lucern dieselben zu Stadt und Land anzunehmen verbiete, u'"

mit Münzen überladen sei und dieselben gegen die angrenzenden eommercicrendcn Orte nicht debitieren ^
Dadurch werde sein Münzrcgalc „geschwächt"; und da man sehe, daß die Städte darauf ausgehen, du' "

pularorte" in ihrem hohen Münzrcchtc zu hemmen, so wollen sie sich in Beziehung auf Märkte und

lung des KornS anderwärts zu versehen trachten. Obwaldcn und Nidwaldcn bringen ähnliche MI ^

den vor. Jenes berichtet, daß der Münzmcistcr Kraucr nach Luccrn berufen worden sei, wo man

1090 Thlr. verboten habe, Untcrwaldcncr-Münzc ferner zu schlagen, und bei gleicher Buße, nach Unters .

zu gehen. Ferner sei fälschlich verbreitet worden, Obwaldcn hätte sein Münzrccht an andere Orrc ^

Ntdwaldcn berichtet, daß Anton Odcrmatt zu Luccrn um 3 Glv. 10 Kr. gestraft worden sei, blos un'il

Ansuchen eines Bürgers von Luccrn 7 Walliscr-Halbbatzen gezeigt habe. ES wird cinmüthig gut bcsü"
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Münzrccht aufrecht zu halten und einander dabei zu schützen, wozu Eintracht in diesen unv' andern Vor-
bucnheiten das größte Gewicht habe; ferner Lucern zu ersuchen, vor nächster Johannitagsatzung eine allgemeine

lolischx Conferenz zu versammeln, um wahre Freundschaftherzustellen. Uri und Nidwalden wollen diesen
ihren Hcrrcir und Obcrir hinterbringen. Sobald die Entschlüsse der Obrigkeiten bekannt sind, soll Uri

^vcgen im Namen aller an Luccrn schreiben. 8 1. I». Es wird von Uri ein Schreiben von Ammann und
^ von Ursern verlesen, welches die Anzeige eines zu Ucbersarcn in Bünden ausgekrochenen Viehprcstens

^hcilt, in,d zugleich mitgcthcilt, waS für vorsorgliche Vorschriften es dem Landvogte im Bvllcnz habe zukom-
lgss^ Dieselben werden verdankt und gutgeheißen.Es wird Wachsamkeit empfohlen und fernerer Bericht

Kartet. § Z. «>. Schwyz macht darauf aufmerksam,daß schon einige Zeit her in Zug zu höchstem Nachtheil
^ KatholicitätUneinigkeit und Confusion herrsche, und trügt darauf an, auf nächster katholischer Conferenz

^ucern die Sache gemeinsam zu berathcn und auf Mittel und Wege bedacht zu sein, daselbst Ruhe und
^gkeit wieder herzustellen. 8 3.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

Bellenz, Bollenz und Riviera.

Art. 171 bis 173.

»12.

GemeineidgenössischeTagschnng.
Franenseld, 3. bis 24. Juli 1730.

^Staatsarchiv Aiirich.I

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzel, Bürgermeister; Johann Kaspar Eschcr, Statthalter. Bern.
Steigs Seckelmeister; Johann Rudolph Sinncr, Alt-Scckelmcister und des Raths. Lucern. Johann

"hph Dürler, Schultheiß und Venncr; Franz Anton Schnydcr, Herr zu Wartcnscc, des inncrn Raths. Uri.
°bph Anton Püntincr von Bralurberg,Landammann und Landshauptmann; Karl Franz Schmid, Alt-Land-

^>a»n nnd Landsfündrich.Schwyz. Joseph Anton Reding von Bibcregg, Ritter, Baron, Landammann;
^Joseph Reding von Bibcregg, Alt-Landammann.Obwalden. Johann Wolfgang von Flüc, Land¬

ser vnd Landsfündrich. Nidwalden. Johann Lorenz Bünti, Landammann; Sebastian Remigius Kai-

big Alt-Landammann und Landshauptmann.Zug. Clemens Damian Weber, Ritter, Ammann; Jo-
Hrj ^üker, Ammann. Glarus. Joseph Anton Tschudi, Landammannund Landshauptmann;Johann

Martin, Statthalter und Landvogt. Basel. Samuel Mcrian, des geheimen Raths und Präsident

^^^'toriums der Kaufmannschaft; Emanuel Müller, des geheimen Raths und Drcicrhcrr. Freiburg.
Solothurn. Johann Joseph Wilhelm Sury von Steinbruck, Schultheiß; Peter Joseph Rcin-

^ ' Stadtvenncr. Schaffhauscn. NiclauS Wüscher, Statthalter; Johann Georg Schwarz, des kleinen
^ ^ und Obervogt. Appenzcll-Jnnerrhodcn. Karl Jakob Schüß, Landammann. Außcrrhoden.

^vnrad Zellweger, Landau»»«»». Abt St. Gallen. Joseph Anton Püntincr von Braunbcrg, des
bin»» Raths und Landshoftncistcr. Stadt St. Gallen. Christoph Hochrütincr, U. v., Bürgermeister,
"l-(Niemand.)

Eidgenössische Begrüßung. 8 1- I»» Frciburg und Biel entschuldigen sich wegen ihres Ausbleibens^
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und ersuchen Um Mitteilung des Abschiedes. 8 2. v. In Beziehung auf das Münzwcscn wird hervorgehe

den, daß die von Partikularen übernommene Admodiation die Hauptursache des Ucbels im eidgenössische»

Wesen sei; ferner daß eine zu große Menge Scheidemünzen und noch dazu unprobchaltigcr geprägt werde,

endlich daß es nöthig wäre, die groben Gold- und Silbcrsortcn in einen gewissen unter sich proportioniert

Preis zu setzen. Demnach wird eine Commission von sechs Mitgliedern beauftragt, ein Gutachten über dt

Puncte vorzulegen, welches, in allgemeiner Sitzung dnrchberathen, den Obrigkeiten hintcrbracht wird, da>^

dieselben bis Martini ihre Gedanken an Zürich berichten. Dieses Gutachten, wie cS aus der Bcrathung ^

der allgemeinen Sitzung hervorgegangen ist, enthält folgende Bestimmungen: 1) Die Admodiation soll abcrko^

werden; Schwyz setzt hinzu, daß, wenn ein solches Erpedicns gefunden werden könne, wodurch das Regals

seiner Activität den Orten nicht gehemmt werde, so »verde cS die Admodiation wieder abthun. 2) Hinsicht

der Scheidemünzen wird vorgeschlagen, daß, wenn ein Ort münzen wolle, es sich den Langcnthaler-Ab>ä)t

zur Basis des Gewinnes setzen soll; die Mark Silber sei nach kölnischer Mark zu 19 fl. 12 kr. anzurcch't

Von den Fünfbätzlern und den geringern Münzen soll der Profit nicht höher als auf 3"/<> angesetzt werden. 3) ^

Taricrung der groben Gold- und Silbersortcn könne auf der Tagsatzung nicht wohl vorgenommen wcrdc»'

nimmt aber ein Ort eine Taxation vor, so soll es die übrigen Orte davon benachrichtigen. Schwyz behält

gn. Herren und Obern hinsichtlich der Admodiation das denselben Anständige vor; Nr. 2 nimmt cS :,«! roter»»

«liini. Obwaldcn eröffnet, das cS das Münzen einem ehrlichen Manne admodiert habe, so daß man vcr

Probe versichert sei» könne, wünscht, daß man durch Aushebung des Verbots seinen Münzen freien Curs Ulff

nach Ablauf der Admodiation (in vier Jahre») werde es sich eine gemeinsame Ordnung gefallen lassen. H"'

sichtlich der Reichs- und andrer unprobchaltiger Münzen behält sich jedes Ort vor, die ihm passend scheine»^'

Mandate zu publiciercn; in den gemeinen Herrschaften sollen die dcßwcgcn errichteten Mandate ncuerdi»^

publicicrt werden. § 3. «I. Auf ei» angelegentliches Bittschrciben der durch die lüllols llo Imngno noch

zu Verlust kommenden Offieicre und Kaufleute in Frankreich wird beschlossen, wiederum ein Fürschreiben '

den König und an den Ambassador zu richten. 8 ä. v. Auf die wiederholte Beschwerde Basels über die ff

dauernde Verweigerung der freien Fruchtzufuhr aus dem Elsaß und Sundgau, so wir über den noch u»' ^

auf die nach Basel gehörenden Fruchtgcfällc lastenden Zoll wird beschlossen, ein RccommendationSschrcibcn

wegen dem Ambassador durch den solothurnerischen Gesandten behändigen zu lassen. 8 5. ii'. Der kaiflr n

Abgesandte, Graf von Rcichenstcin, entschuldigt sein Ausbleiben durch den Lcgationssecrctär Hermann.

compliment durch den Landschrciber. Das Antwortschreiben enthält das Ansuchen, derselbe möchte durch

Officicn zur Aufhebung der noch immer fortdauernden Zollbcschwerdcn beitrage!?. 8 0. K. Hinsichtlich

Bettel- und Strolchcngcsindcs läßt man es bei vorjährigem Abschied bewenden und verpflichtet die Lank"-'»!

zu aller Schärfe ii? Handhabung der publicicrtcn Mandate, 8 7. I». Zürich bringt die Klage seiner

mcistcr über den beschwerlichen Fürkauf im Mastvieh vor. Da ähnliche Klagen auch an andern Orten »'

laut geworden seil? möchten und solcher Fürkauf dem Lande zu höchster Präjudiz gereiche und den AbM»

zuwider laufe, wird zwar der Fürkauf für schädlich angesehen; da aber manche Gesandtschaften ohne

tion sind, so wird jedem einzelnen? Orte überlassei?, nach seiner Convcnicnz Verfügungen dagegen zu treffen- 8 ^

I. Auf den Anzug Basels, daß man, wie früher, die allgemeinen Geschäfte wieder ii? Baden? verhau^
möchte, erklären Zürich, Bern, Schaffhausen?, Appenzell und Stadt St. Gallen, daß ihnen die M^t^

diffcrent sei; Lucern wünscht sehr eine Vereinbarung; Uri, Schwyz, Untcrwalden und Zug beziehen

ihre Erklärungen in früher,? Abschieden und halten es nicht für anständig, die Rcgicrnngssachen da zu bchan
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sie nicht mitregieren. GlaruS wünscht Frauenfcld als Malstatt, wenn keine fremden Minister sich einfinden.
Kothurns Gesandtschaft; Mar ohne Instruction, stimmt nach Anleitung früherer Instructionen zur Behand¬
elt der allgemeinen Geschäfte in Baden. § 9. It. Die Gesandtschaft von GlaruS ist instruiert, für den
ech immer mit Zürich fortbestehenden Streit wegen der Beziehung des Jmmi von Seite letztem Standes nach

^ Laute der eidgenössischenBünde das eidgenössische Recht zu verlangen, da eS zu keiner gütlichen Handlung
Hand geben könne. Zürich drückt sein Befremden über dieses Verlangen aus, da GlaruS trotz dem vor¬

teil Abschiede keinen Schritt zu einem gütlichen Vergleich gcthan habe, verwahrt sich dagegen, daß diese
"che dem eidgenössischenRechte unterworfen werde, und ersucht die Eidgenossenschaft, eS bei demjenigen zu

Zützen, mas es in den Bund gebracht habe, und darunter gehöre daö Recht zum Bezüg des Jmmi. Schwyz
ebenfalls instruiert, für sein Ort das eidgenössischeRecht zu „implorieren."Die übrigen Gesandten er-

^ die streitenden Orte, da noch ein Anschein sich erzeige, daß gütliche VergleichungPlatz finden könne, sich
^ Lauft lftg Jahres zu vergleichen. 8 10.

Art.

^1> AmtSrcchuungeu.
75. .6

Art.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

Laiidgrafschaft Th »rg a u.

.^^idiguiig von Beamten. Art. 132. Landgcnchtsdiener.
„ 181. Marchensachcn.
. 370. Judicatur-und Competenzsachen.

Rhcinthal.

Art. 210. Zehnteusachcn.

„ 225. Obrigkeitliche Lehen.

,, 263. Schisssahrt.

Grafschaft Sargans.

Art. 157. Jnstizsachen.

218. Obrigkeitliche Lehen.

'Ulli

Art. 723. Locales.

„ 750.

10. Beeidigung von Beamten.

" 87. Amtsrcchmnlg.

' 118. Polizeiliches.

85. Amtsrcchnnug.
" 7g. Landshauptmann.

" 18b. Judikatur-u. Cvmpctenzconslictc.

An.

Art. 277. A!5llc und Weggeldcv.
. 447. Locales.

54.
Amtsrechnung.

296- Locales.

Obere freie Aemter.

Art. 93. Judicatur- u. Competenzconflicte.
123. Jnstizsachen.

Schirmorte des Stifts St. Gallen.

Art. 29. Landshanptmann.

Art. 322. Locales.

„ 333. „
„ 356. „

Art. 149. Lehensachen.
„ 153. ,,

»13.

Konferenzen der katholischen Orte während der gemeineidgenössischen Tagsatzung
!. .. . .es 5l<!ülS mWkyn,.«'» i?<i

IBtaatsarchiv Luccrn.1

l>tt ^ ^"lss Gesandtschaftbringt die Beschwerde vor, daß der französische Ambassador in Folge der Vcrän-
welche seit etwas Zeit in ihrem Orte vorgegangen seien, sich habe verlauten lassen, die Pensionen

h>. ' als daS bnrgundischc Salz bei dcrmaligcr Bewandtnis! der Sachen nicht mehr verabfolgen zu lassen,
sei^ niou doch die Pensionen laut dcö Bundes und die 1000 Thaler lant ewigen Friedens ihnen schuldig

ssc über dieses Geld nach Gefallen verfügen könnten; eben dieselbe Bewandtnis! habe eS mit dem Salze.
'Iber das freiwillige Geld oder Pension -l volonte sdie freien oder sogenannten heimlichen Stadtgcldcrs

47
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„betreffe, seien sie nicht dawider, daß solches Geld nicht nach Gefallen des Königs diStribuiert werden könne-
Ferner eröffnet die Gesandtschaft instructionögemäß, daß der Ambassador das Salz- der .beiden Jahrgänge 1^
und 1729, welches Herr Zurlauben ihrem Stande- assignieA, nicht verabfolge; daß es ersprießlich wäre, wen»
man die schon viele Jahre ausstehendenBnndeögelder von Savoyen fordern, und wenn man vernehmen w»rl>b
wie es in Bezug auf die! Capitulation mit Spanien stehe. Die übrigen Gesandten sehen die in den Bünt»»
ausgeworfenen Friedensgeldorals eine Schuldigkeit an; in Beziehung auf die königlichen freien Gelder »»^
sogenannten heimlichen Stadtgeldcr, wir auch in -Beziehungauf das burgundisch^Salzversehe, man sich ^
dein Könige, daß derselbe, unter der Disposition des AmbassadorS keinem der verbündeten Orte ohne dessen ac»»'
mäßig erwiesene Veranlassung, das Eine oder Andere entziehen werde. In Betreff der rückständigen savoyssch^
Bundesgelder und deS Capitulatö mit Spanien hält man es für besser, passendere Zeiten abzuwarten, weil ei»^
seitö von Savoyen die Antwort eingetroffen sei, daß es ihm dermalen unmöglich sei, diese'Gelder auszubczalP»'
andrerseits der spanische Envoyö noch keinen Befehl zum Abschluß eiücr Capitulation hake. 8 1. ?». Es ^
scheinen Abgeordnetevon Brcmgartcn und Abgeordnete von dciz obern und den untern freien Aemtcrn, we

beide Parteien die Befugniß ansprechen, einen Alumnus nach Mailand zu schicken. Nachdem die Gründe bcid^
angehört worden, wird einhellig Folgendes erkannt: die Nomination und Präsentationdes streitigen Stipcnd»»
zu Mailand soll ein jeweiliger katholischer Landvogt der freien Aemtcr haben, also daß er, wenn solches trat
des Vergleichs von 1659 auf das freie Amt fällt, einen auö den obern, das zweite Mal einen aus den »»»^
freien Aemtern, das dritte Mal einen aus der Stadt Brcmgartcndenominierensoll. Wird diesen Herbst ^
Alumnat vacant, so soll der letzte katholische Landvvgt aus den obern freien Aemtern das jus nomilumä'
pl-msentancki haben. Ein jeweiliger katholischer Landvogt soll für die Nomination und Präsentationnicht l»^
als einen Duralen haben. Weil aber die Stadt Bremgartenauö Güte von Jhro Eminenz ein Super»»»"
rariat genießt, so soll dieselbe, so lange sie dieses Supernumerariat genießt, an obiger Alternative, keinen Thcil
Die Kosten der beiden streitenden Parteien werden „Bestens wegen" aufgehoben, die Parteien zur Ruhe verwiest"

8 2. « . Schwyz ersucht den Schultheiß Dürler, bei' Abholung der Pensionen dein französischenAmbassador^
Rcstjtutionsgcschäft wieder zu empfehlen; die Gesandten der übrigen Orte schließen sich diesem Ansuchen an- 6 -

Man sehe auch im Abschnitte HerrschastSangelegenheiten:
Landgrafscha st Thurggu.

Art. 131. Landgerichtsdiener. Art. 594. Stifte und Klöster. Art. 612. Locales.

Conferenzen der evangelischen Städte nnd Orte während der gemeineidgenössischen Tagsah'"^
Fran en feIL ' im Juki 1730.

Gesandte: Mühl Hausen ist nicht vertreten.
». Mühlhausen und Biel entschuldigen ihr Ausbleiben und suchen um Mitthcilung des Abschied "

I». Der allgemeine Bct-, Büß-, Fast- lutd Danktag wird auf den 14. September angesetzt. 8 1. e»
werden zuerkannt: 1) den beiden Pfarrern zu Grönenbach uiw Herbiöhofcn je 106 fl.; 2) dem Pfarrer ^
Schulmeister zu Christian-Erlang 130 st.; 3) der reformiertenvezuschcn Gemeinde Mariakirch 200 st. i ^

7t-



Ulvrmicrtcn französischen Gemeinde daselbst 100 fl.;.Ä1I dem reformierten Prediger zn Neu-Bärcnthal 200 fl.;
reformierten Predigern zu Friedrichschalund Karlsruhe je M kl.z 7 ) den beiden reformierten Gcmcin-

u> Baireuth un^Äi^ellnÄorf^ö löst'sÜ; ^denrcsörmrer^en ^ir^cl' und Schulen in der Churpfalz 300Thlr.;
de» reformierten Gemeinden zu Speyer und Worms je 100 fl.; 10) zu Unterhaltung fünf picmontesischcr
drei ungarischerStudiosen 836 fl,; zugleich soll im Namen aller evangelischen Stände der picmontesische

Vttodus . zm Liebe/ und Einigkeit crmahnt werden, so wie, daß sie alle Diffidenz gegen Herrn Leger fahren
M» chgx,,. ^ncr sollen in Zukunft keine andern Studiosen angenommenwerden, als solche, die der Synodus

^>wini»ifrt Und die theologische Facultät zu Lausanne tüchtig erfindet; für jetzt soll es bei den auf dem Etat
Endlichen, Studenten sein Bewenden haben. 11,) In Folge der vorgelegtenBitte der Colonie zu Neurcuth in
^ untern MarkgrafschaftBaden-Durlach zur Unterstützung ihres Predigers wird Basel beauftragt, über diese
° vnie nähere Erkundigung einzuziehen. 12) Das Ansuchen der reformiertenGemeinde Hamm in der Gras¬
est Sayn-Hohenburg um Unterstützung ihrer Prediger wird eingestellt. 13) Dem reformierten Ministerium

" ^roß-Polcnund Polnisch-Prcußcn zu besserer Bestellung des Gymnasiums zu Lissa und zur Restaurierung
""drer Schulen auf drei oder vier Jahre 200 fl. nach IXörtischcr Repärtition? 1-1) dem durch einen Brand in

^ gelegten Attenkirchen in der Grafschaft Sayn ans Empfehlung deS Herzogs von Sachscn-Eifcnachunter
„ °rbehalt der Ratification 300 fl. (IXörtische Reparation); 15) dem greisen ehemaligen französischen Pfarrer

^stmont 60 fls (IXöttffche Repärtition). 16) Das Anstichen der reformiertendeutschen Gemeinde zu Christtan-
""g um eine Beisteuer zur Erbauung einer eigenen Kirche wird von Zürich und Bern all r«k,zimnll»m ge-

^"»ncn, von deit andern Gesandten abgewiesen. 17) DaS Begehren der reformierten Gemeinde zu Lang-
Zwalbach j,,, Katzcnellenbogischen um eine Beisteuer zur Erbauung einer Kirche, eines Pfarr- und Schul-

nehmen Zürich, Bern und Glaruö all ivloimnllum. die übrigen Gesandten treten in dasselbe nicht ein;
dem Prediger Aubcrt bei der französisch-rcfvrmicrten Colonie zn Palmbach und Mutschelbachauf Em-

stincr Gemeinde ein für alle Mal 75 fl. (IXörtische Repärtition.) sSiche S. 7s—Zu 7. 9 (für WormS)
' ^ will Schaffhauscn nichts beitragen, zu 11, 18 nichts Appenzell; 6 (wegen Fricdrichöthal), 3 (wegen
ctzcr), iz „immt Schaffhausen, 13 Appenzell, 15 nehmen alle Gesandten all lekoienllum, während Glaruö zu

lich deitragcn will. § 2 bis 20. «I. Der Bericht Berns über die aus dem Thale Pragclas verfolgten
^ Glaubcnöbrüdcr, welche in Gcns angekommen, der größten Zahl nach ins Waadtland versetzt und von Bern

«ne eigens zu diesem Zwecke errichtete Kammer besorgt wurden, wird verlesen und verdankt. (Vom 1.
^ waren es deren 258). Es wird ferner gut befunden, wegen dieser Unglücklichen einstweilen

»echt an die reformierten Potenzen zu schreiben, sondern den Erfolg der beim König von Sardinien für dieselben
. "'um Schritte abzuwarten, ferner den zu Aarau errichteten Fond, wenn derselbe aufgebraucht sei, nach der daselbst

" ^'purtition M cvmplctiercn, endlich einen von Bern zu verfertigenden Etat dieser Leute dem König
^ Greußen auf dessen Begehren zuzusenden. Die Gesandtschaften von Glarus und Basel wollen dicß ihren

hinterbringen. 8 21. v. Zürich fordert an Glarus nochmals die Vergütung der VcrpflcgungSkosten,
^ ^ ^ GlaruS zugctheiltcn Galericnö gehabt habe, und behält sich vor, dieselben, wenn GlaruS nicht

übrj^" kraft früherer Abschiede von den übrigen evangelischen Orten zu verlangen. GlaruS und die
^'sandten, wie voriges Jahr. 8 22.

Man sehe auch im Abschnitte Hcrrschaftsaugelcgcnheitcn:

Deutsche gemeine Vogteien überhaupt.
Art. IZ2. Ncceß von evangelischGlaru» zu den Psarrpfriinden.

17'^
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31S.

Jahrrechnung der die Grasschaft Baden und die untern freien Aemter regierenden Stände
aden,. 27, Juli bis 8... August 1730.

IStaatSarchiv Zürich.Z

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzcl; Johann Kaspar Eschcr. Bern. Isaak Steiger; Joh»""
Rudolf Sinner. Glarus. Joseph Tschuvi; Johann Heinrich Martin.

tt. Eine Abordnung der fürstlich sanctgallischen Stadt Wyl tragt ihr schon in einem an die Stände übel'
sandten Memorial niedergelegtesAnliegen wegen des dem Abte bei Anlaß des letzten Kriegs gcthanen »'^
nun von ihr zurückgeforderten „Vorschubs" vor, ingleichem auch wegen Erläuterung des Art. 79 des badisch^
Friedens. Jnstructionsgemäß wird der Abordnung geantwortet, die Obrigkeiten sehen diesen Art. 79 nicht
der Beschaffenheit an, daß sie zufolge desselben sich dieses Geschäftesbeladen können. 8 21.

Zürich, Bern und Abt von St. Gallen.
I«. Deputierte des toggenburgischen Landraths beider Religionen geben 18 Beschwerdepuncte ein, überdies

die evangelischen Landleute 7; über alle läßt sich der abt-sanctgallischc Abgeordnete schriftlich vernehmen,
aber alles all releronckum. 8 32. v. Dem sanctgallischen Gesandten wird die Unzweckmäßigkeit des von ei»e"'
VicariuS verlangten Eides vorgestellt, da in demselben Dinge vorkommen, welche blos einen wirklichen
angehen; zugleich wird auch Beschwerde erhoben, daß nach Verweigerung desselben, dem Vicarius die
verboten worden sei. Der Gesandte des Fürst-Abtes rechtfertigt das Verfahren gegen den Vicarius und
den Anzug ack lekoionckum. § 3H. n: ^

Zürich, Bern und evangelisch GlaruS: ' /

«I. Auf den Bericht Genfs, daß wiederum 65 Personen aus PragclaS angelangt seien und n
erwartet werden, wird beschlossen, Genf zu ersuchen, daß es nachforschen möchte, auf wessen Befehl
Leute vertrieben worden, ob sie durch Drohungen oder mit Waffengewalt zur Auswanderung gcnöthigt
seien; ferner England, Schweden, dem Ländgrafen von Hessen-Kassel, Preußen und Holland im Namen s»»'^
sicher evangelischer Orte die Unmöglichkeit vorzustellen, diese Leute alle im Lande zu behalten und dieselbe»
ersuchen, einen Theil zu übernehmen; endlich einen Thcil dieser Ausgewanderte» zur Weiterreisezu bewegt

in welchem Falle ihnen ein ehrliches Viatieum verheißen werden sollte. Glarus stimmt zu einem Schreibe» ^
die äußern Potenzen und zu einem Beitrag an den Fundus, zu einer Personälrepartition versteht es sich nicht- 8

i imumckibstt.'» Nkl'Ull l.'M'itchni') :>? ml Ul'Uil.'Uu: st) Amch?- '
UN/.' u.:>) .„'„»mlqiü-i, u- ,l'utjnr.--"-'ib

< Glarus wiederholt seinen Anzug in Betreff des von Zürich in Aussicht gestellten Beitrags an den
der Ziegclbrückr. Zürich stellt demselben dcir Anzug wögen des altorstschöt? Pstrdezollcö entgegen und der»
sich auf die frühern Abschiede. 8 3^.

Mast sehe aitch im Abschnitte HcrrschastsastMeMheitest:

Landgrafschaft Thurgallt.' ' '-

Art. 109. Landammann. Art. 533. Kirchensachen. Art. 752. LocaleS.

„ 203. Bürgerrecht. M. „ ^ ' -m - . „ ?gz. „

„ 301. Polizeiliches. „ 701. Locales. ,, 7K8. „
„ 410. Judicatnr- n. Competenzsach«». „ 751. „

dies
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3vg, Kirchcnsachcn." ^2. LocaleS.

ZS. AnNsrechniMg.
" ^5. Landvogt.
" ^4. Polizeiliches.
» 168.

^8. AmtSrcchmmg.m. Landschreiber.
»77.

s,!lnjb
' tuniTi d

WS t,.!)6
lUdt Mi'ss
1.1'liiL uo

II

Rh ein th al.
Art. 427. LocalcS. Art. 460. LocaleS.

Grafschaft Baden.

Art. 485. JÜdicatur -n .Competenzconflicte. Art. 336. Kirchensachen.

„ 234. Justizsache». „ 352. Stifte und Klöster.
„ 301. Zölle und Geleit. „ 451. LocaleS.

306. „ „ 487. Personelles.

Untere freie Aemter.

Art. 80. Landschreiber. Art. 149. Jnstizsachen.
„ 114. Abzug, Fall und Ehrschatz. „ 130. Kirchenjack)«».
„ 148. Justizsachen.

Schirmorte des Stifts St. Galleu.
Art. 2l. LandShanptman».

lislu'stt miruiae. .1o e»«k!" «Inn <7><l ^
!lsls? . ."ll'lj->M77/)Il> Sich Ii.'!,' tzchM N'Ulilll Uül' du^l

31«. , et) U7)r,UU!

Kl Miltes
llluS vM'1

<11 u St

Conferenz von Bern und Nidwalden.
Auf Jochen, 21. August 1730.

IStaat^archiv Bern, Unter«.,ldcnbuch.1
1,1?

Gesandte Bern. Beat Ludwig Berset, des täglichen Raths und Alt-Zeughcrr; Franz Ludwig Stürler,
^ Roßen Raths, Landvogt zu Jnterlaken. Nidwalden. Johann Ludwig Aloys Lussi, Panncrhcrr; Ni-
^ Daniel Kaiser, LandSscckelmcister;Beat Jakob Zclgcr, Rcchnetcnhcrr.

^ Nachdem am 5. November 1729 zwischen Engclbcrg und Nidwalden der Märchen auf Jochen wegen ein
gleich ^ Stande gekommen war sSichc Nr. 291s, in Folge dessen Engclbcrg erklärt hatte, daß cS nicht mehr

^ ^chen angrenzend sei, sollen nun die Märchen zwischen den Botmäßigkeiten von Bern und Nidwalden
werden. Beiderseits erscheinen mit den Gesandten viele Personen. Nidwalden ist, gestützt auf March-

^^'ibllngcn, der Ansicht, daß dieselbe sich ziehen „von dem rothcn Rollen über das Scclcin hinüber, vom
^^lein dem Gräblein nach hinauf bis auf den Hubcl, vom Hubel über die Tiefe hinüber bis an die Platten,
'^"chnet mit zwei Kreuzen, und über die Platten hinauf bis auf die Hohe vorauf den Platten, darinnen ein
^ darnach über den Bach und Graben bis au die Egg und über die Egg hinauf bis an den reißenden
^ e„," hält diese Märchen nur für Kraut- und AtzüngSmarchen, d. h. Märchen zwischen Bergen und
. von Untcrthancn beiderseitiger Orte, und spricht namentlich noch den Ochsenhubelals zum Berncr-

der beiden Parteien sucht seilte Ansicht zu begründen, jedoch ohne daß sie die andere
^ ^'gt, ohne daß ein Vergleich zu Stande kommt. Die Gründe und Gcgcngründc werden ,-»> roloron-
^ tzMomincn. sBcrn nahm später den Antrag von Nidwalden, der sich auf einen Marchbries von 1540 stützte,
bch lvurden die Landmarchcu auf Jochen nach jener Beschreibung von Abgeordneten
tz^^lmdc gesetzt und bezeichnet. Bei dieser Gelegenheit berichtigten auch zwei Abgeordnete dcS Klosters
HbUsjin

kvg mit denen von Nidwalden in Betreff des TitliöbcrgcS und des „TricbtensecS"(Trübsce) ihre March und
"»> Risen-Nollen nicht tvcit von dem berncrischcn angeschlagenen Kreuz auch ein Marchzicl und Kreuz. I
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317. <00

Jahrrechnung der die Vogteien Lauis und Mendrls regierenden Stände.
LauiS, im August 1730.

.5'7 ..-!>!->!?»„Ittl ->^>
Staatsarchiv Bascl.I

.! >-' ^
Gesandte: Zürich. Heinrich Escher, des kleinen Raths. Bern. Friedrich von Werdt, Venner uno

kleinen Raths. Luccrn. Urs Franz Balthasar, des kleinen Raths. Uri. Joseph Anton Püntincr von Bn'»»

bcrg, Landammann und Landshauptmann. Schwpz. Joseph Franz Anton von Niedervst, Statthalter, ll

walden. Johann Melchior Lussi, Landammann. Zug. Johann Jakob Andcrmatt, des Raths. Glar>^

Johann Melchior Leuzinger, des Gerichts und Raths. Basel. Johann Rudolf Fäsch, des Raths. Freibu^

Franz Niclaus Gottrau, des kleinen Raths und Alt-Burgermcister. Solothurn. Urs Franz Joseph

von Bussy, der jüngern Rathen. Schaffhausen. Tobias Jmthurn.

Man sehe im Abschnitte Hcnschastsangelcgcnheilcn:

Vier ennetbirg ische Vogteien überhaupt.

Art. 27. Syndicat. Art. 73. Polizeiliches. ^ Art. 91. Judicatur-u.Competcnzcous^

1,

69. Abzug. ! ' - ^

Lauis und Mendris.

Art. 189. Zollsachen.

Lauis.

Art. 313. Poslwcsen.

MendriS.

Art. 393. Marchcnsachcn. '

" !-ii' , s-, .. ' !,n>7 .i'ü Uk't/", '

'!I0 nzm»/. chi .!N!l)s7)!h 7,0)7 -.'-.»-.'.'slstl --^1 71,-k n..'!!'7l.':) Y>i,t7'>1i)kl' ,

318. ^

Jahrrechnung der die Vogteien Luggarus und Mainthal regierenden Stande.
Luggarus, im August 1730.

.glrrrnvr«! ^tttitvr.

lTtaatsarchiv Basel.»

Gesandte: Ebendieselben, welche zu Lauis.

Ü1 ,ü -IUI -Nlü? I" lchln ninnr.lf Wiks 7)1 ->1)/. .NN ü-iöW " ..j
Man sehe im Abschnitte HcrrschaftSangclegenheitcn: .

Vier ennctb irgi schc Vogteien überhaupt.

Art. 10. Syndicat. Art. 08. Marchensachcn. Art. 108. Kricgösachcn.

,,„„'li)7chi)^ nrm 3»ui in», inchr.'.nil.is/l iii ks'l ünsuiZ? ^ ^ .

tlV'ÄL i.-'- Dyjl .MlchjZjsZli INI». H'l'Ns.
Art. 419. Htatuten. Art. 494. Strastenwesen. Art. 070. LocaleS.

479. Polizeiliches. .. 034. Zollsachen. ''' ' ' ' ^ "

. . -s»> --/ -sl »7ll7/^> 0' N'itdnibii' ' l'lkl N!>7 l^jll niilo'/l-ü'i'iF'>uo l '
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SIS.

Iahrrechmmg der die Vogteie» Bettenz, Bollenz und Niviera regierenden Stände.
Bellenz, 25. August bis 18. September 1730.

^Archiv Stidwalden.^

Gesandte: Uri. Joseph Florian Scolar, Landschreibcr und gewesener Commissarius zu Bellenz. Schwyz.

Anton Rcding von Bibcregg, Landsfürsprech. Nidwaldcn. Johann Melchior Scheubcr, Schlüsselherr.

Man sehe die Vogteien Bcllenz, Bollenz und Riviera.
Art. 174 bis 185.

! LK

il.'iliu..-! 5- 32O. I! tt-i', zu'il.'

.1 /.! st.--,'.' .- ! . . . i!i!?

Conferenz von Zürich und Bern.

A aran, 12. April 1731.

.-!»') mn l.üiluüss' u-nniv .i?!l :
l-Slaat«arch,v vuccrn.Z ^

-kiiiii-n?. n«r.!!i«!r.l»t».s N4-- nmuiuch K-Ulms

^ gesandte: Zürich. Johannes Hofmeister; Andreas Meyer; beide Statthalter und des Raths. Bern.
voil Wattenwyl, Alt-Seckelmeister welscher Lande lind des Raths; Johannes Stürlcr, Zcugherr

Ulli l!ttk..!!l!I51Nl.V .'.'ülss u»'/ sUlNsüIoW uunflo^ .„»Slr.vt'jQ .-n^h.nch, (INN MI,.»!,«»

Zweck dieser Conferenz ist die Besprechung der Einrichtung der Rcgierungsjahrc in der Grasschaft Baden.

. ' Freulid-, cid- und rcligivnsgenössische Begrüßung. 8 t. I». Zürich berichtet über die schon vore«inem

aus de,,, Thale Pragelas und über die seit etlichen Mvnatcn aus den piemvntesischcn Thälern geflüchteten

^^^Sgrnosseii. Ein von den äußern Potenzen unv den evangelischen Orten der Eidgenossenschaft erlassenes

^^ssionalschrcibcn an den König von Sardinien hatte den erwünschten Erfolg nicht gehabt, die evangelischen
hatten keine befriedigende Antwort wegen Ucbernahmc dieser Leute oder eines Beitrags zu deren Vcr-

^ ^s/gegeben, Zürich stellt daher seht die Frage auf, ob man vorerst noch die Antwort auf die neuerdings

a., evangelischen Potenzen erlassenen Sollicitationöschreiben abwarten oder sogleich mit den übrigen cvan-

Px. ' ^rtcn über die weitere Verpflegung dieser Unglücklichen durch einen ferneren Geldbeitrag oder durch

^ °»aircpartition verhandeln wolle; jedenfalls möchte Bern diese Leute allmählig mit dem Gedanken an die

^>lh^ ^raut machen. Berns Gesandtschaft berichtet, daß bereits der preußische Agent d'Alenoon ins Waadt-
sti s, sei, um mit diesen Leuten zu reden; man möchte den Erfolg davon abwarten; aus diesem Grunde

lstils/ Instruction. 8 3. v. Zürich berichtet, daß einige Deputierte evangelischer Religion aus dem Tog-
ihnen sich eingefunden und sich beklagt hätten, daß der Abt behaupte, es stehe in dem Appellations-

>>as ^ Recht, Revision zu erthcilcn ihm zu; ferner, daß ihre katholischen Mitlandlcutc, obgleich die Sache

^ Sc»n>im. Land antreffe, darin nicht mit ihnen gemeinsame Sache machen wollen. Zürich habe sie in der

Zische ^"bschiedet, daß es ihre Bedenklichkeiten begründet finde, und daß der evangelische Landrath die katho-
^"dräthc zur Theilnahmc zu bestimmen sucheil sollte. Berns Gesandtschast läßt sich das gefallen und

^ ihren gn. Herren und Obern hinterbringen. 8 8.
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Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten!

Land grafhcha'ft Thurgau.

Art. 636. Localcs. „ Art. 7tzZ. LocaleS,

Grafschaft Sargans.

Art. 73. Huldigung. Art. 334. AocaleS.W»I>
Grasschaft Bade».

Art. 66. Landvogt.

Untere freie Aeinter.

Art. 62. Landschreiber.

321.

w>F ,j js .-.nuss'zty
j.ni<szjs: nowi?

Conferenz von Uri, Schwyz und Unterwalden.
An der Treib, 18. April 1731.

lArchi» Züdwaldcn.I

Gesandte: Uri. Joseph Anton Püntiner von Braunbcrg, Landammann, Oberst und LandShaupti»^ '
Stanislaus Emanucl Püntiner von Braunbcrg, Landammann; Sebastian Heinrich Crivelli, Landamn»^'
Johann Sebastian Jauch, Statthalter; Jost Anton Schmid, LandSfändrich und Scckclmeistcr.Sch"'-'
Joseph Anton Reding von Bibercgg, Baron, Ritter, Landammann; Franz Joseph Reding von Biberegg, ^
ammann und Zeugherr. Obwalden. Johann Wolfgang von Flüc, Landammann und LandSfändrich.
walden. Johann Lorenz Bünti, Landammann; Remigius Kaiser, Landammann und LandShauptmanN.

». Gegenstandder Verhandlung bilden die zugcrischen Unruhen. Nach Ablegung des eidgenM^
Grußes berichtet Uri, die Stadt Zug habe den 17. Februar an Uri und die übrigen katholischen Orte
schriftliche Bitte gerichtet, sie möchten ihr mit Rath und Hülfe gegenüber den drei äußern GemeindenbeiD^'
damit ihre Freiheiten und Rechte unangetastet blieben. Auf dieses hin sei ein Ermahnungöschreibcnan die
meinden abgesandt worden, sie möchten von allen Unruhen und Tätlichkeiten abstehen und mit der Stadl o >

entweder unter sich selbst oder durch beliebige Vermittler sich vergleichen. Ammann, Räthe und ^
hätten in einem Schreiben vom 22. März geantwortet, daß man mit Unrecht von ihnen glaube, als si'ied
zur Annahme einer Vermittlung nicht geneigt; diese ihre Willensmeinung sei der Stadt Zug mitgetheilt
die Antwort aber bisher ausgeblieben. Da nun aber die Unruhen im Stande Zug überhand genommen »ud
waltthätigkcitcnzu besorgen seien, auch daß den Frieden störende Reden in andern benachbarten katholische» ^
wegen des 1715 erneuerten und von den „hohen Gwältcn" ratifieiertcn französischenBündnisses möchten a»
streut werden, habe Uri nöthig erachtet, Luccrn anzugehen, eine Conferenz aller an dem französischen
und dem zugcrischen Libell thcilhabcndcnkatholischen Orte, oder wenigstens der benachbarten sobald als

auszuschreiben. Lucern habe eine solche Conferenz nicht für passend erachtet, sondern Zürich ersucht, befördcr ^
eine allgemeine eidgenössischeTagsatzung zu versammeln. Da von Zürich noch keine Antwort eingetroffen^
habe Uri diese Conferenz ausgeschrieben,damit diese Mißhclligkeitcnbeigelegt , den Unschuldigen Hü'^ ,
und die drei Orte, so wie auch die andern katholischen Orte vor der durch ausgestreute friedenstörende - ^
entstehenden Gefahr sicher gestellt werden. Nach Austauschung der Ansichten, und nachdem man sich
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Hut, daß thener sei, cüügt man sich untcr Vorbehalt der Ratification zu folgenden Maß-
^l». In crsnn Linie soll abgewartet werden, ob Zürich eine gcmeincidgcnössischeTagsatzung beliebe, oder ob cS

kräftiges AbmahnungSschrcibcn an Zug in gemeinsamem Name» abschicke. Wird von Zürich eine Tagsatzung
'^'gcichricben, so soll sie von den Gesandten der katholischen Orte besucht werden, nachdem dieselben noch vorher eine

'ttredung gehalten haben, um einig auftreten zu können. Sollte auf dieser Tagsatzung von den „widrigen
. llen" wegen des franzöfischcn Bündnisses „Ahndung gethan" werden, so möchte man antworten, die Orte

gleichwie ehedem den goldenen und Wailiser-Bund, das Mailändcr-Capitulat und daS savoyische Bünd-
diese» Bund zu schließen für nöthig erachtet, um bei einem Angriff Schutz und Hülfe zu haben. Sollte

"'ch keines von beiden thun, so soll Luccrn nochmals ersucht werden, eine katholische Tagsatzung zu be¬
ll", da jetzt in Zug die Lage der Dinge sich geändert, Stadt und Amt sich vereinigt hätten und dermalen

. gegen die Arrcsticrten wegen dcö abgeschlossenen französischen Bündnisseszu verfahren „gefährlich ge-
^ llet werde", während doch dieses Bündniß zum höchsten Nutzen errichtet worden sei. Laut Bündniß, goldenen

">des u„d Bruderbricfs sei man verpflichtet den Eidgenossen von Zug vorzustellen, daß der Inhalt des Bünv-
^ von 1715 nicht von der Art sei, wie dessen Gegner ausstreuen. Luccrn möge nachdrucksam ermahnen,

^ Erceution gegen die Arrcsticrten innc halte. Sollte Luccrn dies, ablehnen, so stimmt Unter-
"i dafür, daß ein solches MahnungSschrcibcnan Zug von Uli in der drei Orte Namen erlassen werde;

P ^ möchte seinen Entschluß in dieser Beziehung förderlichst einsenden. sSchwyz stimmte zu diesem Schreiben.
^ ^llich, 19, April.j 8 1. I». Schwpz eröffnet, daß von Zürich ein Schreiben wegen der 1728 (sollte heißen
. ^ dem Gotteshaus PfäfcrS crtheiltcn Ortsstimmc gekommen sei, mit der Adresse: „an den dreifachen Land-
ej> ^ durch rin solches Verfahren zwischen der Obrigkeit und den Landlcutcn leicht Mißtrauen und Un

h ut diesen jonst mißlichen Zeiten entstehen könnten, so soll bei erster allgemeiner Zusammenkunftdiese
Ärmlichkeit gerügt werden. 8 2.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

Landgrasschaft Thnrgan.

Art. 595. Stiste und Klöster.

»22.

Conferenz von Bern und Solothurn.
Franbrunnen , 23. bis 28. April 1731.

tStaatSarchi» Bcrn t

fich ^^Äindte: Bern. Ludwig von Wattenwyl, Obercommandant und Alt-Scckclmeister welscher Lande; Fried-
^ BZcrdt, Venncr; Johann Rudolf Bücher, Vogt zu Fraubrunnen. Solothurn. Joseph Benedict
^ tzMcr, der ältcrn Räthe; Johann Georg Joseph Schwaller, Stadtschrcibcr und dcS geheimen Raths;

Ludwig Vigicr, der jüngeren Räthe, Obervogt am Buchcggberg.

48
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». Da zwischen dcn Gcmcinden Bangerten, DictcrSwyl, Bittwyl, Etzclkofen, Scheunen, Brnnncnthal,

und Messen, als Theilhaber der gemeinsamen Trettcten oder Benutzung der Weitweiden Beschwerden sich ^

hoben hatten, wird nach Lcrhörung der Parteien unter Ratifieationövorbchalt folgende Ordnung cntwow'"

Weil cht den Beschwerden vorzüglich die unvcrhältnißmäßigcn Einschläge Veranlassung gegeben, so wird

ordnet/ daß keine Gemeinde von ihren in der Znsammentrettctcn begriffenen Waldungen mehr, als den vier»"

Thcil einzuschlagen befugt sein soll. Die Einschläge dürfen bei Strafe nicht beweiset oder abgemäht wer^'

Die beiderseitigen Amtleute haben darauf zu sehen, daß die Einschläge nicht dcn vierten Thcil übersteigen/ ^

daß sie an passenden Orten gemacht werden. Die Gemeinde Messen giebt, da die übrigen Gemeinden ihr,

von Alters her, den Zieger, die Eier und das Brot zu geben sich anheischig machen, daS Haghölzli und ^

Haghölzlimätteli in die gemeine Trettcten. Kleinvieh und Gänse dürfen nicht aus die Weitwcidc gctricl'^

werden; Schweine zur „Achcrumbszcit" und nicht länger als bis zum 1. März; sonst fängt die Wcidfahrt ^

1. Mai an. sSolothurn ratificiert. j 8 1. I»» Die Gcmcinden Schnottwyl und Dießbach vergleichen sich

dcö VogclmaßgäßliS in der Stotteren. Ferner wird ein Zaun, welchen Dießbach 1727 auf RäggismooS ^

gestellt, wegerkannt. Ebendenselben Gemeinden wird nicht mehr als ein Victthcil oder höchstens ein Drittheil ^

Waldung unter Beobachtung obiger Ordnung einzuschlagen gestattet. Die von Dießbach werden angewiesen/

ihr Vieh die Tränke bei der untern Mühle, wo die „Bleuslindc" stehet, zu suchen. Die Schnottwhler

ihnen aber hinreichendes und sauberes Wasser zu verschaffen. Ucbrigcnö bleibt es beim Vertrag von 1131

beim Spruchbrief vom 2. Juni 1662. sSolothurn ratificiert. j 8 2. e. SolothUrn beklagt sich, daß die

mcindc Dießbach, als sie wegen Aufstellung eines Z'äuneö auf Solothurncrgebict nach Solothurn eiticrt word^''

nicht erschienen sei, und dringt auf deren Erscheinen. Die bcrnerischc Gesandtschaft referiert. 8 3. «I. Die^

Goßliwyl beschweren sich, daß sie, seitdem die Gemeinden Arch, Rüti, Leuzigcn uird die zugehörigen Gemeint

1799 die gemeinsame Trettcten getheilt, von jeglichem Genuß der Weide, ja sogar auch von der Weit»

Teufclöburgholz ausgeschlossen worden seien. Die bernerischcn Gemeinden aber behaupten, daß Goßliw'st

ein Recht an diesen Weiden gehabt habe, da in den Sprüchen und rechtlichen Erkanntnisscn von 1651, ^ '

1666, 1679 und 1691 sein Name unter den Theilnchmern nicht genannt werde und es nie etwas an die

beigetragen habe. Solothurn will durch den Kaufbrief der Herrschaft Buchegg, Balmcgg und der Tcufelsd^

von 1391 sein Eigcnthum beweisen sammt dem Recht der Herrlichkeit und Wunn und Weid, währe

Bern nicht zugicbt, daß durch diesen Kauf dieselbe von der Allmendfahrt befreit sei. Die bcrnerischc G^an ^
schaft nimmt die Sache all ralorslillum. 8 1. v« Auf die Beschwerde des ObervogtS am Buchcggbcrg/

die Gemeinde Obcrwyl ein mit Bietzwyl gcmeinweidiges Stück Lmrd aus eigener Gewalt eingeschlagen h" '

giebt Obcrwyl nach und beseitigt den Einschlag 8 5. f. Beider Stände Gesandte machen sich anheischig' '

für zu sorgen, daß außer Messen auch die übrigen Gcmcinden des Kirchspiels für die Pfründe Messe»

dem wyningischen Abschied vom November 1682 zum Holze der Pfründe das Ihrige beitragen. 8 5.
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»23.

Conferenz von Bern mit dem Bischof von Basel.
Neyben mW Büren, 14. Juni bis 12. August 1731.

ITtaatSarcinv Vern.1

^ Eiciaudte: Bern. Johann Rudolf Sinncr, Alt-Seckelmcister deutscher Lande; Ludwig von Wartenwyl,
^'^^lmeister welscher Lande. Bischof von Basel. Jakob Sigmund von Reinach; Franz Christoph von

"wschwag, hochfürstlicher geheimer Rath und Präsident.

Folge der im Februar 1726 vom Bischof von Basel erlassenen landesfürstlichcn Ordnung waren im

^lSthum Basel Unruhen entstanden. Die Bewohner von Neucnstadt, Teisenberg, Biel und von der in

" ^dgenossenschaft liegenden Landschaft Erguel, welche unter Berns Schuh und Schirm stand, sahen sich

w icne landesfürstliche Ordnung in ihren Freiheiten beeinträchtigt. Zur Vermittlung der Streitigkeiten in

bm Theile des Bisthnmö wird gegenwärtige Conferenz ausgeschrieben. Nach mannigfachen Verhandlungen

^Ugen sich die beiderseitigen Gesandten aus folgende VcrgleichungSpuncte, welche später die Ratification der

^'cipale erhielten.

^ ^ In Betreff der politischen Sachen Biels. 1. In Beziehung auf das Recht dcS Banners

^ der Mannschaft, welches Biel im Bezirke der Stadt, im Land Erguel und Jllfingen hat, so» es beim

^ üüat von 161l) und dessen Erläuterung vom 4. Dccember 1610 in allem, was zu diesem Rechte gehört, vcr-

läU. "' ^'"saW auch in Beziehung auf Werbung und Recruten in den genannteil Landschaften mit der Er-

^ ^w'g, Meyer, Burgermeister und Rath, wie bisher, die Bewilligung und die Patente zu Werbungen, auch
Volksaufbruch, sei es zu neuen Compagnieen in äußern Diensten oder auch sonst, allein zu crtheilcn

^Oi, vssc auch Gebot und Verbot, daß sich niemand in fremde Kriegsdienste begeben soll. Die Kricgöman-

^ Biels sollen ohne Hinderniß durch die Prädicantcn von den Canzcln im Land Erguel verlesen, die dcS
^ der Militärsachen halber vorfallenden Streitigkeiten, wie von Altem her, geschlichtet, die Kricgs-

Bierbungsbußcn, ersterc nach dem Tractal von 1610, die andern nach Beschaffenheit dcS Verbrechens andic¬

kt werden; der Fürst bezieht davon seinen Antheil nach dem Vertrag von 1610. 2. Hinsichtlich des Ma-

. der hohen Gerichte hat es sein Verbleiben beim Vertrag von 1610; waS bis jetzt zum Nachtheil Biels

dig ^ ^ ss'll als nicht geschehen angesehen werden. 3. Der Stadt Biel soll nach eben diesem Vertrage
. ^ccht bleiben, Statuten, Gesatz, Ordnungen lind Mandate für ihre Stadt und deren Ziele zu errichten.

ll'lle» alle Legalisationen unter dem Namen Meyer, Burgermeister und Räthe und unter der Stadt Jnsiegcl

^lh »'erden. 5. In Betreff der Protestationen des McycrS haben beide Theile sich an den Vertrag voir

»>ii, halten. 6. Ebenso soll man des Jagens halber diesem Vertrage nachleben, so wie einer Orb,

^ ^ welche der Fürst innerhalb Jahresfrist dem Erguel geben wird, und der sich auch Biel zu fügen hat.

^ demselben Vertrage soll auch der Gerichtözwang sürderhin ohne Ausnahme Meyer, Bürgermeister

Uns, ^ Stadt, zu Lcunibringen, Vingelz, Böziirgen und Mctt, als deren Zielen, heim dienen

^ ^'in zngchörcn. Bei ebendemselben Vertrage hat es sein Bewenden hinsichtlich der „Frön", Herrcnhüner,

und andrer obrigkeitlichen Sachen. 8. Der Fürst will die Anordnung im Erguel ergehen lassen,

»>id ^ ^ Stadt Biel und deren Bürgern der Enden zuständigen Güter, Berge, Waldungen, Lehen, Renten
daher fließende Frucht, Nutzung und die Zinsen mit keinen neuerlichen Auflagen und Beschwerden, Hintcr-

43 "
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säßgeld, Zoll u. s. w, belegt werden, sondern daß alles, auch in Betreff des freien Kaufes beim alten

kommen bleibe, so weit es Biel berührt. Ferner will der Fürst zur Beförderung des Justizwcsens im

dafür sorgen, daß keine Ursache zu Beschwerden übrig sein soll. Biel soll dagegen darauf bedacht sein,

Freundschaft mit Erguel zu pflegen. 9. Wenn die Stellen des Oberamtmanns auf dem Tesscnberg und l»

Jllfingen in Erledigung kommen, so sollen dieselben nach dem Briefe Bischof Arnolds von 1-151 und nach

Herkommen nicht mehr von dem Mcyerthum abgesondert bleiben, „sondern einem jeglichen Mchcr, die zu

„zu Biel sind, beigelegt und von einein je wesendcn Meyer zu Biel, eben wie Rationc des Teisenbergs Nan>^

„hochlöbl. Standes Bern von einem je wesendcn Amtsmann zu Nydau, verwaltet werden". Dem Groß- ^

Klcinwcibel zu Biel sollen bei den Audienzen die alten Emolumcntc für ihre nun persönlich zu leistenden

verabfolgt werden. 10. In den von Hof an die Stadt gerichteten Schreiben sollen die ehemalige Titulatur

eine anständige Manier zu schreiben beobachtet werden, ohne daß in der Titulatur zwischen der Stadt und ds"

Meyer ein Unterschied gemacht werde. 11. Inhalt und Form des Amtsbriefeö, welchen der Mesier jährlich

Biel vor dem Eidschwur der Stadt vorzuweisen hat, werden festgesetzt. Endlich wird alles, was wähn'^

dieser Mißhclligkeiten Einem oder dem Andern an Ehren nachthciliges gcredt, geschrieben oder widerreßD

ausgeübt worden ist, aufgehoben. Der Tractat von 1610 wird bestätigt. — Büren den 1. August 1731,

«. In Betreff der politischen Sachen des ErguelS. Der Fürst erklärt, daß das große Mandat^

Februar 1726 für das Erguel (St. Immer, Villerct, Sonvillier, Renan, la Communautä deS Montag»^

Cormoret, Corgemont und Cortöbcrt) abgcthan sei, und daß dieselben bei ihren alten Freiheiten, bei de»"'

von 1556 und den nachfolgenden Decretaleö, den ihnen zugestellten Revcrsalicn und ihrem alten Hcrkoin"""

bleiben sollen, und was dawider geredt und gethan worden, abgcthan sei. Ferner erklärt der Fürst, daß ßc ^

Lehen, wie vor dreißig und mehr Jahren, innc habe», ohne neue Beschwerden nach Art. 8 der Franchiftö

1556 nutzen und nießcn sollen. 2, Sic haben sich des bischöflichen Eisens zu bedienen, nach der dem

Erguel den 30. Nov. 1730 ertheilten Deklaration ; im Ankauf sind sie aber an niemand gebunden; eitz'^

Werkzeuge können sie auch auswärts erhandeln. 3. Das Commercium ist frei; mit dem Salzkauf M

Hausgebrauch allein soll es wie von Alters her gehalten werden. 4. Der Feucrstatthühncr und Capa>n^

halber wird nichts mehr gefordert werden, als waS die Urbanen enthalten. 5. Der Wirthe halber bleibt ^

bei Art. 7 der Deklaration von 1662, dem Art. 4 der Deklaration von 1681 und Art. 4 und 5 der Declarat^

vom 26. Jan. 1731, so daß eine billige Proportion gehalten, der Wein sdcn sie vom Fürsten kaufen

zu einem billigen Preis angeschlagen wird und die Wirthe „glcichlich" beeidigt werden. 6. In Bußsachen

Moderation gehalten und ohne Noth keine Appellation angenommen werden; die Complices dürfen in vergieß

Fällen nicht wider einander zeugen, die außerordentlichen Fälle und schweren Verbrechen ausgenommen; die n'l

baren Informationen sind zu vermeiden. 7. Bei Steigerungen soll für das Ausrufen und Schreiben zu Erspen^

der Kosten jeder gebraucht werden können. 8. In die Gcrbcrzunft einzutreten oder nicht steht jedem frei, der

bearbeitet. 9. Das bei den Zehnthinleihungcn bisher erhobene Geld, Bruagc genannt, will der Fürst ferner go»n6'

10. Der Fürst gicbt zu, daß daS Consistorium zu Renan abgethan werde, und alles bei dem, so zu St. Z""'"

ist, verbleibe. 11. Von dem zum Hausgebrauch gcpflanzten Flachs, erläßt der Fürst den Zehnten, nicht

von dem zum Commercium bestimmten. 12. Die Frohnen haben die Meyer zu erstatten, wie von Alterö .n

13. Was in den obigen Punkten nicht enthalten ist, fällt unter die Bestimmung der fürstlichen Deklaration ^
26. Jan. 1731. 14. Es wird auch Vorsorge getroffen werden, daß die Kirchen und die Pfrundhänjcr

dem Vertrag von 1610 in baulichem Zustande sich befinden. 15. Des kriminal- und Appcllationsger>
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hat cg se^ Bewenden bei den Decretalcs, und zwar so, daß ein Uebelthäter im Lande selbst incarccricrt,

^"inicrt, beurtheilt und crcquicrt, zugleich daß auch in Civilappcllationcn daselbst definitiv abgesprochen wcr-

" >oll. Ueberdicß vereiiligt man sich noch über ein Kiräwnreglcment für das Ergucl oder sog. St. Jmmerthal.

ratificicrt den 17. August, der Bischof von Basel den 16. August, Biel den 22. August die diese Stadt

Messende Uebereinkunft, die daS Ergucl betreffende Bern den 18., der Bischof den 16. August 1731. Auch
'b Kircheiircglcmcnt wurde vom Bischof ratificicrt. Ucbcr die Rcligionssachcn will er aber von keinen weitem
"Handlungen wissen.

324.

Gememeidgenössische Tagsatzung.

Baden, 2. bis 30. Juli 1731.

lDtaatöarctiiv Zürich!

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzcl, Bürgermeister; Johannes Fries, Scckelmcister und des

^ ^ern. Hieronymus von Erlach, Herr zu Hindelbank u. s. w., Ritter des königlich preußischen schwarzen

^ Nordens, Schultheiß; Wolfgang von Mülinen, Venner und des Raths. Lnecrn. Franz Ludwig Pfyffer,

^'^er und des Raths; Anton Lcodcgar Keller, Kornherr und dcS Raths. Uri. Johann Sebastian Jauch,

Kamillan»; Joseph Antou Püntiner von Braunberg, Landshauptmann und Alt-Landammann. Schwvz. Gilg

^"fioph Schorno, Ritter, Landammann; Joseph Anton Reding von Bibcrcgg, Baron, Ritter, Alt-Land-
Obwaldcn. Anton Franz Bücher, Landammann und Pannerherr; Johann Wolfgang von Flüe,

^ ^ändrjch und Att-Landammann. Nidwalden. Sebastian Remigius Kaiser, Ritter, Alt-Landammann.

U ^°seph Anton Schumacher, Ammann; Johann Heinrich Jtten, des Raths. Glarus. Joham, Heinrich
^rndammann und Landshauptmann; Joseph Ulrich Tschudi, Statthalter. Basel. Samuel Merian,

"^'Zunftmeister; J^h^„ Rudolf Fäsch, des geheimen Raths. Freiburg. Pcter Alerius Vondcrwcid,

Mlthejß. Niclaus von Forcl, Seckclmeister. Solothurn. Peter Joseph Baron von Bcsenval, Seckclmcister;

Benedict Tuggincr, des alte» Raths. Schaffhauscn. Johann Fclir Wepfer, Bürgermeister; NiclauS

^lcher, Statthalter. Appcnzcll-Jnncrrhoden. Karl Jakob Schliß, Landammann und Pannerherr.

H^^rhodcn. Johann Konrad Zellwcger, Landammann; Lorenz Wetter, Landammann. Abt St. Gallen.

^ Anton Baron von Thurn, Marschall; Franz Ludwig von Schnorff, Obervogt zu Romanshorn. Stadt
' ^"llen. Christoph Hochrütincr, 1- U. Bürgermeister. Biel. Jakob Wildermctt, deö Raths.

., Eidgenössische Begrüßung. 8 1. I»» In Beziehung auf das Münzwcsen werde» die Nachtheilc hervor-

itii« welche durch die von Puriicularc» übernommene Admodiation, durch die schlechten, unprobchaltigen

K Alchen Münzen und die ungleichförmige Valuta entstehen; jedoch kommt kein gemeinsamer Beschluß zu

es bleibt der Admodiation und der Scheidemünzen halber beim vorjährigen Abschiede. Denjenigen Orten,

soll ^ ^ gemeinsamen Taration geneigt sind, wird überlassen, eine solche aufzustellen. Das Münzmandat

gemeinen Herrschaften neuerdings publiciert werden. Bern zeigt an, daß im Laugcnthaler-Abschied

lei Irrung in Betreff der Fünfbätzler sich eingeschlichen habe, welche aber 172-1 redrcssiert worden

^ ^lle ein Ort die Gold- und Silbersortcn abrufe, es den übrigen Orten zeitlich anzuzeigen,

tz, Unterwalden lassen es bei den im vorjährigen Abschied eröffneten Gedanken bewenden. Basel,

"bwsen und St. Gallen behalten sich in Beziehung ans die fremden Münzen ihre Eonvcnicnz vor. Frei-
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bürg findet es zwar angemessener, daß die Orte selbst durch einen eigenen Münzmcister münzen lassen, will Kä
auch das Recht der Admodiationgewahrt wissen, wenn die Münzen gut und probehaltig seien. 8 2. r« ^
kaiserliche Abgesandte, von Reichcnstcin, entschuldigtsich durch den LcgationSsecretär Hermann wegen
Ausbleibens. Ein Antwortschreiben wird durch den Landschreiber Letzter», zugestellt.8 3. «I. Der franD^
Ambassador läßt sich durch den Secrctär de la Martiniärc entschuldigen,daß er gehindert sei, der Eröff»«^
der Tagsatzung beizuwohnen, und stellt seine baldige Ankunft in Aussicht. Ein Antwortschreiben wird d»t
den LandschreibcrLetzten» zugestellt. 8 4. v. Der Ambassador findet sich einige Tage nachher ein. ^
wird, weil er das erste Mal sich hier einfindet, von den zweiten Gesandten der Xlll und der zugewa»^
Orte, dem Landvogt und Landschreibcr in die Sitzung abgeholt. Diese Abordnung bekommt zugleich die 3"
struction, daß sie, wenn der Ambassador in die Sitzung nicht zu Fuß gehen könne, nach Bccvmplimenticru^
desselben aus das Rathhans voraus gehen, ihn unten an der Treppe cmpsangcn und ihn beim Wcgg^
wieder bis dahin begleiten solle. Der Ambassadordankt in seiner Proposition >für die Bereitwilligkeit, "
welcher die Gesandten früher in Solothurn erschienen, und spricht die Hoffnung aus, dieselben u'"'^
in Folge seines den 6. Juni an die Orte erlassenen Schreibens für die Erneuerung eines gemeinsamen
nisseö instruiert sein. Zugleich legt er eine Dcelaration vor, in welcher er wünscht, den Verhandlungen"
die Bundeöcrneucrung den ewigen Frieden von 1516 und daS Bündniß von 1663 zu Grunde zu legen.
König glaubt, daß diesen Tractaten weniger neue wesentliche Punctc beigefügt werden sollten, als daß

einige die Anwendung betreffendeMißverständnisseeine Verständigung sollte erzielt werden. Da aber dcr^
bassador von mancherlei Klagen habe hören müssen, welche die Richtbcobachtung dieser Verträge von Seite
reichs zum Gegenständehaben, so wünsche er eine frcimüthigeund unumwundeneEröffnung derselben. Zuö^
erklärt er sich bereit, sofort in die Untersuchung und die Diöcussivnüber die Acndcrungcnund Zusätze zu e'

erwähnten Bündnissen einzutreten. Acht der zweiten Gesandten nebst dem Landvvgt und Landschreibcr >»" ^
dem Ambassador in seiner Wohnung ein Gegcncomplimcnt und eröffnen ihm auftragsgemäß, daß die G^» ^
in Beziehung auf die in der „Dcelaration" enthaltenen Puncte nicht alle instruiert seien, aber schleunigst

Hoheiten Mittheilung davon machen werden, sprechen aber die Befürchtung aus, daß die Ankunft der 5"»^
tion sich für den Ambassadorzu lang verzögern könnte. Der Ambassador spricht sein Befremden ul'cr

Mangel an Instruction aus, ersucht die Gesandten, ihren Herren und Obern beförderlichst Bericht zu ^st" ^
und erwartet eine positive Antwort: ja oder nein. Nach Einlangung der Instructionen erklärt Zürich, ^

wie es schon 1729 zu Solothurn eröffnet, in Ansehung der BundeScrneuerung zu Fortsetzung rcciprocu'l^
Freundschaftgeneigt sei und getreulich den ewigen Frieden von 1516 halten werde. Waö aber den in
claration enthaltenen Antrag betreffe, so verlange dessen Wichtigkeit eine gewisse Zeit zur Bcralhung;

werde nach reiflicher Erwägung bei sich und auf einer Confcrcnz mit den übrigen Ständen bald »nbl ^
Antwort crtheilen. Bern wiederholt seine Bereitwilligkeit, die alte Freundschaft und daS Bündniß »nt

reich zu erneuern, besteht aber auf seiner Ansicht, daß zum voraus festgesetzt werden soll, daß nichts bcu ^
werde, waö dieses Bündniß nichts angehe und ausgemachteSachen seien, so wenig als daS, was 1t .

Aarau „befriediget worden". Unter dieser Bedingung will es den Frieden von 1516, die Allianz von ^
und die Beibriefe und Ivtt,o5 aniuzxo» als Grundlage der zu erneuernden Allianz annehmen und behalt

die Instruction darüber vor. Die katholischen Orte nehmen die „Dcelaration danknehmig" an und vcrb ^ ^
bei ihrer 1729 zu Solothurn gegebenen Erklärung. EvangelischGlarus, Basel, Schaffhauscu,
Appenzell, Stadt St. Gallen und Biel wollen zu einer sichern, anständigen und ersprießlichen Erneuerung



Juli 1731. Z83

^Widcs Hand geben und dazu einwilligen, daß der Friede von 1516 und die Allianz von 1663 zu Grund

werden, doch unter der Bedingung, daß vorerst die nöthigc Erläuterung zum Bunde von 1663 und den

abriefe,, gegeben und den billigen Beschwerden der einzelnen Orte abgeholfen »verde. Was aber die weitere

^Handlung und die Art der Einrichtung des Bündnisses betrifft, das sollen sie all roloronckum nehmen, um

w Conferenzen zu berathen. Diese Instructionen werden zusammengetragen, von den zweiten Gesandten

^"witstehrr Orte dem Ambassador übcrbracht und von denselben zugleich das Abschicdöcomplimcnt gemacht.

^ Ambassador erklärt seine Befriedigung mit der kategorischen Erklärung der einen Orte, sieht in der Tcrgi-

mtioii der andern, durch welche sie sich von Frankreich entfernen, die Aufforderung auch von seiner Seite

Beispiel zu folgen, und will von denjenigen Puneten, welche einige Orte, ohne daß dieselben mit seiner

^Position in enger Verbindung stehen, in Anregung gebracht haben, seinem Könige nichts hinterbringen. 8
' Der Gesandte von Mühlhauscn läßt durch Zürich anfragen, ob er nicht als Gesandter einer bei der Allianz

^ Frankreich interessierten Stadt den Bcisitz wenigstens bei der Proposition des Ambassadors haben könne.
^ evangelischen Stände wollen seinem Begehren entsprechen, die katholischen sind theilweisc neuerdings für

'wrzuiassung instruiert und beziehen sich auf die Verhandlungen in Solvthurn. 8 5. K. DcS Strolchen-,

ei-, Lumpen- und Zigcunergestndcö halber, daS je mehr und mehr in die Eidgenossenschaft und die

Gehirn Vogteien kommt, wird das zu Aarau ausgefertigte Mandat dem Abschied beigelegt, den einzelnen

/im überlassen, nach ihrer Lage und Convcnienz Verordnungen zu machen und, damit die Tage der Bettel-

^ verborgen bleiben, Zürich beauftragt, in aller Stille die von ihm anzusetzenden Tage der Bettcljägi den
»sitzuthcilen. 8 6. I». Es wird beschlossen, zur Ersparung der Zeit und Kosten dicßmal die Rcgierungs-

^ Baden zu behandeln. Uri, Schwhz, Untcrwaldcn wiederholen ihre früher gegebenen Erklärun-

> <, j. Der Bischof von Basel versichert in einem durch Johann Heinrich von Braunenthal über-

Änj ' die Gesandten seines frenndnachbarlichcn, rcsp. bundcsgcnössischcn Willens. Ein höfliches

^ ^rtschreibcn wird durch den Landschrciber ihm zugestellt. 8 8. Ii.» Auf die Anzeige von LauiS aus, daß in

dessen Nachbarschaft unter dem Vieh der sogenannte fliegende Krebs ober die Uebcrzunge grassiere,

wls die Mittheilung eines vom Sanitätstribunal von Bergamo denen von Lauiö zugeschickten Gegenmittels

^ schloffen, ohne Anstand den Hoheiten davon Kenntnis! zu geben. 8 3. I. Die Kaufleistc in Lyon wicdcr-

ihre Klagen über den ihnen durch die Itillots <Iu lumgnv verursachten Schaden. Diejenige Deputation,
h°le,

dem Ambassador die Antwort auf die Dcclaration brachte, wird beauftragt, demselben diese eidgenössischen
"Ufleutc - ...... .. ... . . ^ ... . N

^hcius zu Puris liegenden Contractc. Der Ambassador verspricht seine Verwendung in dieser Sache. 8 16.

^ ^cl wiederholt seine Beschwerden über die noch immer fortdauernde Sperrung der freien Fruchtzufuhr

^tl> io wie die Osficierc nachdrucksam zu empfehlen und auf Solothurns Antrag auch die auf dem

"1.

... iZsaß und dcm Sunvgau und über den neuen auf seine Fruchtgcfällc daselbst gelegten Zoll. Dem Am-

Der ^ Geschäft unter Ueberrcichung ztvcicr von Basel ausgefertigten Memorialien empfohlen.

^ ^ Ambassador »vill sein Bestes in dieser Sache thun und bezieht sich auf die den Gesandten von Basel in

^ )»rn gethanen Eröffnungen. 8 11- Von mchrcrn in Paris niedergelassenen Krämern aus Bern und

sie Beschwerden ein, daß ihnen die Privilegien, welche sie bis dahin genossen, entzogen, und daß

tz . Nation und Taille (Kopfgeld und Zoll) bezahlen müssen. Die Zeitumstände zur Behandlung dieser

erör/ nicht für passend erachtet. 8 12. «». GlaruS ersucht die Gesandten, ilttii in dein immer noch un-
Meu I,umistreit Zürich gegenüber zum eidgenössischen Recht zu verhelfen; zu gütlicher Handlung sind seine

' nicht instruiert. Zürich bestreitet, daß diese Sache dem eidgenössischen Rechte unterworfen werden
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könne, wünscht, daß man Glarus zur Ruhe weise, zumal da es seit letzter Tagsatzung nichts wegen ci»^

gütlichen Vergleichs an Zürich habe gelangen lassen. Auch die Gesandtschaft von Schwyz ruft für ihren

daS eidgenössische Recht an. Die Gesandten der übrigen Orte sehen noch die Möglichkeit eines gütlichen ^

gleichs, ersuchen Zürich eine Konferenz im Laufe deS Jahres anzubahnen und den Streit zu vergleichen.

und Glarus nehmen die Sache ml rekorontluni. 8 13.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegeiiheiten:

Deutsche gemeine Vogteien überhaupt.

Art. 29. Justizsachen. Art. 39. Fremde Kriegsdienste.

Landgrafschaft Thurgau.
Art. 133. Landgerichtsdiener.

„ 182. Marck'ensachcn.
., 183.

R b c i n t h a t.

Art. 126. Polizeiliches.

„ 129. Judikatur-u.Competenzconflictc.

„ 173. Justizsachen.

Grasschaft Sargans. .

Art. 191. Justizsachen.
„ 219. Obrigkeitliche Lehen.
„ 288. Localcs.

. 297. „

Obere freie Aemter.

Art. 55. Amtsrechnung.

. 63. Landschreiber und Substitut.
„ 99. Judicatur- u. Competenzconflicte.

Art.

Art.

45. Amtsrechnungcn.
76.

91.

38. Amtsrechnung.62.

119. Polizeiliches.

Art. 16. Beeidigung von Beamten.
„ 36. Amtsrechnung.
„ 79. Huldigung.
„ 165. Justizsachen.

Art. 258. Abzug.
, 758. Localcs.

» 796. Personelles.

Art. 273. Zölle und Wcggclder.
, 448. Localcs.

Art. 298. LocaleS.

' . 323. .
. 335. „

Art. 16. Beeidigung von Beamten.
. 26. „ „ „

„ 39. Amtsrcchnung.

Art. 124. Justizsachen.

„ 156. Lehensachen.

325.

Conftrenzen der katholischenOrte während der gemeineidgenösstschen Tagsatzung
im Juli 1731.

tStaatSarUnv Vuccrn.Z

Die Gesandte» machen die im Stande Zug »vallenden Zwistigkeiten zum Gegenstand ihrer Verhandlung

Mit Bedauern erfährt man, daß Ammann Andcrmatt und Weber einzig und allein wegen des Bundes ^
1715 in Arrest gezogen worden und übel gehalten werden, da doch dieselben nicht aus sich gehandelt

Ratification von den hohen Gewalten selbst erfolgt sei und dieser Bund das einzige Mittel war, die kathou'

Eidgenossenschaft aufrecht zu erhalten, und noch jetzt als nothwcndig für Katholicität und Religion von U

gnädigen Herren angeschen werde. Endlich enthielten die Art. 4 und 5 keine Bestimmung, welche der Ku

licität derogicrlich wäre. Die Gesandten von Zug werden über des Geschäftes Beschaffenheit angehört,

beschweren sich, daß ihr Stand von Seite dcö französischen Hofes andern Orlen in Beziehung auf vas g

nicht gleich gehalten werde, so daß eS scheine, daß, weil der Genuß dem Stande Hinterhalten werde/ P'g

culartractate für gewisse Familien gemacht worden seien. Die beiden Herren zu arretieren, um von ihucu ^

vernehmen, was die Ursache der Hinterhaltnng sei, dafür glaube ihr Stand befugt zu sein, und crw> ^

daß man ihn in seinen Souvcränitätsrcchten unbekümmert werde verbleiben lassen. Den Bund von 1^
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stc in eint und andern Artikeln der katholischen Eidgenossenschaft wirklich derogicrlich. Sie ersuchen die

sandten, beim Ambassador dahin zu wirken, daß ihrem Stande wenigstens daö Salz, wie cö gegen Parti-

^larcn geschehe, wiederum verabfolgt werde, was zur Befreiung der beiden in Haft gehaltenen Herren dienlich

" werde. Schließlich verwahren sie sich dagegen, daß ihr Stand oder Schumacher wider de» Bund

^ »anicntlich gegen den Art. 1, daß die Lieferung der 1ö,t)l)l) Mann von Seite der Orte eine gezwungene
^'dct hätten „in der Meinung, wider den allgemeinen Verstand cö zu behaupten." Die übrigen Gcsand-

erklären nochmals, daß ihre Herren und Obern den Bund von 1715 und den Art. 5 „für ihre Rettung

Nothfall best gcsctzet finden" und erwarten ebendieselbe Ansicht von Zug als einem „Eiferer des katholi-

gemeinen Besten", stellen den Gesandten vor, daß die beiden in Haft gehaltenen Herren nicht nach cigc-

' sondern nach des französischen HofcS Disposition handeln mußten, versprechen, sich beim Ambassador der

"»Zei» und des SalzeS halber in der Hoffnung auf Rclaration der gefangenen Herren verwenden zu wollen;

've»n ^

e».
aber auch ihren Stand in der Judicatur nicht beeinträchtigen wollen, so versehe man sich doch zu dcm-

daß er sich nicht anmaßen werde, den Bund von 1715 allein auslegen zu wollen und entgegen den An-
selbi

^le» uller übrigen katholischen Orte Schlüsse daraus zu ziehen, welche dem gemeinen katholischen Corpus

daß säen. Nachdem man die Gesandten Zugs hatte abtreten lassen und Berichte eingckommcn waren,

^ ^ Sache je länger, desto schlimmer werde, ja sogar, daß ein allgemeines Uebcl zu befürchten sei; nachdem
" lmier erfahren, daß die beiden Verhafteten nicht besser gehalten werden, und daß Zng vorerst dcö Am-

vrs Entschluß dcö Salzes halber abwarten »volle, wird für gut befunden, erstens an die Gesandten ZugS

^"gc z» stellen, was für eine Antwort auf die Empfehlung milderer Maßregeln gegen die Gefangenen

^ halte»
n>'

>ve»d

wen sei; zweitens, ob Zng die Absicht habe, mit und neben den übrigen Orten den Bund von 1715

de», t ^ übrigen katholischen Orten zu trennen. Die Gesandten verfügen sich überdies! zu
Ambassador, fragen ihn darüber um Rath, stellen ihm die Beschaffenheit dieses Geschäftes vor und ver-

ders ^ ^ versprochener Maßen des SalzeS halber für Zug. Der Ambassador erklärt, daß er alles, waS nur

^ '"hl werden könne, werde beitragen helfen, mit dem Zusähe: gu'ils ölmant los »mllios. Niemals habe

^ das Salz oder die Pensionen verweigert und werde sie niemals Hinterhalten, wenn Zug gleich den übri-
^chvlsichtii Orten „sich cvmportiercn" werde. Die beiden obigen Fragen an Zug zu stellen findet er ebenfalls

über ^^de»> diese an die zugcrischcn Gesandten gestellt worden, antworten sie in Beziehung aus daS an Zug

H>^^le Fürwort zu Gunsten der Gefangenen, daß ihre Herren und Obern hoffen, daß man sie in ihren

tc» ^"Mtätörcchtcii nicht kränken »verde; über beide Herren »verde übrigens nach dem Rechte gesprochen »ver¬

de» ^^»S sei ihnen immer die Restitution versprochen wordpn; diese aber sei bis seht nicht crsolgt. Ucbcr

"'>»ri^^ » Punct seien sie nicht instruiert zu antwortcn, nehmen ihn daher all rvkeranüum, hätten aber er-

j» ^ »um sie damit verschonen würde. Sic ersuchen, diese zweite Frage, durch eine unparteiische Feder

'vir» gebracht, ihnen zur Mitthcilnng an ihre gn. Herren und Obern zu übergeben. Ihrem Verlangen

ffl ^^rochcn. Nachdem von Zug darauf eine Antwort an dessen Gesandte gelangt war, lassen sich diese

o ^"der,m»ßcn ^,^h„ien: sie verständen ihrer gn. Herren Meinung, so wie sie dieselbe fassen (doch wollten

s»c "dabei begriffen sein") dahin, daß, »veil sie wider den Bund von 1715 bis dahin nicht pcccicrt hätte»»,

^^^"'»ßlich ferner „beihaltcn" werden, um so mehr, da sie schon 1729 mit den übrigen katholischen Orten
^ ^lärt andere Instruction wider den Bund von 1715 bekommen hätten. Ihre Beschwerden

d«S « ^ bevorstehenden Bündnisses wollten sie zu gehöriger Zeit und am rechten Orte eröffnen. Auf

"luchcn per übrigen Gesandten, daß sie sich in Beziehung auf daS Letzte mit den übrigen katholische»»
<19
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Orten einzig und allein an die zu Solothurn 1729 gegebene Erklärung halten möchten, willigen sie ein-
Namen sämmtlichcr katholischerOrte wird diese Erklärung dem Ambassador zugestellt. Zug dankt für die fre>»^
brüderlich beim Ambassador angewandten Officien; die übrigen Gesandten versichern Zug ihrer freund cidgc»^'
fischen Gesinnung und Hilfe. § 1. I». In Beziehung auf das von dem Ambassador vorgeschlagene Bünd»^'
dessen Verhandlung die protestierenden Stände, wie es scheine, abbrechen wollen, sobald sie von der Rcstir»»^
werden reden hören, wirv beschlossen, lediglich bei der 1729 zu Solothurn von allen katholischen Orten
denen Erklärung zu beharren und den Ambassador zu ersuchen, mit den protestierenden Orten hinsichtlich^
Bündnisses nichts Schließliches vorzunehmen, eö sei denn die Restitution erfolgt. Der aus den ersten Gc!'»^
tcn bestehenden Abordnung antwortet der Ambassador, obgleich bis dahin die Umstände nicht von der All ib

wesen seien, daß der König die Restitution hätte vornehmen oder poussieren können, so versichere er sie ^
laut Ordre, daß niemals etwas Anderes werde vorgenommen werden, als was der katholischen Eidgenosse»!"^'
nützlich und ersprießlich sein werde; daß der König nichts ohne Approbation der katholischen Orte vorm'h^'

nichts mit den protestierenden schließen werde, „sie seien dann restituiert." Schließlich weist er darauf^
daß das Glück der katholischen Eidgenossenschaft auf einer wahren Union beruhe. 8 2. «. Nachdem auf ^
den 5. Mai 1728 an die Procuratoren deutscher Zunge in Malta abgegangene ziemlich scharfe Schreiben
gehörige Rücksicht nicht genommen worden, wird eine neue Recharge an daö Provincialcapitel deutscher
abzuschicken für gut befunden. (Erpcdicrt den 5. October 1731.) 8 3. «I. Freiburg und Solothurn beklag
sich, daß zuwider dem Bündnisse mit Frankreich ihre in Frankreich sich befindenden Angehörigen tailliert
und führen daö Beispiel eines UnterthanS von Freiburg an, welchem dicß begegnet sei. Der Ambasi"^'

welcher um seine Vermittlung in dieser Sache angegangen wird, erklärt seine Geneigtheit, mit den Orten ^
mit Freiburg und Solothurn oder auch mit letzten» allein in eine Untersuchung der Sache einzutreten und

Seinige zur Abhülfe beizutragen. Bei diesem Anlasse erbietet er sich auch, die Beschwerden andrer Orte ^
gen angeblicher Nichtvollziehung des Bündnisses bei den Verhandlungen über dasselbe zu untersuchen

zu erledigen, 8 4. «» Die oberen freien Aemter beschweren sich, daß der nach Erkanntniß vorigen Jahres »^
Mailand in Folge eines vacant gewordenen Stipendiums geschickte Alumnus Franz Benedict Weinreben

geschickt worden sei, obgleich er mit den erforderlichen und üblichen Schreiben versehen gewesen. ^ ^

Luccrn überlassen, deßwegen an den Cardinal und den Rector zu schreiben. 8 5. t". In Beziehung auf ^
vom Gesandten Mühlhausens angesprochenen Beisitz bei den Verhandlungen über den Bund mit Frankreich
den alle katholischen Orte bei dem, was 1729 in dieser Sache zu Solothurn „passiert ist", und geben

durch den Landschreibcr dem Burgermeister von Zürich Kenntniß. 8 6. Das Ansuchen der Gesandte» ^
St. Gallen um Unterstützung der Brandbcschädigten von Gostau wird zu hinterbringen in den Absch»'^ ^
nommen. 8 8.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschastsangelegenheiten:

Landgrafschaft Thurgau.
Art. 210. Bürgerrecht. Art. 027. Localis.

Grasschaft Baden.

Art. 370. Stiste und Klöster.
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^»ferenzen der evangelischen Städte und Orte während der gemeineidgenössischen Tagsatzung
im Juli 1731.

^Staatsarchiv Zürich.Z

^sandte: Mühlhausen ist durch HauS Jakob Räber, Stadtschrciber, repräsentiert.

^ Der allgemeineBettag wird auf den 13. September angesetzt. 8 1. I». Steuern werden zuerkannt:
be» beiden Pfarrern zu Gröncnbach und Herbishofcn je 100 fl.; 2) dem Pfarrer und Schulmeister zu

^sticiu-Erlang 13(1 fl.; 3) der reformierten deutschen Gemeinde zu Mariakirch 200 fl.; 4) der reformierten
^Illchc» Gemeinde zu Mariakirch 1l)l) fl.; 5) dem reformierten Prediger zu Neu-Bärcnthal 200 fl.; 6) den

»»d Predigern zu Friedrichöthal und Karlsruhe je 100 fl.; 7) den reformierten Gemeindenzu Baircuth
^ilhclinsdorf je IM fl.; 8) den reformierten Gemeinden zu Speyer und Worms je IM fl.; 9) den re-

Kirchen und Schulen in der Ehurpfalz 3M Thlr.; 1(1) zur Unterhaltung fünf picmontesischer und
ungarische Studenten 836 fl.; 11) zu besserer Bestellung des Gymnasiums zu Lissa und zur Restauration

^ ^ Schulen in Groß-Polcnund Polnisch-Prcufien 20(1 fl. 12) Asimont soll gestorben sein. 13) In Bc-
der voriges Jahr von der reformierteilGemeinde zu Christian-Erlang verlangten Unterstützung für ihren

^n)e»bau wird angezeigt, daß Bern 5t) Thlr. gesteuert habe. 11) Zu besserer Unterhaltung eines Predigers
, ^ ^ Gemeinde Ncureuth im Badcn-Durlachische» IM fl.; 15) zu Erbauung von Kirche, Psarr- und Schul-

evangelischen Gemeinde Langen-Schwalbach im Hcsscn-Kassel'schcn IM fl. (IXörtischeRepartition);
>ür den Kirchen- lind PfarrhauSbauder reformierten Gemeinde Perouse im Würrtembergischcn ein für allc-

leiii ^ lIXvrnscheRepartition);17) dem französischen Prediger Aubcrt zu Mutschelbach zur Aufbesserung
, . ^ ^nkommcns nochmals, jedoch für cm und allemal IMfl.; 18) den Reformierten zu Nonncnwciler zur Ab-

der vom Herrn von Ratzcnhausen zum Bau einer Kirche ihnen vorgeschossenen Snnuiic 2M fl. (IXortische
^^^wil). ig) Das Stcucrbcgchren der reformierten Colonie zu Offenbach am Main wird beseitigt. —
^ ^häufln trägt zu 7, 8, 17 nichts bei, Appenzell und St. Gallen nichts zu 17; Schaffhausen nimmt all rv-

6, Ich 19, Basel 17, Appenzell 18 und Biel 11,18. 8 2—20. (Siehe S. 7.) t. Zürich wünscht, daß bei
Stcuerbegchreil an die evangelische Eidgenossenschaft kein Ort mit einseitigen Steuern vorcilen, sondern

^^ßchrcn vor die evangelischen Zusammenkünftebringen »lochte. 8 21. «I. Zürich verlangt von GlaruS
die Vergütung der Verpflegungökoste» für die an dessen Stelle im Jahr 1714 unterhaltenen Galericns

^l»t Entschädiguilgvon den übrigen Orten. Glarus und die übrigen Orte lassen cö bei ihren srühcrn
^d)vrg'lr bewenden. 8 22. v. Bern berichtet über die aus den Thälcrn Pragclaö und Picmont vertriebenen
^s^^'^genosscn. ES lägen im Departement Romainmotier 45 (17 von denselben wurden nach Ncufchatcl

Nverdon 30, Viviö 29, Moudon 78, Paycrnc 69, Avcnche 22, Bern 168. Einige seien in ihr

sstc, ^^Ü^chrt. Diese Leute hätten noch mehr Unterricht in der Religion nötbig; ihre Sprache und Sitten
^ ^ ^ andern Orten schwerlich fortkommen könnten; daher habe auch der preußische zu

h, ^schickte Abgesandte keine mit sich zu nehmen begehrt. An England, Schweden, Preußen und Holland
sieb " worden, sie möchten doch wenigstens einen Beitrag zur Unterhaltung dieser Leute schicken, wenn
die x> " "ufnehmcn wollten. Da der bisher bestandene Fundus zu Ende geht, so trägt Bern darauf an, daß

^uderum ihr Kontingent dazu einschicken möchten. ES wird beschlossen, die Antwort der äußern Po-
abzuwarten, jedoch Zürich der Auftrag gegeben, bei längcrm Ausbleiben derselben in gemeinem Namen
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Sitzung eröffnete Instruction zurück und fugt der Eröffnung derselben in Beziehung auf sämmtliche evangelische

Orte noch bei, daß, wenn Zürich auch gewünscht habe, daß man sich über eine gemeinsame Antwort verstau

digen möchte, man die übrigen Orte nicht an einer andern Erklärung verhindern könne, und daß cS Bedenke"

trage, in der Sache weiter vorzuschreitcn, jedoch geneigt sei, in einer besonder« Confercnz dieselbe zu bcrathe"-

Bern gegenüber erklärt es, daß der von demselben in Betreff des aarauischen Friedens beigefügte Anhang

seinen Herren und Obern gefällig sei, und daß dieselben erwarten, Bern werde darauf beharren, in welche"

Falle Zürich mit ihm einig gehen werde. Diese neue Instruction wird den andern evangelischen Orten mich"

theilen für gut befunden. 8 27. «. Zürichs Gesandtschaft erklärt instruktionsgemäß in Beziehung auf

schlatterischc Abzugssache, daß der Abzug von der Verlasscnschaft der Frau Obcrstlicutcnant Schlutter ilstv"

Stande gehöre, da der Abzug, wie auch das Gut dem Leib nachfalle, sie als Bürgerin von Zürich gcstmk""

und ihre Verlasscnschaft ihr eigen Gut gewesen sei, daS nach dem unter sämmtlichcn evangelischen Stände"

1642 errichteten Vertrag dem Abzug unterworfen sei. Bern macht einen Unterschied zwischen dem wirklich ^

den Kanton Zürich gezogenen und dem im Kanton noch wirklich liegenden, in gewissem Sinne „vcrpennigü"

Gute, will aber Zürichs Gründe seinen gn. Herren und Obern hinterbringen. 8 29. <>, Die Gemeinde Kri"""

im Toggenburg giebt eine Anzahl Beschwerdepuncte ein; dieselben werden in den Abschied genommen, s

Zürich, Bern und Fürst von St. Gallen,

v. Auf die Anfrage Zürichs und BcrnS „ob dm Beschwerden der Toggenburgcr von Seite des AbteS abg"

Holsen worden, berichtet der Abt-sanctgallischc Gesandte, daß in Folge eines gemeinsamen Landrathsbcschl"^

vom 31. Januar 1731 ein Ausschuß des Landraths den Abt um Remedur angegangen habe, welchem Ä»!"

chcn derselbe also entsprochen, daß die katholischen Toggenburgcr sich zufrieden erklärt hätten; die reformiert

aber seien nur ->4 auckioockum «t i-alorenckum erschienen. Der Abt aber sei geneigt, den Reformierten cbcnst

viel als den Katholischen zu conccdiercn, aber nicht mehr. Die Gesandten möchten den evangelischen TogsstM

burgern Ruhe, Friedensliebe und den gebührenden Rcspect gegen ihren Landcsherrn einschärfen und sie

ihren Beschwerden an diesen weisen. Zürich und Bern erwidern, daß der Abt den Katholischen zwar die

schiedenen verglichenen Puncte schriftlich mitgethcilt, dasselbe aber den Evangelischen verweigert habe; sie

suchen um Mittheilung derselben zu Händen beider Stände. Die Abt-sanctgallischen Gesandten nehmen

Begehren all rekvrenckuin. 8 39. f. Die Abt-sanctgallischen Gesandten erheben Einsprache gegen das rmr

jährige Protocoll, da manches nicht dem Vortrage des Landshofmeisters Püntiner scl. conform sei, daher drei

Adscheid zu keinen Zeiten allegirt werden könne. 8 41.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschastsangelegenheiten:

Landgrafschaft Thurgau.

Art. 11V. Landammann. Art. 68V. Locales. Art. 769. Localcs.

, 209. Bürgerrecht. „ 753. „ , 773. ,

„ 534. Kirchensachen. . 764. „

Rheintbal.
Art. 333. Locales. zfrt. 423. Locales.

Grafschaft Baden.

Art. 4V. Amtörcchnung. Art. 235. Juslizsachen. Art. 433. Personelles.

„ 67. Landvogt. „ 236. „ „ 439.

„ 63. „ 3V2. Zoll und Geleit. „ 49V.

„ 165. Polizeiliches. „ 3V7. „ „ „ „ 491. „
. 169. „ ., 353. Stifte und Klöster. „ 492. „

, 136. Judicatur-u. Competenzconflicte. „ 369. „ . , „ 493. „
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^ Untere freie Aemter.
10. Beeidigung von Beamten. Art. 135. Jndicatur-u. Competenzeonflicte. Art. 190. LocaleS.

" Amtsrechnung. „ 150. Justizsachen. „ 201. Personelles.
" W. Landschreiber. . 181. Kirchensachen.

»28.

Conftrenz von Uri, Schwyz und Nidwalden.
An der Treib, 13. August 1731.

^Archiv?didwalden.1

Gesandte: Uri. Johann Sebastian Jauch, Landammann; Joseph Anton Püntiuer von Braunbcrg, Land-

^"nanii und LandShauptmann; Franz Niartin Schmid, Landsseckelmeistcr. Schwyz. Gilg Christoph Schorno,

"ür, Landammann; Joseph Anton Rcding von Bibcrcgg, Baron, Ritter, Alt-Landammann. Nidwalden.

Remigius Kaiser, Landammann und LandShauptmann; Michael Jakob Zelgcr, Statthalter.

Da im Orte Zug die Unruhen noch nicht gestillt, sondern noch „mehrere Weitläufigkeiten zu befahren sind,"

^ für das beste Mittel zur Herstellung der Ruhe die heilige Mission erachtet, daher der Internuntius ersucht,

"f°rt die Missionäre an diesen Ort zu senden. 8 ll.

Man sehe auch im Abschnitte Hcrrschastöangelegcnheiten:
Bellenz, Bolle nz und Rivicra.

Art. 136 bis 130.

32».

Jahrrechnung der die Vogteien Lanis und Mendris regierenden Stände.
Lauis, im August 1731.

t^taatSarclnv Basel.1

^ Gesandte: Zürich. Heinrich Eschcr, des kleinen Raths. Bern. NiclauS Jcnncr, des Raths. Luccrn.
Balthasar, des kleinen Raths. Uri. Johann Joachim Epp, Landsfürsprech. Schwyz. Dominik

Schnüriger, Statthalter. Untcrwaldcn. Johann Wolfgang von Flüc, Alt-Landammann und LandS--

^bdrich Kaspar Leontius Weber, des Raths. Glaruö. Johann Christoph Strciff, des Raths. Basel.

)üipp Dienast, des kleinen Raths. Frciburg. Franz Niclaus Gottrau, des kleinen Raths und Alt-Burger-

wter. Solothurn. Urs Franz Joseph Sury von Bussy, der jüngcrn Rüthen. Schaffhauscu. Tobias
^"'churn.

Man sehe im Abschnitte Herrschastsangclegenheiten:

Vier ennctbirgische Vogteien überhaupt.
Syndicat. Art. 30. Syndicat. Art. 13. Statuten.

„ „ 36. Ortstinnnen. „ 105. Justizsachen.

LauiS.
Art. 286. Justizsachen. Art. 289. Jnstizsachen.

Mendris.

Art. 119. Stifte und Klöster.
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eine kräftige Rccharge abgehen z» lassen, und nach Eintreffen der Antworte» eine evangelische Confcrcnz Z"

sammenzurufen. Genf wird durch Bern ersucht, seinem Agenten zu Turin den Austrag zu geben, auf a

daselbst vor sich gehenden Verhandlungen zu achten, von den Unterhandlungen des englischen Ministers !>

Kcnntniß zu verschaffen und von Zeit zu Zeit darüber zu berichten. Glarus verwahrt sich gegen Personalrepar

tition dieser Flüchtlinge, versteht sich aber zu einem Geldbeitrag. Basels Gesandrschaft stimmt für Persona^

partition oder für einen Beitrag zum Viaticum; jedoch nimmt sie das Angehörte ack rokeronckum. 8 23. ^

Gesandten besprechen sich über ihr Verhalten in Beziehung auf die Erneuerung des Bundes mit Frankreich lstst"

über dem Ambassador. Sic sind sämmtlich der Ansicht, daß alle evangelischen Stände in dieser Sache

mcnhalten und einträchtig sein müssen; sie eröffnen sich gegenseitig ihre Instructionen, welche alle dahin sst^

die Slnträge des Ambassavors entgegenzunehmen und ihren gn. Herren und Obern zu weiterer Instruction ^

zusenden. Nachdem der Ambassador sein Begehren schriftlich eingegeben und die Instructionen für die Gc>a^

tcn eingetroffen, trägt Zürich darauf an, dem Ambassador zu antworten, dieses Geschäft erfordere eine rcist^
und längere Berathung in den einzelnen Orten, so daß die Antwort erst später könne gegeben werden;

zeigt eS an, daß es gesonnen sei, eine evangelische Conferenz deßwegcn zusammenzurufen. Bern gicbt cl'W

dieselbe Erklärung, welche es in der allgemeinen Sitzung gegeben hat, und fügt bei, daß nach seiner Eröffuw^
zu Solothurn im Jahr 1729 in den Augen seiner gn. Herren und Obern es sich nicht mehr darum hau '

ob, sondern auf welche Weise der Bund erneuert werden soll. Evangelisch GlaruS, Basel, Schaffha'^
Außcrrhoden, Stadt St. Gallen und Biel äußern sich, wie in allgemeiner Sitzung, und fügen noch bei, '

sie in Beziehung auf das von Bern gemachte Präliminare nicht instruiert seien; dasselbe gehe übrigens >

Zürich und Bern an und »verde hoffentlich sie nicht hindern, ohne dasselbe ein Bündniß einzugehen. Die 6^
sandten Zürichs werden ersucht, nähere Instruction zu holen, damit wo möglich alle evangelischen Stände

einem Munde reden können." Einer der Gesandten reist nach Zürich ab und bringt diejenige Jnstruc^^

welche Zürich in gemeiner Sitzung eröffnet hat. Unter solchen Umständen wird das Bedauern über den

gel an Einigkeit in den Instructionen ausgesprochen und nichts anderes thunlich erachtet, als die verschieb^
Instructionen in der allgemeinen Sitzung zu eröffnen. 8 23. zx. Dem Gesandten MühlhausenS, welcher nw ,

Beisitz bei den Verhandlungen über die Bundeserneuerung ansucht, wird gerathen, die Verwendung des ^

sadors anzusprechen. Zugleich wendet sich dieser Gesandte auch an die katholischen Gesandten. Beides blieb

Erfolg. Die katholischen Gesandten erhalten auf ihre an ihre Obern deßwegcn gerichtete Anfrage die Jnstr^

tion, daß sie es bei dem, was zu Solothurn 1729 vorgegangen, bewenden lassen sollen. Auf dieses hin ül'^

gicbt der Gesandte MühlhausenS ein Memorial au die gesammte Tagsatzung, welches dem Abschied bebst

wird. 8 25. I». Zürich eröffnet, daß die Sage gehe, eS werde von Hüningen her in die Stadt SolotM

durch daS bischöflich-baslcrische und solothurnerische Gebiet mit Ueberwindung mancher Terrainschwiericch'^

eine Landstraße gebaut, auf welcher nöthigenfallS auch eine Armee durchgeführt werden könne und zwar '

daß dieselbe in die Eidgenossenschaft gelangen könne, ohne daß sie einen evangelischen Ort berühre. MW

die Gesandten Svlothurns in einer Rücksprache mit denen von Bern behauptet hatten, daß man bloS eine a

Straße verbessere, werden zwei Männer zu Fuß in aller Stille abgeschickt, einen Augenschein von dem

zu nehmen und zu berichten.") 8 27. I. Es wird auch zur Sprache gebracht, daß man darauf ausgehe,

Der Bericht liegt beim Abschied. Die Straße führte von Balstal über den Paßwang in'S Birsthal nach Ncsch,
Dherweyler, Obertveiler, Alschweiler, Hegenheim und Hüningen.
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^stungswerkcn von Hüningen unter dein Vorwande einer Reparation eine größere Ausdehnung zu geben. Es

^rdei, sicherere Berichte darüber abgewartet. 8 28. Ii. Ein Töchterlein von Ehrleholzcr (andere Ercmplarc:

hrenholzcr) in Lyon befindet sich trotz der an Cardinal Flcury und den Ambassador erlassenen Rccommcnda-

^ Noch im Fraucnklostcr llu lu zuopugatioa zu Lyon. Zürich wird überlassen, wenn binnen etlicher Wochen

Antwort eintrifft, im Namen der evangelischen Stände eine Rccharge an den Ambassador dcßwcgcn ab-

^n zu lassen. 8 29.

Man sehe auch lm Abschnitte Hcn'schaftSangelcgcnhcitcn:

Deutsche gemeine Vogteicn überhaupt.

Art. 63. Acccst von evangelisch Glarnö zu den Psarrpfriindcn.

Grasschaft SarganS.
Art. 359. Locales.

327.

^ahrrechnung der die Grafschaft Baden und die nntern freien Aemter regierenden Stände.
Baden, 23. Jnti bis 6. August 1731.

lDtaatSaechiv Ullrich-,

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzcl; Johannes Fries. Bern. Hieronymus von Erlach; Wolfgang

Ntülinen. GlaruS. Johann Heinrich Martin; Joseph Ulrich Tschudi.

Der neue evangelische Protocollist David Hottinger, Rathssubstitut des Standes Zürich, wird in Hul-

N»g genommen, s 19.

Zürich und Bern.

., Zürichs und Berns Gesandtschaften eröffnet, vorläufig gegenseitig ihre Instructionen in Beziehung auf

" Bundcöcrneuerung mit Frankreich. Dieselben gehen dahin, zu erwarten, was der Ambassador „in Näherem"

s^ch'öen ^ Türken, daß unter den evangelischen Orten Harmonie in diesen, wichtigen Gc-

. herrsche. Es wird mit den Gesandten der übrigen evangelischen Orte darüber gesprochen. Diese sind

selben Ansicht und thcileu vertraulich ihre Instructionen mit, welche dahin lauten, daß sämmtliche Gesandten

" Antrag dcö AmbassadorS erwarten und ihren gn. Herren und Obern einsenden sollen. Nachdem nun der

bcissador sein Begehren schriftlich eingegeben und die Instructionen darüber den Gesandten zugeschickt worden

eröffnet Zürichs Gesandtschaft ihre in allgemeiner Sitzung wiederholte Instruction, mit dem Beifügen,

diesem Sinne in aller oder doch wenigstens der evangelischen Orte Namen dem Ambassador geantwortet

sihr ^ und daß ihr Stand gesonnen sei, eine besondere Confcrcnz wegen dieser Angelegenheit auszu-
^bc„, Berns Gesandtschaft eröffnet ihre Instruction, wie sie dieselbe in allgemeiner Sitzung und in den

^ 'gefischt Confercnzcn bereits mitgethcilt hat. Beider Stände Gesandte geben den übrigen evangelischen

^"»dten vertrauliche Mittheilung davon? diese theilen ihnen umgekehrt ihre Jnstructioneu mit, welche im

^stl^" mit der bernerischeu mit Ausnahme der von diese», Stande angefügten Präliminarbcdingung lUnan-

^"Aeit des Aaraucr-Fricdenss übereinstimmen. Bei dieser Divergenz der Instructionen werden die übrigen

Wb Gesandten ersucht, ihren Herren und Obern davon Kennt,,iß zu geben, in der Hoffnung, daß man

doch „och „aus einem Munde reden könnte." Nachdem einer der zürcherischen Gesandten selber „ach

^ gereist war, um die Lage der Sache» seinen Obern auseinander zu setzen, bringt er die in allgemeiner
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33».

Jahrrechnung der die Vogteien Luggarns und Mainthal regierenden Stände.
Luggarus, im August 1731.

^Staatsarchiv Basels

Gesandte: Dieselben, welche zu LauiS.

Man seh? im Abschnitte Herrschastsangelegeuheiten:

Vier ennetbirgische Vogteien überhaupt.

Art. 44. Statuten. Art. 159. Kriegssachen.

Luggarns.
Art. 471. Marcheusacheu. Art. 535. Zollsacheu. Art. 576. LocalcS.

„ 495. Straßeuwesen.
M a i n t h a l.

Art. 621 Localcs.

Mendris.

Art. 399. Marcheusacheu.

331.

Jahrrechnung der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Riviera regierenden Stände.
Belle uz, 25. August bis 6. September 1731.

^Archiv Nidwalden.I

Gesandte: Uri. Johann Anton Wolleb, Landsfürsprcch. Schwyz. Jakob Rudolf Ehrler, des
Nidwalden. Jakob Michael Zelgcr, Statthalter und des Raths.

Man sehe die Vogteien Bellenz, Bollenz und Riviera.

Art. 191 bis 204.

332.

Nechnungseonferenz der die Vogteien Schwarzenburg, Orbe mit Tscherliz, Grandson lU>d
Murten regierenden Stände.

Murtcn, 10. bis 24. September 1731.

^Staatsarchiv Bern.^

Gesandte: Bern. Hieronymus Thormann Venner; Samuel Morlot, Nenner, beide dcö täglichen
Frei bürg. Hans Niclaus Grisct von Forcl, Seckclmcister,GencralcommissariuSund dcS innern 3m
Franz Peter Vonderweid,GencralcominissariuS und dcS geheimeit Raths.

t». Castellan Jaccaud von Combrcmont rügt, daß Jonas Viguerat daselbst eine Feuerstatt „von
Bisen gegen Wind" an diejenige Mauer, welche die Jurisdiction l. Stands Frciburg von der des Hctt" ^
Combrcmont scheidet, transportiert und aus diesem Grund das schuldige Foccage dem Herrn von Combr""
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W't'g mache. Von Seite Berns will man es darauf ankommen lassen, ob Herr von Combrcmont hinläng-

W darthun könne, daß die Fcuerstatt auf den sechs Schuh vom Lehen von Combrcmont stehe, in welchem Falle

'guerat den FcuerstattzinS dahin zu entrichten habe; wenn es aber auf den Lehen de Courtilleö stehe, so soll

^ Alchen zu Händen FrciburgS bezahlen. 8 59. I». In Betreff der Jurisdiction und Souveränität zu Combrcmont-
'Wrand stellt der bcrnerischc GencralcommissariuS, gestützt auf Abschiede, Sprüche und Erkenntnisse Folgendes auf:

Biburg besitzt zu Combrcmont viererlei Lehen, das erste von den Edeln de Courtilleö herrührend, wie solches

^ ^ ^ Händen des Commissariuö Rosselli zu Gunsten FrciburgS erkannt worden. 1686 begriff cö ungefähr
Häuser, von welchen 1701 drei an Bern abgetreten, die übrigen durch die letzte FcucrSbrunst bis auf zwei

^»cicrt worden seien. Dieses Lehen stehe laut Vertrag von 1597 und dessen Erläuterungen von 1612, 1619

W 1651 Frciburg mit aller Souveränität zu. Das zweite, auch von den Edeln von CourtillcS herkommend,

llleist cin Huuö und werde nur mit Jurisdiction besessen, so wie das dritte, welches vom Schloß Chcnaur

"chrc. Das vierte sei ohne Jurisdiction und komme von den Edeln von Stavaycr. Diese Lehen er-

stch uur auf einzelne Stücke, wie dieselben in des CommissariuS Cvrrcvonts Renovation von 1618 und

Aircts von 1686 beschrieben seien. Daß Freiburg den sechsten Thcil der Jurisdiction im ganzen Tcrri-

anspreche, laufe dem Vertrag von 1612 zuwider, nach welchem Frciburg aller Territorial-JuriSdiction sich

Wehe und mir die auf den spccificiertcn liegenden Gütern haftende Jurisdiction sich vorbehalte. Daher sei die

Wcation ^ncS Gerichts auS srciburgcrischcn Untcrthanen zu Berechtigung gewisser Frevler in ein frciburgcrischcö

^ daselbst eine Neuerung. Frciburg dagegen beharrt darauf, daß ihm zu Combrcmont eben so gut, als den

^ ''" MetralS die Souveränität und Territorial-JuriSdiction und zwar zum scchStcn Thcil zustehe, crstcrc nach
Ausspruche deS Obmannö und der Sätze von 1599. Und wenn 1612 die Deputierten von Freiburg keine

^ "te Oberhcrrlichkcit angesprochen hätten, als so weit der von CourtillcS in Rossellis Renovation dieselbe cr-
habe, so sei dieß allein auf das zu beziehen, was separiert werden könne, nicht aber aus Sachen, wie

Wssen, Straßen, Allmenden, Waldungen u. dgl. Die Gesandtschaft bezieht sich auf ein den 27. August

. ' an Bern abgeschicktes einläßliches Schreiben über diese seine Rechte und behauptet, daß durch Eonvocation

Gerichts kein SouvcränitätS- oder JurisdictionSbruch geschehen sei. Bern schlägt vor, die Sache durch

' lli verordnende Commissaricn untersuchen zu lassen. Freiburg weist diesen Antrag von der Hand. Endlich

'Urft Frciburg einen unvorgrciflichen mockus vivvncki für die Administration der Jurisdiction, welcher in den

> genommen wird. 8 60. « . Bern dringt darauf, daß einmal die Marchung deö MaS-dc-Scvaz bc-

^ 'hl werden möchte und, weil der zu Paycrne 1727 vorgelegte Plan sich als völlig unrichtig erwiesen habe,

^ sß die von Maracon einen großen Abbruch au ihrer Weidfahrt erleiden würden, mit Zuthun beiderseitiger

^Wnlhabcr und Untcrthanen ein neuer genauer Plan angefertigt werde, auf welchem denen von Maracon

svlx der Weidfahrt auf gleicher Linie, wie im Plane bezeichnet sei, eigcnthümlich abgesteckt werden
>vill es in erster Linie beim Abschied von 1727 bewenden lassen, in zweiter wollen seine Ge-

zwar ohne Jnstrutcion dafür, gcmcinsamlich einen neuen Plan aufnehmen lassen und darin °/,z „von

gegen Wind" abstecken. Begnüge sich dann Bern nicht damit, so wollen sie cö lediglich bei dem schon Vcr-

Redeten bewenden lassen. Die Sache wird beiderseits ml rokoranckum genommen. 8 61. sDic Delimitation

^ ' ün August 1733 vorgenommen, die Beschreibung derselben liegt im Staatsarchiv Bern. Truckc Oron.1

^ Dic Gesandtschaft Bcrnö ersucht die von Frciburg, dahin zu wirken, daß der Stadt Paycrne in ihrem

^"'streite „nur Escrogncs" schleunige Justiz administriert werde. Letztere erklärt, daß dieß noch in diesem Herbst

When soll. § gz. v. Die bcrnerischc Gesandtschaft erklärt, daß sie die Ausgcschosscncn von Donatirc,

50



394 Deccmber 1731.

Villarö-RepoS und Plan in Betreff ihrer Weidgangstrcitigkeit eontrackiotorio verhört habe, weil aber der

stiouicrliche Ort unzweifelhaft hinter Wiflisburg liege, so hätten sie beide Parteien an den Amtmann daftl

gewiesen. Die freiburgcrische Gesandtschaft „vcrnügt sich dessen." § 63.

Mansche auch im Abschnitte Herrschastsanzelegenheitein

S chwarzcnburg, Orbe mit Tscherliz, Grandson und Murtcn überhaupt.
Art. 32 bis 35.

S chwarzcnburg.
Art. 104 und 105.

Orbe mit Tscherliz.

Art. 308 bis 329.

Grandson.

Art. 759 bis 771.

Murten.

Art. 942 bis 952.

Conferenz von Zürich und Bern vor der Conferenz der evangelischen und zugewandten
Aar au, 11. Decembcr 1731.

^Staatsarchiv Zürich.^

tt. Ain Tage vor der allgemeinen Sitzung der evangelischen Stände treten Zürich und Bern

um ihre Ansichten über die Bundcscrneuerung mit Frankreich vertraulich auszutauschen, zugleich auch

zu reden, wie die Sachen in der allgemeinen Sitzung anzutragen seien. Zürichs Gesandtschaft eröffnet/ ^

ihre gn. Herren und Oberen den ewigen Frieden von 1516 und das Bündniß von 1663 nebst dem, wns ^
von abhängt, in genaue Untersuchung gezogen und gesunden hätten, daß die Erklärung der übrigen >

schcn Orte, daß sie gesinnt seien, auf eine sichere, anständige und ersprießliche Weise und gegen vorläufige

gung der Beschwerden in eine Behandlung der BundeScrneucrung sich einzulassen, voreilig sei, wenn

vorher reiflich erdauert habe, ob die gesammte Eidgenossenschaft und namentlich die evangelische bei den ^

Tractaten Sicherheit, Reputation und ihren Nutzen gefunden habe. Aus eben demselben Grunde habe

zu dem in vaterländischer Gesinnung von Bern gemachten Präliminar-Vorbehalt wegen der Unantastbarkeü ^
Aaraucr-Friedcns nicht gestimmt, bevor man den Beschluß gefaßt hätte, ob man in eine Verhandlung übcr

Bundeserneuerung eintreten wolle oder nicht, obgleich es dieses Präliminare, wenn man in die Verhandln"!

eintrete, mit allem Nachdruck festhalten werde. Zürichs Gesandtschaft ist instruiert, in eine blos die ha"^^.

lichstcn Puncte betreffende oder alle Artikel des Bundes von 1663 umfassende Behandlung einzutreten u»d ^

vorgebrachten Ansichten ->«I rczfmonckum zu nehmen. Berns Gesandtschaft eröffnet, daß ihre gn. Herren ^
Obern jene beiden Tractatc von 1516 und 1663 noch nicht durchberathen haben, ist instruiert, Zürich Zü

mögen, eine gleiche Resolution, wie Bern dem Ambassador gegenüber eröffnet, zu fassen, unter sämmtlichen

gelischen Ständen Einigkeit herzustellen und die Ansichten der übrigen Stände zu referieren. Bern ist

Konferenz mit der Erwartung erschienen, Zürich »verde blos seine Oppositionsgründc gegen das Eintreten lN ^
Bundeserneucrung vorbringen. Dennoch »vird erstens in eine allgemeine Besprechung der Bcdenklichkeitc"
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^^ährlichkeitcn eingetreten,welche bei dem legten Bunde sich gezeigt hätten, und zweitens werden der ewige
^icde von 1516 und der Bund von 1663 artikclwciseerdauert, wie im allgemeinen Abschiede zu sehen ist.

erster Beziehung wird auf die vielen Beschwerden und wcitauSschcndcn Ausdeutungen hingewiesen, welchen
^lelbc von Zeit zu Zeit von Frankreich unterworfen worden, wie man die immerwährendeDauer des ewigen
Redens zu schwächen versucht, den Bund nicht blos für offensiv habe ausdeuten, sondern auch noch dahin habe

^behuen wollen, daß die Eidgenossen nicht befugt seien, mit andern Mächten Bündnisse zu schließen; wie die
^ ^genossen „durch lcdige und unbedingte Freigcstattung" dcö Passes für bewaffnete Truppen jewcilcn in Gefahr

zu dem Genuß der Privilegien und Eremtioncnnicht gelangt seien und keine genügsame Sicherheit für
/ Haltung des Bundes haben. Uebcrdicß wird auch der nunmehr so traurige Rcligionszustand in Frankreich,
^ Strenge der Könige in Beziehung auf die Religion, das Benehmen Frankreichs gegen die evangelische Eid-

^offenschaft und daö für dieselbe nachthciligc 1715 mit den Katholischen abgeschlossene Bündniß, die Sperrung
^ Zufuhr, die Hinterhaltung der Gelder in Betracht gezogen und endlich auch, daß die Einladung der Ka¬
uschen zur Theilnahme an der BundcSerncucrungauf deren Seite den Versuch zur Folge haben werde, die
getretenen Lande wieder zu gewinnen: alles Dinge, welche zu einer Bundeserncuerung „eben schlechten Lust

^U)cn." 8 1. ?». Die Stadt Memmingen wünscht Herabsetzung des Zinsfußesauf von einem bis da-
^ Zu 5>ss, verzinsten Eapital. Zürich ist geneigt zu entsprechen; Bern soll seinen Entschluß Zürich schriftlich an-

z z « . „Weil dcS Amtmanns Stimmer zu Schaffhausen um die über deS bekannten SchwarzbcckS
" eclaniation von Ulm, Ab- und Hcrführung bis auf Baden ergangene Unkosten noch nicht bezahlt, als wird

Verzeichnis! und Reparation (dem Abschied) beigelegt, um den Betrag am ehesten nach Zürich zu übcr-
z ^ Zürich ersucht Bern, daß cS die Erben der Frau Obcrstlicutcnant Schlatter zur Bezahlung

Abzugs anweisen möchte, und bezieht sich auf das unlängst an Bern dcßwegen erlassene ausführliche Schrei¬
be 8 5.

Man sehe auch im Abschnitte HcrrschastSangelcgenhcitcn:

Landgrafschast Thurgau.

Art. 259. Abzug.

Conferenz der evangelischen und der zugewandten Orte.
Aar an, 12. Deccinber 1731.

» ^Staatsarchiv Zürich.^

^ Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzel, Bürgermeister;Johannes FricS, Scckclmcistcr. Bern.
^'Unn Rudolph Sinner, Alt-Scckclmcistcr deutscher Lande; Llldwig von Wattcnwyl, Alt-Scckclmcistcr welscher

Glarus. Johann Heinrich Martin, Landammann. Basel. Samuel Mcrian, designierterBurgcr-
^ffter; Johann Heinrich Beck, Drcicrherr und des geheimen Raths. Schaffhauscn. Johann Fclir Wcpfcr,

^ßMueistcr; Niclauö Wüschcr, Statthalter. Appcnzell - Außcrrhodcn. Konrad Zellwcgcr, Landammann.
^ ^dt Zt. Gallen. Christoph Hochrütincr, 1. U. Ii., Bürgermeister; KaSpar Fels, dcS Raths. Mühl-
^^scn. Johann Hofer, Bürgermeister.Biel. David Lambclct, Venncr.

^ Frctind-, cid- und rcligionsgcnössischc Begrüßung. 81. I». Zweck dieser Conferenz ist die Besprechung der
^ücruug des Bundes mit Frankreich. Zürich macht den Vorschlag, den ewigen Frieden und den Bund von 1663
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artikelwcise zu durchgehen oder auch nur die Hauptpunkte daraus vorzunehmen, und erklärt, über das Einzeln

instruiert zu sein; BernS Gcsauvtschaft, ohne eine ins Specielle gehende Instruction, ist beauftragt, die Ansiä)'

teu der Orte über die einzelnen Puncte anzuhören, vorzüglich aber daraus hinzuwirken, daß sämmtliche cvattgt'

lischc Orte einig seien; es verspricht, baldmöglichst auch seine Ansichten den Orten mitzutheilen. Die übrhch'

Orte wiederholen ihre Erklärung, daß sie in die angetragene Bundeserneuerung auf eine sichere, anständige

ersprießliche Weise und gegen Erledigung ihrer Beschwerden einzutreten geneigt seien, wünschen ebenfalls

monie unter den Orten und sind für die artikelweise Berathung des ewigen Friedens und des Bundes ^

1663 instruiert. 8 2. v. In Beziehung auf den ewigen Frieden stimmt man darin übcrein, daß mau a"l

dessen unaltcricrte Beibehaltung bedacht sein und dahin trachten soll, demselben sein gehöriges Leben und

Wirksamkeit zu allen Zeiten zu geben, es sei, daß man mit Frankreich ein näheres Bündniß habe oder uiA'

— Darauf wird das Bündniß von 1663 artikelweise durchberathen und über die anzubringenden Aendernng^

gesprochen, dann werden die Beibriefe vorgenommen.

Der Eingang des Bundes von 1663 wird für zu weitläufig erachtet, die historische Rccension aller vorige

Bnndcshandlungcn für anstößig; der „Ausbeding", daß man vom ewigen Frieden nicht abstehen wolle, es wall

dann u. s. w. für unangemessen. Ueber die Titulatur des Königs „Herzog zu Mailand, Graf von Ast und

Genua", welche Lande nicht mehr in seiner Gewalt sind, behält mau sich noch vor zu reden. Art. 1. Leun»"

Einige Orte wünschen statt der Gencralbczeichnung „Königreiche, Herzog- und Fürstenthümcr u. s. w." und

und Gerechtigkeiten" lieber entweder die Länder, welche in Schuh genommen werden sollen, namentlich

geführt, oder daß der Schutz nur auf diejenigen Länder ausgedehnt werde, welche die Krone Frankreich 1" '

in ruhigem Besitz gehabt habe; man denkt dabei an die Gefahren, welche das seitdem an die Krone Franks

gekommene Elsaß und die Grafschaft Burgund der Eidgenossenschaft bringen könnten, und au die Memoria^

des Herrn von St. Romain im I. 1674. Andre Orte sehen in jenen Ausdrücken nichts Gefährliches, da

ein reines Defensiv-Bündniß schließen wollen und Frankreich das Reciprocum zustehe. Lemma 2. Der

soll auf eine bestimmte, nicht allzulang angesetzte Zeit geschlossen tvvrden. Art. III. Es soll bestimmt we>'^

ob unter der stipulicrtcn Zahl der Mannschaft (nicht weniger als 6600 und nicht mehr als 16000) die

lich in Frankreich befindlichen eidgenössischen Truppen inbegriffen sind oder nicht; ferner wird auch für

erachtet, zu verlangen, daß den Eidgenossen frei stehen soll, auf des Königs Verlangen solchen Aufbruch

Beschaffenheit der Zeiten zu bewilligen, oder daß doch deutlich ausgedrückt werde, daß man solche MannM

zu liefern nicht pflichtig sei, sondern die Werbung freiwilliger Mannschaft gestatten könne. Eine Reparü^

der Compagniecn aus die Orte wird für ersprießlich gehalten. Für unentbehrlich wird aber angesehen, de» ^
auszusetzen, daß man die Völker einzig und allein zu Schutz und Schirm der specificicrtcn Lande gebe, und

dieselben unter keinem Vorwande über die Grenzen geführt werden können. Endlich wird auf die Nacht)

hingewiesen, welche die Ernennung der Obersten und Hauptleute durch den König für die Orte haben köu>^
Art. Vl. Die darin dem König zugestandene Bcfugniß einer illimiticrten Anwerbung, wenn derselbe perch"

zu Felde ziehe, wird als eine der Souveränität der Eidgenossenschaft zu nahe tretende Bestimmung angcff^'
entweder soll dieser Artikel ganz weggelassen oder mit Art. 3 in Einklang gebracht werden. Art.

Die neu zu stipulierende Kapitulation sollte auf den heutigen Fuß sowohl in Hinsicht des Etat-Major, als

Söldes eingerichtet werden, und zwar so, daß Osficierc und Soldaten dabei bestehen können. Die Bezahl»"^
gclder, in Schwcizcrgeld zu werthen, sollen weder Erhöhungen noch Verminderungen unterworfen ffmi

Schlachtsold, den nun viele Jahre die Osficierc für die Anschaffung der Rccruten genossen, soll den ^lva
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Wieder auSbedungen werden; die Bcurlaubungsgelvcr sino nach Beschaffenheit der Weite des Weges zn be-

^»>meu, so daß keinen Mßdcutunge» Ran», gegeben werde. Art. Xl und XII. Einige Orte sehen in der

^eiihilse vcs Königs der Eidgenossenschaft gegenüber kein adäquates Rcciprocmn und wünschen eine Gcld-

üpulation; andre Orte finden „die Auswahl" für uns dienlicher und bedenken dabei, daß die von den Eid-

und die vom König zu leistende Hülfe in des Königs Kosten geschehe. Art. XIII sollte ctwaö deut¬

scher forinuliert werden. Art. XIV. Lemma 1. Es sollten hier die eigenen Untcrthancn ans ölallläwurü

^^^ingiert und die der Deserteurs halber mit den angrenzenden Orten errichteten Convcntioncn einverleibt

Lemma 2. Dieses Lemma, den Durchpaß, um den Freunden zu Hilfe zu kommen, betreffend, soll

^ überaus gefährlich entweder weggelassen oder so eingeschränkt werden, daß keine Gefahr zu besorgen ist.

XV. XVI. Statt „Pensionen" sollen künftig die Jahrgclder „Fried-, Bund- oder VcreinigungSgcldcr"

stielt werden. Bor dem Schluß beS neuen Bündnisses soll auf der sofortigen Bezahlung der ausstehenden

^Mt, so wie auch eine Sicherheit für die richtige Bezahlung in Zukunft stipulicrt werden. Appcnzcll-Außcr-

>°de», dreimal so stark an Zahl, als seine katholischen Mitlandlcutc, beansprucht mehr als die Hälfte der auf

" lßwzcn Kanton fallenden Gelder, welche es bis dahin bezogen. Art. XVII. Den freien Salzkaus wünscht

ferner und ohne Ausnahme zu allen Zeiten beizubehalten, das Meer- und burgundische Salz zu möglichst

^ffciloi» Preise, das Minvt ohne Abänderung der Valuta zu ncgociercn. Wegen der Mißdeutung dcS
"rtes Vivi-os von Seite Frankreichs, in Folge deren einige Orte hart gedrückt werden, soll folgende deutliche

Merung beigefügt werden, „daß nicht nur Früchte, Wein, Salz, Fische, auch groß und klein Vieh und

'^»dere Vietualia, wie die immer Namen haben möchten, item Holz, Heu, Stroh und anderes in dem König-

H dessen Provinzen in jetzigen und allen künftigen Kriegs- und Friedcnözeiten frei und ungehindert

"flaust, sondern auch daraus jeweilen unaufhältlich abgeführt, frei passiert und an keinen königlichen Zoll-

wcder mit Zoll, noch mit einigen andern Beschwerden beladen werden sollen, und das sonderhcitlich in
"l«a> ieu

straft der Gottlos pnwnlos vom 14. Juli 1658, in Calais gegeben." Art. XVIll. Dieser Artikel wird auch

^ noch siw passend erachtet; aber man bedauert, daß er so oft nicht crequicrt worden ist, z. B. nicht auf die

"ßen der eidgenössischen Officiere und der Kanflcute, welche nicht in der missisippischcn Negotien begriffen sind

^ "uf gut Treu und Glauben und auf königlichen Befehl ihre Baarschaft in Illllots cko lmnguv haben vcr-

^'dclu oder solche an Bezahlung haben annehmen müssen. Es soll auf Beibehaltung des Artikels, so wie auf

''Zhere Erläuterung und Befestigung für daS Vergangene und Künftige" insistiert werden. Art. XIX. Da hin-

Ülich Artikels so viel Grund zu Beschwerden vorliegt, so soll derselbe so viel als möglich erläutert und

steißige Beobachtung insinuiert werden. Was diejenigen Processe anbetrifft, welche Gefälle, liegende Güter

^ Effecten betreffe», welche eidgenössische Orte oder deren Angehörige im Königreich und dessen Provinzen besitzen,

^ Ipeciell was das Sundgau und Elsaß anbetrifft, so soll der königliche Rath zu Colmar nicht nur in Iuo<» lari die

^ Nivu anschreiben, sondern auch den interessierten Ständen für dieselben oder deren Angehörige durch anständige
^uisniviisschreibcn und nicht durch die HuissierS dieselbe ankündigen lassen. Zugleich soll auch dahin gewirkt

^bc», daß he,,, Stande Basel daö durch einen vom Hause Oestreich gegebenen Bcibrief erhaltene Recht, die früher

"üer Oestreich gestandenen, jetzt unter der Krone Frankreich stehenden Leute mit ihrer Habe zu arrcsticrc», aufrecht

füllten werde. Art. XX. Die Klage», welche wegen der in diesem Artikel stipulierten Zollfrcihcit laut geworden,
^die kaufmännischen Direetorien in Memvrialicn zusammenstellen; Zürich wird diese Mcmorialicn den übrigen

mittheilen. Art. XXI. XXII. Die Bestimmung, daß die Lande, welche Franz 1 jenseits deS GcbirgS

im Fall sie ohne Zuthun der Eidgenossen wieder erobert würde», in Schutz zu nehmen seien, soll weg-



398 Deeember 1731.

fallen. Art. XXIII. XXIV. Weil das Vündniß ein reines Defcnsivbündniß ist, so wäre kein Vorbehalt nöthist

Sollte aber von Seite der Krone Frankreich oder der katholischen Orte auf einem Vorbehalt insistiert werden/

sollen auch die evangelischen Orte, wen und was sie wollen, vorbehalten können. Art. XXV. Der Ausbruch

daß dieser Bund der älteste sei und allen andern, so seit 1521 errichtet worden, vorgehen soll, so wie auch ^

zweideutigen Worte „hilfliche Verständnis!" sotten entweder eliminiert oder aus passende Weise abgeändert wer-

den. Weil ferner Frankreich aus den Worten dieses Artikels hat schließen wollen, daß die Eidgenossen ohne D'

Vorwisscn keinen andern Bund eingehen dürfen, und daß eö die eidgenössischen Völker zur Rettung seiner 61"'

rind Gerechtigkeiten nach Gefallen brauchen könne, so soll dieser Artikel ebenfalls entweder weggelassen rd"

deutlicher erklärt werden. Ebenfalls hat wegzufallen der Ausdruck, daß der ewige Friede soll bestätigt und ^

kräftigt sein. — Beibricfe vom 19. Juli 1658. Erster Bcibricf. Die darin enthaltenen Erläul"

rungen einiger Bundesartikcl sind dem Bundesinstrumente selbst einzuverleiben. Bei Art. 3 ist zu stipulie"^

daß die Hauptleutc reformierter Religion unter dem Garden- und den andern Regimentern nach ihrem AuUl!

zu höhern Chargen in Consideration gezogen werden sollen. Die Bestimmung, daß die Hauptleute von su"

den Burgern derjenigen Orte, wo die Werbung geschieht, erwählt werden sollen, soll nicht auf die Unters

nen eines OrteS ausgedehnt werden. Neben den schon früher laut gewordenen Bcdenklichkcitcn wegen der 6"

stattung des Durchpasscs und den Klagen in Betreff der Commercien und Zollbefreiungen (Bund Art. ^

u. XX), wird auch die Klage über den langwierigen und kostbaren RcchtSgang in Frankreich laut; ma»

auf eine günstigere Stipulation in diesem Puncte bedacht sein. Zweiter Bcibricf. Die Bestimmung^'

daß niemand wegen der Religion von einem Kriegsamt ausgeschlossen, daß den evangelischen Völkern die s""

RcligionSübung gestattet, daß dieselben in die Spitäler ohne einige Zumuthung der Religion halber aufgeuom"'^

werden sollen, sind beizubehalten; der letzten Bestimmung soll die Erläuterung beigefügt werden, daß den

Predigern der Zutritt zu den Kranken und Gefangenen nicht gesperrt werden soll, und daß sie die zum

Vcrurtheilten auf die Richtstättc begleiten dürfen. Ferner könnte auch dahin gewirkt werden, daß, wen"

Bedenken trage, die ausgedienten Soldaten in die Jnvalidcnhäuscr aufzunehmen, die den Truppen vom Sol^
abgezogenen 4 ckon. psr livio den Obrigkeiten zur Erhaltung der ihrigen zugestellt werden. Ferner G "

eine Privat-Religionsübung für die im Reiche sich aufhaltenden Kaufleute zu stipulieren. Es soll sei"

bleiben bei der Zollcrcmtion für die Hardts und den Troß der Offieiere und Soldaten haben; ausgesetzt soll

werden die freie Ausfuhr ihrer Gelder, die Befreiung von Taren, Gabrilen und Umgeldcrn. Heiter

vorbehalten werden, daß die eidgenössischen Völker wider niemand aus dem Königreich der Religion hn ^

gebraucht werden sollen. Kommt der zu erneuernde Bund zu weiterer Behandlung, so muß vorerst der ^
den katholischen Orten 1715 geschlossene Bund praeliminariter ausgehoben und das darum errichtete Jnstr"""

entkräftigt vorgezeigt werden. Ferner soll, statt wie es im Bcibricf heißt, daß im Fall von Unruhen unter

Eidgenossen der König keinem Theil Hilfe thun werde, deutlich gesagt werden, daß der König alsdann kein

Theil Hilfe thun, noch einigen Tractat hierwicdcr zu machen befugt sei, auch überhaupt in solche Händel n

nicht mischen werde, er werde denn von beiden Theilen requiriert. Wegen des Pays de Vaud, der ^

Genf und deö Vorbehalts der Stadt Venedig sollte alle gut scheinende Vorsehung gethan werden. Vor eu"

neuen Bundeöschluß ist auf Bezahlung der Rückstände durch Frankreich zu beharren, die Bezahlung der jähr >^

Gelder für die Zukunft so viel als möglich sicher zu stellen und beizufügen, daß, wenn von Frankreich ^
Versprochene zwei Jahre lang nicht geleistet werde, den Eidgenossen auch frei stehe, das Ihrige zu lh""

nicht. DaS Project wegen des ElsaßeS und BrcisgauS sammt der Erklärung des AmbassadvrS darüber ß
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^ dem endlichen Entschlüsse über 8 1 des Bundes seine Erledigung. Patent um die a l te Zol lfreih ei t

El>aß. Die Erledigung der seit langer Zeit die Stadt Basel drückenden Beschwerden soll mit Nachdruck

^'!»chi „nd Sicherstellung für die Zukunft diese Zollfreihcit dem Hauptinstrnnicnt einverleibt werden. Ferner

^ »och ipcciell begehrt werden: 1) daß Basel für alle iin Sundgau und Elsaß liegenden Güter und Gefälle der

oder deren Angehörigen ebendieselben Freiheiten und Ercmtioncn von allen Zöllen und Beschwerden zu ge-

^cii had^ ^ dieselben unter dem Hause Oestrcich genossen und der König sie in dem zu Calais den 19.

ertheiltcn Bcibricf versprochen habe; 2) daß der neu auserlegte Zoll von den baölerischcn Gefällen.

^ 3) der zu Hüningen neu angelegte Zoll für immer abgcthan werde; 1) daß die Schaßung, welche ent-

der von Basel über hundert Jahre genossenen Ercmtion aus dessen eigenen umstcintcn Hof zu Michclfcldcn

^ deßcn Güter kürzlich gelegt worden, aufgehoben, und daß ihm die beim Meyer von Neudorf bis auf

tttc Verordnung unter Protestation deponierte Schätzungssumme refundiert und die alte Eremtion bestätigt

^>5) daß Basel und seine Angehörigen zum voraus für die an die Krone Frankreich zu fordernden solcn-

" Elliltverschreibungcn (der Stand Basel allein hatte an Capital und Zinsen 323,(100 Sonncnkroncn zu for-

und für die Gültvcrschreibung, welche Basel auf Großhüningcn hat (im Betrag von 128,000 Gulden

^ Kapital und Zinsen) die gehörige SatiSfaction verschafft werde. — Patent wegen Vorbehalt des

Obstes. Da schon 1668 und 1669 und namentlich 1671 durch den damaligen Ambassador de St. Romain
geschlossene Bund als ein Offensivbündniß von Seite Frankreichs wollte ausgelegt werden, so soll

^ Vermeidung aller Zweideutigkeit im Hauptinstrumcnte deutlich auseinandergesetzt werden, was unter den
^»siv-Bundespflichten zu verstehen sei.

^ Endlich werden noch folgende Anzüge gestellt: t) wegen des schlechten TractamcntS der Eidgenossen in

>h»en zu erweisenden Cnrialien; 2) wie die Befreiung vom ckooit ck'Xulmirw und :>:««><: l'oiainu im Bund

^ Üldrückcn sei; 3) daß an der eidgenössischen Grenze keine Mortificatio»«!» angelegt oder bestehende weiter auS-

werden sollen, für welche Punctc Befreiung und Sicherheit zu stipulieren sei. Endlich wird den gn.

n»d Obern anheiingostellt, ob in Zukunft durch Bestellung eines Agenten oder auf andere Weise erzielt

lg, !' daß die evangelischen Anliegen sicher und mit Nachdruck an den französischen Hos gebracht wer-
- ' ^ Bei der Besprechung dieser Gegenstände wird auch noch von einigen Orte» oder einzelnen Ge-

^ Registratur des Bundes bei allen Parlamenten, ein Depositum an Geld, die Stipulierung, daß

^ "icht länger gebunden sei, als so lange von beiden Thcilcn dem Bund nachgelebt werde, verlangt, nament-
die vorläufige Erledigung aller Beschwerden und Bezahlung der ausstehenden Gelder, welches alleö

Iis-! hinterbracht wird. Wenn Bern seine Gedanken über diese Sache Zürich und den übrigen evangc-

H ^ Orte» mitgetheilt hat, so soll wiederum eine evangelische Confercnz gehalten, unterdessen aber über diese

^ "ndlungm Stillschweigen, namentlich auch dem Ambassador gegenüber beobachtet werden. 81. Steuern.
l>., werden ersucht, an die 1729 zu Solothurn projccticrte Stecicr für die reformierte Colonic zu Offen-

llvij (200 fl.) ihre Betreffnisse einzuschicken; 2) dem Proi'elvte» Gcnath von Pruntrut, welcher im

tc„ in Basel ein Jahr unterhalten worden, 50 fl. für ein und alle Mal; 3) der reformier-

Leinde zu Baireuth 100 fl. unter RatifieationSvorbehalt IlXörtischc Rcpartition I; an den Kirchen- und

^ ^wusbau der evangelisch-lutherischen Gemeinde zu Groß-Karlba«ch in der Pfalz 200 fl. (IXörtische Repart.)

^"sel, Schaffhausen nehmen Letzteres ml raoammvnckaiuknm, St. Gallen, Mühlhausen, Biel stimmen

I>Atc übrigen Orte auch concurricrcn. 8 5 bis 8. sSiche S. 7.1 t. Jakob Schmid von Glaruö

Frankreich ein Erbe zu fordern, das ihm aber daselbst Hinterhalten wurde; das dcßwegcn von ihm ein-
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gegebene Memorial wird .ick lolerenckum ot inslruonckum genommen. 8 9. x. In Beziehung auf die ^

großen Kosten im Solothurnerischcn angelegte neue Straße, welche je länger, je mehr Bedenklichkeitcn

sacht, wird Bern ersucht, durch einen Ingenieur einen Augenschein einnehmen zu lassen und darüber den

zu berichten. 8 1<1- I»» DaS Begehren der Stadt Mühlhauscn, daß ihrem Gesandten der Beisitz in gcnu'i»^

Session nicht verweigert »verde» möchte, wenn eö sich um das französische Bündniß handle, wird als begrüß

angesehen, die Renitenz der karholischen Orte hingegen für unbegründet. Das Begehren wird in den AbD

genommen, um für eine künftige Zusammenkunft übereinstimmende Instructionen zu erzielen. 8 1k. i. Aus ^

Anfrage, wie cS mit der Sache der vertriebenen Piemontescn und Pragelancr und mit deren Versorg'^

durch die auswärtigen Mächte stehe, antwortet Zürichs Gesandtschaft, daß ihre Obern nun die weitern ^

richten von dem abgeschickten Eonsul erwarten und dieselben alsbald nach deren Ankunft den Orten nnttlsti^'

überhaupt die Sachen beschleunigen werden. 8 12.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschastsangclegcnheiten:
Grafschaft Baden.
Art. 495. Personelles.

»35.

Conferenz von Zürich und Glarus.
Rapperschwhl, 3. März 1732.

lStaatsarctiiv Htiricli.1

Gesandte: Zürich. Johann Konrad Escher, Alt-Scckelmcistcr und des Raths; Johannes FricS,

mcister und des Raths. Glarus. Johann Heinrich Martin, Landammann; Joseph Ulrich Tschudi,

statthalter.

». Veranlassung dieser Conferenz ist das Jmmigcschäst, zu dessen gütlicher Beilegung die

aus letzter Jahrrcchnuugötagsatzung ersucht worden waren. Zürich erklärt, daß dieses Jmmi-Rcgale zn"' ^

schon an Zürich gekommen sei, che es im eidgenössischen Bunde gewesen; daß das Jmmi im Vertrage von

drücklich vorbehalten worden sei und von jedermann, Bürger oder Fremden, in natui-g müsse entrichtet m ^

Die drei Länder hätten 1546 und 1547 bei damaliger Theurung Zürich ersucht, daö zum HauSbranäl

ticrendc Getreide aus guter Ztincigung und nicht von Rechts wegen, immifrci durchzulassen; Zürich habe ^
den Bezug dcö Jmmi auch eine Verordnung gemacht und sei bis jetzt im ruhigen Posseß dieses Rega

Wesen. Der von Zürich 1610 gegebene Befrciungsbricf sei nicht von der Art, daß er Zürichs Rechte ^

könne. — Glarus dagegen behauptet, von dem Jmmi vollkommen befreit zu seit» und zwar schon von ^

her, da der Vertrag von 144(1 „die Spccics, waö man zahlen solle, ordentlich auswerfe, in dem ^

„daß man eine Speoiom von solch' transitiercndcm Gut, nicht aber alle bezahlen müsse." — WaS 1^

1547 vorgegangen, beweise nichts gegen Glarus; denn wäre GlaruS damals nicht immifrci gewesen,

es sich ebenfalls um jene Vergünstigung gemeldet. Am deutlichsten spreche aber zu seinen Gunsten

von 161(1, so wie die Thatsache, daß von Anfang bis 1715 kein Jmmi bezogen worden, und daß der ^ ^

desselben 1715 bis 1721 wieder abgestellt worden sei. — Nachdem nun mehrere Vorschläge zu einem

ohne Erfolg vorgebracht worden waren, vereinigt man sich unter Ratificationsvorbehalt zu folgendem

1) der Auszoll in der Stadt Zürich beträgt von dem Mütt 6 Haller; 2) fortan soll, statt daß das I"'""
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^ Mutt in natura bezogen wird mit Beibehaltung von Zürichs Rechten an Geld vier Zürchcr-Angstcroder
guter Kreuzer von jedem Mütt, das außerhalb der Botmäßigkeit des Standes Zürich von den Angehörigen des

Landes Glaruö gekauft und durch dieselbe geführt wird, bezahlt werden; jedoch soll jedenfalls die Frucht vor
^ Kernhaus in Zürich geführt und daselbst ab- und eingeladenwerden, in der ferner» Meinung, daß dies,

ö von der Frucht zum Landsgebrauchdes Standes Glarus gelte, und daß von selbiger unterwegs nichts auf
"Wag„xy" w^cr im Zürchcrgebiet,noch gen Uznach, noch in dem „Gastal" (Gastcr), noch in der March, noch

^crswo abgeladen oder verkauft werde. Zu dem Ende behält sich Zürich zu allen Zeiten vor, nötigenfalls
^ turnerischen Kornhändlcrin ein Handgelübde zu nehmen oder sie anzuhalten, Attestationen von ihrer

^gkcit mitzubringen.3) Bleibt die eingestellte transitierendcGlarncrsrucht nicht über acht Tage im Korn-
^ Zürich stehen, so zahlt sie kein Einstandgcld; bleibt sie über acht Tage, so wird vom Sack 1 Schilling

Kochtet. 4) F,'w in das Schiff zu tragen wird 1 Schilling bezahlt. 5) Das Abladergelbin der

^ ^Zürich beträgt von einem Wagen von acht Säcken und darunter 5 Schillinge; sind mehr als acht Säcke
"t' so wird nach bisherigem Gebrauch bezahlt. 6> Bei dem Nicdcrdörflcr-Thor bezahlt der Wagen nach
lerigcr Ucbung 6 Haller. 8 l. I». Die Gesandten von Glarus beschweren sich über den „Einzählcr" zu

daß er von jedem Sack 6 Hallcr fordere, da er doch von den Schiffmcistern bestellt und mit 16 Gld.

^ werde. Dicß wird, als eine Neuerung, im Verglcichsproject wegzulassen beschlossen. Das Ansuchen von
flh^^ der Hausmeister zu Eglisau seine Landleutc mit Fubren versehen möge, welche schwerere Lasten
^Ken können, wird von den Gesandten Zürichs ack rokoronckum genommen.§ 2. Glaruö ersucht Zürich

Abführung seines versprochenen Beitrags an den Bau der Zregclbrücke. Zürichs Gesandtschaft, ohne Jn-
^"ckivi,, referiert. 8 4. «R. Zürich empfiehlt GlaruS Rcmcdur in Beziehung aus das Wcggcld zu Bitten und
^ Pfcrdczoll zu Altorf. Die Gesandtschaft von GlaruS, ohne Instruction, nimmt den Anzug sä rotoivnckui».8 5.

Man sehe auch im Abschnitte SchirmortSangelegeiiheiteii!
Schirmorte des DtiftS St. Gallen.

Art. 23. LandShauptmann.

SS«.

Conferenz von Zürich und GlaruS.
Rappcrschwyl, im März 1732.

lTtaatSarchiv Zürich!

^ Gesandte: Zürich. Johann Konrad Eschcr, Alt-Scckelmeistcr und dcS Raths. Glarus evangelischer
^igion. Johann Heinrich Martin, Landammann; Fridolin Blumer, Alt-Landvogt.

Man sehe auch im Abschnitte HcrrschastSangclegenhciten!
Deutsche gemeine Vogteie» überhaupt.

Art. 64. Acccß von evangelisch Glarns zu den Pfarrpsründen.
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337.

Couftrenz von Un, Schwyz und Nidwalden.
An der Treib, 15. Mai 1732.

lArckiv Nidwaldeii.z

Gesandte: U r i. Joseph Anton Püntiner von Braunberg, Landammann und Landshauptmann; Sta>^'
laus Emanuel Püntiner von Braunberg, Landammann; Franz Marlin Schmid, Landöseckelmeistcr. Schwd^
Joseph Anton Rcding von Biberegg, Baron, Landammann; Franz Joseph Reding von Bibcrcgg, Landau
mann und Zeugherr. Nidwalden. Michel Jakob Zclger, Statthalter; Niclaus Daniel Kaiser, Alt-Sc^
meister und des Raths.

»». Schwyz macht den Antrag, daß künstig die Conferenzen nicht immer an der Treib gehalten werdet
sondern daß man mit dem Orte abwechselnmöchte. 8 3. I». Wie dem bedrängten katholischen Wesen
Holsen werden möchte, wirv ml loteroirckumgenommen. 8 3. <- Nidwalden ertheilt die Ratification Z»
„wegen Verlassenschast des in Rom verstorbenen Marco Andrea Ghiringhelli an Jhro päpstliche Heiligkeit g
„besundenen Schreibens." 8 4.

Man sehe auch im Abschnitte HenschastSangelegeiiheiten:

Bellenz, Bvlsenz und Rivieea.

- . i') . ^t. 205. 20L.
i!.'s.s.:W de,? '?!!!> f.,II..!?.."-5. I-?',!.-!,«« vimck» U'j?ück!») chjiSj) .!» .j- ?
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Conferenz der evangelischen und der zugewandten Orte.
Aaeau, 21. bis 2?. Juni 1732.

I^DtaatSarcliiv Zürich.^

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzel, Burgermeister; Johann Konrad Escher, Alt-Seckcli»e^
und des Raths. Bern. Hieronymusvon Erlach, Schultheiß; Johann Rudolph Sinner, Alt-Seckelwe>"
deutscher Lande. Glarus. Johann Heinrich Martin, Landammann. Basel. Samuel Mcrian, Burgks
ster; Johann Heinrich Beck, Dreicrhcrr und des geheimen Raths. Schafft) au sc n. Johann Felir Wcpk
Bürgermeister; NiclauS Wüscher, Statthalter. Appenzell-Außerrhvden. Lorenz Wetter, Landan»^
St. Gallen. Christoph Hochrütiner, >. 0. I)., Bürgermeister; Peter Fels, des geheimen Raths. ^Rül
Hausen. Johann Heinrich Räber, Stadtschrerbcr.Biel. David Lambclct, Venncr. ,

». Freund-, cid- und religionsgenössische Begrüßung. 8 1- k». In Folge des Abschieds der evangel»^
Confcrcnz vom 12. Dcccmber 1731 hatte Zürich, nachdem Bern seine Ansichten über die einzelnen Artikel ^
mir Frankreich zu erneuerndenBundes den evangelischen Orten durch den Vorort hatte mittheilcn lassen, ^
evangelischen Orte zu weitern Verhandlungen über die Bundcserneucrung zusammenberusen. Der Bund ^
1663, die Bemerkungen des aarauischcn Abschieds und die seitdem von Bern über dieselben mitgethciltcn
danken bilden den Gegenstand der Berathung. 1) Es wird das von Bern den 24. Juli 1731 in
eröffnete und dem französischen Ambassador schriftlich deklarierte Präliminare besprochen, dahin lautend, „
„man bei einer Bundshandlung nichts berühren soll, was diese Bündnuß nicht angehe und ausgemachte SN
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^ilch 17^2 ji, ?larau befriedigt worden", bei welchem Präliminare Bern zu beharren neuerdings erklärt.

Rurich bricht sich dahin aus, daß, wenn es auch einstweilen zu der wirklichen Deklaration dieses Präliminare

ltinnne, da eö ihm unpassend erscheine, ein solches aufzustellen, bevor man sich nur erklärt habe, ob man

^ ""e BundcSverhandlung eintreten wolle; das; cö aber, so wie eö seiner Zeit zu den Tractatcn Hand geben

^de, auch nach äußerstem Vermögen und unausgesetzt dieses Präliminare handhaben zu helfen entschlossen
' und stellt mit Bern die Nothwendigkcit desselben vor, schildert den traurigen Zustand der evangelischen Un-

^ihancn in den gemeinen Herrschaften und an andern Orten der Eidgenossenschaft unter den katholischen Obrig-

^ cn vor 47^2^ nennt die durch den Aarauer-Fricdcn erlangte völlige Religionsfreiheit und gänzliche Parität
/ Palladium der evangelischen Eidgenossenschaft und macht darauf aufmerksam, daß der katholischen Orte be-

^ ^ßrö Bestreben dahin gehe, hierin eine Aenderung herbeizuführen, und daß sie hoffen, dieselbe namentlich auS
aß der BundeSerncucrung durchzusetzen. Von vorne herein müsse man ihnen die Hoffnung dazu durch dieses

aluisinare benehmen; im Fortgang der Bundcövcrhandlunge» davon zu schweigen wäre bedenklich. Die übn-

^ evangelischen und die zugewandten Orte erklären, daß auch sie zwar den Aarauer-Fricden von 171? als

Mögliches Kleinod der geistlichen und leiblichen Freiheit der evangelischen Eidgenossenschaft ansehen und zu

l c>> Ausrechterhaltung das Ihrige beitragen werden, daß sie aber einerseits nicht erwartet hätten, daß wegen

^ US von Bern prvponierten Präliminare etwas an sie gelangen werde, daß sie andrerseits dasselbe als eine

^^öcn Stände allein berührende Sache ansehen. Uebcrdieß betreffe diese Sache die inncrliebe Beschaffen-
öer Eidgenossenschaft, und würde man bei diesem Anlasse dergleichen clomosticu in Präliminarien zur

llrche bringen, so könnte cS leicht den gefährlichen „Anschein eines WidersprechcnS »ut sich sichren, in dem

" 'Uld silbcr zu stipulieren, daß Frankreich in einheimische Sachen keineswegs sich mischen solle, und aber

" »ninariter selbige festsetzen wollen, so auch von Frankreich als eine verlangende Raribabition angesehen

'^."den »lochte." Zugleich halten sie dieses Präliminare für den Abschluß eines neuen Bündnisses unter sichern,

^ Udigcii und ersprießlichen Bedingungen für hinderlich, halten cS ferner für unnölhig und wünschen, daß
^Itcr urgiert werde. — ?) In Folge der von Bern aufgestellten Frage, ob man ohne Zuthun der

^^ffch>m Orte allein (mit Inbegriff von Mühlhaufen als mitcontrahierender Partei) mit dem Ambaffador
ßM des Bündnisses in Verhandlungen treten wolle, macht sich allgemein die Ansicht geltend, daß eS ganz

. u»d ohne Erfolg sein wurde, in Verbindung mit den katholischen Orten in Verhandlungen sich cin-

da dieselben 17?9 zu Solothurn und 1731 zu Baden die Erklärung gegeben hätten, daß sie mit dem

^U>e» 1715 geschlossenen Bund wohl zufrieden seien und sich daran halten wollen, bis etwas Besseres

evangelischen Orten werde zu Stande gebracht werden; zudem hätten vic evangelischen Orte ihre bc-

^ Interessen und Forderungen. Sollte übrigens mit den evangelischen Orten ein Bündniß zu Stande

^ tvürde cS dem Ambaffador ein Leichtes sein, die katholischen auch zum Eintritt in dasselbe zu bc-

Allseitig wird aber als das beste Mittel zum Ziele zu gelangen „beharrliche Harmonie" empfohlen,

ersucht, ihm nicht zu verdenken, wenn es noch nicht die Erklärung gebe, ob eS in den neuen Bund mit

^ ^reich gesinnt sei oder nicht, da cS von den Bedingungen abhängen werde, unter welchen das

^ ^ ^heilten sei. 8 2- < » Der ewige Friede von 1516 wird vorgenommen. Es bleibt bei den im

^ Züschen Abschied niedergelegten Bemerkungen, und es soll bei dessen unaltcriertcn Beibehaltung lediger

verbleiben. 8 3. «R. Alsdann wird der Bund von 1663 zur Revision vorgenommen, und bei der

^ ehesten Verathung werden folgende Bemerkungen gemacht. Der „Eingang soll unter Berücksichtigung

Aarau erhobenen Bedenklichkcitcn künftig ganz kurz, ohne Zweideutigkeit und mit Beobachtung „der
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Gleichheit beidseitiger Redarten" abgefaßt werden. Art. I. Im Lemma I. „Wohin und wie weit si^
dieses Bündn iß erstrecken soll", ist deutlich zu sagen, vaß dasselbe nur defensiv sein soll; ^
Wort „Ehren" ist wegzulassen. Das Wort „Gerechtigkeiten"enthält nichts Gefährliches. Diejenigen
der, welche beiderseits im Bündniß begriffen sind, sollen mit Namen aufgeführt werden. In Beziehung
die Frage, „was für französische Land und Leute in den Bund zu nehmen", meint Zürich, eöst
bei denjenigenbleiben, welche Frankreich 1663 ruhig besessen, Bern, es soll dieser Punct für eine spätere Ne-
gotiation ausgestellt werden; die übrigen Orte wollen dieses Defcnsivbündnißaus alle unter der Krone Fr^
reich dermalen in Europa stehenden Länder ausgedehnt wissen. Hingegen sollte klar stipuliert werden, daß ^
jenigen Rechte und Bortheile, welche die Eidgenossenschaft oder ein einzelnes Ort in diesen Ländern vor ihrer
Vereinigung mit der Krone Frankreichgehabt habe, denselben erhalten und bestätigt werde. — In Bezieh»^
auf die Frage, „was für Land und Leut eidgcnössischerseitS in den Bund einzuschließe»'
wird der Antrag Berns, daß Genf, Neuenbürg sammt Balangin, Ncucnstadt und daS Münsterthal, als
wandte vcrburgcrte oder sonst verbündete Orte, ferner der Antrag Biels, daß das Land Erguel und JlfiwM
als Angehörige ihres Panncrs in den künftigen Bund möchten einverleibt und als eidgenössischesTerritorium
angesehen werden, für begründet erachtet und sei nicht zu übergehen. Zugleich wird ein wegen Einsach
von Neuenburg und Balangin in den französischen Bund vom König von Preußen erlassenes Schreiben (»m»
15. Jan. 1739) verlesen und auf nächster Tagsatzung zu beantworten beschlossen. Lemma 2. Ueber die
„wie lange dieses Bündniß währen soll", will man sich einstweilen noch nicht erklären, biö >»»»
weiß, wie der Bund ausfalle. Den Art. II. „daß kein Theil insgesammt oder insbesondere a»^
„Grund sonderbarer Kapitulationen von diesem Bund abtreten soll", hält man auf
Antrag für besser wegzulassen, da derselbe der Eidgenossenschaft leicht Schaden bringen könnte. Art. >ll 3»
dem „Bo lksa usbruch von 6—16999 Mann zu Schirmung des Landes des K önigs" will >»»"
auf Berus Antrag die in französischenDiensten stehenden eidgenössischenFreicompagniecnnicht eingerechnet ^
abgezogen wissen. Diese Völker sowohl, als die wirklich in Diensten stehenden dürfen nicht anderswo, alS
Defcnsion der im Bunde begriffenen Lande des Königs und dessen Rechten und Gerechtigkeiten daselbß ^
braucht werden. „Wegen der Reparti tion dieser Völker in der Anwerbung" stimmt man
bei, daö vorschlägt, die Anwerbung nach der von den Eidgenossen gemachten Reparation in jedem Ort
sich gehen zu lassen, doch so, daß, wenn in einem Ort die volle Zahl nicht geworben werden kann,
übrigen Orte den Mangel ersetzen sollen. In Beziehung aus „Nomination der Hauptlcute"
Zürich, GlaruS und Basel, daß jedes Ort den Hauptmann zu seiner Mannschaft ernenne; Bern läßt eS
seiner schriftlich mitgctheiltenAnsicht bewenden, nach welcher jedes Ort die Officicrc zu seiner Mannsch^ ^
ben und bei Erledigung einer Compagnie dieselbe mit einem Hauptmann desselben OrteS versehen werden I
Die übrigen Orte wollen, im Fall die eigene Nomination uncrhältlich wäre, wenigstens Vorsorge treffen, '
an eines abgehenden Statt ein Nachfolger aus ebendemselben Orte und von ebenderselben Religion crw»
werde. GlaruS beschwert sich bei diesem Anlasse, daß eine Compagnie seinem Orte entzogen worden, "
wünscht, daß bei der Bundesverhandlung ihm wieder zu seinem Rechte verHolsen werde. Art. IV. und '
läßt eS beim Inhalte des Bundes von 1663 bewende», „in welchem Falle die Völker heimber«"
werden mögen." Art. VI. In Betreff der Bestimmung, „wie viel Völker der König dannzui»»^
aufbieten lassen möge, wenn er persönlich zu Felde zeucht", soll eS bei dem aarauischen ^
bleiben und dieser Passus weggelassen oder wenigstens mit Art. III. vereinbart werden. Im angegebenen 8»
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^rfen die eidgenössischen HilfSvölkcr nicht anders als zur Defension in den spceificicrtcn Landen gebraucht wcr-

Art. ^ „Daß die Völker im Feld allezeit bei einander gelassen werden und nicht

't»s dem Me ere dienen sollen" soll unverändert, wie im Bund von 1663, gelassen werden. Basel wünscht,

^ Vorwrge getroffen werde, daß die eidgenössischen Truppen in gesunde Orte in Garnison verlegt werden.

^111. IX. und X. „Wegen Bestimmung des Soldes, und wenn derselbe anheben soll"

^ sür gut befunden, denselben durch eine Kapitulation zu bestimmen, die 4/z fl. rheinisch in schweizerischem

krentgeld nach dermaligem Werth auszusetzen und die Urlaubgeldcr im Verhältnis; zur Länge des Heimwegs

^ ^puffere». Basel will für die schweizerischen Offiziere auch die von den sranzösischcn bezogene Fourage

^dinge,, Auf den „Sehl acht sold " will Bern verzichten, dafür eine andere günstige Bedingung für die

"uptleute zu erhalten suchen. Zürich, Glarus unv Basel wollen denselben aufrecht erhalten wissen. Art. XI.

. ' In Beziehung auf die Frage, „waö Frankreich den Eidgenossen für eine Gegcnhilfe

^ jo U," findet man die in diesem Artikel versprochene Gegenhilfc nicht adäquat und wünscht etwas

^^üercs stipuliert, nämlich daß im Falle die ganze Eidgenossenschaft oder ein Ort, oder deren Vcrburgcrtc oder

Mündete von einer fremden Macht angegriffen werden, eine freie und zu allen Zeiten den Orten anhcimgestcllte
stipuliert werde, ob sie im Falle der Noth die königliche Gegcnhilfe in Mannschaft (Bundcsvölkcrn oder

^ gcnosseu) oder in Geld und zwar den Betrag des Soldes sür 16666 Mann verlangen wollen, so daß, wie
vorschlägt, der König diese Truppen (16,<166 M.) besolden und, wenn auch nur ein Thcil dieser 16,666 M. be-

ch " ^^be, dennoch „diese HülfSvölkcr bis zu deren Concurrcnz bezahlen und vergüten soll." Die übrige» Orte finden

^ ^e zu fordernde Gegcnhilfe an Mannschaft oder Geld zu groß, wenn man dagegen an die Vorrechte und Be-
vngcn denke, welche die Orte durch diesen Traetat genießen. Basel will bloö 6666 Mann eidgenössischer und

Ederen Abgang französischer Truppen, welche letztere aber nur bis an die Grenze zu rücken und da den Befehl zum
Bicken zu erwarten haben, mit dem Einmärsche aber unter eidgenössisches Commando zu stehen kommen sollen; bc-

^ ^ ^ statt der Truppen Geld zu verlangen, so sollen monatlich 66,666 fl. bezahlt werden. Einhellig wird gut bcfun-
^ diesem Artikel die in dem Bcibrics enthaltene Bestimmung beizufügen, daß der König in Streitigkeiten, welche

den Orten wegen der Religion oder auS andern Ursachen entstehen, weder direct noch indirect sich mischen soll.

^^' ^01. Der bis dahin zweideutig gewesene Passus, „daß keinThcil ohnc Bcgriff dcS andernFried

»iit^ machen soll," wird nach dem Vorschlage Berns deutlicher so ausgedrückt: daß keine Partei

H. '^kn Feinden Frieden oder Anstand machen soll, sie schließe denn ihre Bundcsverwandten ein. Art. XIV.

Bestimmung, „daß kein Thcil des andern Feind und Untcrthan in Schutz nehmen

^ ^ stimmen sämmtliche Orte darin übercin, daß die Unterthanen auf die Uebclthätcr zu restringieren seien; das

^ Vaspit-,litö sei den Orten nicht zu benehmen. Die gefährliche Bestimmung „w egen des P a s scS" soll

^"^lstich beseitigt werden. Der freie Zuzug von und zu der Stadt Mühlhausen soll aber deutlich vorbehalten
^irt. XV. XVI. Statt des Wortes Pensionen soll „Fried- und Bundesgcldcr" gesetzt werden. Vor dem

- des Bündnisses sind den evangelischen unv zugewandten Orten die Rückstände zu.bezahlen; sür die Zu
soll

^ten

k»Nft

5>lte ^ ausgesetzt »verde», wie viel einem jeden Orte gehöre, und darauf gedrungen werden, daß allen

Hgx öWcich die Zahlung geleistet werde. Die ehemals zum Unterhalt zweier Studenten zu Paris von jedem
Pension soll wieder cinbcdungcn werden. Art. XVII. „Den Salzverkauf und andere

H ^ betreffend" vereinigen sich alle Orte, auf den Antrag Berns und Biels, welche seit der Vereinigung

»lg mit Frankreich durch die Pächter des SalzhandclS viel Beschwerden erlitten und ihr Salz thcurer,

katholischen bezahlten, dahin, daß in Beziehung auf das Meer- und burgundischc Salz ein hinlängliches
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Quantum ausbedungcn und cin Vertrag mit dem Könige gemacht oder ein solcher doch vom König ratißci^

werden soll. In Betreff der »Vivros« will Bern die Bestimmungen des ewigen Friedend und des Bundes vo"

1663 aufrecht erhalten wissen, in dem Verstände, daß das Getreide auch allein auf Begehren der Stande

zu allen Zeiten verabfolgt werden soll. Die übrigen Orte finden es passend, seiner Zeit alle die im Aara»^

Abschied genannten Sachen im Bunde namentlich aufzuführen, da nicht alle unter dem Worte »Vivrvs« zu ^

greifen seien; ferner zu stipulicren, daß die französischen Untcrthancn nicht gehindert werden, ihre Früchte

andere Nahrungsmittel in die Orte zu feilem Markt oder als schon verkaufte zu führen. Den Art.

„Form des Rechtens, Partie ularen gegen den König" hält man für gut, der Eidgenossen!»!^

reputierlich und deutlich. Daß aber denjenigen, welche ihr baarcs Geld unter Androhung schwerer Strafen

Lillats cko Imngus verwandeln und solche an Zahlung annehmen mußten, geholfen werde, dafür solle' n

aufgeboten werden. St. Gallen ist der Meinung, daß diese Angelegenheit von sämmtlichcn evangelischen

in die Negotiatio» eines Bundes aufgenommen und der Ambassador während der Verhandlung zu einer billig

Satiöfacrion verleitet werden möchte. Art. XIX. Eine eben so schlimme Bewandniß hat es mit der Bestim»'^

„wie beiderseits Unter thanen einander berechtigen mögen"; die im Aaraucr-Abschicd enthob

und von Bern proponiertcn Gedanken sind bei der Unterhandlung wohl zu beherzigen. Art. XX. In Bezieh^

aus „Zo ll srriheil, freien Handel und Wandel" soll Alles auf den Fuß des ewigen Friedens, ^

Bundes von 1663 und andrer Tractate eingerichtet werden. Die kaufmännischen Direktorien der commercieü"

den Orte sollen zusammentreten, die Beschwerden zu Papier bringen und auf Mittel zur Abhülfe ausinerk!'^

machen. Art. XXI. und XXII. „Welche Lande in dieser Vereinigung begriffen sein lolt^

hängt von den Ansichten über Art. I. ab. Das Lemma, betreffend die jenseits des Gebirgs gelegenen Länder

Franzi soll ohne anderes weggelassen werde». Art. XXIII. XXIV. „Wer in dieser Bündn iß zu beid^'

Theilen vorbehalten sein solle." Zürich meint, daß aller Vorbehalt unnöthig sei; wolle aber W'

reich durchaus jemanden vorbehalten, so sollen auch die Orte ihrerseits, wen sie wollen, vorbehalten kön>»''

Art. XXV. „Daß gegenwärtiges Bündniß allen andern, so seit 1521 erri ch tct w orden, "

angehen soll. Wie der Eingang, sosoll auch der Schluß erst später redigiert werden. Den ewigen

wird man als unabänderlich voraussetzen, so daß er hier keiner Bestätigung bedarf. Das französische und

deutsche Bundcsinstrument sollen von beider Sprachen Kundigen sorgfältig verglichen werden. — EN

Beibricf vom 1. Juni 1658. Es wird festgesetzt, daß alle in diesem Beibriefe, sowie in den üdNill

enthaltenen Erläuterungen der Bundesartikcl dem Bunde selber einverleibt werden sollen. — Zweiter

bricf vom 1. Juni 1658. In Betreff der Rcligionsangelegenheiten soll Folgendes festgesetzt werden

Die reformierten Osficiere sollen von keinen höher» Chargen ausgeschlossen seilt. 2) Die reformierten

zer in allen Regimentern sollen durch reformierte Feldprcdiger getröstet und unterwieseil, die Malcficanü'U ^

den Ort der Erccution durch eben dieselben geführt werden. 3) Den reformierten Feldpredigern soll kein

niß in den Weg gelegt werden, die Kranken und Blessierten ihrer Religion in den Spitälern zu besuchen, ^

sollen die Hauptleute eher für besondere Zimmer für ihre Kranken sorgen und sie, wo möglich, nicht w

Spitäler legen. 4) Die Commercianten und Reisenden sollen in ihrem Particulargottcödienst nicht beuM»!

die Kinder der Erstcren nicht in die Klöster verlockt oder abgeführt werden. Bei diesem Anlaß wird ein

schreiben von Ehrliholzcr von St. Gallen, niedergelassen in Lyon, vorgelegt, welchem sein Töchterlcin ^
immer im Kloster ckv l-i zmvpaAation zurückbehalten werde. Zürich wird überlassen, dießfalls eine kräslllV

charge an den Ambassador in gemeinem Namen abzuschicken. 5) ES soll dahin gewirkt werden, vaß dn
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^«»kreich verstorbenen Reformierten ein ehrliches Bcgräbniß erhalten, daß deren Himerlassenc nicht mit großen

kosten beschwert, und daß ihre Hinterlassenschast nicht invcnticrt »verde. 6) Die für die Invaliden ab-

Wgenen vier Denierö vom Livre sollen die Hanptlcute in ihre Orte zur Untersuchung der Invaliden schicken.

1^7« 63,»niwne will man bei einer neuen Kapitulation ahnden. „Wegen Vergebung der Com-

^gnien" bezieht man sich auf Art. III. des Bundes. — Die reformierten eidgenössischen Truppen sollen wider

^niand der Religion halber in Frankreich gebraucht werden. — Bei der Bestimmung, „daß der König in
^ eidgenössischen innerlichen Kriegen neutral bleiben soll," besteht Zürich daraus, daß, bc-

^ "w, zu den Tractalcn schreite, dem Ambassador erklärt werden müsse, daß vorerst der etwas ganz Anderes

Gelangende Bund von 1715 annulliert und das errichtete Instrument als entkräftet vorgezeigt werden soll. Die

Zeigen Orte sehen zwar das Gefährliche jenes Bundes ein, wollen aber dessen gegen den Ambassador nicht

^nentlich erwähnen, da entweder bei»» Zustandekommen der Bundcserne»erung jener Bund sich selbst aushebe oder

der neue Bund nicht zu Stande kommen »verde. — DaS Payö de Vauo soll in Art. I. des Bundes nicht

Lumich erwähnt, hingegen sollen alle dermalen von den Eidgenossen besessenen Laude iu Schuh genommen und

flehen »verde»», als wären sie im ewigen Frieden, Wegen Genf, Neuenbürg, Valaugin, Neuenstadt und Äiün-

^hal bleibt cS bei den Bemerkungen zu Art. XXI. des Bundes. Der Venedig berührende Paragraph bleibt

der sich »»s die AlbergementS hinter Ger beziehende soll beibehalten werden, eben so der Genf

, ^lscnbe aus dein Tractat von 1579, jedoch ohne daß dieses Tractatö namentlich erwähnt wird. In Bc-

^»g aus das „Patent »vegen gcflissener Bezahlung der rückständigen Gelder, Calais,
Luli 1658." (siehe Art. XV. XVI. des Bundes) findet Zürich die Bestimmung, daß, »venu der König

^ ' Jahre lang die Zahlung nicht leiste, die Eidgenossen ihrer Bundcöpflichten enthoben seien, passend,

^ ander» Orte aber bedenklich und »vollen davon abstrahieren. Die Projcctc wegen des Elsasses

^^ gehören zu Art. I. des Bundes. Bei Behandlung deö „ P atents, so Basel den 19. Juli

^ zu Calais erhalten, dessen Freiheiten im Elsaß betreffend" trägt Basel darauf an, seine

^Werden nicht erst bei der Bundesnegotiation, sondern sogleich in folgenden drei Puucten den» Ambassador

^zulege,,-. 1) vaß der gesperrte Fruchtpaß aus dein Elsaß aufgehoben, 2) daß der neu auf die Gefälle des

^ 'andcs Basel, der Gotteshäuser und der Particularcn gelegte Fruchtzoll, so wie die auf dieses Standes und

Angehörigen Güter neulich gelegten Austagen abgcthan, 3) daß die von der Krone Frankreich schuldigen

°^r abgeführt werden möchten. Mühlhausen spricht bei diesem Anlasse die Unterstützung der Orte an sür

Forderung von 2U00 fl. an Frankreich, welches Capital eS unter östreichischer Regierung den damaligen Be-

^ geliehen, dessen Rückzahlung und Verzinsung von Seite Frankreichs aber niemals erfolgt sei, obgleich dasselbe

»„Übernahme dieser Provinz sich anheischig gemacht habe, die daraus stehenden Schulden zu bezahlen. Die

^ Umstände dieses Geschäfts soll Mühlhausen in eurer folgenden Sitzung darthun. „ Wegc n deS Pap st S

»^^ehalt und deö dcß wegen erhaltenen Patents" wird der Aaraucr-Abschicd und Berns Mci-

^ gebilligt, daß, »venu ein gemeinsamer Bund gemacht »verde, Frankreich oder die katholischen Orte nicht zu

^ er» Pupst in daö Bundcöinstrument einrücken zu lassen; jedoch sollte ausdrücklich angegeben wer-

d<tK Köllig, wen die Evangelischen und wen die Katholischen eingebracht haben »vollen; ferner, daß

^^^^udniß ein reines Descnsivbuiidniß sei. — „Die eidgenössischen Deklarationen von 1668
! 6 6 g " find im Art. I. des Bundes enthalten.

W geht man zur Besprechung der übrigen im Aaraucr-Abschiedc enthaltenen Anzüge über. 1) Wegen des

^ Tractamcnts der Eidgenossen bei dem König und dessen Ambassador in den Curialicn und Titulaturen
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wird gut befunden, alles künftig auf einen beständigen Fuß einzurichten; jeder Ort soll bei nächster Zusammen

kunft das Zweckdienliche aus seinen Archiven beibringen. Gesandtschaften einzelner Orte sollen in allen Curiallc»

denjenigen der ganzen Eidgenossenschaft gleichgehaltcn werden. Basel macht den Vorschlag, daß daS TracM

ment der Eidgenossenschaft dem der Republik der vereinigten Niederlande und dem von Venedig gleich ft>»

— In Beziehung der ckrmts Z'audsino und der lrait« korsine soll wenigstens die Declaration Heinrichs

von 1532 zu Stande gebracht werden. 3) FortificatiSllswcrke an den Grenzen der Eidgenossenschaft sollen keim

in einer Distanz von etlichen Stunden neu angelegt, die weitere Ausdehnung der Festungswerke von Hünings

soll wo möglich gehindert werden. 4) Bei wichtigen Geschäften sollen Gesandte unmittelbar an den Hof gc>ch^

werden können. Einen Agenten in Paris zu bestellen, wird für unpassend und zu kostspielig erachtet. 5)

treffend die zu Aarau vorgeschlagenen Mittel, wie zu erreichen wäre, daß dem Bündniß besser nachgelebt

als dem von 1663 wird a) statt der vorgeschlagenen Einregistricrung bei allen Parlamenten besser beftmv^'

wenn der König dasselbe zur Nachachtung allen seinen Officialcn und Dicastericn mittheile. K) Vom vollst

schlagcncn Depositum an Geld wird abstrahiert; hingegen sollen die noch schwebenden Beschwerden vor ^

Schlüsse des Bündnisses beseitigt, die StandcSschuldcn bezahlt werden, e) Für unpassend wird die Bestimm»^

gehalten, daß man sich durch den Bund nur so lange verpflichtet halte, als von beiden Thcilen demselben »" ^

gelebt werde; ebenso der Antrag Berns, man möchte dem Bunde einverleiben, daß man die Hilfsvölkcr F»»'

reich nicht verabfolge, eS habe dann der König zuvor obgemcldctc alte und neue Schulden, die Bund- ^

Friedensgelder tractalmäßig bezahlt. § 4. v. Zürich, das mit seiner Erklärung, ob es in die Bundcöcrneucll^

eintreten wolle oder nicht, zugewartet, bis es die Vorschläge von den übrigen Orten kennen gelernt hat, ft^

die übrigen Gesandten an, auf welche Artikel sie das größte Gewicht legen, und zwar so, daß sie ohne dieses"

kein neues Bündniß eingehen wollen. Zugleich erklärt es, daß seine gn. Herren und Obern finden, daß ^

dem getreuen und aufrichtigen Halten der Erbvcrcinigung und des ewigen Friedens die Eidgenossenschaft

namentlich die evangelischen Orte ihre beste Sicherheit finden, und daß ohne eure engere Verbindung »ur '

so eher die Möglichkeit vorhanden sei, den durch diese beiden Tractatc übernommenen Verpflichtungen »aä)st

kommen und deren Vortheilc ruhig zu genießen, während durch eine engere Verbindung mit Frankreich ^

bei der andern Macht „Ombragc" hervorgerufen werden könnte. Es weist darauf hin, wie Frankreich bc>

vormaligen Bündnissen der eidgenössischen Freiheit gegenüber nicht angemessene Absichten gehabt und dieselben ssl

zu einem Offensivbündniß habe ausdehnen und den Orten die Befugniß streitig machen wollen, mit andern m ^
ten Bündnisse zu errichten. Endlich seien die Religionsverhältnissc seit 1663 ganz anders geworden,

die damals für die Glaubensbrüder waltenden Considcrationcn nunmehr aufgehört hätten; auf bundeSge»»^
Capitulationcn sei bei so viel Particularcapitulationcn und Frcicompagnieen nicht zu hoffen, und wie wenig

zu Gunsten des Handels deutlich stipuliertcn Eremtioncn und Privilegien rcspectiert würden, zeige die

rung. Zu dem allem komme noch der viele Bcdenklichkcitcn bei den Evangelischen erregende Bund von 1715. ^
wegen ist Zürich der Ansicht, daß man in diesen Sachen nicht allzusehr eilen möge. Die übrigen Gesandten

rüber sich einzulassen nicht „begwältigct", da sie die Instruction haben, auf sichere, anständige und erspricp ^

Bedingungen in eine Bundeöerncucrung einzutreten, wollen aber daS Angehörte getreulich hinterbringe»- ^

f. Bern berichtet über die in seinem Stande untergebrachten vertriebenen Picmontescn und Pragclancr,

welche die Gcneralstaaten der vereinigten Niederlande 5l)Ml) holländ. Gulden übersendet haben. Bern " ^

seine Mühewalt verdankt; zur Ratification wird Folgendes in den Abschied genommen: 1) die holländische, d»

Hessen-Kassel und aus den drei Bünden theils eingetroffene, thcils noch zu erwartende Steuer soll nicht
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ßckffc», dagegen dcr siebente Fundus zusammengeschossenwerden in Hoffnung auf die Antwort von Seite der
^ucralstaaten,ob sie diese Leute aufnehmen wollen oder nicht. 2) Dcr Consul soll zwar noch in Holland
^nbcn, ihm aber nachdrücklich eröffnet werden, daß man diese Leute nicht länger in hiesigen Landen unterhalten
°»>ie. 3) tzs u> den einzelnen Orten darauf Bedacht genommen werden, wie man es, im Falle sie in

Holland nicht unterzubringen sein sollten, mit ihnen halten wolle, ob man noch etwas weiter von Holland solli-
^ä'ttn, den Consul nach England senden oder die Leute etwa hie und da im Lande selbst einkaufen wolle.

Pbenzell-Außerrhodcn nimmt das alles all lolvrenckuw. 8 ti. K. Dcr reformierten Gemeinde Kork im
H"»au-Lichtenberg!schen werden Behufs der Reparation ihrer Kirche 15l) fl. nach IXörtischcr Rcpartition be¬
endigt. 8 7. I». Glarus empfiehlt nochmals die Erböangelegenheitdes Lieutenant Schmid in Frankreich tlnd
^hält die Zusichertlng dcr Assistenz. 8 8. I. Die Gesandten Basels legen ein Memorial vor, in welchem sie über

o un Solothurnerischcn neu angelegte Straße berichten. Die Sache wird in den Abschied genommen. 8 9.
' Der Anzug Basels, daß in Bcrathung gezogen werden möchte, wie den zu Kriegszciten schon öfters vor-

^loinmencn Territorialverlehungcn vorgebeugt werden könne, wird nck instruenckum dem Abschied inseriert. 8 ltl.
llAühlhause» >vird nüedcrholt aller wahren Assistenz bei seiner Forderung des Bcistßcs in gcmcin-

^genöisischon Sessionen, wenn es sich um den Bund mit Frankreich handle, versichert. Hingegen wird bc-
lvslen, den Katholischen gegenüber die Sacke nicht zur Sprache zubringen, sondern zuzuwarten, wie die jetzigen

udeöverhandlungen ausfallen, und ob die katholischen Orte im Laufe der Zeit auch eintreten, in welchem
o le dem Begehren MühlhausenSeher entsprochen werden könnte. 8 1k.

'"ck-lmlb nm, uz -.„j, ckn» uztz-/. >,z cknmT mt„s.
n,„<l »»ckndlT 'cktMDnih uz n,ffr.7>K nck »nunfi,sniL ruz srm ,l!S^. nck

SS».
„5? 'Hz jus, Kyjg llos. n,S ,Rck."i-j n. -rckun chou ?

" i i R GemeineidgeuösfischeTagsatzung.
"R. .ü'uiO'Nllos. ttli-.-tt eckt, n Baden, 7. i! Z"l?

'ukuis.ttl 7i'b,u u'ulu.'U. unr.s.Ä' s!'ä7Üin.Rä..üe/h't!.si'U!w.?i>)-»7? lii Inn »,ckj>niüäniu,j7'.iä IIIUlTtaatSarchiv Z»ria>.I
'l u il'.'V-i-'.s/.j'lK u? n? ',n .uwüsjt'jR) - 7 !>t-/ ü-.'?»l-tziin'> , -u .... 7' .
Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzcl, Bürgermeister; Johann Konrad Escher, Alt-Seckclmcistcr
vorderster Eraminator. Bern. Hieronymusvon Erlach, Ritter, General, Schultheiß; Johann Rudolf

">»er, Alt-Seckelmeister deutscher Lande. Luccrn. Johann Joseph Dürler, Schultheiß; Johann Karl Chri-
Pfi^xx ^vii Altiöhosen,des Raths. U r i. Jost Anton Schmid, Landöstatthaltcr; Joseph Anton Püntiner von

^«Unber^ Landshauptmann uitd Alt-Landamman». Schwyz. Gilg Christoph Schorns, Landammann; Joseph
von Bibercgg, Alt-Landanunann und Zcughcrr. Obwalden. Anton Franz Bucher, Landammann;

^chuard Anton Stockmann, Landsseckclmeister. Nidwaldcn. Johann Jakob Ackermann, Ritter, Landammann
^ "midshauptmann. Zug. Leontius Weber, Landvogt; JosuaSchikcr, Alt-Ammann. GlaruS. Johann Heinrich
^"rtin, Landammann; Joseph Ulrich Tschudi, Landöstatthaltcr. Basel. Samuel Mcrian, Bürgermeister;Christoph
^^harot, des Raths. Freiburg. Johann Heinrich Bonderwcid, Schultheiß; Niclaus von Forcl, Seckclmcistcr.

°^thurn. Jöfi'Ph Wilhelm Sury von Steinbruck, Schultheiß; Peter JoscphBaron vonBesenval, Ritter, Scckcl-
^ llter. Schaffhgusen. Johann Felir Wepfcr, Bürgermeister; Niclaus Wäscher, Statthalter. Appenzcll-
^.^'rhodcn. Hans Jakob Gygcr, Landammann.Außer rhoden. Loren.; Wetter, Landammann; Matthias

Scckelmcister. Abt St. Gallen. Gallus Anton Baron im Thurn, Hofmarschall; Aidcl Püntiner-
^ 52
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von Braunbcrg, Landvogt, Stadt St, Gallen. Christoph Hochrütincr, C. I»., Bürgermeister, Bicl-

David Lambclet, Benncr.

l». Eidgenössische Begrüßung, 8 1, I». Zürich zeigt an, daß der LeqationSsecretär des Grafen von Re«

chcnstein die Anzeige gemacht habe, daß die kaiserliche Antwort auf die 1728 verhandelten Zollbeschwerden »»'

gelangt sei, und daß der Graf wünsche, dieselbe der früher schon für diesen Gegenstand ausgestellten Commissi»"

zu Händen der gesummten Session mitzutheilen, In Erwägung aber> daß das Verlangen nach Aufstellt

einer Commission dem eidgenössischen Stylus nicht angemessen sei, und daß das willfährige Entsprechen von de»

fremden Ministen, „zu böser Eonsequenz angezogen werden möchte," daß ferner der Graf in seinem letzten Schreib"

dieser Sache keine Erwähnung gcthan habe, wird derselbe von Zürichs Gesandtschaft durch den Legalst'»^

secretär ersucht, sein Anbringen dem eidgenössischen Herkommen gemäß vor gesummter Session vorzubrittlsi»,

worauf dann mit Erwählung einer Commission werde entsprochen werden. Der Graf entspricht diesem

suchen nicht, sondern gibt seinen Auftrag in einem Memorial schriftlich der Sitzung ein. Derselbe lautet dah«b

daß 1) der von den zwölf und den zugewandten Orten projektierte Zolltarif für die schwäbischen, östreiclsisch»"'

vorarlbcrgischen und tyrolischen Lande von, Kaiser angenommen sei, welcher zugleich die Hoffnung auf

Beitritt Zürichs ausspreche, damit mit dem ganzen eidgenössischen Corpus zu Tractatcn geschritten werden '

2) daß der Kaiser, um sowohl dem Kanton Basel insbesondere, als den übrigen durch das BreiSga» «"

Frankfurt handelnden Orten seine Willfährigkeit zu bezeugen, den breiSgauischen Tarif auf die Ansätze,

sie von den Orten selbst eingerichtet worden, herabsetzen wolle und sich entschlossen habe, die Straßen

guten Stand zu setzen und die benachbarten Rcichsstände durch eine Abordnung zu einer ähnlichen Moderier«»,!

der Zölle und zur Verbesserung der Straßen zu bewegen. Bereits hätten genannte Stände, deren Botmäßtg

auf der Reichs- und östreichischen Seite zwischen Basel und Frankfurt betreten wird, sich dazu hcrbeigcl»»^

Der Kaiser gewähre noch mehr; er beschränke den herabgesetzten Zoll nicht bloS auf die von den Eidge«»^"

producicrtcn Waarcn, sondern dehne denselben auch noch auf die von ihren Unterthancn in Commission oder tz

Spedition übernommenen aus, wodurch den Eidgenossen mehr Nutzen zufließe, als wenn Zollfrcihcit, aber «"

aus die eigenthümlichen und in der Eidgenossenschaft fabricicrte» Waaren gegeben würde, Ueber manche an

noch ins Reine zu bringenden Puncte, wie die Certificate, die Besahrung der Straßen zu KricgSzeitcn «-!- ^

sollen noch mündliche Besprechungen mit den Deputierten der Handelsstädte stattfinden. Alle diese Zugestände

knüpfen sich aber an folgende zwei Bedingungen, erstens daß von Seite der Orte das in vorhergehenden

cinigungstractaten enthaltene Reciprocum für die östreichischen Unterthancn in eigenen Landen vollkommen

gestellt, auch die unterdessen denselben zuwider errichteten Zollstätten abgethan, und die erhöhten Zölle und Ma«

nach Proportion herabgesetzt werden; zweitens, daß das in den frühern ErbvcreinStractaten anbedunge«» ^

treue Aufsehen über den angrenzenden östreichischen Landbezirk in Conformität der dem Prälaten >2, Nove«

1728s und de», Grafen von Rcichenstcin s2l. Juli 1728s crthcilten Erklärung aufs neue ausdrücklich bed««^

»nd eingestanden, wie auch alles, was die Erbvcrcinigung betrifft, „nach der ihm sonst zukommenden JnstN«»^

zu Stande gebracht werde. Sind diese beiden Bedingungen zugestanden, so ist er ermächtigt, ordentliche

täte zu schließen, — Aus Abgang der Instruction wird beschlossen diese Vorlagen dem Abschied beizulegen "

den gn, Herren und Obern zu hinterbringen. Die Gesandtschaften von Glarus, Basel, Schaffhauscn,

zell, Abt und Stadt St, Gallen haben die Instruction, mit den übrigen Orten in die Verhandlung cinz«^

referieren aber ebenfalls. Durch eine Deputation der Nachgesandten von Zürich, Lucern, Uri, Schwyz,

Basel, Schaffhansen und des AbtS von St, Gallen wird dein Grasen für die Versicherung der kaistrl'
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Benevolmzgedankt, die Ursache, warum Mes all roksroiulum genommen, auseinandergesetzt und aus Verlangen
^ Antwort schriftlich erlheilt. Dem Wunsche des Grasen, die Instructionen der Herren und Odern noch in
^den zu erwarten, konnte nicht willfahrt werden. (Das Curiale, wie bei der frühem Deputation.) 8 2.

Beziehung aus das Münzwescn wird eingesehen, daß durch die bisherigen Verordnungen den Uebelstän-
nicht gesteuert worden ist. Da sich aber keine Möglichkeit zeigt, einen Beschluß zu fassen, so bleibt cS

Mißlich beim Abschied von 1730; die errichteten Mandate, vermehrt mit dem Vcrzeichniß der seither als gering
ballig erfundenen Münzen, sollen wiederum in den gemeinen Vogtcien publicicrt und eingeschärft werden. 8 3.

' Wege» des Strolchen- und Bettelgesindes bleibt es beim Abschiede vorigen Jahres; die emanierten Mandate
^^n st, den gemeinen Herrschaften neuerdings publicicrt und von den Landvögten ernstlich vollzogen werden. 8 3.

Der Bischof von Basel läßt durch der hohen Stift Basel Archidiaconus und Domcapitnlar Franz Konrad
und zu Hagenbach und den Hofrath und Landvogt zu Zwingen, Joseph von Roggcnbach, ein Schreiben
der Versicherung nachbarlichen und bundeSgcnössischcn Wohlwollens abgeben. Bcamwvrtung durch die

""Zlci. g 5 4'. Der Herzog Karl Alcrandcr von Württemberg hatte den 21. Januar die XIII Orte der
Genossenschaft für seinen neugcbornen Prinzen abermals zu Gevattern gebeten. Es wird den gn. Herren

^ Obern anheimgestellt, ob das durcb die Anständigkeit geforderte Pathengeschenk von gleichem oder geringer»!
"the, als das crste sein soll; jedoch soll eS im Namen der XIII Orte übergeben und in gleich repartierten

Ml! verfertigt werden. Schwpz, Untcrwalden, Zug, Schaffhausen, Appenzell-Jnnerrhoden nehmen die Sache
rvlorenüum. Alle Stände sollen beförderlich ihren Entschluß Zürich milthcilcn. 8 6. K» Die Vorstellung

^chs, es möchte zur Erleichterung der Registratur in jedem einzusendende» Schreiben nur je ein Ge-
^lltand behandelt werden, wird den gn. Herren und Obern hinterbracht, um sie den Eanzleicn zu intimieren.

/ I», Wegen der noch immer sortdauernden Benachthciligung der in Frankreich sich aufhaltenden cidgc-

^Mlche» Angehörigen durch die liillelü clo Iiuuguo wird beschlosscn, ein nochmaliges Vorstcllungsjchrcibcn an
König von Frankreich durch Vermittlung des Ambassadow abgehen zu lasten; die Gejandtcn SolothurnS

die Sache Letzter»! noch mündlich empfehlen. 8 8. I. Beide Appenzell beschweren sich, daß die Stadl
^ Gallen in neuester Zeit von der aus dem Lande Appenzell durch die Stadt St. Gallen transiiicrcndcn Lcin-

und von andern Waaren einen Zoll verlange, und ersuchen, da durch freundliche Bemühungen keine Ab-
"W erzielt worden sei, um die Vermittlung der Gesandten, indem sie daS eidgenössische Recht deßwcgcn an-

Zt. Gallen, das bis jetzt noch keine Beschwerde von Jnncrrhoden vernommen, ist crbötig, sein Recht
^ Zwesten. Nach dem herkömmlichen Mcthodus werden beide Parteien nochmals in Freundlichkeit und Güte

^"'U'mgewiescn in der Meinung, daß sie, im Falle sie nicht unter sich selbst einig werden können, Schied)
beiderseits erbeten möchten; und da St. Gallen Waaren und Vieh von Appcnzell-Außerrhodcn wegen vcr-

^tzerten Zolles in Arrest genommen, so wirb es eidgenössisch ersucht, ohne Präjudiz das arresticrte gegen
Zerlegung deö Zvllbetrags bis zu gütlichem oder rechtliche»!Austrag der Sachen freizugeben und auch einst

den Zoll von den transitierenden appcnzellerischcn Waaren zu verzeichnen, aber noch nicht einzuziehen.
°"iie» sich beide Parteien unter sich selber oder durch Schiedsrichter nicht vereinigen (was bis Martini gc

^^K"mß), ch sollen Gründe und Gegengründc beider Parteien in die Orte geschriebenwerden. 8 9. Appen-
Außerrhodcn beschwert sich, daß Jnncrrhoden noch immer auf der Confiscation der von einem Gotteshaus-

Aiii an Landammann Wetter verkauften Schuld unter dem Vorwand beharre, daß solches ihrer Land-

^ W zuwider sei, und spricht in dieser dem gemeinen Recht zuwiderlaufenden Sache die Vermittlung der
Mndtcii an. Jnncrrhoden, als souveräner Stand und keinem andern Richter, als Gott unterworfen, protestiert.

52»
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Beide Theile werden zusammengewiesen, um sich in Minne oder vermittelst guter Freunde zu vergleichen, in ^

zuversichtlichen Hoffnung, Jnnerrhoden »verde sich nicht weigern, nach natürlicher Billigkeit und gemeinen Rechts

-HU iwttstchMlMMwch'M .n^r.-n z?llchlli'n tffnil 'OiimO ,nn-'.'.-.!i'i n?
Man ffhe auch im Abschnitte HenschaslSangelegenheitkii?

Mendels.,
Art. K)v. Marchrnsachen.

.1»

Conftrelizen der evangeltschett Städte und Orte während der geinetneidgenössischen Iah^

rechnungs-Tagsatzung.

Baden, im Juli 17U2.

, sGtaatsarclnv ^iirieh/I

Gesandte - Mühlhaufcn ist nicht vertreten.

ti. Der Fast-, Bet-, Büß- und Danktag wird auf den 11. September angesetzt. 81. I». Steuern werde"

zuerkannt: 1) den beiden Pfarrern zu Grönenbach und Hcrbishofcn je 100 fl. ; 3) dem Pfarrer und Sa?"'

meistcr zu Christian - Erlang 130 fl. ; 3) der reformierten deutschen Gemeinde zu Mariakirch 2(10 fl.;

rcformicrtei» französischen Gemeinde daselbst 100 fl.; 5) dem rcforinierten Pfarrer zu Neu-Bärcnthal 20üss'

6) den reformierten Predigern zu Fricdrichsthal und Karlsruhe je 100 fl.; 7) den reformierten Gemeinde» ^

Baircuth und WilhelmSdors je Kit) fl.; 8) den reformierten Gcmcindcir zu Speyer und Worms je 100 fl.; ^

immer noch bedrängtet, reformierten Kirchen und Schulen in der Churpfalz 30«? Thlr.; 10) zu Unterhalt""^

von vier piemontesischen und drei ungarischen Studenten 836 fl.; 11) zu besscvcr Bestellung des Gyntn»?""

zu Lissa und Restaurierung andrer Schulen in Groß-Polcn 2l)l)fl.z 12) dem reformierten Prediger Z»

reuth im Badcn-Durlachischen 100 fl.; 13) den in bedrängtem Zustande sich befindenden reformierten Kirch"

in Lithauen eil, für allemal IM fl. in lXörtischcr Repartition (wird oll roforenllnm genominen); 14)dcrrcforw>^
tcn Gemeinde zu Dresden ein für allemal 100 Thlr. in V'örtischer Repartition (wird oll i iffsionllmn gcnvnn»

sSiehc S. 7 j — Bei 6, 7 und 8 will Schaffhansen sich nicht bcthciligcn; Schaffhausen und Appenzell nrh"^

11 und 12, Appenzell 8 oll rot'orcnlliim. 8 2 bis 15. v. Audrö Jagnet von St. Jmicr, welcher allf ^

Wendung der Orte von den Galeeren befreit worden, zu welchen er der Religio» wegen vcrurthcilt w»r

war, bittet für die noch übrigen fünfundzwanzig aus eben demselben Grunde auf den Galeeren befind»»?

Individuen um Jutercrssion der Orte und vorläufig um eine Unterstützung in Geld. ES wird beschlossen, bs

Sache erst bei den Unterhandlungen über die Bundeserneucrung mit Frankreich zur Sprache zu bringen,

zwischen die Unglücklichen mit 2l)l) fl. zu unterstützen, die Ratification vorbehalten. 8 16. «I. Die rcforniiet

Prediger in den piemontesischen Thälern wurden in einen Proccß verwickelt, weil sie eine Zusammen >

in kirchlichen Angelegenheiten gehalten hatten. An die aus 600 picinontesischc LivreS sich belaufenden K»I

dieses Proccsscs werden ihnen 200 fl. nach lXörtischcr Repartition mit dem Bemerken, daß sie in Z" ' ^

mehr Vorsicht gebrauchen sollen, gesteuert, jedoch unter RatificätivnSvorbchalt. 8 17. e. ES wird ^
Antwortschreiben an den König von Preußen entworfen auf dessen schriftlich (den 15. Januar 1730?

gedrücktes Verlangen nach Einschluß von Neufchatcl und Valaugin in den neuen französischen Bunv. ^

Orte sprechen darin ihre Bereitwilligkeit auS, alles anzuwenden, um diesem Ansuchen zu entsprechen- 6

t". In Beziehung auf die noch immer iin Stande Bern sich aufhaltenden vertriebenen Piemontescn

1
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Waner, deren längerer Aufenthalt den evangelischen Orten beschwerlich fälle, wird dein sin Holtand sich
chndendcn Consul aufgetragen, alles Ernstes diesen Leuten dort einen Aufenthalt auszuwirken; ist dieß

'''cht erhältlich, so soll derselbe^ zu diesem Zwecke mit einem nachdrücklichen Fürschrcibcn versehen, nach
Wand gesandt werden. Den Vertriebenen selbst aber ist anzuzeigen, daß „die hicländischc Constitu-
" ihren weiteren Aufenthalt in hiesigen Landen nicht erleiden möge", weswegen sie ihr Glück ander

suchen möchten. Die Gesandtschaften von GlaruS, Basel, Schaffhausen, Appenzell, Stadt St. Gallen

^ Bicl erklären, daß sie den sechsten Fundus theilö bezahlt haben, theils bezahlen werden, so wie den
"stchuß nach der von Bern zu Aarau eingegebenen Rechnung; ingleichcm machen sie sich anheischig,

Thcil an die Reisekosten des Consuls zu bezahlen und seiner Zeit einen Beitrag zu einem Viaticum
du Vertriebenen zu leisten; zu einem weiter» Zuschuß für den Unterhalt derselben können sie sich

nicht entschließen. Appenzcllö Gesandtschaft nimmt den Ersaß des sechsteil Fundus und des berncrischen
Schusses ml rolörauckuiu ol l'soommlZlläaluIum. K 19c K» Die im Solothurnerischen neu angelegte Straße

'dd die in Aussicht stehende Ausdehnung der Festungswerke von Hüningcn wird zur Sprache gebracht. Basel
ächtet, daß der beschädigte Thcil dieser Straße mit vielen Kosten wieder hergestellt werde, und daß die Fcstungö-

^ ^ von Hüningen vom Ingenieur en Chef, dÄsfeld, besichtigt uild daS Terrain vor den FestzengSwerken vcr-
worden sei, sowie daß hie und da Stangen gesteckt worden seien; es bittet um einen eid- und rcligionö-

^Wsischen Rath in letzterer Sache. In Betreff der Straße im Solothurnerischen will Mail einstweilen die Sache
^ einem günstigeren Zeitpünct aus sich beruhen lassen, aber daraus achten, zu was die Straße gebraucht wird.
^Ul usird in Beziehung auf Hüningen Wachsamkeit empfohlen und der Auftrag gegeben, bei vorgenommenen
^W'wngcn die Orte davon zu benachrichtigen: Zürich wird ermächtigt, im Falle der Roch, ohne vorher an
dh ^ berichten, durch Schicken und Schreiben das Passende vorzukehren, ii 20. I». In Beziehung auf
^ Erneuerung des Bundes mit Frankreich eröffnet Berns Gesandtschaft, daß sie mit Instructionen versehen
. beauftragt sei, in der Sache fortzuschreiten und in Bcrathung zu ziehen, was für eine Antwort dem fran-

^ bcn Ambassavor gegeben werden könne. Zürichs Gesandtschaft ist zu nichts Anderm instruiert, als das
Phorie ack rokerenckiiin zu nehmen, und zwar, weil theils die Zeit zu etiler einläßlichen Bcrathung zu kurz

?^Rn law seine Frage, welche Puncte als die durchaus festzuhakenden Bedingungen anzusehen seien, so wie

^ Gründe für die Bnndeöcrncucrung für gewichtiger ansehend, besteht mit den übrigen Orten auf derselben

scine
Bemerkungen gegen die Rothwcndigkcit einer Bundeöerneuerung, unbeantwortet geblieben seien. Bern,

Zürich nachdrücklich, in dieser Sache mit den übrigen Orten einig zu gehen; die einzige Bedingung,

^ welcher es nicht abgehen will, ist sein bekanntes Präliminare. ES stimmt dafür, nicht gerade von Anfang
^ Ultimatum zu bcrathcn, sondern die Forderungen einzugeben und auf dem Wege der Unterhandlung Zu

^lüsftn zu gelangen, welche der Erklärung gemäß seien, daß man keinen andern Bund eingehen wolle, als
^re, anständige und ersprießliche Bedingungen. Die übrigen Orte schließen sich an Bern an, ersuchen

z,^ dasselbe, mit diesem Präliminare nicht ohne Roth hervorzurückcn, damit dasselbe nicht zu einem Stein dcS

werde. Einige Orte wollen jedoch, wenn beide Stände cS dennoch setzen wollen, sie daran nicht>t»ßes

bc>ss^" und jetzt zu den einzelnen Tractatcn schreiten. Der Antrag Basels, daß man, wenn man dem Am-
uut einer Antwort nicht ensprechen könne, doch demselben einstweilen davon Kcnntniß geben möchte, daß

Mehrere Berathungen über seinen Antrag stattgesunden hätten, wird nicht beliebt. Darauf werden von
^Wndten die Instructionen über die einzelnen Artikel des Bundes von 1063 gegenüber den im Aarauer-

^ude darüber niedergelegten Ansichten eröffnet; sie stimmen bis aus folgende Puncte nbcrein. Bund von
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1663. Art. 1. Bern will „die Lande und Leute, welche in den Bund zu nehmen," auf die 1663 ^

Frankreich besessenen restringiert wissen; die übrigen Orte bleiben bei ihrer frühem Erklärung. — In

der Bestimmung, „was für Lande eidgenössischer Seits einzuschließen seien," wird die A»!^'

Basels, daß die einzuschließenden verburgerten vder sonst verbündeten, aber nicht kontrahierenden Orte, die

legicn und Vorrechte der letztern nicht genießen können, sondern daß sie lediglich in den Bund und die Dcsi'»>^

aufgenommen werden sollen, als sich von selbst verstehend anerkannt. Biel nimmt für sein Panncr von Erg

und Jlfingcn den Genuß aller Gerechtsame deö Bundes in Anspruch. Art. III. „Wegen Romination

Hauptlcutc" wünscht Basel, daß auch die dermalen in Frankreich befindlichen Compagniecn von ihren Stä>^
avouirt werden. Biel stimmt denjenigen bei, welche die Nomination für die Stände beibehalten wollen. Art. ^

IX. X. Basel bcharrt darauf, daß auch den eidgenössischen Officicren die Fourage, welche die franzvsil^

haben, geliefert werden soll, und glaubt, der monatliche Sold eines Soldaten könne aus einen Louisd'or ^

gerechnet und stipuliert werden. — Bern schließt sich in Beziehung auf den Schlachtfeld den übrigen

an. Art. XI. und XII. In Betreffder „Gegenhilfe des Königs" bleibt Bern bei seinen früher eröfsi^

Gedanken, die übrigen Orte bei dem, was der aarauische Abschied enthält. Art. XVII. Bern will die „freie 5^

fuhr" nur auf diejenigen Orte, welche dieselbe verlangen, restringieren, Basel aber, dem die freie Zufulst ^
„einig Trostliche in der ganzen Bundeshandlung ist", hält cS für bedenklich, wenn Bern sich in dieser

sondern wollte, und hofft, daß man die freie Zufuhr für alle Orte inSgcsammt suchen werde; welches Ort

selbe nicht verlange, soll dann nach seiner Convenicnz verfahren können. Art. XVIII. Bern will den Billetsnü'

sentcn zu einer trostlichen Satisfaction verHelsen, dieselbe aber nicht zu einer Lonckilio «in« «>>1» nun >»a^
die übrigen Orte wollen denselben nach bester Möglichkeit beistehen. — Bcibrief II. In Betreff der

tralität dcS Königs in einheimische» Troublen" wird der schon zu Aarau von Zürich gestellte

daß man die Abolition des Bundes von 1715 ausdrücklich verlangen soll, als etwas Unnöthigeö und sich ^ ,

selbst Verstehendes von Bern und den übrigen Orten angesehen. Wegen „der Albcrgements hinter ^ ^

verdankt Bern das Eintreten der übrigen Orte und legt die betreffenden Actcnstückc vor. In Bettest ^

„Patents wegen gcflissener Bezahlung der BundcSgeldcr" kann Bern dem von Zürich bei der ^

Confcrcnz gemachten Anzug nicht beistimmen und schließt sich den übrigen Orten an. In Beziehung aus " ^

baslerische Patent wegen der Zollfrei heit" wünscht Bern, Basel möchte ein gemäßigtes

wegen seiner Beschwerden eingeben, und will das Scinige zur Beseitigung derselben beitragen, findet aber u ^

daß daraus eine Lonckiliu «ino. gua nun zu machen sei. Basel beharrt auf seinem Verlangen. — ^
zu den im Aaraucr-Abschiedc niedergelegten Anzügen über. In Betreff des ckioit ck'aulunno und ^

koroino glaubt Bern, daß eine genauere Specisication gemacht und die Erbfälle eingeschlossen werden I" ^

Von der Bestellung eines Agenten am französischen Hofe will Bern abstrahieren; die Bcrathung

übrigen im Aarauer-Abschiedc enthaltenen Vorschläge will es ausgesetzt wissen, jedoch so, daß man dcßhalb » ^
an den Ambassador gelangen lasse. — Da aus diesen Eröffnungen ersehen wird, daß sämmtlichc

das Bündniß sich wohl vereinigen ließen, und eine cinmüthige Antwort dem Ambassador gegeben werden ^ ^

wenn Zürich seinen Beitritt erklärte, so werden dessen Gesandte dringend ersucht, dahin zu wirken, ^ ^

Stand sich nicht sondere, indem ihnen die Lage der evangelischen Eidgenossenschaft und namentlich

Frankreich angrenzenden Orte vorgestellt und ihnen dargcthan wird, daß durch einen neuen Bund doch wc»w

die Abhülfe der drückenden Beschwerden erzielt würde. 8 33. i. In Beziehung aus die von Basel zu Aarau

Frage, wie den schon mehrmals vorgekommenen Territorialvcrletzungen vorgebeugt werden könne, eröffne
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^»e Ansicht dahin, man möchte von Frankreich und Oestrcich zu erhalten suchen, daß ein District Landes in eine
^tralität gestellt werde; im Falle daß dicß nicht zu erhalten sein sollte, so möchte von eidgenössischer Seite

Mt Ohhut gehalten werden, Ii,. Schaffhauscn berichtet, 1) daß in neuester Zeit von den Fruchtgcfällcn im
^ cnburgischcn, welche sowohl seinen Standesämtern als Partikularengehören, ein Zoll gefordert worden sei,

de», es jedoch durch die angesprochene Vermittlung des Grafen von Reichcnsteinbefreit zu werden hoffe;
, zu seiner und andrer eidgenössischen Unterthanen Beschwerde der Zvllstock von Randegg nach Bü-

verlcgt worden sei; 3) daß die Anfechtungen, welche ihren Verburgerten, den Vogtherren Jmthurnßiigcn

^ Müsingen, in Beziehung auf deren Zoll- und Territorialrcchtcwiderfahren sich immer vermehren. Da das
Seite Zürichs, Berns und Schaffhauscnoan den Kaiser abgeschickte Jntcrcessionsschreiben bisher unbeant-

^kt geblieben ist, so bittet Schaffhausen die übrigen Orte, ihm mit Rath und Hilfe an die Hand zu gehen,
^ versichern Schaffhauscn ihrer Geneigtheit zur Hilflcistung und stimmen, obgleich ohne Instruction, doch
>ur, wegen der Translocation des Zollstocks in gemeinem Namen beim Grafen von Reichenstein ein münd-

^ Officium abzulegen. Das Anliegen der Vogrherrcn Jmthurn wollen Zürich und Bern in ihrer Obern
"b'tt auf Verlangen der Interessenten durch ein nochmaliges Schreiben empfehlen, jj 24,

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangclegenheitcni
Deutsche gemeine Vogteieu überhaupt.

Art. W, Access von evangelisch Glarus zu den Psarrpsrüudeu.

:eii.

Jahrrechnuilgstagsatzlmg.
Frauens eld, 14, bis 30. Juli 1732.

,TlaatSarch>>> Zijrich.1

Gesandte: Dieselben, welche in Baden.
Die die cnnctbirgischcn Vogtcien regierenden Orte.

^ Zürich und Zug beschweren sich, daß die welschen Handelsleute wider altes Herkommen an der Abfuhr
Tünnen verhindert werden, wodurch sowohl diese, als die in den Orten mit Vieh handelnden Particularen

schädigt würden, Schwyz erwidert, daß das keine Neuerung sei, sondern daß dadurch nur gute Ordnung
Bülten und die eidgenössischen Kaufleutc, welche den Lauiscrmarkt besuchen, vor dem Schaden gesichert würden,

^ chtt ih,u>„ durch frühzeitige Abfuhr deS welschen Viehs entstehe; überdies! kämen auch die sämmtlichcnzu
^^rcndcn Orte zu Schaden, da durch die frühzeitige Abfuhr der welschen Kaufleutc eine Distraction

^ Marktes zu Pontc-Trcsa eintrete. Nach alter Uebung und gemeinsamem eidgenössischemSchluß dürfe die
ibn , Vicht vor dem 12, oder 13, Octobcr stattfinden; dabei werde Schwyz bleiben und die Zeit der Abfuhr

' Erhalt der italienischen Kaufleutc notifieiercn,«j 58,
Man sehe auch im Abschnitte Hcrrschaftöaugelegenhcitcnt

Deutsche gemeine Vogteieu überhaupt.
^ Justizsachen. Art, 49. Fremde Kriegsdienste. Art. 41, Fremde Kriegsdienste.

L and grass ch ast T b urg an und Rheiuthal.
Art, 19, ^alzsachen.
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Obere freie Aemter.

Zlrt. 40. Amtsrechnung. Art. 101. Judicatur-u.Competenzconflicte. Art. 139. Justizsachen.
„ 79. Hintersäßensachen. „ 129. Justizsachen. „ 137. „
„ 32. Abzug. „128. ^„ 163. Zehnten und Grundzinse.« 39. „ 132. 194. Locales.
„ 93. Polizeiliches. „ 134. „

Untere freie Aemter.
Art. 129. Polizeiliche«.

Vier ennetbitchischeVogteicn überhaupt.
Art. 144. 149. Werbung. ,,7 - .:l»w' ^
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t». Nachdem der Bischof von Basel schon früher ein Memoriat in die Orte geschickt hatte sck.ck.
in welchem er die Zerwürfnisse auseinandergesetzt, welche zwischen ihm und seinen Untcrthancn bestehen, und ^
soweit gediehen waren, daß dieselben aus allen Schranken vc's schuldigen Gehorsamsherausbaten, erscheinen als '
geordnete des Bischofs der Stift Basel Archidiaeonuö lind Domcapitular, Franz Konrad von und zU
dach, und Hosrath und Landvogt zu Zwingen, Joseph von Roggcnbach,und stellen in einer Proposition du'"
der Dinge vor. Sie bitten, die Gesandten mochten auf Mittel bedacht sein, wie die darniederlicgendcs ^
seitliche Autorität wieder hergestellt werden könne, sei es, daß dieß durch Abschickung von Repräsentant^ ^
durch Anwerbung von Mannschaft erzielt werden könne. Die Herstellung der Ruhe müssen den Orten
erwünschter sein, da das Fürstcnthum Basel eine Vormauer der Eidgenossenschaft sei und der Ungr?"
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ansteckend werden könne. Zugleich machen die Vortragenden darauf aufmerksam, daß weder von Seite

^ Kaisers noch von Bern Hindernisse zu besorgen seien. Es wird für passend erachtet, vier oder wenn der

^^-Bischof es verlangt, mehr Repräsentanten nach Pruntrut zu senden, jedoch unter RatificationSvorbehalt

^ g». Herren und Obern. Lucern soll, wenn die Ratification eingetroffen, den Bischof fragen, wie viel

Präsentanten und von welchen Orten er sie wünsche. Den bischöflichen Abgeordneten wird eine schriftliche

nbvort zugestellt. Frciburg nimmt die Sache all ivforonckmn. Dicß geschah in Baden. 8 1. I». Zu Frauen-

thcjlt Luecrn den Gesandten ein Schreiben dcö Abtes von Bcllelap, der Stände, Collcgiatstifte, Städte

Bailliagcs in Betreff obigen Streites mit. — ES bleibt bei dem zu Baden gefaßten Beschlüsse, zumal da

mehr alle Gesandtschaften anwesend sind. Ucberdicß wird es für passend erachtet, dem Fürsten mit der

^ Baden beschlossenen Antwort eine Copie dieser eingegangenen Schreiben mitzuthcilen, und daß Luecrn nach

" don den Orten ihm zu übermittelnden Gedanken an den Abt von Bcllelap und die Stände ein Antwort-

. Reiben abgehen lasse und auch dem Bischof eine Abschrift desselben mitthcilc. 8 2. r. Lucerns Gesandte cr-

rltne» instruktionsgemäß, 1) daß sie den Gesandten von Zug zu Händen ihres Standes zu verbeulen haben,

^ " ihre g». Herren und Obern über das neulich im Druck erschienene Manifest, welches nicht bloS die katho-

^.chc» Orte empfindlich angreife, sondern auch Anlaß zu weitausschendcm Unwesen geben könnre, „sich sehr be-

hätten," weßwcgcn man sich zu Zug versehe, künftig mit dergleichen uncidgenössischen Unternehmen ver-

^ Zu werden; 2) daß es ihre gn. Herren befremde, daß das in der katholischen Orte und Wallis Namen

s^rtreff des sogenannten „Trücklinö" an den Stand Zug abgegangene Schreiben, nicht den, gesammtcn Stande,
rr» einem Partieularausschuß mitgethcilt worden sei; sie ersuchen daher den Stand Zug im Namen ihrer

-.Herren, in dem Pfade ihrer Regimcntsvorfahre» fernerhin zu conlinuicren und sich zu allem dem zu ent-

^ 'chm, was zur Beruhigung ihres Standes beilragen könne. Die Gesandten der übrigen One erklären, daß
gehofft hätten, daß die freundbrüderlichcn Vorstellungen, namentlich die vom vorigen Jahre in Betreff der

Ate,, Auslegung des Bundes von 1715 und dessen 4. und 5. Art. mehr Eingang gefunden hätten, da nic-

behauptet werden könne, daß Art. 4 eine Zwangswcrbung der IKMll Mann enthalte, sondern blos als

Eilige Bewilligung zu fassen sei, und es bei Art. 5, wie ein wahres christ-katholischcS Auge sehen müsse,

. "^'uegg auf einen gefährlich bewaffneten, den geschworenen Bünde» zuwiderlaufenden Schiedsrichter abgc-

' s", sondern im Gcgcntheil auf Aufrcchterhaltung der Freiheit, der Bünde und der Religion und zwar so,

'es auf eine pur willkürliche Requisition begründet sei." An diesem Puncte sei den katholischen Orten

gelegen, als an allem Geld und allen Pensionen. Hätte dieser Artikel die Gegner nicht abgehalten,

hätte schon neue Anstöße zu erleiden gehabt. Gerade deßwcgen suchten die Protestierenden diesen Artikel

""hasn zu machen und mit List und Gewalt umzustoßen. Daher sei cS nicht genug zu bedauern, daß ka-

^ »che Stände zu allgemeinem Schaden Handlanger ihres eigenen Unglücks sein sollen, während man nebst
dc,» Papste danken sollte, daß man durch seine kräftige Empfehlung zum Trost des katholischen Wesens

^ ^Icin Artikel gekommen sei. UebrigcnS habe Zug ja selbst 1729 zu Solothurn, 1731 zu Baden auf dem

von 1715 insistiert, und auf Verwendung der katholischen Orte sei dann die Zusagung der Pensionen und

^^"absolgung deS burgundischcn Salzes erfolgt unter der Bedingung, daß Zug mit Bescheidenheit sich melde

»Ur ^ "udcrc katholische Orte sich betrage. Doch das Unwesen habe einen breiten Boden gewonnen und zwar
^ )»,» Schaden Zugs und deS gemeinen katholischen Wesens, aber zum Vorthcil der Widersacher und Glau-

"ügegner. Wie viel Verantwortung dafür aus die Urheber fallen werde, müsse Gott überlassen bleiben. Die

^»dten ersuchen Namens ihrer gn. Herren und Obern nachdrücklich die Gesandten Zugs, diese Wahrheiten53



418 Juli 1732.

getreulich zu hinterbringen, damit ihr Stand nach dem Beispiel ihrer „Vorväter" den gefährlichen Weg verlas

und den Frieden wiederherstelle, wozu sie brüderlich beizutragen sich erbieten. Die Gesandten von Zug

dem sich, daß dieser Anzug vorher ihrem Stande nicht mitgcthcilt worden sei, haben daher leine Instruction s"

einer Antwort. Das oben berührte Schreiben sei freilich nicht gesammtcm Stande, wohl aber dem von gcM^

tem Stande erwählten Ausschuß mitgcthcilt worden, der wegen der Pensionen und der davon abhangcn^

Sachen verordnet worden sei, worauf die übrigen Gesandten erwidern, daß der Bund nicht mit Ausschuß

sondern mit Stadt und Amt Zug errichtet worden sei, und nochmals die Gesandten ersuchen, ihre gute

nung anzunehmen und Abhülfe eintreten zu lassen. 8 3. «K. Karl Ghiringhelli von Bcllcnz ist zu Rom ->!'

tat» gestorben. Von Rom aus wird wider alles Herkommen behauptet, daß die Erben, welche sich mclv^
ihre der weitern oder nähern Verwandtschaft halber entstandenen Differenzen zu Rom müssen untersuchen '

entscheiden lassen. Den Erben, welche auf einen vom Landvogt ergangenen Aufruf sich gemeldet, war e»>

Attestation gegeben worden, die aber zu Rom nicht anerkannt wurde. Da nun dergleichen von souvcrä'ü

Ständen ausgefertigte Attestationen bei allen Potenzen für gültig angesehen werden, so wird Lucern erst' "

wegen dieser höchst bedenklichen Sache, sobald Uri die nöthige Information wird eingeschickt haben, in gr>"^

samcm "Kamen die erforderlichen Vorstellungen in Rom zu machen. 8 4. «. Aus den Anzug Nidwaldens ^
ersprießlich erachtet, durch Lucern wegen der ausstehenden savoyischen Pensionen nochmals ein Schreiben

gehen zu lassen. 8 5. f. Wegen der gar zu geringen Titulatur „den Herren Nachbarn", welche der BN

von Constanz den Ständen beilege, wird für gut erachtet, demselben eine Insinuation zukommen zu lasse»- ^

deiy diese durch Landammann Schorns erlassen worden, erklärt sich der Bischof dahin, daß er den Orten

Titel „Hochgeehrte Herren" zu geben kein Bedenken trage, wenn ihm gegenüber von ihrer Seite die alte ^

tulatur „hochwürdigster" und bei der Salutation und Unterschrift „unserm gnädigen Herrn" werde bcst

werden. Dieß wird den gn. Herren zu hinterbringen in den Abschied genommen. 8 8.

Man sehe auch im Abschnitte Hcrrschaftöangclegcnheiten:

Landgrafschaft Thurgau.

Art. 211. Bürgerrecht. Art. 828. Localcs.

Rhein th al.

Art. 121. Polizeiliches. Art. 187. Justizsachen. Art. 312. Kirchensachen.

Grafschaft SarganS.

Art. 114. Judicatur- und Competenzconslicte. Art. 327. LocaleS.

Grafschaft Baden.

Art. 371. Stifte und Klöster.

Jahrrechnung der die Grafschaft Baden und die untern freien Aemter regierenden Stände
Baden, 2. bis 10. August 1732.

lTtaotSai'cliiv liirici'.l

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzel; Johann Kvnrad Eschcr. Bern. Hieronymus von Erl^

Johann Rudolph Sinner. Glarus. Johann Heinrich Martin; Joseph Ulrich Tschudi.
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Zürich und Glarus,

». Glarus wiederholt seiu Ansuchen an Zürich um den versprochenen Beitrag an die Reparation der

^'gelbrücke mit dem Bemerken, daß es, wenn dieser Beitrag nicht geleistet werden sollte, gcnöthigt sei, die

^»silierenden Kaufmannsgüter mit einem Zoll zu belegen, Zürich nimmt daS Ansuchen ml rvkoronäum, wic-

kcholt aber seinerseits die Beschwerde über das in neuester Zeit zu Bitten geforderte Wcggeld und über die

nicht erfolgte Berichtigung des Pfcrdezolls zu Altorf von Seite des RathShcrrn Wyß zu Glarus, Glaruo

widert, jenes Wcggeld sei nichts anderes, als was vordem gemeinsam mit Schwyz zu Wesen eingezogen

worden sei; Letzteres aber sei eine reine Civilausordcrung, welche die interessierten Angehörigen von Zürich als

in Glarus geltend machen könnten, 8 18,

Zürich, Bern und evangelisch GlaruS,

Zürichs Gesandtschaft will dein Gesandten von GlaruS die Rechnung über die Unterhaltungskosten

^ !» Zürich verpflegten glarnerischen Contingents der Galcricns übergeben. Dieser ivcigert sich instructionS-

^»»iö, dieselbe anzunehmen und fügt bei, daß Glarus durch eine nach Zürich Übermächte Steuer sich ein für

^ ^ Mal davon befreit und niemals ein Kontingent angenommen habe. Zürich erklärt, daß bei so bcwand-

^ Anständen seine gn. Herren und Obern reu Betrag bei den übrigen evangelischen Ständen zu suchen bc-

^Psigt seien. Berns Gesandtschaft ist ohne Instruction, meint aber, ihr Stand werde noch manches zu so»

" haben, wenn es der gehabten Unkosten balber zu Rechnungen kommen werde. 8 22.

Zürich und Bern,

Zürich giebt Bern von einem Stcucrbegchrcn der evangelischen Stadt Suhl in Sachsen zum Bchufc

^ Baues einer neuen Kirche Kcnntniß, Bern ist kein solches Ansuchen zugekommen; seine Gesandten bitten

Mitthcilung desselben, sowie der Ansichten, welche Zürich hege, 8 26.

Zürich, Bern und Abt S l. Galle n.")

'I. Die Gemeinde Krina» im Toggcnburg giebt sieben Gerichts- und Gcmeindcbcschwcrdcn ein. Die Gc-

^len des Abtes sind ohne Instruction und nehmen dieselben ml ivlorondum. sDic Beschwerden sind: 1>
^ Pfarrer von Bütschwyl spricht den Neugrützchiuc» an; 2) der hochfürstlichc Landlveibcl sitzt den Niedern

bei; 3) Beamtete und Jäger des Abtcö jagen in den Waldungen der Krinaucr; 1) in Freveln und

tick ^ dem Niedern Gerichte angehören, will der Landvogt die Hand haben; 5) das hochfürstlichc landgc-
, Mandat sollte in der neuen Kirche zu Krinau verlesen werden; 6) der Landvogt hat daS niedere Gc-

Zdegeil einer Privatmarch vor das hochfürstlichc Landgericht citiert; 7) die Krinaucr müssen die Kirche

"hchwyl uiid daselbst Steg und Weg Helsen in Ehren halten, j 8 32.

Man sehe auch im Abschnitte HcrrschastSangelcgenheitcn:

Deutsche gemeine Vogteien überhaupt.
Art. 85. Kirchcnsachcn.

Landgrafschaft Thurgau und Rheinthal.
7, Ansprüche von evangelischGlaruS au die Laudschreiberciim Nhcinthal und die Landammannstelle im Thurgau.

^»' Bernerexemplar werden diese Verhandlungen als ein besonderer Abschied: „Frauenfeld, 20. August" aufgeführt.
53*
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Art. III.
.. 697.

Art. 79.
.. 384.

Landainmann.
LocaleS.

Landschreiber.
Localcs.

Art. 41.
„ 69.

„ 166.
187.

206.

Ar,. 40.
.. 56.

NmtSrechnung.
Landvogt.
Polizeiliches.
Judikatur- u. Competenzconflicte.

Amtsrechnung.
Landvogt.

Landgrafsch ast Thurgau.
Art. 765. Locales. Art. 774. LocaleS.

„ 770.

Rheinthal.
Art. 429. Localis. Art. 430. LocaleS.

Grasschaft Sargans.
Art. 360. LocaleS.

Grafschaft Baden und untere freie Aemter. ,
Art. 30. Justizsachen.

Grafschaft Baden.

Art. 237. Justizsachen.
„ 303. Zoll und Geleit.
» 304. „ „
, 208.

Art. 354. Stifte und Klöster.
,< 372. „ „
„ 333. Juden.

„ 495. Personelles.

Untere jrcie Aemter.

Art. 136. Judicatur-».Competenzconflicte. Art. 191. LocaleS.
„ 182. Kirchensachen.

Schirmorte des Stifts St. Gallen.

Art. 22. Landshauptmann.

Zahrrechnung der die Vogteien Lauis und Mendris regierenden Stände.
Lauis, im August 1732.

lTtaatSarchiv Basel., <

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Escher, des Raths und Zunftmeister.Bern. NiclauS Jcnner,
innern RachS. Lucern. UrS Franz Balthasar, des innen, Raths. Uri. Jost Anton Schinid, Landau»»^"
und Landsfändrich.Schwyz. Gilg Christoph Schorns, Ritter, Landainmann. Unterwald cn.
Franz Bücher, Alt-Lündäinmann und Pannerhcrr in Ob- und Nidwalden. Zug. Johann Joseph Nußba»^ '
Scckclmcistcr und des Rüths. Glaruö. Balthasar Martin. Basel. Philipp Heinrich Stern, dcS
Frei bürg. Franz NiclauS Gottrau, des innern Raths und Alt-Burgermcister. So loth urn. Ludwig
Joseph Franz Heinrich Schwaller, deS Raths. Schaffhausen. Tobias Jmthurn, dcS Raths.

Mau sehe im Abschnitte Hcrrschaftsangelegenheiten:

Vier ennctbirgische Vogteien überhaupt.

Art. 37. Ortstimmen. Art. 45. Statuten. Art. 106. Justizsachen.

LaniS.

Art. 202. Beamte. Art. 258. Jndicatur-n.Competenzconflicte. Art. 290. Justizsachen.
. 240. Abzug.

Mendri s.

Art. 401. Marchensachcn.
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34S.

Iahrrechnung der die Vogteien lwggaruö und Mainthal regierenden Stände.
Luggarus, im August 1732.

lTlantSnrchiv Basel.I

Gesandte: Ebendieselben,welche zu Lauis.
Man sehe im Abschnitte Herrschastöangelegenheitcn:

Vier ennetbirgische Vogtcien überhaupt.

3. Beamte. Art. 59. Marchensachcu. Art. 160. KriegSsachen.
" 31. Syndical. „ 117. Zinssuß n. Abzahlg.v.Capitalicn.

^ Luggarus.
189. Justizsachcn. Art. 536. Zollsacheu. Art. 581. LocaleS.

" 196. Straßcnwesen. „ 577. Locales.

»4«.

Iahrrechnung der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Niviera regierenden Stände.
Bellenz, im August und September 1732.

Der Abschied konnte in den betreffenden Archiven nicht aufgefunden werden.

»47.

Conferenz von llri, Schwyz nnd Nidwalden.
An der Treib, zwischen dem 10. und 15. September 1732.

^Archiv Nidwalden. (yrvßcS Nathschlaqbuch.^

Gesandte: Uri. (Unbekannt.)Schwyz. (Unbekannt.)Nidwalden. Michael Jakob Zeiger, Landsstatt-
Franz Remigius Kaiser, Ritter, Laudammann.

Ebschied nicht vorhanden. Gegenstand der Verhandlung ist daö Monticcller-Gcschäft.
Man sehe die Vogteien Bcllcnz, Bollen; und Rivicra.

Art. 207.

Conferenz der mit dein Bischof von Basel verbündeten katholischenOrte.
Luc eru, 4. bis 6. November 1732.

lStaatsarchiv Lucern.I

Alt-S^"^' ^uccrn. Franz Placidus Schumacher,Schultheiß und Seckelmcister;Johann Joseph Dürler,
^ -hulthciß und Venner; Ludwig Cysat, Stadtvenner und Bauherr; Johann Karl Christoph Pfyffcr zu

", Ober-Zeughcrr. Uri. Jost Anton Sch.nid, Landammann; Joseph Anton Püntiner von Braunbcrg
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Landshauptmaun und Alt-Landammann. Schwyz. Gilg Christoph Schorno, Ritter, Landammann; Josip^

Franz Reding von Biberegg, Alt-Landammann und Zcugherr. Obwalden. Johann Melchior Stockum»»/

Landammann und Landshauptmann. Nidwalden. Johann Jakob Ackermann, Landammann und Landsham

mann. Zug, (Niemand). Frciburg. (Niemand). Solothurn. Joseph Peter Baron von Bescnval, Scck^

meister; Joseph Benedict Tuggincr, Alt-Rath.

In Folge der Berichte, welche vom Bischof von Basel von Zeit zu Zeit an die katholischen Orte abgebt

worden waren und das Umsichgreifen der Unruhen in den Landen des Bischofs meldeten, wird, nachdem wcl»»

der im Namen der verbündeten Orte abgeschickte Repräsentant (Joseph Baron von Bescnval, Scckclmeistcr »e»

Solothurns, noch die später erlassenen kaiserlichen Mandate vie Unruhen zu stillen vermocht hatten, die geiss^

wärtige Conserenz zusammcnberufcn, um den auf Verlangen des Bischofs abzuordnenden Repräsentanten

jedem Orte soll einer abgesandt werden) eine einstimmige Instruction zu geben, auf welche Einstimmigkeit »»

Gewicht gelegt wird. Eidgenössische Begrüßung. — Zug und Frciburg entschuldigen ihr Ausbleiben. D»'^

wird um so mehr bedauert, da die zu behandelnden Geschäfte von großer Wichtigkeit und die Umstände

der Art sind, daß, wenn je, gerade jetzt „steifes" Zusammenhalten und wahre Einigkeit zwischen den katholiläst»

Orten nöthig seien. Namentlich wird Freiburgö Abwesenheit bedauert. Luccrn wird überlassen, diesem SM»^

bei Uebcrmachung des Abschiedes, den derselbe verlangt, deßwegen Vorstellungen zu machen. 8 1. I»» Es »'^
ein Schreiben des Bischofs von Basel verlesen, in welchem derselbe ersucht, die Abscndung der Repräsentanten

auf weiteres Ansuchen von seiner Seite zu verschieben.^) Dennoch wird eine Instruction für die Repräsentant'

wenn sie später abgehen sollten, berathcn und unter Ratificationsvorbchalt Folgendes festgesetzt. Die Repr»»"

tanten sollen bei ihrer Ankunft den Bischof aller bundcömäßigen Hilfe versichern, ihn, weil ihre Abstud»^

keinen andern Zweck, als die Minne haben könne, und die Erreichung dieses Zweckes nur dann möglich t

wenn man kaiscrlichcrseits nichts zu befahren habe, ersuchen, ihnen Mittel und Wege anzugeben, >»»' ^
gütliche Vermittlung mit Erfolg geübt werden könne. Sollte die Vermittlung erfolglos bleiben, so soi^»

Repräsentanten die Orte davon benachrichtigen und ihren Principalcn anheimstellen, das Weitere zu vcrord>»"'

und sich so behutsam verhalten, daß man einerseits nicht gleich zur Gcwalr zu schreiten genöthigt werde,

scits aber der Bischof nicht Ursache habe, sich zu beklagen, daß das Bündniß nicht gehalten werde.

zu halten müsse man, soweit immer möglich, zu halten allerdings bedacht sein, da sonst kein Thcil Nutzen d»t»

ziehen könne. Die Orte mögen endlich über das Schreiben berathcn, welches durch zwei Deputierte der L?' ^

von Pruntrut zu Händen derselben übergeben worden, und eine Antwort ertheilcn. 8 2. r. Die Unruhe"

Zug zverden zum Gegenstand der Verhandlung gemacht. Einstimmig wird das Bedauern und die Mißbillig ^

über die daselbst herrschende Verwirrung, über die wider Satzungen und Ordnungen, wider das Libell, »

alles Recht und alle Billigkeit eingeführte Rcgimcntsform, über die Unterdrückung der Freiheiten, die

Verfolgung vieler Ehrenmänner und die scharfen Procedurcn ausgesprochen. Obschon die Gesandten

Nothwendigkcit einsehen, dem Ucbel Einhalt zu thun, und den besten Willen dazu haben, ferner auch

daß dieß von den katholischen Orten aus geschehen sollte, so scheint es ihnen, da Zug alle wohlgemeinte» ^

Mahnungen von ihrer Seite von der Hand gewiesen und ihnen kein Vertrauen schenke, zu geschweige'»

») Nach der Relation des schwyzerischen Gesandten an den gesessenen Landrathwurde gerade von kaiserlichenRichtern enn
snchung des Streites vorgenommen.
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^mählichen Briefe und der Reden, welche über sie ausgestoßen würden, unmöglich, daß die katholischen Orte
lese? Feuer allein löschen. Sie beschließen demnach, alle Orte inSgemciu zu Rath und Hülfe zu ziehen, weil

Aich Eidgenossenschaft durch dieses Unwesen Gefahr gebracht werde und dieselbe kraft der Bünde
^ die Erhaltung des allgemeinen Ruhestandes zu sorgen schuldig sei. Da aber nicht alle Gesandten instruiert
^>d, in diesen Vorschlag einzutreten, so wird der Entwurf eines Schreibens an Zürich und Bern, der Vorort

Lochte beförderlichsteine allgemeine Zusammenkunft ausschreiben, zur Ratification hinterbracht; der Entschluß der
^k soll innerhalb dreier Wochen Lueern mitgcthcilt werden; wird der Entwurf ratificicrt, so soll Lueern die

^reiben sofort abgehen lassen. Ist aus den eingehenden Antworten die Geneigtheit, eine allgemeine Tag-
^birg zusammen zu berufen, ersichtlich, so soll eine Berathung der katholischen Orte stattfinden, wie zu ant-

^Uen st'h wenn bei einer allgemeinen Tagsatzung, wie vorauszusehen, der französische Bund von Seite der
Normierten werde zur Sprache gebracht werden; ferner soll auch das Nöthigc, d. i. eine Dcduction der alten
^kn, Vorkommnisse und „Ursätzc", zu Papier gebracht werden. Aus die von Zug an die katholischen Orte

Offene» ungütlichen Schreiben wird keine Antwort zu crthcilen beschlossen, die sonst nach Verdienen scharf
^s-ellt werden müßte, in Besorgnis!, es möchte eine noch unziemlichere Erwiderung erfolgen, die man nicht
"" stillschweigen übergehen könnte. 8 3. «l. Der päpstliche Nuntius Contc di Barni erhält öffentlicheAudienz
^ hält eine Anrede an die Gesandten. 8 ll.

Man sehe dcn Abschnitt Schirmoetsanaclc.zcnbeilcn l
Sch irinorte des Stifts St. Gallen. ,

Art. 30. Beschwerdender Stadt Wyl.

Coilfereiiz der evangelischen Städte und Orte.
Aar an, 28. November 1732.

des

Staatsarchiv Zürich.!

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzcl, Bürgermeister; Johann Konrad Eschcr, All-Seckelmcister,
Raths und vorderster Eraminatvr. Bern. Hieronymus voil Erlach, Schultheiß; Johann Rudolf Sinncr,

^^eckelmeister deutscher Lande. Glarus. Johann Heinrich Martin, Landammann. Basel. Emanuel

"'kr, Oberstzunftmcistcr und des Raths; Johann Heinrich Beck, Dreicrhcrr llnd dcS geheimen Raths.
. ^'lshausen. Johann Felir Wepfcr, Bürgermeister; Niclaus Wüscher, Statthalter unv des Raths. Appen-

^ 'Außcrrhoden. tNiemand.) St. Gallen. Christoph Hochrütincr, .I .E .II., Bürgermeister. Mühl-
'">en. Johann Heinrich Räber, Stadtschrciber. Biel. David Albrccht Lambclet, Venncr.

- ^kranlassung zu dieser Conscrcn; ist das französische Bundesgcschäfl. ». Appenzell-Anßerrhoden cnt-
'digt sts„ Nichterscheinen, erklärt, daß es sich gefallen lassen werde, was die evangelischen Orte gutfinden

Mittheilung des Abschieds. Seinem Wunsche wird willfahrt. Kl. I». In Beziehung

>bV> Eanzösische Bundesgeschäst erklärt Zürich, daß es gewünscht hätte, daß die evangelischen Orte die
Wen Bedingungen namhaft gemacht hätten, an welche sie die BundeScrnemrung knüpfen. Da dieß aber

dem s^^^n Ü'i, so habe Zürich solche entworfen in der Meinung, daß dieselben nicht als Präliminarien
^' ^'"hchsador vorgeschlagen, sondern von den Orten als Grundlagen angenommen würden, von denen man

'k Regotiation nicht weichen wolle. Es beruft sich aus sein den 25. August an die Stände erlassenes
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Schreiben, welches in acht Punctcn diese Grundlagen enthalte. Bern beruft sich auf seine den 5. Septemb^
an Zürich erlassene Antwort, wünscht, daß die übrigen Stände seiner Meinung beipflichten, und daß ein End
Wurf zu einer Gcneralantwort an den französischen Ambassadorzur Ratification der Orte entworfen wervc
Die übrigen Stände erklären, daß sie es nicht nothwendig erachtet haben, das an sie von Zürich genäßt
Schreiben Punct für Punct zu beantworten, da ihre Antwort auf alle Puncte schon in den frühem Abschuß
niedergelegt sei, halten Harmonie für ein Haupterfvrderniß zur glücklichen Ausführung dieses Geschäfts- '
werden nun jene im Schreiben Zürichs vom 25. August an die Stände niedergelegten acht Punctc
der von Bern auf dieselbe gegebenen Antwort durchgangcn. Zürich trägt in denselben darauf an, D ^
kein anderes, als ein Dcfensivbündnißzur Beschirmungblos der 1663 in dem völligen Besitz der Krone
reich gestandenen Lande eingegangen werden soll, mit Auslassung aller aus dem Bunde von 1663 ehemals
ein Offensivbündnißgezogenen Ausdrücke, Artikel und Vorbehalte. Bern will ebenfalls, daß das
blos defensiv sei, und daß nichts darein getragen werde, was dem entgegenstehenmöchte. In Beziehung '
die französischen Lande will es diejenigen Land und Leute, welche die Eidgenossenschaft 1663 in den Bund

nommen und Frankreich damals besessen habe und noch besitze, auch dicßmal in den Bund einschließe»; ^
Frankreich oder die Eidgenossenschaft noch andere eingeschlossen wissen, so soll ein solches Ansuchen der Negott»
überlassen bleiben. 2) Zürich will die Freiheit, mit allen andern Staaten nach Belieben Bündnisse uno
täte zu machen, beibehalten.Bern will diesen Satz, da dieses Recht in der Souveränitätder Stände ! )
begründet und ein solcher Vorbehalt derselben eher nachtheilig sei, weglassen. 3) Zürich will keine andern ^
Hungen, als freiwillige, bei denen kein Zwang stattfinde, zugestehen. Auch Bern will sich nicht verpflichte ^
bestimmte Anzahl Volks an Frankreich zu liefern, sondern allein die Bewilligung crthcilen, die zusagende
Volks auf FrankreichsKosten freiwillig anwerben zu lassen. 4) Zürich will den Dnrchpaß der Völker

gehoben oder auf eine unschädliche Weise eingerichtet wissen. Bern hingegen will denselben durchnns ^
gestatten. 5) Zürich trägt darauf an, daß die in den Bcibricfcn die Religion und deren Ausübung betreffs ^
Artikel nach Anleitung der letzten Abschiede verbessert werden, während Bern bei der jetzigen Gestalt der ^ ^
keinen Entschluß darüber fassen kann. Letzteres bleibt aber bei dem, was im frühem Abschied enthalten ist, »»d
das Seinigc beitragen, daß das ReligionSwcscnin Frankreich „nicht vermindert, aber wohl verbessert
fördert werde". 6) Zürich will, daß die Krone Frankreich in die einheimischen Angelegenheiten der Eidgc" ^
schaft und deren Streitigkeiten sich nicht einmische, sondern sich neutral zeige. Bern stimmt bei und ^
zu, daß Frankreich dircet oder indircct mit Geld oder Volk sich in eidgenössischeSachen mische. 7) Z»^ ^
klärt, daß es alle Bündnisst, Verkommnissc, Tractatc und namentlich den Aarauer-Fricdcn von 1712 klärliä)^
behalten wissen wolle. Bern will diesen Vorbehalt eher weglassen oder ihn doch wenigstens mit grvM ^
ficht formulieren. Was den Aarauer-Fricdcn hingegen anbetrifft, so will Bern ebenfalls dcnielbcn
im Geringsten angreifen oder altcricrcn lassen. 8) Zürich wünscht, daß sowohl die gemeinsamen
der Eidgenossenschaft,als die der einzelnen Orte vorerst abgcthan werden. Bern glaubt, daß die Ab st ^
dieser Beschwerden nicht vor allem aus gesetzt werden könne, will aber mit den übrigen Orten zur Abhu ^
Möglichstes beitragen und dahin wirken, daß mit derselben der Ansang gemacht werde. — Nachdem
acht Punctc besprochen worden, erklären Gleims, Basel, Schaffhauscn, St. Gallen, Mühlhausen n»v ^
daß sie darüber keine Instruction haben und sie es bei ihren in frühem Abschieden niedergelegten ^
bewenden lassen; jedoch nehmen sie diese acht Punctc in den Abschied. Als daraus ebendieselben
klärten, daß sie alle diejenigen Lande, welche die Krone Frankreich jetzt in Europa im Besitz habe, in du>
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^»schließen gesinnt seien, so stellt Bern an sie das Ansuchen, mit diesen Gedanken so lange zurückzuhalten,

^ Frankreich den Einschluß dieser Lande begehre und man sehe, wie Frankreich sich verhalten werde, wenn

^°» Seite der Eidgenossenschaft der Einschluß mehrerer Lande nöthig erachtet werde. Diesen Anzng Berns

Gsmcn die Gesandten ack rekoronckum. In Ansehung des Aaraucr-FriedcnS lassen es die Gesandten obiger

.''"»de des in Zürichs Schreiben von, 5. August enthaltenen Punetcs halber bei demjenigen bewenden, was

^ den vorigen Abschieden bereits enthalten ist; den in Berns Antwort enthaltenen Satz nehmen sie ack ic-
'»»üum, weil p^selbe erst jetzt bekannt geworden sei. In Betreff der Abhülfe für die Beschwerden

sie, daß dieselbe den festen Schlüssen beigesetzt verbleibe, und daß mit derselben das Bundesgeschäfl

ßvinle» werde. — Mühlhausen empfiehlt den Gesandten sein in frühem Abschieden enthaltenes Anliegen

silc» des Durchpasses.. — Sämmtliche Orte sollen ihrer gnädigen Herren und Obern Gedanken besin¬

nst Zürich und Bern mittheilcn. Zürich und Bern sprechen noch schließlich den Wunsch auö, daß die

^'» und Obern der übrigen Orte in diese vorgebrachten acht Punete eintreten mochten, damit vor allem eine

^ G Grundlage gewonnen werde. Nachdem nun aber die Gesandten der übrigen Stände erklärt hatten,

^ üe es bei ihrer Instruction bewenden lassen, eröffnen die Gesandten Zürichs, daß sie bei so bcwandten

ständen nicht dazu stimmen können, daß ein Schreiben an den Ambassador entworfen werde, sondern daß
Herren hinterbringen werden. Die übrigen Orte entwerfe» nun aus Ratification hin ein

^ schreiben; die Ratification soll Zürich und Bern eingeschickt werden, und dann Zürich überlassen bleiben,

h^^^'Nen unter der consentierenden Orte Namen an den französischen Ambassador abzugeben. In demselben

Zeit ^ »e'r noch nicht erfolgten Antwort die Weitläufigkeit des Geschäfts und die Kürze der
»»fgcführt. 8 2. I». Das Ansuche» der reformierten französischen und deutschen Gemeinde zu Sachscn-

!i>> ^Nausen um eine Beisteuer zur Errichtung eines Fonds, um daraus ihr Kirchcnwcsen unterhalten zu
zu Erbauung einer lutherischen Kirche wird, während Basel, Schaffhauscn und Biel davon abstra-

von Zürich, Bern und Glarus all rclcicuckum genommen. 8 3. <» Das Ansuchen der reformierten

res," im Großherzogthum Lithaucn um Vermehrung der ihnen dieses Jahr geordneten Steuer wird all
Minium genommen. 8 4.

Zürich und Bern.

^ Appenzcll-Außerrhodcn herrschten damals gefährliche Unruhen, zu welchen neben andern Ursachen

5 ) die ungleiche Ausdeutung des Art. 83 des zu Baden mit dem Prälaten. von St. Gallen gc-

^ ^lc»e» Friedens Veranlassung gab. Die eine der Parteien hatte bereits durch ein Schreiben Zürich und

Kenntniß gegeben. Nachdem nun aber Appenzell bei gegenwärtiger Confercnz sich nicht hatte ver-

Stadt St. Gallen Bericht gegeben hatte, wie die Sachen in Außcrrhodcn stehen, wird bc-

"isin, beider Stände Namen ein in allgemeinen Ausdrücken abgefaßtes, das mm i tum causa« nicht bcrüh-... ....5. ev.u, ... .«e.er.» > !-.v< c

sicle Landammann und Rath zu erlassen, in welchem zur Einigkeit crmahnt werden soll, fernere

^'chll'n abzuwarten lind Zürich zu überlassen, seine Ansichten über diese Angelegenheit Bern mitzuthcilcn.^»it
G> gemeinsamer Beschluß gefaßt werden könne. 8 5.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelcgcnheitcn:
Landgra fs ch ast Thur gau nnd Rhcinth al.

T. Ansprüche von evangelisch Glarns aus die Landschreibcrci im Nhcinthal und die LandammannöstcNc im Thurgan.
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»3«.
Konferenz der evangelischen und der zugewandten Orte.

Fraucnseld und St. Gallen, 15. Januar bi« 23. April 1733.

l^taot»ar«I,iv Zurich.Z

Gesandte: Zürich. Johann Kaspar Escher, Statthalter; Salomon Hirzcl, Statthalter. Bern. Ludwig

von Wattenwyl, Vcnner und des Raths; Samuel Tillier, des Raths. Glarus. Johann Heinrich Mar»»,

Landammann. Basel. Johann Dietrich Forcart, Obcrst-Zunftmeister; Johann Heinrich Beck, Dreierhell-

Schafshausen. Niclaus Wüscher, Statthalter; Hans Jakob Spleiß, Scckclmeister. St. Gallen. Christ

.hochrütincr, 1. >1- 1»., Bürgermeister; Kaspar Fels, Seckclmcistcr. Mühlhauscn. Johann .Heinrich

Stadtschrcibcr. Biel. David Lambclct, Venner und des Raths. sAppcnz cl l-Auß errh od cn. a. Heriso^

Wetter, Landammann; Meyer, Landsstatthalter; Bruder, Scckelmcistcr; Mot, Seckclmcistcr; Gruber, La»^

Hauptmann; Wetter, Landmajor; Obcrteuffer, Qnarticrhanptmann. t>. Trogen. Zcllwcger, Landammww'

Zclltvcger, LandSstatthaltcr; Matthias Tobler, Scckclmeister; Johann Toblcr, Landshauptmann; Lorenz

wegcr, Vleck. vi-., Landmajor; Jakob Baumgartner, Hauptmanü; Hans Konrad Schlcipscr, Hauptmann !

I. Frauenfcld.

Die trotz den Abmahnungsschreibcn von Seite Zürichs und Berns und gesammter evangelischer

immer mehr zunehmenden Mißhelligkeucn und Unruhen in Appenzell-Außerrhoden hatten Zürich bcsti»"^

gegenwärtige Conferenz zusammenzuberllscn lind beide Theilc Außerrhodcns dazu einzuladen. — Nachdein

die Instructionen von sämmtlichcn Gesandten eröffnet worden, welche alle dahin lauteten, daß man alle

amvenden wolle, um die MißHelligkeiten in Güte beizulegen, wird beschlossen, beide Thcile jeden in

derer Sitzung zu verhören und beide Parteien in dem Ceremoniale gleich zu halten. Die Deputierten

Außerrhodcn hinter der Sitter werden zuerst vorbeschicden. Diese statten, nachdem ihnen vorgestellt word^b

wie in den Bünden die Verpflichtung für die Orte liege, entstandene Mißhelligkciten in Minne und Frr»>^

lichkcit beizulegen, vorerst den Gesandten Dank für ihre Bemühungen ab und erzählen ausführlich den ^

lauf der Dinge bis zum damaligen Zeitpunkte so, wie derselbe in einem von Zürich den Ständen zugchw^

Memorialc von Alt-Landammann und Rath von Anßerrhoden vor der Sitter s<>. ck. 5. Dccembcr 17321 enthn ^
ist, mit dem Beifügen, man möchte sie bei ihrer Souveränität, ihren Freiheiten und Gerechtigkeiten, wie "

beiden von letzter Landsgcmcinde zu Teufen gefaßtem Beschlüssen schützen; Vorschläge könnten sie keine maßst»'

sie seien instruiert, mir anzuhören und zu hinterbringen. Alsdann werden die Deputierten von Außerrltz'^

vor der Sittcr vorbcschieden. Indem die Gesandten sich auf dasjenige beziehen, waS Appenzell -Außerrlfl'^

vor der Sittcr früher an Zürich und Bern wegen der verschiedenen Auslegung des Art. 83 des Bnvcn^

Friedens habe gelangen lassen, nämlich, daß es dabei zum Besten und zur Ruhe von Außerrhodcn abgeht

gewcjen >ci, fordern sie die Deputierten aus, den eigentlichen Zustand der Sachen darzulegen, sowie > ^

Gedanken, wie etwa zu Helsen sein möchte. Die Deputierten erzählen ebenfalls nach Abstattung ^

Dankes den Verlaus der Sachen und ersuchen instructionsgemäß die Gesandten, sie bei dem Art. 83 dcS ^

dencr-Fricdcns, welchen sie für ihr Land ersprießlich finden, zu schützen und zu machen, daß das, „was a»f ^
Landsgcmcinde zu Teufen verhandelt worden, in den vorigen Stand wieder gestellet werde." sJn der a»>
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^vvenibcr 1732 zu Teufen gehaltenen Landsgcmeindc rvar der Art. 83 des Badcner-FriedcnS verworfen worden,

gleich war beschlossen worden, denen, welche 1715 gestraft worden waren, die Strafe zurückzugeben und an

^ Stelle der Berthcidigcr des Artikels waren andre LandcShäuptcr gewählt worden. Die vor der Sitter

^ic Linden) hatten aber von der LandSgemeindc sich getrennt und die alten Magistrate bestätigt.) Da aus den

wffnungen beider Theile entnommen wird, daß die ungleiche Auslegung jenes Artikels 83 den meisten Anstoß

^sieben habe, so lassen sich die Gesandten „den Ertract der Relation von dem Rorschacher-FriedcnScongrcß

-w'as darauf wegen l. Ort Appenzell-Außerrhoden vorgegangen anno 1713 und 1714" vorlesen, und schöpfen

"wus die Ueberzeugung, daß dieser Art. 83 l. Ort Appcnzell-Außcrrhoden, wie anch seiner Souveränität,

^>>M Landcösreiheiten, Gerechtigkeiten und Bünden nicht nur nicht nachthcilig und abbrüchig, sondern diesem

^meinem eidgenössischem Wesen nützlich und ersprießlich sei; daher sei kein Grund vorhanden, denselben

^Wandern, in Betracht, daß er Außerrhoden die Freiheit gebe, wenn cS von Seite benachbarter Stände sollte

Erfochten werde», laut des Inhalts aller eidgenössischen Bünde nach seinem Belieben zwei Schiedsrichter zu

^r'ähle,, und ihm anbei freigelassen sei, in dem Kalle, daß die Sache den ganzen Stand (Inner- und Außer

"de>y betreffe, deS Bündnisses von 1513 sich zu bedienen. Dieses Gutbefinden wird den Deputierten von

'lttrrhoden hinter der Sitter eröffnet. Diese aber erklären, daß es eigentlich nicht um den Rorschachcr-Friedcn

^ handle, sondern ob sie den Frieden annehmen müssen, da er nicht vor die höchste Gewalt gebracht worden

^ - !>e Wien übrigens nur für das Ansuchen instruiert, sie bei ihren Freiheiten und den LandSgemcindcbcschlüssen
schütze», höchstens noch Zürich und Bern für ihre Sorgsalt zu Gunsten ihres Standes zu danken. Auch die

Witterten der andern Partei, welchen ebenfalls diese Eröffnung gemacht wird, verweisen ans die von

bereits eröffnete Instruction. Daraus norden die zweiten Gesandten von Zürich, Bern, Glaruö und

^">el verordnet, mit den Deputierten von Außerrhoden hinter der Sitter die Angelegenheiten zu besprechen,

^chdem aber dieselben sich durch ihre Instruction gebunden erklärt und sich dahin geäußert hatten, daß sie

^ tzwsien Erhitzung der Gcmüther nicht mehr heimkehren dürften, wenn sie dieselbe überschritten, ent-

ih/c^" ^ hch nach Hause zu reisen, um daö Angehörte zu berichten und neue Instructionen zu holen. Aus

^ Gelangen wird ihnen ein Schreiben mitgegeben, in welchem die evangelische Conscrcnz erklärt, daß jener

a»b ^ Lande, dessen Souveränität und dessen Freiheiten nicht nachtheilig sei. Auch die Gesandten der

>»i/^ ^"ltci reisen zu ähnlichem Zwecke mit einem Begleitschreiben von Seite der Eonscrenz nach Hause und
der Erinnerung, daß der gemeine Mann, weil sie in Beziehung auf den Art. 83 obgesiegt, dessen sich nicht

c-ll-,

^ Vitt Tage »ach der Abreise kommen die Deputierten zurück, von der Parten Innter der Sittel jedoch mir

^wvr Wetter, Doctor Grob und Landshauptmann Gruber. Letztcrc eröffnen ihre Instruction dahin, daß sie

^s^"P seien, den Gesandten für ihre übernommene Mühe zu danken, daß man aber ihre Leute bei ihren in den
^brachten Freiheiten schützen und den letzten Landsgemcindcbeschluß ausrecht halten möge, da ihre Obrig-

s»r Pcrhandlungcn mit fremden Mächten oder mit andern Ständen die Bollmacht von der Landsgemeinde

^ müsse, dieß aber bei Errichtung des Rorschacher-FricdenS nicht geschehen sei. Die Deputierten vom

btvt - ^ der Sitter trage» außer dem Danke sür die Mühe der Gesandten folgende vier Puncte vor: 1) Sic
siegen alles, waö in der Landsgemeinde vorgegangen sei. 2) ES möchte in einem Schreiben einläßlich

ü'crden, ob sie sich nicht, »venu der Fall eintrete, zuerst bei den XII Orten nach Airleitung des Bundes

--vortragen möchten", welche sie dann an den im Art. 83, des Badener-Friedcnö angezeigten Schieds-

^ weisen würden. 3) ES mochte ihnen erklärt werden, „ob sie diesfalls mit der Stadt St. Gallen etwas

54 " '
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geschlossen. 1> Die Gesandten möchten entscheiden, wer Recht habe oder im Fehler sei. Zugleich geben sie Räch

rieht von einzelnen mit dem obschwebcndcn Streite im Zusammenhang stehenden Vorfällen, welche sich in j""^

ster Zeit hie und da in Außerrhoden zugetragen, und äußern den Gesandten in einem Memoriale ihre Rer

wundccung, daß die Hcrisauer-Deputicrten entgegen ihrem Versprechen, den streitigen Friedensschluß ihren ^

meinden beliebt zu machen, gegen Denselben ihre Landleutc geradezu erbittert hätten, indem sie meinten, daß

alten Freiheiten dadurch Abbruch geschehe, daß ganz Appenzell, nicht Außerrhoden allein, die Streitigkeiten

dem Abt und der Stadt St. Gallen nach dem Bunde von 1513 den sämmtlichen Orten vortrage» könne»

ferner, daß sie glauben, der angeblchc Einschluß gehe sie und Außcrrhoden überhaupt nur in sofern

als er den Bünden und der bisher üblichen gemeinen eidgenössischen Form gemäß sei, da man von Seite Ans»"

rhodens weder 1711 noch 1718 mit der Stadt St. Gallen tractiert habe. — Nachdem auf diese Eröffnung^

hin die Gesandten von den Deputierten beider Parteien hatten vernehmen »vollen, ob sie im Stande seien, ^

Conscrcnz zu überlassen, an das Geschäft „gütliche Hand zu schlagen," diese aber erklärt hatten, daß sie ^

ihrer Instruction nicht im Geringsten abweichen dürften, so wird gilt befunden, von allem andern zu abstrahiere'

und aus eine Gcneralamnestic zu dringen, alles bis zur nächsten Landsgemeindc in »tat» g»u zu lasse»,

ein Mandat unter Androhung von Straft alle Aufreizungen durch Worte oder Thatcn zu verbieten und

Deputierten zu ersuchen, mir neuer Instruction sich versehen zu lassen, damit man einen m»,!»« vivoneli bis i"

künftigen ordentlichen LanvSgemcinde festsetzen könne. Den Deputierten wird dieser Beschluß mit dem Ersuch"

eröffnet, ihr Möglichstes anzuwenden, um demselben zu Hause Eingang zu verschaffen; zugleich wert»"

ihnen Begleitschreiben mitgegeben. Die Confercnz beschließt alsdann beisammen zu bleiben. Die GGurd

schast von Glarus rciSt nach Hause, um Relation zu inachen, die von Schaffhausen, St. Gallen und R?»'

Hausen ebenfalls, um aber zu rechter Zeit wieder einzutreffen. Hierauf berichten Landammann, Amt -Hauptleull "

Räthe der Gemeinde Herisau in einem Schreiben vom ^^^1733, daß die Gegenpartei auf die im

schreiben der heimkehrenden Deputierten enthaltene Billigung des Art. 83 des Badcner-Fricdens hin sich

waltthätigkeite» hinreißen lasse und Gefahr vorhanden sei, daß ihre Landlcutc sich auch zu gefährliche»

nehmungen bestimmen lassen, so daß eine Amnestie bei ihnen keinen Eingang finden würde. Sie bitte»

Gesandten, ihnen ein anderes Schreiben zuzusenden, in welchem jenes Artikels 83 nicht gedacht werde.

Ansuchen entsprechen die Gesandten nicht. Nachdem nun am " eine große Zahl vvn Landlcutcn zuHe'^

versammelt und sich mit diesem Bescheide nicht zufrieden gegeben, sondern andre Mittel zu ergreifen besch^'"

hatte, wiederholen Landammann und Rath von Außcrrhoden obiges Gesuch und stellen eine in""

ster Zukunft abzuhaltende Landsgemeindc in Aussicht. Die Gesandten aber wiederholen ihre E»>p> ^

lung des Art. 83, beziehen sich auf ihr Schreiben und rathen von Abhaltung einer Landsgemeindc vor

Termine der ordentlichen ab (5. Februar). — Den berichten Alt-Landammann und Rath vor der crsit^
daß sie die von den Gesandten anempfohlene Amnestie angenommen haben, jedoch so, daß sich dieselbe '

auf das 1732 und bis jetzt Vorgefallene beziehe, und daß, wenn die Gegenpartei dieselbe nicht annehink, >

Einwillnzung in die Amnestie ihnen an dem eidgenössischen Rechte Nicht präjudieierlich sein soll. Und an c'

demselben Tage schicken sie ein zweites Schreiben an die Gesandte» in Fraucnfeld, daß die Gegenpartei sich

zuvor cnftctllopcn habe, künftige Woche in Trogen Malefizgcricht zu halten, und daß sie, wenn ihr nicht

heit versprochen werde, ihre neue Obrigkeit mit voller Macht und Gewalt entsetzen wolle. Kaum hatte» ^

Gesandten nach Trogen eine beruhigende Antwort erlassen, als sie von eben daher den die Nachnsisi ^
halten, daß die hinter der Sitter bei den Hauptleutcn vorder Sitter aus den ^^7777- „mit Aussetzung" der"
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^^»sleutc einen großen Rath nach Hundwcil auökündcn und ihm beim Eid zu erscheinen befehlen, und daß

^ die Mannschaft ihrer Partei aufbieten; damit wird das Ansuchen verbunden, die Gesandten möchten Appen-

^ näher kommen, damit ihre Wirksamkeit um so erfolgreicher sei und ein bevorstehendes Blutbad abgewendet

^de, Mf dieses Schreiben hin erlassen die Gesandte» nach Hcrisau ein AbmahnungSschrciben; nach Trogen

^Uivorten sie, daß der Gegenpartei Vorstellungen gemacht werden sollen und daß, wenn diese nicht verfangen, Alt-

"udammann und Rath vor der Sitter sich mit einer anständigen Protestatio» dagegen zu verwahren haben. Die

^ Hcrisau schicken bloS ein Rccepissc zurück und stellen eine Antwort von Seiten des großen Raths in Aus-

In einem Schreiben vom berichten ferner Alt-Landammann und Rath vor der Sittcr, daß die

^>er mehr überhand nehmende Verwirrung unter andcrm auch daher komme, daß die Gegenpartei verbreitet

daß das Land auch etwas mit der Stadt St. Gallen tracticrt habe, und daß daher der Zollstreit mit derselben
habe

Sprunge» sei, ein Argwohn, der durch falsche Auslegung früherer Schreiben der Konferenz um sich gegriffen

Sie ersuchen, die von Bürgermeister Hochrüftncr schon mehrmals gegebene Erklärung, daß die Stadt
habe.

Gallen und Außerrhodcn gar nichts tracticrt hätte», schriftlich zu Übermacht», um das Volk beschwichtigen

^ können. Die Gesandten St. GallcnS wiederholen zu Fraucnfeld ihre Erklärung, daß wegen des Art. 83 im Badencr-
^cn zwischen Außcrrhoden und Stadt Gallen wirklich nichts tracticrt worden sei und daß daher „daS auS-

^üeute Zcdulein gottlos, faul, falsch und erdichtet sei." Eine Antwort wird zu geben versprochen, sobald die

freiste,, Gesandtschaften zurückgekehrt sein würden. Während die Gesandten in Fraucnfeld eine Abordnung
" Seite Herifaus oder des zu Hundweil gehaltenen großen Raths erwarten, zeigen Landammann und Rath

" ^bPenjell-Außcrrhodcn I «>. «I. Hundweil an, daß in Folge der nicht in deutlichen Worte» gegebenen

hcib ^"^' ^ Deputierten mündlich crtheilt worden sei, die Erbitterung hinter der Sitter so zugenommen
> ^ daß keine Hoffnung auf Erfolg durch Negoziationen vorhanden sei. Zwei Tage später l 77,^7) be-

hi„ ^^udammann, Amt-Hauptleute und Räthe zu Trogen und auch im Rchetvbcl, daß man vom Lande

^ er d^ Sitter beständiges Trommeln und Schießen höre, und daß man rathe mit Weib und Kind und

^barer Habe zu fliehen; zugleich ersuchen sie dringend, die Gesandten möchten dem Lande näher kommen.

Trogen f ^7^) gehaltene Rath ordnete überdies! als Nachgesandten nach Fraucnfeld HanS Jakob

^»Mgartncr ab, welcher über die Verhandlungen deS zu Hundweil versammelten großen RatheS berichtet und
^csaudtc» von den Forderungen in Kenntniß setzt, welche jener große Rath an sie stelle. Diese sind: t)

h^"flen die vor der Sittcr erklären, ob sie die Landögemeinde in Teufen für gültig halten oder nicht; 2) sott
^llidammann Zellweger, Statthalter Zellweger, Alt-Landschreiber Lorenz Holdcregger beim Eid ins Land

sein, und man solle sie habhaft machen; 3) sie würden künftige Woche »ach Trogen kommen und Rath

begleitet von der Masse der Baucrsame; werde ihnen aber sicheres Geleit versprochen, so werde der

thes^ ^ Volkes bei Hause bleiben. Unter solchen Umständen beschließen die Gesandten nach Außcr-

ikjx ^ verfügen, einstweilen aber bloS nach St. Gallen zu reisen, welcher Entschluß beiden Par-

^»ßerrhoden zur Kenntnis! gebracht wird. Zürich, Bern, Basel, St. Gallen und Biel entwerfen ein

^ ^lbcn an Landammann und Rath zu Appenzell-Außcrrhoden, das, von den Ständen ratificiert, zugleich als

die Gesandte» dienen soll. Da in demselben des 83. Artikels als eines für die Befestigung des

"ich; wohlthätigen erwähnt wird, erklärt SchaffhausenS Gesandtschaft, daß sie dcßwcgcn dem Entwürfe

yj. ^stimme» könne, wird aber ersucht, bei ihren gn. Herren und Obern die Zustimmung dazu auszuwirken,

''ch degen Gesandter noch nicht zurückgekehrt ist, wird die bevorstehende Abreise nach St. Gallen angezeigt.
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0. St. Gallen und Herisau.

SamftagS den 14. Februar kommen die Gesandten in St. Galten an. Die beiden Sccretäre von F""

lind Bern, welche nach Herisau abgeschickt worden waren, um Quartier zu mach/n, berichten, daß am Sonntag

zehn Kirchhörinen ein Mandat verlesen worden sei, in welchem daö Landvolk zur Ehrerbietung gegen die ins Law

kommenden Gesandten ermahnt und ihn, überlassen werde, je zwei Deputierte aus jeder Gemeinde auf den zu haü^

dm großen Rath zu schicken, weiche dieselben vom Verlaus der Sachen benachrichtigen könnten; ferner berichten stc,

der aus Montag nach Trogen angesagte Rath abgestellt sei. Dienstags den 17. Febr. findet die Abreise nach

statt; die Gesandten von St. Gallen reise» aus wichtigen Gründen nicht mit. Die zu Trogen, wo ci»^
Mannschaft unter den Waffen stand, werden ersucht, dieselbe zu entlassen. Nach der Ankunft in Hcrisa» '

dem Ehrenwein beschenkt und bewillkommt, suchen die Gesandten nach Abgabe ihres EreditiveS um eine A» ^ ^

im Landrathe an. sSchaffhauscn haue unterdessen dem Entwürfe zu dein Creditive beigestimmt.! Don»cü^
den 19. Februar versammelt sich der große Rath in Herisau. Die von Außcrrhoden vor der Silter

Ausbleiben Tags zuvor angezeigt, waren aber von den Gesandten zu erscheinen aufgefordert .worden. Du'

sandten werden in die Sitzung abgeholt; aus den Straßen viel Volks, 2lXX1 Mann und »och mehr, i» ^

dener Halrung; in der Rathsstube etwa 26 Räthe. Statthalter Johann Kaspar Escher halt die vo» ^

übrigen Gesandten (Bern, Glaruö, Basel, Schaffhauscn und Biel) genehmigte Propositivn, in

nach der Versicherung, daß die Gesandten der Freiheit von Außcrrhoden keinen Eintrag zu llM

der Regierung Ziel und Maß vorzuschreiben, sondern nur durch freundeidgenössischen und religionsgeiwstü ^
Rath, wie es anderwärts schon oft geschehen, dem Uebel der Zwietracht zu steuern gedenken. Folgendes

beiden Parteien begehrt: 1) eine allgemeine Amnestie; 2) daß beide Thcilc sich entschließen, die künftige ol^

liche Landsgemeinde zu besuchen, die Geschäfte und Wahlen daselbst vorzunehmen lind das unparteiische

entscheiden zu lassen; 3) daß auf Mürel und Wege gesonnen lverde, wie bis zu diesem Zcitpunctc Mist

Friede können erhalten werden; 4) daß sie sich wegen des Art. 83 des Badener-Friedens nicht übereile», ^
der» Zeit und Muße sich nehmen sollen, denselben zu überlegen. In Beziehung aus diese» Artikel werde»

Rathe die Verhandlungen vorgelesen, durch welche derselbe 1714 zu Rorschach und 1718 zu Baden z» ^ ^
gekommen ist, und zugleich die Rachweisung gegeben, daß mit aller Vorsichtigkeit daran gearbeitet worse»

und daß er nicht nur dem Bunde von 1513 nicht zuwider, sondern confvrm und der bisherigen cidgciw»

Hebung gemäß sei, daß auch nicht das Geringste mehr „errichtet" wordeil sei, als was der gedruckte ^

enthalte. — Diese Proposition wird dem Rathe schriftlich übergeben, damit er sie in den Gemeinden und ^

hörinen verlesen lasse. Gegen Abend, nachdem die erhitzte Volksmasse auf 4—5l)l)l) Mann angewachst'U

ersuchen Abgeordnete des Landraths die Gesandten, den Ausschüssen der Gemeinden Zutritt zu gestatte»- ^

erhaltene Bewilligung treten Ausschüsse von zehn Gemeinden vor die Gesandten und erklären, einer h^^.^
der andere, sie wollten vom Rorschachcr-Frieden nichts mehr hören, »venu er ihnen auch noch nützlich

sie bleiben bei dem Beschlüsse der Landsgemeindc von Teufen und der daselbst gewählten Obrigkeit; ^

Landlcutc lassen sie sich von niemand etwas zumuthcn; sie verlangen, daß man ihnen einen Brief gc^ü

der Rorschacher-Friede sie nichts angehe. Die Gesandten begegnen diesen Ausschüssen mit Frcundlichkub ^

weisen sie auf ihren dem Rathe schriftlich eingegebenen Vortrag. Mit diesem Bescheide treten sie unter b" ^
dem Hause dicht gedrängt stehende Volk, führen dasselbe auf eine Wiese nahe beim Flecken und

Daö Volk glaubt ilznen nicht, verlangt von den Gesandten etwas Schriftliches. Diese verlangen dagtjü"' ^

dem versammelten Volke ihre Proposition vorgelesen werde, und erkläre» noch überdies; schriftlich,
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Art. 8Z des hadischcn Friedens niemand mir Gewalt aufdringen wolle, wie mau es ja in der Präposition

'uch angezeigt habe und zum Vergnügen des gefreiten LandmannS hiemit bcschcine." Auf dieses hin geht

^ ^olk auseinander mit dem Beschlüsse, am folgenden Tage sich wieder zu versammeln und der Sache auf

k Alesie ein Ende zu machen. Den 2t>. Februar versammelt sich wiederum der Rath und das Volk. Eine

^putativ,, des Raths meldet, daß die Ausschüsse von dreizehn Gemeinden (im Ganzen sind hinter und vor der

neunzehn Gemeinden) eröffnet haben, das Volk verlange einmal Gewißheit, daß der Rorschacher-

cs nichts angehe, und wolle bei der zu Teufen gehaltenen Landsgemcinde bleiben, mit der

. ^»»g, daß, wenn man es nicht bald zufrieden stelle, am Abend das Volk des ganzen Landes sich hier vcr-

»» etwas Gcwaltthätiges unternehmen werde. — Die Deputierten sind für die Sicherheit des Raths
^'r Gesandten besorgt, wenn man keine AbHülse eintreten lasse. In Folge dessen lassen die Gesandten Fol-

stvdeg verlesen: „Weil unö zur Genüge bekannt, daß in allen dcmoeratischcn Regierungen das

A>r der Landgemcind der Fürst und höchste Gewalt sei, und wir nicht sehen können, wie l. Stand Appcn-

wöge befriedigt werden, ohne daß sich die vor der Sittern der lcßthin zu Tcuffen gehaltenen Landgemeinde

vcrstn, als werden wir nicht crmangeln unser» Rath und Ansinnen, so viel an uns ist, sehnst- und

Endlich pechj,, anzuwenden, daß sie sich darzu verstehen und darmit der Weg gebahnt »verde, den Fried-,

^ stand und ohnonntostivrliche 8i»nvvr.'ii»itö des gefreiten LandmannS zu erzielen" (2l). Februar). Aus dieses

>h, ^ auseinander. Die Gesandten, für die Sicherstellt»») ihres Hoheit Charaetcrs besorgt und die
"^Pichkcit der Ncgotiation bei so tumulruarischcm Wesen einsehend, ziehen sich nach St. Gallen zurück.

^ sonntags den 22. Februar wird in den Kirchen Außcrrhodcns ein Mandat von Landammann und großem
^ verlesen, in welchem den Landleuttn von obigen Erklärungen der Gesandten Kcnntniß gegeben und Ruhe

s,r . anempfohlen wird. Zugleich schickt ebendieselbe Behörde den Gesandten ein Schreiben, in welchem

I

von Außcrrhvdcn vor der Sitter drei Abgeordnete (Landsseckclmcister Matthias Toblcr, Landshaupt

^'vwundcrung über deren schnelle und nicht notisicicrte Abreise ausdrückt und erklärt, daß sie bei den

lkg ^ ^andogeincinde zu Teufen gefaßten Beschlüssen bleiben »verde, und die Gesandten ersucht, den an-

sihjx bahiu zu bestimmen, daß er sich denselben unterziehe. — Aus die Aufforderung der Gesandten cr-
»,^ 5. " ^ ^ ' '

Johann Tobler uird Lairdnrajor Lorenz Zellwcger ^lock. lti.) Es »vird denselben von den Gesandten cr-

»vag bisher hinter der Sitter geschehen ist, vorgestellt, wie ihre Partei von Tag zu Tag abnehme, und

^ ^ dag Beste wäre, »venu sie sich den Beschlüssen der Landsgemcinde von Teufen unterziehen würden.

^ mit der Instruction verschen, anzuhören und zu hinterbringen, können die Abgeordneten in keine Unter-

z eintreten, wünschen jedoch, daß GcmeindcauSschüssen (je vier Mann aus einer Gemeinde) der Zutritt

Gesandten gestattet »verde» möchte. Nach Einwilligung in dieses Gesuch erscheinen den 2-t. Februar Ab-

Speicher, Trogen, Wald, Rehctobel, Grub, Heiden, WolfShaldcn, Luzcnbcrg, Walzenhausen, Rüti,

Ns ^ st^^'u an die Gesandten folgende Begehren: 1) sie möchten sich nach Trogen begeben und ihre

^ "'stchaft besehen; 2) ihitcn aus der Bedrängnis? Helsen; 3) den Art. 83 des Badener-Friedcns handhaben;

ciucr neuen und uitparteiischen Landsgemcinde ihnen verhelfen, welcher sie selbst beiwohne» möchten;

^ G Teufen abgehaltenen seien allerhand llnordiiungcn nnd Parteilichkeiten vorgefallen;

^>lild^ d^l" Grundsaßc fest, daß das Mehr aus der Landsgemeinde ihr Fürst sei; einem solchen
^ ste sich unterziehen. Um die Verhandlungen zu erleichtern ersuchen sie die Gesandten, einigen ihrer

^ oder wem sie wollten, die Vollmacht zu weiter» Unterhandlungen zu geben. Darauf theileu die

Zürichs ein Schreiben ihrer gn. Herren und Obern »nit, in welchem dieselben ihre Ansichten
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über das Appenzcllergcschäft dm übrigen Ständen mittheilcn und deren Ansichten darüber zu vcrnclM»

wünschen. Dieß veranlaßt die Gesandten, mit den Negotiationen innezuhalten, bis man in Folge dieses

Schreibens Jnstructioiren würde erhalten haben. Dennoch aber werden die wieder erscheinenden Abg"'^

neten von Trogen den 26. Februar angehört. Sie verlangen ein Certifieat, daß mit der Stadt St. Gsllw

weder 1714 noch 1718 „durch den Art. 83 des badischcn Friedens etwas tractiert oder geschlossen worden W '

daß ferner die Gejandten die hinter der Sitter zu einer Amnestie bewegen möchten, »ach deren Annob^

auch ihr großer Rath den glichen Beschluß fassen »verde. Das Certifieat wird ihnen aus Mangel an

struction verweigert, hingegen das Ansuchen an sie gestellt, sie möchten zu Hause auswirken, daß Abgeordnet

mit ausgedehnten Vollmachten für das ganze Geschäft geschickt werden. — Den 1. März zeigen die Gcsmll^

Zürichs den übrigen an, daß auf den 12. März eine Confercnz nach Aarau zusauuncnberusen sei, und dap

den in St. Gallen befindlichen Gesandten je einer von jedem Orte bei derselben sich einzufinden habe. ^

Berns Verlangen wird eine Relation dessen, was den Gesandten auf ihrer Reise von St. Gallen nach Heckst

zu Herisau und auf ihrer Rückreise begegnet ist, zu Papier gebracht und von allen Gesandten außer dci»

GlaruS gutgeheißen. An Herisau wird Anzeige von jener bevorstehenden Confercnz gemacht mit dem Ersuä?^

unterdessen alles in statu guu zu belassen. Inzwischen eröffnen die Gesandten von St. Gallen instructi^

gemäß, daß die von Außerrhoden vor der Sitter an ihre gn. Herren und Obern das Ansuchen um jenes ^

berichtete Certifieat gestellt hätten, und legen drei verschiedene Redaktionen desselben mit dem Ansuchen vor, ^

übrigen Gesandten »lochten ihnen mit ihrem Rathe beistehen. Diese entschuldigen sich wiederum mit MeMö

an Instruction und überlasseil cö St. Gallen, diese Sache zu Aarau zur Sprache zu bringe»! in diesem v"

aber möchten sie vorher die Stände davon in Kenntniß sehen. — Den 3. März fragen Abgeordnete von Tre^'

um Rath, ob sie dem regierenden Landammann Nachricht davon geben sollen, daß sie mehrere Gefangene' höll^'

welche durch das Malcfizgericht beurtheilt werden sollten. Sic erhalten zur Antwort, daß sie ihre Gebrü^ ^

und Gewohnheiten am besten kennen, und daß ihnen nach Gutsindcn darin zu handeln überlassen sei; hingege""

ihnen hinsichtlich der zu ertheilenden Amnestie vorgestellt, daß sie sich zuerst für dieselbe erklären sollten. ^

6. März führen Landammann und Rath von Außcrrhoden bei den Gesandten Klage über die sich vor der>?t

mehrenden Frevclthaten und erklären, daß sie Justiz zu üben entschlossen seien, und »venu sie daran tChindcrt ^

den sollten, Gegengcwalt anzuwenden. Nachdem nun ihnen angezeigt worden, daß diese Uebelthäter wolfi ^
wahrt seien und sie nochmals aufgefordert worden waren, alles einstweilen in statu guu zu lassen, antworten

von Trogen, daß die Gefangenen verhört würden, und daß man davon dem Landammann Wetter nach

berichten und sein und seiner Miträthe Gutachten einholen werde. ^
Zu Gaiö, wo die beiden Parteien, die Harten und die Linden, gleich stark waren, erhob sich

lcgung der Kirchhöri-Rechnung ein neuer Streit. Konrad Buchener, des Raths, und Tobias Jsenlfiü, ^
von Gais, nebst Lorenz Zellwegcr von Trogen berichten den 15. März, daß die neuen Räthc zu Guts/

Harten, darauf dringen, daß ihnen die Kirchhöri-Rechnung abgelegt werde, während die alten Räthe, dfi'LM ^
dieselbe den auf künftiger Landsgemcinde zu wählenden abgelegt wissen wollten. Beiderseits droht man,

mit Gewalt abzutreiben; die Linden besorgen, ihre Widerpart möchte die voll Teufen, Bühler und

Gais zu Hülfe mahnen. In Folge dessen erlassen die Gesandten an Landshauptmann Jakob Grubcr

Bruder Konrad ein Schreiben, in welchem sie dieselben ermahnen, alles in statu guu zu belassen, bis

schlüsse der Confercnz zu Aarau angelangt sein würden; den Abgeordneten der Luiden empschlcn sie ein ^

licheS Benehmen gegen die andere Partei, und daß sie mit Thätlichkcitcn nicht beginnen sollen. Bald dK>
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kommen Berichte, daß Gruber das Schreiben der Gesandten an Landammann Wetter abgeschickt habe, daß

b»l Boss in GaiS sei, jedoch unbewaffnet, daß man daselbst aneinander gerathen sei, und daß die Linden

^einial die Oberhand gewonnen hätten, daß in Trogen gestürmt werde und etwa 2i><> Man» von dorr auf

^ Höhe von Gais zur Unterstützung der Linden im Falle der Noth ausgezogen seien. In Folge dieser Bcrichic

dic Gesandten dem Landammann und Rath die schriftliche Mahnung zugchen, die Verfügung zu rreffen,

alle Thätlichkeitcn eingestellt werden. Inzwischen aber bringt Ur. Zcllweger den Bericht, daß in GaiS

^ ^»dcn zuletzt unterlegen seien, daß eS aber beiderseits viel blutige Köpfe gegeben habe, und bittet um Rath

Hülse. Die Gesandten verabschcidcn ihn dahin, daß die in Trogen zwar auf ihrer Hut sein mögen, aber

reize,, sollen; würden sie auf ihrem Gebiete angegriffen, so sei ihnen die Nothwchr überlassen. An Hcrisau

dm die im vorigen Schreiben enthaltenen Mahnungen nachdrücklich wiederholt und die Ausforderung bei-

der große Rath möchte jemand abordnen, mit welchem sie sich über Mittel und Wege zur Wiederherstellung

^ Friedens berathen könnten. Zu Herisau stand bei Ankunft dcS Boten alles unter den Waffen. In der

^ ü vom >-/sz März berichten die von Trogen, daß die Linden in GaiS entwaffnet worden seien, daß an

grünen und Mobilien derselben allerlei Frevel geübt werden, doch daß auch drei RathShcrren der Harten von

^ »ach Trogen gekommen seien, um Nachricht zu verlangen, wessen man deS Friedens halber gesinnt sei;

^ ^ Üc meinten ihre Partei zum Frieden bereden zu können; sie möchten allcö in «tat» gu» lassen. Sosort

^ ^'» (17. März) Landammann und Rath zu Herisau „als dermalen regierende Obrigkeit" aufgefordert, allen

^llichkcitc,, vorzubeugen und den Frieden im ganzen Land verkünden und ausrufen zu lassen, und die

A„, ^ ^üer ermahnt, dieser FricdenSverkündung Folge zu leisten. Am Abend desselben Tages erklären Land-
»»», Amt-Hauptlcute und Räthc der Kirchhöri Hcrisau, daß sie mit ihrer Mannschaft gegen Teufen auS-

P ba sie vernommen, daß die vor der Sitter in Trogen unter den Waffen ständen, hätten aber nicht

Absicht, ih« Gegenpartei zu überfallen, sondern bloS den nothleidenden Ihrigen hülfrcichc Hand zu leisten,

b>ird ^ entschlossen zurückzukehren, sobald die Gegenpartei die Waffen abgelegt habe. Von diesem Schreiben
L denen in Trogen Kenntniß gegeben. Da aber die Gesandten inzwischen (17. März) vernehmen, daß die

^ ehr Volk nach Teufen und GaiS zusammenzögen, und daß von Herisau vier Compagnicen zu Fuß

^ ^ferd ausgerückt seien, geben sie denen in Trogen davon on p-utieulier Kenntniß. Den 17. in aller

. ^ hatten die vor der Sittcr drei Rathsherren nach GaiS dcS Friedens halber abgeschickt. Eine Deputation

H,. '"vgen meldet nun, daß die in GaiS den Frieden annehme» wollten, wofern die vor der Sittcr die neuen

l»»ctivnieren ließen. Sie erhalte» zur Antwort, daß die Gesandten eS bei dem, was sie gen Herisau und

geschrieben, bewenden lassen, .so wie bei der Ermahnung, auf der Hut zu sein und ihre Völker bei cin-

behalten. Den 18. März kommt den Gesandten von denen vor der Sitter die Erklärung zu, daß sie

»»d ^ Volk zurückztizichen und die Waffen niederzulegen, sobald die hinter der Sitter daö ihrige zurückziehen

der ^ niederlegen würden, und daß sie alles in statu quo belassen wollen. Jetzt schien den Gesandten

^^ bunki gekommen zu sein, die Sache kräftiger und mit mehr Nachdruck anzugreifen. In einem ernsten
die dv^»» 13. März) fordern sie Landammann und Räthe in Herisau auf, daS Volk zurückzuziehen und

8all niederzulegen, mit dem Beifügen, daß die vor der Sitter dasselbe thun würden; im entgegengesetzten

^isch,^^" Verantwortlichkeit für das Unglück, das sie über ihr Land bringen würden, aus sie. Eben-

^he ^ ^chkeibcn schicken sie dem LandeSstatthaltcr Meyer von Herisau, daß er es dem unter ihm zu Teufen

l>v» ^ Volke vorlese, und endlich auch an Alt-Landammann und Räthc vor der Sitter. Unterdessen waren

"ffen Deputierte deö KriegSrathcS nach Trogen mit dem Begehren gekommen, daß die vor der Sitter

55
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die Waffen niederlegen und sich aller Gewaltthätigkeitcn enthalten sollten; wenn dicß geschähe, so

den sie trachten, das zu Trusen unter den Waffen stehende Volk ebenfalls deizu zu vermögen Alt-Lo»^

ammann und Rath zu Trogen willigen unter der Bedingung/ daß dasselbe auch hinter der Sitter gescksi^

ein; zugleich machen diese Deputierten das Anerbieten, bald nach Ostern eine gemeinsame LandSgenüi»^

zu halten. Als den Gesandten dicß durch Abgeordnete von Trogen berichtet wurde, bedeuteten sie densell""'

sie möchten bei den fernem Negotiationen Vorsicht anwenden, nichts abschließen, ohne ihnen vorher Rachut

davon erthcilt zu haben, und die Waffen nicht niederlegen und auseinandergehen, ohne vorher ihren Rath dall^

eingeholt zu haben. — Nachdem darauf zwei Deputierte vom Kriegsrathe zu Teufen mit der Erklärung ^

den großen Rath vor der Sittcr getreten waren, daß sie geneigt seien Frieden zu machen, alle Gewaltthätigd»""

beim Eive abzustellen, so fern man vor der Sitter dasselbe thuc, von der Landsgemeinde zu Teufen auch Anrecht

gethan hatten, aber ohne, dieselbe zu urgicren, und die vor der Sitter darein eingewilligt und sich erbost

hatten, bald nach Ostern mit der Gegenpartei eine gemeinsame LandSgemeindc zu halten; nachdem ferner

Anzeige von Teufen gekommen, daß das Volk von dort abmarschiert sei, daß alle Gewaltthätigkeitcn verbot

seien, und daß die hinter der Sittcr keinen Rath mit Gewalt halten wollen, jedoch noch einen vor der L»»^.

gemeinde, um das LandSgemeindc-Mandat und die Führung der Landsgemeinde zu besprechen: so werden

Deputierte nach Gass Und zwei nach Teufen geschickt, um:sich vom Abmärsche des Volks zu überzeugen,

sie bei ibrcr Rückkunft meldeten, daß das Volk wirklich entlassen sei, wurde auch das Volk zu Trogen entlaß

Ehe diele Abgeordneten von Gais und Teufen znrückgekehrtiwarenj hatten die Gesandten einigen Deputat

von Trogen den Rath gegeben, noch nicht alle ihre Leute, sondern bloS diejenigen aus den nächsten Ge>»0"^

zu entlassen, und übcrdieß noch einen Entwurf zu einer von den hinter der Sittcr zu unterschreibenden

ration mitgetheilt des Anhalts, daß die Völker hinter der Sitter abmarschiert seien und keine Gcwaltthätigko^
mcbr üben wollen; daß ferner den Landlcuten, welchen das Gewehr abgenommen worden sei, dasselbe

erstattet werden und alle ihnen zugemnthetcn Verbindlichkeiten aufgehoben sein sollen. (Es waren' »aw ^
Linde genothigt worden den Harten den Eid zu leisten.) Bei ihrer Rückkunft aber waren die Völker sch"" '

lassen. Den 20. März, wird den Gesandten von denen hinter der Sitter die Antwort auf vaS- Schreiben ^
18. überbracht. Sie geben darin Kenntnis! von dem Abzug ihres Volkes, sprechen die Erwartung auS,

die vor der. Sitter nächsten-Sonntag das obrigkeitliche FriedcNSmandat werden verlesen lassen, widrigem^
Landammann und Rath. d.rS Volk nicht mehr von dem gefaßten Vorhaben abbringen könnten. Zugloch

die Schuld der blutigen Schlägerei in Gais der Gegenpartei aufgebürdet und den Gesandten zu bedenke» ß

geben, ob. bei der fforttvährendctt Renitenz derer vor der Sftter-Und beb dem noch zu besorgenden Unglücke »'

auf diese die Verantwortung falle. Darüber sprechen ihnen'die Gesandten ihr Befremden aus, ersucht

dringend, weil die Verkündüng des Friedensmandats neuen Anlaß zft-Uneinigkeit zu geben scheine, dessen

leiung aufzuschieben, bis sie neue Instructionen von ihren Obern wurden erhalten haben, und spreche"

Wunsch aus, doch ihr letztes Schreiben: dem Volke verlesen zu lassen. Den 20. März in der Nacht

durch Bauherrn Alther nach Trogen folgende Beschlüsse des Rathes"hinte'r der Sitter übcrbracht: 1) auf

Landsgemeinde soll der Rorfchachrr-Friede'iiis Mhx kommen) 2g diö Kirchenrechnung zu Gais soll,

dieselbe erkrieget, eingenommen werden; 3) künftige Woche wird ver iwüc Reith zü Trogen cingesötzt «nd

lcfizgcricku gehalten werden, weil das Schreibender Gesandten vom 17. März ihnen dazu die Gewalt ertlch

4) solle man einen scharfen Befehl an die Räthc vore-der Sittcr Äpchtn Wcn', daß sie bei dem Rath ">ch"^
Wolle., man das alles -nicht, in - Freundlichkeit, Mebettj sd'iwürdeN sis bs mit Gewalt durchsetzen. Wie »»"
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^ordnete von Trogcn diese Zumuthungen den Gesandten hinterbrachten, fordern diese dieselben aus, schleunig

^'»zukehren, alle ihre Gemeinden in der Stille aufzumahnen und sich in gute Verfassung zu sehen; ferner

^'selben Abend noch zu berichten, ob alles Volk willig und gern erscheinen wolle. Und weil die hinter der

^er sich „ichl scheuten, von den Gesandten auszusagen, Haß dieselben sie auch in diesem LaUdcöhandel sür

rechtmäßige Obrigkeit anerkennen, weil sie den Rath in Hcrisau in ihrem Schreiben vom 17. März

"die dermalen regierende Obrigkeit" genannt hätten, so wird für gut erachtet, diese Deutung als eine unrichtige

^nen darzuthun und ihnen nachdrücklich vorzustellen, wie sehr sie durch diese ihre Handlmigöwcisc das gegebene

breche», mit welchem sie versprochen, daß sie alles bis zur Ankunft der Beschlüsse von Aarau in statu

belassen wollten, und waS für eine Verantwortung sie auf sich laden, wenn sie den von ihnen selbst an-

^rugenen Frieden mit Füßen von sich stießen, Von dem Inhalt dieses Schreibens wird auch denen vor der

Äenntniß gegeben. Noch an eben demselben Tage wird von Trogen gemeldet, daß ihnen von Hcrisau

^ Verlesung in ihren Gemeinden ein Mandat übcrbracht worden sei, in welchem der Landsfriede beim Eide

ganzen Lande angelegt werde. Da nun Deputierte von Trogen daran Anstoß nehmen, daß das Mandat

bo,n „großen Rathe" ausgegangen bezeichnet werde, da doch die Räthe ihrer neun Gemeinden nicht dabei

b^ejen seien; ferner daß sie in dem Mandate fälschlich als die Partei bezeichnet werde, welche zuerst die Waffen

Kiffen und den ihr angelegten LandSfriedcn angenommen hätte, während ihnen derselbe nur vorgeschlagen

^'rden sei, so wird ihnen von den Gesandten angerathen, dieses Mandat am folgenden Tage (Sonntags)

^weilen nicht zu verkünden und nach Hcrisau zu schreiben, daß man mit allen Neuerungen zuwarten möchte,

Bericht von Aarau komme. Die vorläufige von Major Wetter, geschickte Antwort auf das Schreiben der

sandten nach Hcrisau behauptet, daß „die den Gesandten beigebrachte Apprehcnsion von neu anzustellenden

"'mhen" aiif lauter Unwahrheiten beruhe, und daß das Gerücht, als habe man beschlossen, einen großen Rath

^ Trogen der Gefangenen halber zu halten ganz unrichtig sei. Sonntags den 22. kam ebenfalls der mir Vcr-

^ Gesandten erwartete Bericht, das, alle Gemeinden vor der Sitter in ganz guter Disposition

um auf den Nothfall sich wieder einzufinden. 5-

Den 27. März eröffnen die Gesandten Zürichs, daß sie die beiden von der Eonferenz in Aarau projceticrtcn

^ von allen evangelischen Ständen außer GlaruS und St. Gallen ratificicrten Schreiben an die vor und die

,'^r der Sitter empfangen haben. Jenes wird vr. Zellwegct bchändigt, dieses durch einen reitenden Bolen mir

^>e>n Begleitschreiben nach Hcrisau geschickt, vr. Zcllwegcr war nämlich in St. Gallen, um über folgende drei

. ""tte sich Raths bei den Gesandten zu erholen: 1) wie sie sich zu verhalten hätten, da die hinter der Sittcr

^btcn, dm muen Rath einzusehen; 2) wie sie sich der Gefangenen halber zu: benehmen hätten; 3) ob sie

^>gen Sonntag in allen Gemeinden das Landsfriedensmandat verlesen lassen' sollten, da cS überall aus-

^^»»ncn in Trogcn und Rehctobel in zwei Redaktionen verlesen worden sei. Auf die erste Frage wird ihnen

^'ttwortcl, daß sie, wenn auch nicht jedes Gerücht zu glauben sei, doch auf ihrer Hut sein sollten; auf die

sie sollten nichts machen, was „digustiere", und sollte etwa der Befehl kommen, diesen oder jenen zu

Bsen, sy sMcn fix sich fein Bedenken daraus machen, insofern ihnen nichts ConstitutionSwidrigeS zugemuthet

> "uf die dritte Frage, sie sollten künftigen Sonntag in allen Gemeinden das Friedensmandat verkünden

fin. Am Z. April verabschiedet sich der Gesandte Biels.

kmsgcr Zeit wurde unter dem Volke, neuerdings der Glaube verbreitet, daß zwischen Appcnzell-Außcr-

und der Stadt St. Gallen heimliche und dem Lande Appenzell nachtheilige Tractate gemacht worden

und zwar mit solcher Bestimmtheit, daß Manche der Linden wankelmüthig gemacht wurden. Andre fogar
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zu den Harten überzeugen. Da nun jüngst der 1712 von Viesen beiden Ständen wegen der damaligen krid
gerischcn Wirren errichtete Securitätstractatzum Vorschein gekommen war, so verabreden sich Zürichs und Berns
Gesandte, da gerade dieser Tractat zu jenen MißverständnissenVeranlassung gab, ihre gn. Herren und Obern
anzufragen, ob es nicht passend wäre, daß die Stadt St. Gallen jetzt in einem Manifeste erkläre, daß
1712 zwischen beiden Ständen ein Defenfivtractatgeschlossen, wegen des Rorschacher- oder Badener-Friedens
nichts, als was der dürre Buchstabe sage, tractiert worden sei.

Den 8. April tragen eine starke Anzahl Landleute von Teufen, Trogen, Rehetobel und Speicher den
sandten in St. Gallen vor: 1) Da man hinter der Sittcr darauf bedacht sein soll, noch vor der LandSgemei»^
einen Vergleich zu Stande zu bringen und zwar durch einen Ausschuß der beiderseitigen Räche, so wünscht
sie, daß nicht eher Hand ans Werk'gelegt werde, als bis die hinter der Sitter das Schreiben der Consta»
zu Aarau beantwortet hätten, damit man sehe, was für Gedanken sie hegten; ferner daß die Unterhandlung»'
nicht ohne Vorwissen und Rath der Gesandten geschehen. 2) Sie glauben, die Landsgemeindc könne nicht net
Ertheilung der Amnestie gehalten werden; sonst würden sie nicht 'dabei erscheinen. 3) Der Rorschacher-M^
solle dermalen nicht vor die Landsgemeindc gebracht werden, st) Es sei von einem Hcrisaucr gesagt word»b
daß man einen Herrn von GlaruS und einen von Jnnerrhoden aus der LandSgemcindehaben wolle, da»
dieselbe unparteiisch gehalten werde. 5) Wenn sie den Kürzern ziehen würden, waö sie kraft der Bünde Z"
erwarten hätten. Auf diese Eröffnungen entgegnen die Gesandten freundlich, sie sollten sich einstweilen rub'g
verhalten, aus guter Hut sein, zu ihrer Obrigkeit Vertrauen haben und mit ihr einig gehen und den Sch^'
dcS Schreibens der evangelischen Orte beherzigen, der da sage, daß sie sich die fernem Rathschläge noch ^
behalte; übrigens könnten sie sich jederzeit um Rath und Hülfe bei ihnen melden.

Den Ist. April fragen Landshauptmann Tobler und Ur. Zcllwcger an, ob es nicht zweckmäßig wäre,
einer Schrift den Rvrschachcr-Frieden zu erläutern und nachzuweisen, daß er ihrer Souveränität und Frcib»
keinen Abbruch thue, und St. Gallen zur Publikation jenes oben besprochenen Manifestes zu veranlassen. ^
Gesandten finden es nicht rathsam, in Specialitätcn wegen des Art. 83 des Badencr-Friedcns einzutreten »
m Betreff deö von St. Gallen zu publiciercndcn Manifestes verweisen sie auf die in dieser Sache bereits jtz
schehcnen Schritte. UcbrigenS sollten sie des Friedens wegen nichts an die hinter der Sitter gelangen lach"'
gelange von jenen etwas an sie, so sollten sie sich geneigt erklären, durch Vermittlung der Gesandten ein»
ehrlichen Frieden zu schließen. Auf ihrc Aussage, daß man hinter der Sitter mustere, Waffenschauhalte, dro)^
werden sie zur Wachsamkeit ermahnt. . . du ...-» U ^ , . . /

Nachdem der Gesandte von Zürich den 13. April die Zustimmung von seinem Stande zu der Publica»
jenes Manifestes von Seite St. Gallens erhalten Hatte,-machen sowohl die Gesandten als die Deputier»
St. Gallens den 15. April einen Entwurf zu einem solchen Manifeste und überlassen es St. Gallen, den ein»

oder den andern zu publicieren. Die Deputierten St. GallenS aber sehen sich in Folge der zu Aarau weg^
vieler Sache gepflogenen Verhandlungen veranlaßt zu bemerken, daß ihre gn. Herren und Obern ohne
Consenö beider Vororte das Manifest nicht publicierenwürden.

Den Ist. April langt vom Rath zu Hcrisau ein Antwortschreiben ein, in welchem derselbe die über leine ^
geblichen Vorhaben verbreitetenGerüchte von der Hand weist, sich das Prädicat einer rechtmäßigen Obng
von Außerrhoden vindiciert und in die wahre Friedensliebe derer vor der Sittcr Zweifel, setzt.
Schreiben wird den Ständen überschickt.Den 17. April berichten die sanctgallischen Deputierten, daß ihre
Herren und Obern eines von jenen beiden Prosteten zu einem Manifeste angenommen und unter Siegel w
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Herisau und Trogen überschickt hätten. In diesem (gedruckten) Manifeste wird in Beziehung auf die schriftlich

^»rch „Zxdulcin") und mündlich ausgestreuten Unwahrheiten von Seite St. Gallens erklärt: „daß erstlich

"^ö obangeregte so vielfältig abschrifftlich außgcstreute Zedulcin, in seinein angrciflichen Enthalt, eine gcfähr-

"^che Brut frid-häßiger oder übeldcrichtcter Lcutheir, und in sich selbstcn lauter erdichtet, faul und falsch scye;

'ü»id bezeugen diserem nach auch, daß außer der in Anno 1713 bcy damahligen schweren Zeit-Läuffen, zwischen

" "bl. Stand Appenzell-Uß-Rhvden und Unserer Statt errichteten, und zu beider Ständen Eonservation an

^Wer Hoheit, Freiheit und Rechte», ja Leib, Ehr und Gut, abgeziehletc, und unter denen Stands-Siglcn

"Wanderen zugestellten nachbarlichen Verkommnus, und außer deine, was der von beyden Hvchloblichcn Vor-

kthcn errichtete Badischc Frieden, Articulo 83, nach dem dürren Buchstaben enthaltet, Wir von keinen öffentlich¬

er geheimen Tractaten, die zwischen all dieseren Zeit gemacht worden, und des Löbl. Lands Appenzell V. Ii.

'°>eu Rechten und Frcpheiten etc. nachtheilig sein sollen, nichts wissen, und auch in derThat dergleichen nichts

^chcn So beschehen den 17. ApriliS 1733."

De» 30. April erhalten die Gesandten von Zürich zwei Schreiben an die hinter und die vor der Sillcr, daß

^ die auf den 38. April nach Frauenfeld ausgeschriebene Eonfcrcnz der evangelischen Orte jeder dieser beiden

/"e Abgeordnete schicken soll. Nach Herisau wird das betreffende Schreiben durch einen Reiter in der Farbe

»ckt, das an die vor der Sittcr Iii. Zellwegcr mitgegeben. 0r. Zellwegcr berichtete nämlich, daß die hinter

Detter durch den Weibel einen allgemeinen großen Rath nach Teufen durch das ganze Land hätten verkünden

^ /» und von denen vor der Sittcr zu wissen verlangt hätten, ob sie auch erscheinen würden; im Falle des Nicht-

„ Linens würden sie denselben nicht halten. Auf dieses hin habe ihr großer Rath den 30. April beschlossen,

^btinann Hans Georg Schlüpfer und Kirchhörischrcibcr Heinrich Leuch mit folgender Instruction nach Herisau

der Hinreise aber bei den Gesandten anzukehrcn: 1) sie sollen anzeigen, daß die vor der Sittcr^schicke ^ ^ , , ^ , ,,

Konferenz in Frauenfeld beschicken werden und die Erwartung aussprechen, daß ebendasselbe auch von denen

^er der Sitter geschehe; 3) sie sollen die hinter der Sittcr ersuchen, Vorschläge zu machen, wie man „zusam-

iftl cuuge „ländliche" Unterredungen wegen bevorstehender Landsgemeindc und des Friedens vcran-
. könne; 3) fragen, ob sie nicht ihre Zustimmung geben, daß ans Urphcde hin einige Gefangene frei gc-

^ werden; ä) sollen sie auf gestellte Anfrage erklären, man habe von ihrer Seite den großen Rath zu

besuchen wollen, weil sie sich an die gegebene Erklärung halten, daß alles in «law g„» bleiben

^ H wollen die hinter der Sitter auch Vorschläge von- ihnen vernehmen, so sollen sie erklären, daß man

Abordnung von einigen unparteiischen Sätzen von jeder Partei einwilligen

>hr^

»>iff

.. ^ Rath bringen werde. Ihrem Ermessen nach habe ihr Vorschlag von gleichen Sätzen Anklang gefunden;«NU

jedoch ohne Eonsegucnz und Präjudiz. — Diese Instruction findet die Billigung der Gesandten. Bei

^ Rückkehr von Herisau berichten die beiden Abgeordneten in St. Gallen, daß sie bei Landammann Wetter
Gehör gefunden und den Bescheid erhalten hätten, daß er ihre Vorschläge nächsten Donnerstag vor

sej ^njchcm nach sei es noch nicht gewiß, daß von Herisau die Confercnz werde beschickt »Verden; dann aber

»Whig, paß ernste Mittel ergriffen werden. Es wird diesen beiden Abgeordneten der Rath nach Hause

Uneben, daß die vor der Sitter auf künftigen Donnerstag den 33. April eine Abordnung an den großen

^ > mit ebendenselben Vorschlägen schicken sollen. Diesem Rathc wird Folge gegeben. Die beiden frühem

daß "^ken nebst Ehirurgus Zuberbühler begeben sich nach Herisau und erhalten vom großen Rathe die Antwort,

j°Nk^ ^ Vorschlag wegen der gleichen Sätze nicht gefällig sei, sondern daß er nach der alten Ordnung

^ Wen ,„;d Mandate pubticiercn lassen werde, damit die Landsgemeindc ruhig gehalten werde; ferner wolle
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man, wenn es vencn vor der Sitter beliebig sei, Montags oder Dienstags einen großen Räch von Hauptle"^'

und Rathen, nicht aber von Amtslcutcn hallen; widrigensalls sie die Woche daraus die Rechnungen ein«"

men und dann der Landsgeiyeinde zu Hundweil den Fortgang lassen und aus selbiger die Amnestie und d"

Art. 83 ins Mehr sehen würden; die Abwesenden würden sie aber mit Gewalt suchen und zur Gebühr dr"'

gen. DaS berichten die Deputierten den Gesandten in St, Gallen und fügen noch bei, daß sie die GeiieiP^.

glauben bemerkt zu haben, daß an der Landsgemeindc drei oder vier beeidigte Männer von jeder Parle« ^
den Stuhl gestellt werden, welche bei ihren Eiden das Mehr entscheiden sollten, womit aber ibncn vor

Sitter nicht viel geholfen sei. — Die zuletzt noch in St. Gallen anwesenden Gesandten von Zürich und ^

reisen den 28. April nach Frauenscld ab.

Conferenz der evangelischen nnd der zugewandten Orte.
Aarcin, 13. März 1733.

lZtaatsarM» Niirlcli.«

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzcl, Bürgermeister; Johann Kaspar Eschcr, Statthalter.

Hieronymus von Erlach, Schultheiß; Ludwig von Wattcnwyl, Vcnncr. Glarns. Johann Heinrich

Landammann. Basel. Johann Dietrich Forcart, Oberst-Zunftmeister; Johann Heinrich Beck, Drei«""

Schafshausen. NiclauS Wüschcr, Statthalter; Hans Heinrich Spleiß, Scckclmeistcr. St, Gallen. ^

stoph Hochrütiner, K C. 0., Bürgermeister, Mühlhausen, Johann Heinrich Hofer, Bürgermeister;

Heinrich Räber, Stadtschreiber. Biel, (Niemand.)

Da weder die evangelische Conferenz, welche wegen der in Appcnzcll-Außerrhodcn entstandene«« Unruhen z" ^

fang des Jahres versammelt war, noch die im Lande Appenzell selbst angewandten frcundcidgenössischcn und

gionSgenössischen Bemühungen den erwünschten Erfolg gehabt hatten; da sogar während der Anwesenheit

gclischen Gesandten in Herisau Dinge vorgefallen waren, welche bedenklich und von Consequcnz zu sein Off

wurde diese Conferenz zusammcnzuberufen für nöthig erachtet. ». Eidgenössische Begrüßung. 8 1- ^

dem alles daöjeilige, was jüngst de«« Gesandten der evangelischen und der zugewandten Orte in Herisau

«var, zum Gegenstand der Verhandlung gemacht worden, wird in Folge der Eröffnung der Instruction«'"^
solches Verfahren von Seite Appenzelle«, wie es die Gesandten in St. Gallen in einen, Verbale niedergelegt

gemein für unerhört in der Eidgenossenschaft, für schimpflich gegenüber den gn. Herren und Obern der evang« ff .,

Orte und demnach als „nicht zu erleiden" erklärt. Man kommt darin übercin, daß dieses Verfahren eine „

Ahndung erheische, «nid daß man gehörige Salisfaction fordern niüsse, jedoch so, daß dadurch die Erziel»"«!^

Friedens und der Eintracht in Außerrhodcn nicht außer Acht gelassen oder etwa verhindert «verde. Du ^

sandten vereinigen sich zu zwei Schreiben an die hinter der Sittcr und die vor der Sittcr, welche, stbffd ^

Ratification von Seite der hohen Principale eingetroffen sein «verde, durch einen Läuseröbvten vorlaut ^

die Gesandten in St. Gallen abzugeben seien, (Außer Glarus und St. Gallen ratificierten alle Stände-! ^

Landammann und Rath Außcrrhodcnö hinter der Sitter wird geschrieben, nachdem aus die wohlmeinende"

mühungen hingewiesen worden, welche die evangelischen Stände bis zum Erscheine«« ihrer Gesandten in H''

in frcundeidgenöjsischenl und religionsgenössischem Sinne angewandt hätte««, daß sie „mit äußerstem Beste
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"^nwmincn, was für ci» unerwartetes Verfahren »nährend ihrem Aufenthalte in Hcrijau aufgestoßen, abson¬

derlich nicht allein einige derer Gemeinde»» sich angegebene Ausschüsse mit unanständiger Heftigkeit, ja

"^chst ärgerlichem und unverantwortlichem Bezeigen in Worten und Gebcrdcn ihnen unter Augen auch in Bei¬

den» dn Landrathsveputicrtei», ohne daß selbige dcßwegcn einige Abmahnung zu thun sich bemühet, frecher

"Weile sich herausgelassen, sondern auch durch die LandrathSdcputicrtc de»» Abgesandte»» angczcigct worden sei,

"^6 bei so bewandten Sachen auch für ihre Personen keine Sicherheit mehr vorhanden sei, mithin ihnen eint

"""d anderes unter Bedrohung, eS möchten sonst Sache»» entstehen, denen nicht mehr zu helfen wäre, zugcmuthct

'^rdci, sei, so daß sie sich gcnöthigt gesehen zu Sicherheit ihres (lliaiaoteris a»>6 dem Land wiederum zu vcr-

Wahrhaftig," fährt das Schreibe»» fort, „ein Verfahren, welches in löblicher Eidgenossenschaft uncr-

"^rt Ja »vir können und sollen nicht berge», daß die Betrachtung des Inhalts Eures wenige Tage

Avor verkündeten Maüdats ii» Gegenhaltung des Bczcigcns Eures Landvolks und Eurer wenigen Bcmtlhung

"'b besieg AbHalt- und Abthätigung sammt den» Mangel der Sicherheit für unsere Abgesandten und denen ihnen

"Sailen Zumuthungen uns allerdingen den Anschein geben, als ob ihr an dieser ganzen Procedur eben kein

'^berlichcß Mißfallen gehabt, um so weniger, als Ihr die von wohlcrnannt unser»» Abgesandten einig und

zu etwelcher Besänftigung des Landvolks voi» sich gegebenen unverbindlichen Erklärungen alsbald als

'^"richterliches Urthcil angenommen und zwei Tage darnach in eure»,, ganzen Land ruchbar gemacht, da Ihr

bis dahin dieselben nur nicht als mocliawros angesehen, noch über Ihren so wohl gcmcinten freundcid-

ünd religionsgenössischen Vortrag mit Ihnen euch einlassen »vollen: alles solche Sache»»,'die diese

^"ire gegenwärtige Ahndung in höchstem Grad verdienen, so auch eine angemessene Satisfaktion erfordern."
schließt sich die wohlmeinende Ermahnung, die von den Abgesandten eröffnete Proposition zu beherzigen,

^ völlige Amnestie zu geben, die übrigen Dinge auf der nahe bevorstehenden Laiidsgcmcindc nach des Landes

Hungen dein unpärtciischen Mehr zu unterwerfen, die Berathung wegen Art. 83 des badischcn Friedens

tzelegencre lind ruhigere Zeiten zu vertagen und auf diese Weise die Eintracht wieder herzustellen. — Dem

dandaniman» und de,» Rüthen von Anßerrhodcn vor der Sittcr wird obiges Schreiben mitgethcilt und die

. "'^»ung .zur Amnestie u. si' »v. noch besonders an's Her; gelegt. — Die Gesandten Berns tragen instruc-

.^sgcinsiß darauf an und »vollen es dem Abschied beigesetzt wisse»», daß, bis eine Antwort von Appenzell cr-

^ mit „fernerer Handlung" inne gehalten werden möchte. 8 2. «. Es kommt das Attestat zur Sprache,

Appenzell vor der Sitter schon zu wiederholten Malen und erst neulich wieder durch eine Deputatschaft

^ ber S^dt St. Gallen begehrt hat, daß nämlich bei Errichtung dcS Rorschächcr-FricdcnS zwischen seinen

^ bcr Stadt St. Gallen Deputierten nichts conveniert worden sei. Der Gesandte Ct. Gallens erwidert

e dcr Hfl, FZ badischen Friedens klar und deutlich zeige, waS und unter wem deichen damaligen Vcr-

^ ^ßcn etwas abgeredet und geschlossen worden sei, so sei cS auch hinwiederum ganz unläugbar, daß 1714

. ^)ach die Städt St. Gallen alles dessen, was Appcnzcll-Außcrrhoden, und hinwiederum Außerrhodcst

idl.

h

er besten, waS St. Gallen angesucht habe, eine vollständige Kenntniß gehabt habe. Wenn auch damals

^ beiden. Thcilcn keine Differenzen gewaltet, so sei es doch mißlich, ein solches Atteftai vöst'sich zu geben,

»visscn könne, wozu Appenzell dasselbe gebrauchen könnte, „und ob man es nicht alsobald zu Elu-

^ b»g des Inhalts dieses Artikels selbst mißbrauchen dürste." Andrerseits könnte es auch der Fürst als eine

^ch^chung dieses für die Stadt heilsamen und nützlichen Artikels anschcn und je nach Umständen sich der

>h»i^^ bcsselbcn entziehe»», da ja bekannt sei, wie wehe es ihm gethai», und wie viel Mühe cS gekostet habe,

Stabilierung eines solchen Richters in gleichen Sätzen zu vermögen. Der Gesandte bittet daher angc-
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legentlichst im Namen seiner Prinzipale, sie unabänderlich bei dem Inhalt jenes so viele Jahre in Kraft l"

stehenden Artikels verbleiben zu lassen, erklärt sich aber auch willig und schuldig, insofern Zürich und Bei'

denen St. Gallen diese „Machenschaft" zu danken habe, etwas Anderes rathcn sollte, denselben zu entsprecht'

Da die Gesandten außer denjenigen von Zürich und Bern keine Instruction haben, so wird für einmal g"'

befunden, der Stadt St. Gallen nichts zuzumuthen, zumal da mau nicht absehen könne, daß das verlang

Attestat viel zur Beruhigung der appenzcllerischen Landhändel beitragen könne. Die Sache wird lediglich

den Abschied aä lekoionckum genommen. 8 3. «t. Auf die Frage Zürichs, ob die noch zu St. Gallen

dauernde und zu Frauenfeld begonnene evangelische Conscrenz aufzuheben und die Mediationsverhandl««gt

nach Ostern wieder auszunehmen seien, wird es, obgleich die Gesandten keine Instruction haben, dennoch

bedenklich erachtet, völlig abzubrechen; im Gegenthcil wird gut befunden, auch trotz dem unter t» gemachte« ^

schlage Berns, die noch in St. Gallen befindlichen drei Gesandten im Namen sämmtsichcr evangelische«

zugewandten Orte von neuem zu accrediticren und daselbst zu lassen, um aus den ferner» Verlaus jener Ho»'

ein wachsames Auge zu haben und das Vorfallende an die Stände zu berichten. 8 4. t. Nachdem die

aufgeworfen worden, was zu thun sein werde, wenn die beschlossenen Maßregeln von keinem Erfolge beglcl^

werden sollten, ob den katholischen Orten von diesen Händeln Kenntnis! igegeben, oder ob dem widersetzt«^

Thcile das eidgenössische Recht vorgeschlagen werden solle, wird für passend gehalten, die Antwort von

Theile hinter der Sitter einstweilen abzuwarten, wornach dann erst die weitem Maßregeln sich zu richten

§. 5. k. Der von den vertriebenen Piemontcsen und Pragclanern nach Kassel und Holland abgeorb»t

Sr. Konsul findet sich in Aarau ein und berichtet den einzelnen Gesandten von seinen Verrichtungen, ^

sich namentlich in Beziehung aus Holland dahin redueieren, daß er das am 26. September 1732 aus t>u"

Haag an den Secretarius Hirzel erlassene und sämmtlichcn Orten bereits communieierte Schreibe« p"

duciert. Bei diesem Anlasse eröffnet Zürichs Gesandtschaft instructionSgcmäß, daß ihr Stand von

ein vertrauliches Schreiben crbaltcn habe, wie jene vertriebenen Glaubensbrüdcr für ein- und allemK «

PavS-de-Vaud selbst versorgt werden könnten. Behufs der Beantwortung dieses Schreibens wünscht eS von

das Vcrzcichniß der noch im Gebiete dieses Standes befindlichen Piemontcsen und Pragelancr, sammt Angabe "

ihrer Verpflegung halber sich erzeigenden Ausstandes." Zugleich spricht Zürich sein Vertrauen zu den andern

den aus, daß sie sich zur Abtragung der noch rückständigen Vcrpstegungsgclder an Bern und seiner Zeit

noch zu einem erklecklichen Beitrag verstehen werden. Ferner trägt es daraus an, an den König von ^r ^

britannicn und die Generalstaaren nochmals Empfehlungsschreiben zu schicken, je nach deren Beantwortung^

sich zeigen werde, ob diese Leute alle „hinter dem Stande Bern zu etablieren seien," oder ob das Anerbiete« ^
Gcneralstaaten, daß sie diejenigen, welche Willens seien, sich bei ihnen niederzulassen, ausnehmen und a«s

übrigen Collcctgeldern versorgen wollen, anzunehmen sei. Da die übrigen Gesandten ohne die orsorver

Instruction sind, wird der Anzug in der Weise in den Abschied genommen, daß die Obrigkeiten befördert

ihre Antworten an Zürich übersenden sollen. Bern verspricht die von Zürich gewünschten Verzeichnisse ei¬

senden, z 6. K. Biel entschuldigt sein Ausbleiben und ersucht um Mittheilung des Abschieds. 8 7.
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Conferenz der Schirmorte des Stifts St. Gallen.
Rorschach, 15. bis (?) April, 27. Mai bis 13. Juni 1733.

lTtaatSarchiv Lucern.1

Gesandte: Zürich. Johann Konrad von Muralt, Statthalter, Johannes FricS, Seckclmcistcr und deö
ciths. (Vom 27. Mai an statt deö Letztern: Johann Rudolf Lavater, des Raths von der freien Wahl.)
^cr». Franz Placidus Schumacher, Schultheiß; Johann Karl Christoph Pfyffcr von Altishoscn, des Raths

Oberzeugherr. Schwyz. Joseph Franz Rcding, Landammann und Zcugherr; Gilg Christoph Schorns,
^Landammann.Glarus. Johann Heinrich Martin, Landammann; Joseph Ulrich Tschudi, Alt-Land-

und Landesstatthalter.
Deputierte deö Abts von St. Gallen. Jodocus Müller von Zug, Decan; R. Rottroff von

'/dach Elsaß, Statthalter zu Wyl; Bernhard Franke von Frankcnbcrg von Jnöbruck, Official; Pla¬
nus Lieber von Magdenau, Archivista; Anton Schuler von Wangeir aus Schwabenland, geheimer Rath und
-^scanzler;Fidel Anton Püntiner von Braunbcrg aus Uri, geheimer Rath und Landvvgt im Toggcnburg;
"isustin Joseph Reding von Bibcregg von Schwyz, Assistent.

Man sehe das Verhandelte im Abschnitte Schirmortsangelegenheiten:

Schirmorte des Stifts St. Gallen.

Art. 31. Beschwerden der Stadt Wyl.

Conferenz der evangelischen und der zugewandten Orte.
Frane nfeld, 29. April bis 5. Mai 1733.

Staatsarchiv Zürich.^

. Gesandte: Zürich. Johann Kaspar Eschcr, Statthalter; Salomo» Hirzel, Statthalter. Bern. Isaak
Schultheiß; Samuel Tillicr, des Raths. GlaruS. (Niemand.) Basel. Johann Heinrich Beck,

H^'cherr. Schaffhausen (Niemand). St. Gallen. Christoph Hochrütiner, 1. 1. v., Bürgermeister.
^Ahausen. Johann Heinrich Räber, Stadtschrciber.Biel (Niemand),

seif, von Appenzcll-Außerrhodcn vor der Sitter. Zellwcger, Landammann; Toblcr, Lands-
ckiiiesst^; Tobler, Landshauptmann; Zellwcger, Mock. vr.

iftin ^^^"^assung zu dieser Conferenz sind die appcnzellerischen Unruhen und die bald abzuhaltendeLandS-
.. ""be von Außcrrhodcn. ». Freund-, cid- rmd religionsgcnössischc Begrüßung. 8 1. I». Die in St. Gallen
^ Ebenen Gesandten von Bern und Zürich, so wie auch der Gesandte von St. Gallen berichten über den
sv^ ^ S"ch"l in Außcrrhodcn seit der Abreise der übrigen Gesandten. Glarus, Schaffhauscn und Biel,
^ auch Pix von Außerrhoden hinter der Sitter entschuldigen ihr Ausbleiben. Schaffhauscn fügt in seinem
ibr ^ daß man, wenn man für nöthig erachte, den Landrath oder die Landsgcmeindc durch ein Schreiben

Ultracht und zu Erlassung einer Amnestie zu ermahnen, es auch in seinem Namen thun möge. 8 2.
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«. Die Deputierten derer vor der Sitter werden angehört. Nachdem sie die Bemühungen den Gesandt

verdankt und Einsicht von dem Schreiben der Landräthc hinter der Sitter erhalten hatten, stellen sie folgende

Fragen und Begehren: 1) Ob Zürich und Bern den Art. 83 des Badener-Friedens garantiere», oder ob sie dc»

selben von der Landsgcmcinde abmchrcn oder bestätigeil lassen wollen, oder ob sie, wenn einige Gemeinden dabs

bleiben wollen, dieselben dabei zu schuhen entschlossen seien. 2) Es mochte die Jahrrechnung bis nach der La»dd

gemeinde eingestellt werden, da man einander unter den Waffen bei Ehr und Eiden zugesagt habe, bis nach '

Landsgcmcinde alles in statu gun zu lassen. 3) Bcivc Parteien möchten Ausschüsse bezeichnen, um zu projektier^

wie die Landsgcmcinde zu führen sei. Sollte das von denen in Hcrisau an Zürich schriftlich gegebene A.

nicht effcetuicrt werden, so möchte man Hcrisau die Bünde aufsagen und den Bcisih an evangelischen

satzungcn abschlagen. 5) Sind diese Punctc den Gesandten der evangelischen Orte beliebig, so wollen die ^
geordneten ihr Volk zum ConsenS, so viel möglich, disponieren. Da die Gesandten diese Punctc für Z>c>» ^

bedenklich halten und ihre Instructionen für nicht so weit gehend ansehen, eröffnen sie den Abgeordneten,

cS sich vorerst um Abhaltung einer friedlichen und ordentlichen LandSgemeindc handle und um einen vorläusi^

Zusammentritt der beiden Parteien, um die Maßregeln zu einer solchen LandSgemeindc zu besprechen. In

Sinne würden an die Behörden beider Parteien Schreiben erlassen. 8 3. «I. Zürichs Gesandte ersuche»

structionsgemäß die übrigen bis nach Abhaltung der Landsgcmcinde in Fraucnfeld zu bleiben. Diese »

finden es zweckmäßig, blos bis nach Ankunft der Antwortschreiben von beiden Theilen zu bleiben und c'N

weilen zu bcrathen, was etwa zu thun sein möchte, wenn die Sache „mehrere Erweiterung erhielte";

St. Gallen zu ersuchen, wenn später etwas Wichtiges vorgehe, Zürich zu Händen der übrigen Stä»^

schleunigst davon Nachricht zu geben. 8 st. v. Die Antworten von denen vor und hinter der Sittcr kommen

Jene erklären, daß sie in großer Zahl die LandSgemeindc besuchen wollen, und daß sie das Landsgcmei»^

Mandat des großen Raths und noch ein eigenes ihres Rathes hätten verlesen lassen; diese, daß sie die

gemeinde auf dem gewöhnlichen Sammelplätze zu Hundwcil werden abhalten lassen. (Es war von Zürich

Vorschlag gemacht worden, anderswo als zu Hunvwcil die Landsgcmcinde zu halten, damit auch »itcrc / ^
um so eher beiwohnen könnten.) Den 5. Mai zeigen die Gesandten den beiden Parteien ihre

und empfehlen ihnen nochmals die Amnestie. 8 st. t Berns Gesandtschaft theilt instructionsgemäß cn» ^

der Stadt Lindau zugeschicktes Schreiben mit, in welchem Nachricht gegeben wird, daß man nach eine'»

gangcncn Rcichs-Conelusum von den Handwcrksburschcn im Reiche gewisse Attestate verlange. Die »»

Gesandten sprechen die Erwartung aus, daß von dieser neuen Reichsvcrordnung entweder vom

zu Regcnöburg oder von dem benachbarten schwäbischen Kreise an die Eidgenossenschaft werde Mittlst' ^

gemacht werden, in welchem Falle dann diese nützliche Ordnung auch in der Eidgenossenschaft einzuführen ^

werde. 8 8. sDcn stt). Mai wurde die Landsgcmcinde in Hundweil abgehalten. Die Harten wäre» ^

Linden beinahe um das Doppelte überlegen; es wurde beschlossen, denjenigen, welche 1715 waren

worden, die Geldbuße mit den Zinsen zurückzuerstatten; die Amnestie wurde nur auf die gemeinen Len^

ausgedehnt, j
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»34.

GemeineidgenössischeTagsatzung.
Frauenfcld, 6. bis 28. Juli 1733.

lDtaatSarctnv Zürich !

Gesandte. Zürich. Johann Heinrich Hirtel, Bürgermeister; Solomon Hirzel, Statthalter. Bern. Isaak

^ger, Schultheiß; Gottlieb von Dießbach, Scckclmeister. Lllcern. Franz Placidus Schumacher. Schultheiß;

Urs Balthasar, dcS Raths. Uri. Jost Anton Schmid, Landammann; Joseph Anton Püntiner

Fraunberg, Alt-Landammann und Landshauptmann. Schwyz. Joseph Franz Rcding, Landammann und

^'ßherr; Gilg Christoph Schorns, Alt-Landammann. Obwalden (Niemand). Nidwal den. Johann
Uchior Remigius Lusst, Landaminann; Sebastian Remigius Kaiser, Landsscckclmciftcr. Zug. Joseph Anton

Mi»,acher, Ammann; Joseph Anton Heinrich, Alt-Landvogt und des Raths. GlaruS. Johann Heinrich

^>n, Landammann; Joseph Ulrich Tschudi, Alt-Landammann und Landsstatthaltcr. Basel. Dietrich For-

Oberst-Zunftmeister; Johann Heinrich Beck, Drcierhcrr unv dcS Raths. Freiburg (Niemand). Solo-

P^er Joseph Besenval von Brunnstatt, Ritter, Seckclmcistcr; Franz Heinrich von Stäfis zu Mol-

^ /"d, gewesener Gubernator der beiden Grasschastcn Neuenbürg und ValendyS. Schasfhausen. Johann

^ 'k AZcpfcr, Bürgermeister; NiclauS Wüscher, Statthalter. Appenzcll - Innerrhoden. Johann Martin

^er, Ritter, Landammann. Außerrhodcn. Adrian Wetter, Landammann. Abt St. Gallen. Gall Anton

^v„ Thür», Hofmarschall; Fidel Anton Püntiner von Braunbcrg, Landvogt im Toggcnburg. Stadt
wallen. Christoph Hochrütiner, 1.1 . !>., Bürgermeister.

Eidgenössische Begrüßung. 8 1. I». Bei der Bcrathung über das Münzwcsen wird der Ucbclstand der

^Aelchci, Valutierung der Gold- und Silbersortcn, der immer mehr zunehmenden unprvbchaltigcn Münzen
ber Particularadmodiationcn hervorgehoben und getrachtet, einen gemeinsamen Beschluß in dieser Sache

Offner Convenienz und Reputation der Stände" herbeizuführen. — Die Particularadmodiationcn werden für

^ schädlich erachtet; man läßt cS dercnthalbcn beim Abschied von 1730 bewenden. In Beziehung aus die
^hardincr und Carolinen, an welchen Verlust ist, will man die Sache den gn. Herren und Obern

».^bringen. Ferner wirv gut befunden, daß, wenn ein Ort eine Taration der Gold- und Silbersortcn vor-

>nit'^.' dasselbe bei Zeiten die andern Orte davon in Kenntnis! setzen soll; die Münzmandatc sollen frischcrdingS
. Einschaltung der Eberhardincr und Carolinen publicicrt und den Landvvgten deren Handhabung ernstlich

"tziert werden. Unterwaldcn wird ersucht von der Münzadmodiation abzustehen, da seine Münzen, namentlich

Neue,, 18cr, unprobehaltig seien. Da diese Münzen aber in Obwalden geprägt werden und von daher kein

anwesend ist, so erklären sich die von Nidwalden dazu bereit, Obwalden davon Kenntniß zu geben.

^ Betreff dcS Pathengcschcnkö für den Prinzen Karl Alcrandcr von Württemberg stimmt die Mehrzahl

dafür, sclbigcS in gleichem Werth, wie das erste, und in der XIII. Orte gleichen Kosten verfertige»

da, die Wappen der contribuiercnden Orte anbringen zu lassen. Schwyz referiert, stellt aber die Theil-

ch°d^ Aussicht, wenn sich Einhelligkeit zeige. Unterwaldcn, Glaruö und Appenzcll-Außcr-

^ stimme» zu dem Geschenke und dessen Werth, wollen aber nicht eine gleiche, sondern proportionierte

^ Kosten. Zug will nur dann contribuicrcn, wenn der Werth dcö Geschenks im Vergleich mit

ein Merkliches vermindert wird. Appenzcll-Jnnerrhodcn will nichts contribuicrcn. 8 3. «I» Der

von Basel läßt durch den Kammcrjunker und Hosrath Konrad von Ligcrz ein Crcditiv unter Ver-
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sichcrung nachbarlichenund resp. bundcsgcnössischen Wohlvernchmcns überreichen.Eine schriftliche Am"'^
wird ihm durch den Landschrciber überreicht. 8 4. «. Freiburg entschuldigt iu ciuem Schreiben sein Ausbleibet
stimmt zu einem Empfehlungsschreiben zu Gunsten der in Frankreich sich aufhaltenden eidgenössischenKaufte»^
wenn deren Angelegenheiten zur Sprache kommen sollten, ferner zum Pathcngcschenkcfür den Prinzen vo»
Württemberg und ersucht schließlich lim Communicationdes Abschieds. 8 5. l. Zu Abtreibung des liederlich^
Strolchen-, Bettel- und Mördergesindes findet man einmüthig nothwendig, daß alle möglichen Berat
staltungen gemacht werden; doch soll jedem Orte überlassen sein, die ihm gutschcincnden Verordnungen vorz>l
kehren. Macht ein Ort dcßwegen eine Verordnung,oder stellt es eine Betteljägi an, so hat es davon
benachbarten Orten Kenntniß zu geben. Die frühcrn Mandate sollen in den gemeinen Herrschaftenncuerdwö
publicicrt und strenge gehandhabt werden. Auf die Bemerkung Basels, daß das meiste liederliche Gesindel rur
das Bischof-Baselschc in sein Gebiet und von da in die übrigen Orte eindringe, werden die mit dem „Fü^"
von Basel" verbündeten Orte ersucht, demselben die nöthigen Vorstellungen zu machen, daß er besser, als es bish^
geschehen,den zu diesem Zwecke gemachten Verordnungen nachkommen möchte. 8 6. K» Der kaiserliche ^
erctariuS Hermann überreicht ein Creditiv, in welchem Kaiser Karl VI. erklärt, daß er den Paul NiclaS Anw

voil Reichenstein seiner Gesandtschaft in Gnaden entlassen und den SecretariuS Franz Joseph Hermann bea^
tragt habe, mit der Eidgenossenschaft dasjenige zu verhandeln, was zur engern Knüpfung deS Bündnisses
dem Erzhauo Oestreich diensam sein möchte. Hermann selbst spricht in einem Schreiben seine Bereitwillig
zu Unterhandlungen in diesen, Sinne aus. Die Gesandten, ohne Instruction, legen die beiden Schreiben
Abschiede bei, beschließen, durch den Landschreiber und Landammann dem kaiserlichen Secrctarius für die ^
Pension des Kaisers gegen die Eidgenossenschaft zu danken und ihn von den Ursachen in Kenntniß zu
warum sie in Verhandlungen nicht eintreten können. Dem Secrctarius wird auf sein Verlangen die
schcidung" schriftlich übergeben. Bern erklärt sich nicht damit einverstanden, daß dem Landschreibcr noch

Landammann beigegeben werde. 8 7. I». Auf die auch dieses Jahr wiederholte Beschwerde der cidgenöjlü ^
Kaufleute zu Lyon, wegen des durch die Itillets cke banquo ihnen verursachten Schadens wird beschlossen
verum an den König und den Ambassador durch Zürich ein Empfchluugsschrcibcn abgeheil zu lassen. ^
hat keine Instruction dafür, hinterbringt die Sache seinen gn. Herren und wird deren Gedanken Zürich "
theilcn. Zug ist für Zustimmung nicht instruiert und ersucht den Namen seines Ortes nicht unter daS Sch^
zu setzen. 8 8. I. Appenzell-Außerrhodcn wiederholt die voriges Jahr vorgebrachteKlage, daß die S'
St. Gallen seine Angehörigen mit neuen Zöllen, namentlich für transitierendcLeinwand, zu beschweren l

fahre, nachdem die laut vorjährigen Abschieds gehaltene gütliche Conferenz ohne Erfolg geblieben sei. Ä"l ^
tionsgemäß ersucht der Gesandte, man möchte die Stadt St. Gallen dahin zu bestimmen suchen, daß

weder von diesen Zöllen abstehe oder alles bis AuStrag der Sache in stallt guo belasse, und fügt noch ^
daß die Verhältnisse dieses Jahr in Außerrhodcnvon der Art gewesen seien, daß eS in Conformität deS ^
jährigen Abschieds seine Gründe und Gegcngründe den Orten mitzuthcilcnnicht im Stande gewesen fit-
Stadt St. Gallen Gesandtschaft hat nach dem Beschlüsse vom vorigen Jahre diesen Anzug hier nicht crwn ^
beschwert sich, daß, während voriges Jahr nur vom Transitzoll von Leinwand die Rede war, der AbjchicS
auf andere Transitzölledie Maßregel ausgedehnt habe; hofft, daß man St. Gallen beim Besitze dieses ^
den cS bis dahin ruhig besessen, belasse, und wünscht, daß entweder nach dem Laute des vorjährigen
verfahren oder die Sache jetzt untersucht werde, zu welchem Bchufe von Seite ihrer gn. Herren mehrere
anwesend seien. Es wird gut befunden, nach Inhalt 'des vorjährigen Abschieds die Sache durch gütlichc
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^tlung beizulegen; bleibt die Vermittlung erfolglos, so sollen beide Stände ihre Gründe und Gcgcngründe
Orten einsenden, damit künftiges Jahr dieses Geschäft beendigt werde. Der vorjährige Abschied ist dahin

^ ^stehen, daß nur der Lcinwandzoll aufgezeichnet und auch bis künftiges Jahr noch suspendiert, aber einst¬
ellen ferner aufgezeichnet werden soll; am Bezüge der Transit- und andern Zölle soll St. Gallen unge-

^"t bleiben, doch ohne daß das bis Austrag der Sache „einem Thcil in seinem Ansuchen etwas geben oder
Außcrrhodcnverwahrt sich mit einer Protestatio» gegen diese Auslegung des vorjährigen Ab-

8 9, Ii,. Der Gesandte Äußerrhodcns klagt, daß Juncrrhodcn noch immer auf der Confiscation der
ü lcinem Vater, LandammannWetter, erkauften Schuld beharre und sich auf sein allem Volker- und natürlichen
^)te zuwiderlaufendesGesetz berufe. Der Gesandte bringt diese Sache, welche dermalen noch als Particular-

erscheine, vor die Versammlung, weil daraus, wenn etwa Repressalieneintreten oder Jndemnisation ge-
ktt würde, leicht eine Standcösachc werden könnte. Nachdem nun der Gesandte von Jnnerrhodcn die Un-

^ Mftigkcit dieses Anzuges an diesem Orte hervorgehoben, jenes Gesetz als ein uraltes und vom Verkäufer
Schuld (Valentin Boppert) dem Käufer sicherlich nicht verheimlichtes jwaS Wetter in Abrede stclltl bezeichnet

^ ä»n voraus protestierthatte, wenn die Versammlung in dieser Sache etwas vornehmen sollte, so lassen
^ die Gesandten dahin vernehmen,daß cS ihnen lieb wäre, wenn eine gütliche Vermittlung einträte, widrigen-

6 sie instructionsgemäßdiese Sache als einen Privatstrcit von der Hand weisen würden. Zürich und Schaff-
sollen nochmals beide Theilc zu einer gütlichen Composition angemahnt haben. 8 kl). I. Aus den

iUg der bernerischen Gesandtschaft, daß viele Silberkrämer im Lande herumziehen und mindcrlöthiges Silber
Fünfen, daß deßwegen die im Abschied von 1688 enthaltene Verordnung neuerdings in Kraft gesetzt werden

k» wie denn ihre gn. Herren und Obern bereits ein Mandat gegen dieses Unwesen erlassen hätten, wird
kWosstn, Anzug zu hinterbringen, den Abschied von 1688 gegenwärtigemAbschied beizulegen und in
^ gemeinen Herrschaftenein Mandat publicicrcnzu lassen. § 11.

Die VIII. die obcrn freien Acmtcr regierenden Orte.

> Joseph Anton Tschudi von Glarns und Joseph Victor Schorns von Schwyz, beide Grcnadierhaupt-
iu spanischen Diensten unter dein Regiment von Nidcrist, die sich vor Oran itnd Ceuta besondersauS-

^'chnet, ersuchen die Gesandten um ein Empfehlungsschreibenan ihre königliche und katholischeMajestät von
vA,ie>, Ihrem Ansuchen wird willfahrt; Lnccrn willfahrt unter Ratisicattonsvorbchalt. 8 63.

Mau sehe auch im Abschnitte Hcrrschastsaugclcgcnheitcu:
Deutsche gemeine Vogtcicu überhaupt.

Art. 31. Justizsachm. Art. -12. Fremde Kriegsdienste.

^ LandgrasschastLhurgau.
^ Aintsrcchuungcu. Art. -Ivb. Judicalur: u. Compctcuzsachcn. Art. 480. Justizsachm.' 418 494

Laudammaiiu. „ 422. . „ „ „ 521. Leibeigenschaftund Fall.
' ia ' Huldigung. „ 438. » „ „ „ 829. LocaleS.

in» ^»rcheusachcu. 439. , „ „ 780. „
« ?>j> ^rrritorialvcrlctzung. „ 448. « . „ „ 775. „
„ ^ägerrecht. „ 473. Justizsachen. „ 778. „

Judicatur- u. Eompelcnzsachcu.
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Art. 4V. Amtsrechnung.

„ 92. Marchensachen.

„ 194. Hintersäßensachen.
„ 122. Polizeiliches.

Art. 11. Beeidigung von Beamten.

„ 17. ,, „ ,,

„ 38. Amtsrechnung. ,
„ 66. Landschreiber.

Art. 11. Beeidigung von Beamten.

„ 41. Amtsrechnung.
„ 71. Marchensachen.

„ 76. Annahme zu einem Amtsmann
des Amts Muri.

R h e i n t h a l.

Art. 131. Judicatur-u.Competenzconflicte.
„ 145- „ »

„ 226. Obrigkeitliche Lehen.
„ 246. Straßen und Brücken.

Grasschaft Sargans.

Art. 89. Huldigung.

„ 137. Judicatur-u.Competenzconflicte.
„ 192 Justizsachen.

„ 221. Obrigkeitliche Lehen.

Ob ere freie Aemter.

Art. 83. Abzug.
. 126. Justizsachen.
„ 127.

129.

„ 133.

Schirmorte des Stifts St. Gallen.

Art. 32. Beschwerden der Stadt Wyl.

Art. 289. Zolle und Weggelder.
„ 419. LocaleS.

„ 459. „

Art. 242. Rhein.
„ 299. Locales.
.. 313. „

„ 333. „

Art. 136. Justizsachen.
.. 133.

„ 151. Lehensachcn.
„ 154. „

„ 139. Kriegssachen.

3ZS.

Conferenzen der katholischen Orte während der geineineidgenösstschen Tagsatzung
im Juli 1733.

^Staatsarchiv Lucern.^

». Lucern zeigt an. daß von Seite des Bischofs von Basel durch Kammcrjunkcr lind Hofrath

Konrad von Ligerz ein Creditivschreibcn überreicht worden sei. Die Gesandten lassen ihm erklären, daß

reitwillig seien, ihn anzuhören, wenn er etwas mündlich vorzutragen habe. Der Abgeordnete verneint Letzte^'

bezieht sich auf ein bischöfliches Schreiben vom 25. Juni 1733 und erbietet sich, nöthigcnfalls ErläutcrU»^

dazu zu geben. Darauf wird die in jenem Schreiben des Bischofs enthaltene Ablehnung der angebotenen

Präsentanten und sein Verlangen nach thätlicher Hülfe besprochen. Da aber die Mehrzahl der GesandtsM

wegen des ziemlich späten Eintreffens des bischöflichen Schreibens nicht mit Instruction zur Einwilligung ^

sehen ist, wird dem Abgeordneten ein Antwortschreiben zugestellt, in welchem der Bischof des bundcsgcnöslW

besten Willens der katholischen Orte versichert wird. Schwyz und Solothurn erklären sich für thätliche H'

nach Anleitung des Bundes und cke mocko wneiicka auf Ratification zu projcctieryi instruiert. 8 1- ^

bringt die bedauerlichen Vorfälle im Stande Zug thcils in Betreff des vom König von Frankreich

deten Bündnisses, theilS in Betreff der Erulantcn zkir Sprache. Es frägt an, ob und was dem franzöfl!"

Ambassador auf sein eingesandtes Nvtifieationsschrcibcn vom 25. März zu antworten sei, in welchem derfl

erklärt hatte, daß der König in Betracht, daß die bisherigen Versuche, die Unruhen in Zug zu

^ erfolglos geblieben seien und die Landsgcmeinde vom 15. März die Sache aufs äußerste gebracht habe, ^
Stand Zug vom Bündnisse des Jahres 1715 und von den künstig zu errichtenden ausschließe und daß, .

dcßwcgen rcciprocicrlich behandelt werde, demselben nicht mehr mitgethcilt werden solle. Unter Vorbehalt der Aj

fication wird auf dieses Schreiben zu antworten beschlossen, daß diese Maßregel den katholischen Orte» ß

zu Herzen gehe, da der Bund von 1715, welcher der zu befürchtenden Unterdrückung der katholischem ^
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^Isenjchasr vorbeugen sollte, durch Zerstückelung des Bandes der Eintracht sehr geschwächt würde. Man

daß der.König seine hohe Protection und versprochene Hülföhand immerhin über den katholischen Ständen

galten zu lassen das Belieben haben werde, wie auch sie bei dem Bunde stets bleiben und die hohe königliche

«vogcnheit, als von welcher einzig die Wiederherstellung abhänge, zu verdienen suchen werden. — In Betreff

^ von den Erulantcn begehrten salvus vcmcknelu« wird, da Zürich den katholischen Orten geschrieben, daß

^ großes Bedenken trage, denselben zu ertheilcn und, da von den Erulantcn selbst nichts weiter cingckommcn

^r, beschlossen, auf der nächsten katholischen Zusammenkunft die Sache des Nähern zu bcrathcn. — Da es

^»cr bei der immer zunehmenden Verwirrung im Stande Zug sich zeigt, daß keine vernünftigen brüderlichen
"rstellungen mehr Eingang finden, und daß „so lange sie (die Zuger) als in einer Phrcncsis verharren, nichts

"^uteö dermalen ohne specialen Concurs der göttlichen Barmherzigkeit zu verhoffen, als wird man solches einer-

^ der himmlischen Providenz zu recommandiere», andrerseits aber dennoch nicht unterlassen, was sowohl

Schrift- ajg mündlich menschlicher Weise vorzukehren sein möchte." Luccrn soll zu diesem Zwecke ein Projcct

Wersen und dasselbe den übrigen Orten »ütthcilen. 8 2. Wegen der immer noch ausstehenden savoyischen

^Morien wird Lucern ersucht, nochmals an Savoyen ein Schreiben abgehen zu lassen. 8 5.

Man sehe auch im Abschnitte Hcrrschastsangelegcnheiten:

Landgrafschast Thurgan.

Art. 118. Innerer Ausschuß.

Grasschaft Sargans.

Art. 337. Locales.

»3«.

^uferenzen der evangelischen Städte nnd Orte während der gemeineidgenössischen Tagsatzung
im Juli 1733.

tDtaatöarckiv Ziiricti.?

Gesandte: Mühl Hausen und Biel find nicht vertreten.

. , Der Bet-, Büß- und Danktag wird auf den 10. September angesetzt. 8 t. I»» Steuern: 1) Den

Udeu Pfarrern zu Gröncnbach und HcrbiShofen je 100 st.; 2) dem Pfarrer und Schulmeister zu Christian-

^a»g fl.- Z) prr reformierten deutschen Gemeinde zu Mariakirch 2l)9 st.; 4) der reformierten französi-

^ Gemeinde daselbst Ml st.; 5) dem reformierten Pfarrer zu Ncu-Bärcnthal 200 st.; 6) den beiden rcfor-

^kte„ Predigern zu Fricdrichsthal und Karlsruhe je 100 st.; die 15 st., welche Schaffhauscn nicht bezahlen

^ - übernehmen die andern Städte; 7) den beiden reformierten Gemeinden Baireuth und Wilhelmsdorf je
; 8) den reformierten Gemeinden Speyer und Worms je 100 st.; 9) den immer noch nothdürftigen

Armierten Kirchen- und Schuldiencrn in der Ehurpsalz 300 Thlr.; 10) zu Unterhaltung drei ungarischer
> Üins piemoiltesischcr Studiosen 830 st.; 11) zu besserer Bestellung dcS Gymnasiums zu Lissa und Rcstau-

^"3 anderer Schulen in Groß-Polen 20l> st.; 12) dem reformierten Prediger zu Neureuth im Durlachi-

^ 100 st.; ig) reformierten Kirchen im Großherzogthum Lithaucn 0t)0 st.; wird uck i-okoronckum ge-

l-l) dem durch Brandschaden heimgesuchten reformierten Prediger zu Mariakirch 100 st. (IXörtische

^^rtifioa.); Basel hat bereits 'gesteuert. 15) Zur Erbauung eines lutherischen Waisenhauses zu Hild-



448 Juli 1733,

burghausen . nochmals 266 Thlr.; 16) der brandbeschädigten Stadt Wunsidcl im Baircuthischcn 466

560 si, (IXörtischc Rcpartition.); 17) der durch Ueberschwemmung beschädigten Stadt Wcrthcim 266 st'
Schaffhausen hat bereits gesteuert; 18) dem bedürftigen französischen Prediger Aubcrt zu Palmbach »"'
Mutschelbach aus Berns Empfehlung 56 st. 19) Den reformierten Predigern in den piemontesischcn
lern wird die Steuer auf 366 st, unter Ratificationsvorbehalt erhöht, damit sie diejenigen Koste»,
welchen sie verurthcilt worden sind, bezahlen können und nicht in Gefahr kommen, vertrieben zu wert»»

20) Den Wasserbeschädigtcn in dem Thale Lucerna 166 st, unter Ratificationsvorhchalt, — Zu 8, 12, 14 »"

Appenzell nichts beitragen, nichts Schaffhauscn zu 6, (Friedrichsthal) 7, 8, 12, 14; 11 nehmen Schafft?»»^
und Appenzell all rolvrentlum. § 2 bis 21. (Siehe S. 7.) V .Zürich seht nach Anleitung eines dem Absch»'^
beigelegten Memorials den traurigen Zustand dev^evangclischen Kirche in Ungarn auseinander, welche ihr^
Untergänge nahe sei. Uebcr hundert Kirchen sind den Evangelischen bereits genommen, die Jesuiten habe»

Translocation des reformierten Gymnasiums von Patak gen Cassow durchgesetzt, das jus orllinaulli lst ^
reformierten Superintendenten, Pfarrern und Nettesten genommen und dem papistischcn Clerus übergebe»,
Feier der römischen Festtage ist unter Androhung militärischer Erecution den Protestanten geboten und »"^
Aufsicht der Jesuiten gestellt worden, in jedem Comitat soll den Reformierten und den Lutheranern jede» '
eine Kirche gestattet werden, den ungarischen Studiosen ist untersagt worden, auf protestantische Acadcmiec»
Schulen zu reisen. Unter solchen Umständen wird beschlossen, kräftige Jntercessionalschreibcn im Rainen
evangelischen Stände sowohl an den Kaiser, als an die evangelischen Potenzen England, Schwede»,
ßen, die Gencralstaatcn der vereinigten Niederlande abzusenden und die Letztern zu ersuchen, ihre M»»^

am kaiserlichen Hofe zu instruieren, daß sie alles Mögliche anwenden, daß den Evangelischen in Ungar» ^
freie Rcligionsübung unbeunruhigt gelassen werde. § 22. «l. Bern eröffnet, daß eS für den Unterhat ^
Piemontcsen, welche, wie früher die Pragclancr, doch nicht aus ebendemselbenGrunde, vertrieben, im P»^,

Vaud bis dahin unterhalten worden, 41,660 LS. ausgegeben habe, und spricht die Hoffnung auf Boiiis»'»^
aus. Einmüthig wird Bern der Dank für sein liebevolles Benehmen ausgesprochen und die Billigkeit st»

Begehrens anerkannt. Die Mehrzahl der Gesandten ist der Ansicht, daß diese Summe aus den Collectge ^

remboursiert werden könnte, da ihre gn. Herren und Obern entschlossenseien, über das schon Geleistete hl»^
nichts weiter zur Unterhaltung jener Vertriebenen beizutragen, außer etwa einen Beitrag an das

wenn dieselben abreisen würden. Inzwischen möge man die Antwort Hollands abwarten. Sie nehme» ^
Angehörte all retoronllum. Bern warnt, die Steuern der 166,666 st. vor Ankunft der holländischen
anzugreifen. Appenzell ersucht, cS ihm nicht übel zu deuten, wenn cö nach Beschaffenheit seines Stands , ,

nichts mehr concurrieren könne, § 23. v. Die Gesandtschaft von Zürich stellt nochmals das freundkidgc»»6>^
Ansuchen an Glarus, ihm die Unterhaltungskosten für das GlaruS zugewiesene Contingcnt der Galerie»^
vergüten, widrigenfalls sie diese Ausgaben aus den andern evangelischen Ständen zu suchen instruiert sei. ^ ,

antwortet, wie im vorjährigen Abschiede; die übrigen Gesandten lassen es bei den früher gegebenen Erklär» ^
bewenden. Stadt St. Gallen stellt eine ähnliche Forderung an Appenzcll-Außerrhodcn; dieses Standes G^I»»
schaft ist aber ohne Justruction. 8 24.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsaugelegenheitcn:
Deutsche gemeine Vogteien überhaupt.

Art. 57. Acceß von evangelisch Glarus zu den Pfarrpsründcn.
Landgrasschast Thurgau und Rheinthal.

Art. 9. Ansprüche voll evangelischGlarus auf die Landammannstelle im Thurgau und die Landschreibereiim Rheins'
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Landgrafschaft Thurgau.

Art. 766. Locales'.

.i/«'

155.

Rheinthal.

Judicatur- u. Competenzconflicte. Art. 385. Localis. Art. 431. Localis.

Grafschaft Sargans.

Art. 361. 362. Localis.
.''.ItllMItMl?. 11 >i

3S7.

nik

1-' :i

<v

^ayrrechnung der die Grafschaft Baden und die untern freien Aemter regierenden Stände.
Baden, 30. Juli bis 14. August 1733.

Staatsarchiv Zürich.^

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzel; Salomon Hirzel. Bern. Isaak Steiger; Gottlieb von

'^bach. GlaruS. Johann Heinrich Martin.

Zürich und Glarus.

Glarus tvünscht den versprochenen Beitrag an den Bau der Zicgelbrücke von Zürich zu erhalten, widri-
^»falls

es genothigt sein würde, einen Zoll auf die transiticrcnden Waaren zu legen. Zürich nimmt es all

bringt aber seinerseits wiederum die Beschwerde über den zu Biltcn neulich geforderten Zoll und

övll^ ^thsherrn noch immer nicht zurückerstatteten Pserdezoll von Altorf vor. GlaruS erklärt, daß jener
'uchts anderes sei, als was früher mit Schwyz gemeinsam zu Wesen bezogen worden; die Forderung des

sei eine reine (Zivilsache. 8 23.

Mau sehe auch im Abschnitte Herrschaftsaugclegenheiteu:
,ckii

Grafschaft Sarganö.

Ätt.
b. Beeidigrmg von Beamten.

12. AnUSrcchnung.

167. Polizeiliches.

' 188. Judikatur- u. Competenzconflicte.
' 207.

Art. 339. Locales.

Grafschaft Baden und untere freie Aemter

Art. 23. Polizeiliche«.

Grafschaft Baden.

Art. 264. Fall und Abzug.

Art.

Ii- Beeidigung von Beamten.

2lmtsrechnnng.

, 309. Zoll und Geleit.

„ 355. Stifte und Klöster.

» 384. „ „ ,,

„ 339. Juden.

Untere freie A ein t e r.

Art. 81. Landschreiber.

„ 153. Justizsachen.

Art. 425. LocaleS.

. 411- ..

, 176. „
477.

, 496. Personelles.

Art. 192. LocaleS.

. IN- ..

Schirmorte des Stifts St. Gallen.

Art. 24. Landshanptmann.

57
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»58.

Jahrrechnung der die Vogteien Lauis und Mendris regierenden Stände.
Lauis, im August 1733.

^Staatsarchiv Basel.)

Gcsanvte: Zürich. Johann Kaspar Waser, Zunftmeister und des inner» Raths. Bern. Michael
denreich, Venner und des täglichen Raths. Lucern. Joseph Leodegar Valentin Meyer, Spcndherr und dt
innern Raths. Uri. Franz Martin von Roll, Statthalter. Schwyz. Franz Dominicus Betschart, AmtSlt'^
Halter. Unterwal den. Sebastian Remigius Kaiser, Ritter, Landammannund Landshauptmann. Zug. 2^""
Peter Staub, des Raths. Glaruö. Fridolin Streiff des Raths. Basel. Johann Wcrnher Fäsch, des Rat
Frciburg. Tobias Gottrau, des täglichen Raths. Solothurn. Ludwig Schwallcr, des täglichen RaU
Schaffhausen. Tobias Senn, Zunftmeister.

Man sehe im Abschnitte Hcrrschastsangelegenheiteu:

Vier ennctbirgische Vogteien überhaupt.

Art. 38. Ortstimmen. Art. 146. Kriegssachen.

LauiS.

Art. 263. Beamte. Art. 241. Abzug. Art. 314. Postwesen.
„ 216. Decretenbuch.

MendriS.

Art. 462. Marchensachcn.

»59.

Jahrrechnung der die Vogteien Luggarus und Mainthal regierenden Stände.
LuggaruS, im August 1733.

IStaatsarchiv Basel.)

Gesandte: Ebendieselben, welche zu Lauiö.
». Die Auslieferungder Bösewichte Tapparelli und Ruffino war laut der Erbvereinigung im Rm"

des Kaisers vom LegationssecretariusHermann verlangt worden und war auch erfolgt. Die Gesandten ^
feln daran, ob die Orte durch die Erbvercinigung und das mailändische Capitulat noch verbunvcn seien /
gleichen Delinquenten auszuliefern, und ob jene beiden Tractate auf alle kaiserlichen Länder können ausge^
werden. 8 9.

Man sehe auch im Abschnitte HcrrschastSangelcgenhciten:

Vi er ennetbirgis che Vogteien überhaupt. ^
Art. 32. Syndicat. Art. 92. Jndicatur- n. Competenzconsticte. Art. 118. Zinostlß n. Rückzahlu"9

. 66. Marchensachen. „ 167. Justizsachen. , 161. Kriegssachen.

LaüiS.

Art. 26b. Beamte.

Luggarns und Mainthal.

Art. 446. Justizsachen.
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Luggarus.
ck 137. Straßeinvcsen. Art. 537. Zollsachen. Art. 573. Localcs.

Ma int hat.
Art. 612. Justizsachen.

3<»v.

Jahrrechnung der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Riviera regierenden Stände.
Bclleiiz, 25. Arigust bis 14. September 1733.

lArchiv Nidwaldcn.r

Gesandte: Uri, Joseph Martin Brandt. Schwpz. Augustin Jndcrbitzin, des Raths. N idwaldcn.
Jakob Zeiger, des Raths.

Man sehe die Vogteien Bellenz, Bollenz und Riviera.
Art. 203 bis 212.

^echnungsconferenz der die Vogteien Schwarzenburg, Orbe mit Tscherliz, Grandson und
Murten regierenden Stände.

Murten, 23. Scptcmbcrbis 1. October 1733.

IStaatsarchiv Bcrn.Z

. Gesandte: Bern. Gottlieb von Dießbach, Seckclmeistcr welscher Lande; Samuel Morlot, Bcnncr, beide
^iglichcn Raths. Frei bürg. NiclauS Grisct von Forel, Seckclmeistcr, Gcncraleommissarius und des

Raths. Balthasar Müller, Stadtschrcibcr und des geheimen Raths; Franz Peter Vondcrwcid, Gcncral-
^"»isscwius und des gchcimeit Raths.

Da der Herr von Combremont gegen Jonas Viquerat nicht erscheint, läßt man es bei dem im Ab-
von 1731 Erkannten bewenden. 8 18. I». In Betreff der zwischen beiden Ständen streitigen JuriSdic-

^ iu Combremont kommt man über folgenden Modus vivendi überein, (welcher nachher von den Ständen

^Miert wurde.) Freiburg besitzt vier Territorien zu Combremont, vier verschiedene Lchenmembra, das erste
^ aller Souveränitätund Jurisdictionvon den Edcln von CourtillcS herrührend, das andre, ebendaher rührend,

Jurisdiction, aber ohne Souveränität, das dritte, von Chcnaur genannt, mit Jurisdiction ohne Souvc-

^^ut, vierte vom HauS StäfiS, bestehend bloS in Lehen und Bodenzinscn, ohne Jurisdictionnoch Sou-
Ju Betreff deö ersten meint Freiburg, daß cö sein besoildcrcS Gericht aus seinen Jmmcdiatunter-

^ ^u, wie bisher, besetzen möge, und daß alle Appellationen von dessen Urthcilcn nach Frciburg gezogen wcr-
kil In Betreff deö zweiten und dritten soll ein Amtmann von StäfiS befugt sein, ein besonderes Gc-
lcip seinen Twingsuntcrgcbcncn von Combremontzu besetzen; findet sich unter denselben nicht die hin-

gljchx ^ ^ ^chaltheiß auS den übrigen combrcmontischcn Angehörigen die nöthigc Zahl zur Er-
llu»g erkiesen und vom Herrn von Combremontabfordern. Dieses Gericht hat über daS zu urthcilcn, worauf

57"
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das Schloß Chenaur die Jurisdiction hat, und zwar so, daß die Appellationen vor den Landvogt zu Lucei^
und von da nach Bern, als den obersten Richter, kehren sollen. „Wo aber sich Gefälle zutrügen" in den»
zirke des ganzen Territoriums von Combrcmont, auf was für einer Gattung von freiburgischen Lchenschach"
und auch der Herren von Mctral eS immer sei, auf den gemeinen Straßen, Allmenden,Waldungen, auch
Betreff der Mühlen, Backöfen, der Mcsscllcrie,der fremden Personen u. dergl. Dingen, welche nicht gctlP^
werden können, hat Freiburg Souveränitätund Jurisdiction zum sechsten Thcil, und wenn ein gemeinsames ^
richt aus beidseitigen Untcrthancn gebildet wird, hat jeder Mitherr seine GcrichtSsäßcnnach seiner Quote Z"
erwählen (Freiburg 2 von 12 oder 1 von 6). Eine Appellation von einem solchen Gericht ist gleich nach
zu verweisen, von da aus an Freiburg zur Mitstimmung und Beisetzung auch seines Siegels. Stimmt As
bürg mit Bern nicht überein, so bleibt es dein» Ausspruch der mehren Stimmen sd. h. von Berns, und
bürg kann in solchem Falle sein Siegel nicht abschlagen. 8 2(1. r. Die GesandtschaftFreiburgS eröffnet,
ihre Obern die Zchntstrcitigkcit derer von Payerne aur EcrogneS nach Martini zur Hand nehmen werden, s '
«I. Freiburg ersucht Bern, ihm eine gewisse Quantität turinischcn SalzcS, welches ihm als Probe zugetzv"
werde, zu Morsee zollfrei passieren, sowie auch die leeren Fäßlein, welche in bcrucrischer Botmäßigkeit »cu
liefern versprochen worden, unbeschwertverabfolgen zu lassen. In die Zollbefreiung des SalzeS wird
Seite Berns nicht eingewilligt; die Gestattung der Ausfuhr der Fäßleiu will die bernerische Gesaudtsch^
Hause befürworten. 8 50. (Wurde später gestattet.s

Mansche auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

Schwarzenburg, Orbe mit Tscherliz, Grandson und Murten überhaupt.
Art. 36 bis 33.

Schwarzenburg.
Art. 106.

Orbe mit Tscherliz.
Art. 330 bis 347.

Grandson.
Art. 772 bis 730.

Murten.

Art. 953 bis 963.

3«2.

GemeineidgenössischeTagsatzung.
Baden, 13. bis 17. November 1733.

tSlaatsarchi» iiürich.I

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzcl, Burgermeister; Johann Konrad von Murall, Statthat
Bern. Isaak Steiger, Schultheiß; Johann Rudolf Sinucr, Alt-Seckelmcister und des Raths. Lucer».
Placidus Schumacher, Schultheiß; Franz UrsuS Balthasar, des Raths. Uri. Jost Anton Schmid, ^
ammann; Joseph Anton Püntiner von Braunbcrg, LandShauptmann und Alt-Landammann.SchwYZ^ ^
mand.) Obwalden. Johann Wolfgang von Flüe, Landammann und Landsfändrich.Nidwaldcn.
Melchior Remigius Lussi, Landammann.Zug. Joseph Anton Schumacher, Landammann; Johann Peter St^
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^Landvog». Glarus. Johann Heinrich Marlin, Landammain»; Joseph Ulrich TschUdi, Alt-Ländammann

^ ^andsstatthälter. Basel. Samuel Merian, Bürgermeister; Johann Rudolf Fäsch, des geheimen Raths,

^nburg. JöhaitN Heinrich Vonderweid, Schultheiß; Niclaus Joseph von Alt, deS Raths. Solothurn.

^ Joseph Besenval von Brunnstatt, Ritter, Seckelmeister; Franz Heinrick voll Stäfis zu MollondinS, ge-

^lener GubeMitor der Grafschaften Neuenbürg nnd Valcndys. Schaffhausc». Johann Felir Wcpfer,

"stftrmeister; Niclaus Wüscher, Statthalter. Appenz el l-Jn n crh o den. Johann Martin Gygcr, Ritter,

^>d^ni»iann. Außerrhodcn. Adrian Wetter, Landammann. Abt St. Gallen. Gallus Antonius

von Thurn, Hofmärschall; Joseph Anton Freiherr von Beroldingen, Landshosmcister. Stadt St.

^ ^Ue«. Christoph Höchrütiner, 1. U. I», Bürgermeister. Mühlhattsen. (Niemand.) Biel. Peter Wil-

ckiiett, Burgermeister.

Diese außerordentliche Tagsavung wird wegen des Krieges züsammcnberufen, der am Rheine und in Jta-

^ nahe an den Grenzen der Eidgenossenschaft ausgebrochen war und näittcntlich wegen des btsorglichen -Zu-

^ndes der Stadt Basel, lvcsche von ihrer gcgcinvärtigcn Lage dem Vororte in einem Schreiben vom 3. No-

^'nbcrKcnntniß gegeben hatte. ». Eidgenössische Begrüßung. 8 l I». Schwyz cntsckuldigt in einem Sckrei-

" lein Ausbleiben, versichert aber die Gesandten seiner Bereitwilligkeit, mit Leib und Gut zu leisten, was

< beschlossen worden, und die Erbvcrcinignng dem Kaiser gegenüber nnd den ewigen Frieden zu halten,

läßt eö dabei bewenden. 8 3. Bafels Gösandtc setzen, wie schon durck ein nochmaliges Schreiben

ft>. November gethan worden, die Lage der Dinge in ihrer Nachbarschaft auseinander und wiederholen in-

^^"ögcmäß das darin gestellte Begehren, eS möchten von gemeiner Eidgenossenschaft zu mehrerer Sicher.
" Repräsentanten und ein Zuzug von cklll Man» nach Basel gesandt werden. Bei diesem Aulasse setzen

^ löblichen und zugewandten Orte, welche an den Grenzen liegen, ihre mißliche Lage auseinander

empfehlen sich zu getreuem eidgenössischem Aufsehen. Die übrigen Gesandten sind wegen der späten An-

, des Schreibens mit keiner Instruction darüber versehen; die Bcrathung wird dahet- bis aus Ankunft der

'llkucüon verschoben. 8 3. «?. Bei der Besprechung der Mittel, wie in den gegenwärtigen Zeitkäufen Friede

lstuhe im Batcrlandc aufrecht zu erhalten sei, wird neben dem Segen Gottes als das wirksamste erachtet,

^'"nder in allen Treuen nach Anleitung der Bünde mit allem Vermögen beizustehen. Es erklären demnach
^/^sandten, daß sie nach Anweisung der Bünde einander mit Leib, Gut und Blut beispringen, rätben und

len wollen. 8 4. r. Ferner wird der Entschluß gefaßt, eine vollständige Neutralität gegen sämmtlichc kricgfüh-

. Mächte zu beobachten, keinem kriegenden Thcilc zu gestatten, auf eidgenössischem Territorium Posto zu

- ^ noch darüber Durchpaß zu nehmen, und wenn durch freundliches Ermahnen nichts ausgerichtet werden

^ Gewalt mit Gewalt abzutreiben. 8 5. f. Nach Vorgang früherer in ähnlichen Verhältnissen zu
"ndc gekommener Abschiede und aus das Ansuchen des kaiserlichen SccrctarinS Hermann (vom l3. November)

^schlössen, demselben zu antworte», daß, wie die Eidgenossenschaft überhaupt die Pflichten der Erbvcreini-

»»d^ »verde, sie nichts mehr wünsche, als die Nachbarschaft derselbe»» und namentlich die vier Waldstädtc
^ Fnckthal nach Anweisung früherer Verhandlungen in Sicherheit zu sehen; der Kaiser möge

hiii^ ^ Kcnntniß gesetzt werden. In eben diesem Schreiben spricht sich auch der kaiserliche Secrctarius da
. ""6, doß der Kaiser die Fortsetzung der schon vdr mehreren Jahren begonnenen Verhandlungen „zu Ver-

'ß»ng dor rcciprocicrlichcn Freundschaft »nid guter Verständnis" wünsche. Inzwischen möchte die Eidgenossen

lv„ ' ^ a»>ßcrt sich der Secretarius in einem andern Schreiben vom 15. November, bis der in Vorschlag ge-

"'e>»c Securitätstractat völlig geschlossen sei, auf die Sicherstellung der vier Waldstädtc, des Frickthals und
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auch der Städte Constanz und Bregenz, „als worauf alleinig deren Sicherheit beruhe," bedacht sein. Den
November hatte der französische Ambassador de Bonnac die Tagsatzung von der Kriegserklärung seines Köw^
an den Kaiser und von den Beweggründen dazu in Kenntniß gesetzt. Die Tagsatzung giebt ihm in Antwort ihn»
Entschluß zu erkennen, die strenge Neutralität aufrecht zu erhalten und aus die Sichcrstellung der Waldstädte
des Frickthals bedacht zu sein, und wünscht, daß der König in Beziehung darauf seinen Generalen
geben möchte. Der Ambassador versichert in scimr Antwort die Tagsatzung, daß der König die Neutralität
Eidgenossenschaft rcspectieren werde; die Securität der Waldstädte und des Frickthals betreffend, sagt er:
une »staue piaprement gui est etiangere ä I» nalien, et si eile est tiaitee »utreteis, vous save?
gue inni, avee guels mena^emeuts vatro pruckence »rckiuaire vous s en^age ä vous ^ eonckuire.« »
darüber dem König berichten. Dem kaiserlichen SccretariuS wird der Inhalt dieser Antwort mitgcthcilt,
Ambassador die Absicht der Tagsatzung, die Securität der Waldstädte und des Frickthals zu handhaben empse^'
gegen beide die Erwartung ausgesprochen, daß die Zufuhr der Lebensmittel nicht werde gestört werden. § 6. 6
Unterdessen hatten die meisten Gesandten Instructionen über das Begehren Basels erhalten. Dieses zieht

nach einem neuen ihm zugekommenen Befehl sein Ansuchen um Zuzug von 400 Mann zurück, weil die ^
mecn sich in die Winterquartiere begeben, trägt aber auf Abordnung zweier Repräsentanten oder KriegK»^
an, und daß jene früher begehrte Zuzugsmannschaft nöthigcnfalls zu jeder Stunde marschfertig sei. I» ^ ,,
Begehren willigen sämmtliche Orte ein; alle stimmen zur Aecrediticrung dieser Repräsentanten oder Kriegs

die Abschickungderselben aber überlassen die im „eidgenössischen Schirmwescn" nicht begriffene» Orte den ^
begriffenen, alles auf dein Fuße des Defensivnale von 1702. FreiburgS Gesandtschaft verlangt, daß dem *
schiede beigesetzt werde, daß, wenn die Reihe, einen Repräsentanten zu schicken, an ihr Ort komme, cs da

begrüßt werden soll, »peil es sich die Freiheit vorbehalte. Da bei dem letzten Anlasse (1713) Zürich allein c» ^
Repräsentanten nach Basel geschickt hat, kommt laut der darüber geinachten Vorkommnisse die Reihe an
und Luccrn. 8 7. I», Laut deö Defensivnale von 1702 sollen Hochwachten und Feuersignale erstellt ww
jedes Ort hat die nöthigcn Vorkehrungen dazu zu treffen. 8 8. j. Um für die Sicherheit der ennetbirgl!^

Vogteien zu sorgen, wird den Provisionalorten Zürich und Luccrn überlassen, den Landvögtcn daselbst den ^
fehl zugchen zu lassen, wohl achtsam auf alles zu sein, was da vorgehe, Bedenkliches bei Tag oder

Uri zu berichten. 8 9. I». Uri'ö Gesandtschaft ist besonders instruiert, den Anzug zu machen, daß für d» ^
beHaltung der Fruchtzufuhr Sorge getragen werde, und daß, wenn etwa eine Fruchtfperrc eintreten
der Eidgenossenschaft freier Kauf, Handel und Wandel aufrecht erhalten werde. Der Anzug wird in du>

schied genommen. 8 10. I. Auf die Eröffnung Zürichs, daß, seitdem die Armeen sich den eidgenössische» ^
zcn genähert haben, die Zahl der Ueberläufcr und Ausreißer sich vermehre und Schaarep derselben in
genossenschaft herum vagieren, kommt man überein, dieselben, so viel als möglich, an den Grenzorten

ten, die im Lande aufgegriffenen mittelst eines ihnen zuzustellenden Passes den nächsten Weg auö dem ^
zu „verschicken" unter Androhung scharfer Strafe, wenn sie den eidgenössischenBoden wieder betreten- 8

»» Auf Zürichs Anfrage erklären alle Orte außer Zug und beide Appenzell, daß sie zu dem Palhe»g0^^
für den jetzt regierenden Herzog Alexander von Württemberg das Ihrige beitragen werden. Jene

wollen ihren Entschluß dem Vororte einsenden. § 12. i». Der Mschof von Basel läßt durch den Kammcrb^

und Hofrath Johann Kvnrad von Ligcrz ein Schreiben übergeben, in welchem er seine bischöflichen Lanvc ^
treuen Aufsehen der Tagsatzung empfiehlt. In einem Antwortschreiben wird dem Bischof die ^crsichcrn^ö ^
geben, daß man sich bestmöglichst bemühen werde, „daß zu desto chendter Conscrvation unsers eigenen
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ianbcs auch die Nochbarschaft dessen Genoß sein möge". 8 <3. «. Zürich und Bern eröffnen, daß die Stadt

'»bau, wie sie auch schon früher in ähnliche!, Zeitläufen gethan habe, sich der Obsorge ihrer gn. Herren und

^rn empfohlen habe, ohne jedoch etwas Weiteres zu begehren. Da an der Conservation dieser Stadt de¬

utlich vu'l gelegen, und man ihr in frühern Zeiten nach Nothdurft tröstlich bcigcsprungcn sei, hätten sie ihre

^>cr fortdauernde nachbarliche Zuneigung auch hier eröffnen und diesen Anzug dem Abschied beisetzen

Un wollen. § 11.

Conferenz der katholischenOrte während der gemeineidgenössischenTagsahung
im Novcmbcr 1733.

Der fürstlich pruirtrutische Kammcrjunkcr und Hofrath von Ligcrz übcrgicbt dem Stande Lucern ein Cre-

^schreiben des Bischofs von Basel und ist instruiert vor der Sitzung eine Eröffnung zu machen. In die

Umg eingeladen, stellt er das Ansuchen, daß unter den gegenwärtigen Umständen die katholischen Orte zwei

Präsentanten, welche eö der Ordnung nach treffe, nach dem fürstlichen Hoflagcr absenden und die dem Bis-

^ zugehörige jenseits des Rheines gelegene, aus vier bis füuf Dörfern bestehende Herrschaft Schlicngcn

^ einer salva guarckia und einem Patent der in dem Bunde begriffenen Orte versehen möchten. Die Ge-

^ U sind darüber ohne Instruction, antworten aber, daß auf erstatteten Bericht ihre gn. Herren und Obern
^»sprechen nicht crmangeln werden.

dessen, was zwischen den nach Basel abgeordneten Kriegsräthen und dem Nathe der
XIII zu Basel verhandelt worden.

B asei, 8. December ,733 bis 13. Januar ,7341'

,Traal«archiv Luccr».,

Eidgenössische Kri'egsräthc. Bern. Johann Rudolf Thormann, des Raths. Lnccrn. Franz UrsuS Balt-

' des innern Raths.

h ^ December 1733. ». Basel beklagt sich, daß die beiden französischen SccrcüKe seinen Gesandten in

H -,in unverhofften und mit Drohungen begleiteten Ausdrücken" Vorwürfe gemacht hätten, daß man in

ichasi "der den König, dci, Ambassavor und dessen Officiantcn unanständige Reden führe, daß man den Mar-

^ von Berwick zu Straßburg nicht becomplimcntiert habe, wohl aber den Kommandanten Tillicr zu Frei-

Basel die ganze Eidgenossenschaft „in Harnisch zu bringen" getrachtet-habe; sie hätten noch die Dro-

beigefügt, Basel werde die Erecution dessen zu gewärtigen haben, waS 1703 nach dem mercyschcn Durch-

^ükben bereitet gewesen sei. Die Kriegsräthe, um ihren Rath angegangen, verlangen Durchsicht der

Sache vorhandenen Schriften. (Schreiben Basels an den Ambassador vvm 11. Nov., dessen Antwort

Nov., Bericht der Gesandten zu Baden.) ?». Basel fragt an, ob bei herannahendem Winter die ge-
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machteil militärischen Anstalten fortdauern sollen. Es waren nämlich 166 Alan» Landmiliz und etwa 26

goner in die Stadt gezogen und doppeltes Wachen veranstaltet worden. Der Beschluß wird ausgestellt, ^

Repräsentanten werden eingeladen, die Posten zu besichtigen. «?. Jadan, Tresorier in Hüningen, beschwer! tzlh

beim Rathc NamenS des Eommandeur de Givrv, daß ein kaiserlicher Major oder Oberst-Lieutenant bei ei»e"'

baslerischen Rathöfrcunde sich erkundigt habe, welchen Weg General Merey 1769 genommen habe. Naclff^

derselbe nicht habe entsprechen »vollen, habe jener Officier erklärt, an jemand anders sich wenden zu wollen. ^

Rath antwortet, daß er hoffe, daß keine von beiden Parteien etwas gegen die Neutralität thun werde, »vu>ll^

den Namen der Person zu wissen, welcher solche Eröffnungen gemacht worden seien; an den Sccrctarius

mann wird das Nöthigc geschrieben. — 16. Deccmb'cr. «l. Es wird ein Schreiben an den AmbassK^

dekretiert, in welchem derselbe angegangen wird,, bei dem Eommandeur ds Givy) und. bei den etwa lp^

an den Grenzen commandicrenden Generalen sich zu verwenden, daß sie das eidgenössische Gebiet verschob

ferner daß der Eommandeur von der Besetzung und Verschänzung desjenigen TheilS der in dem Rhcstf^

Hüningen liegenden Insel, welcher Basel zuständig sei, abstehen möchte. Zugleich wird auch in einen»

an den kaiserlichen LegationSsccretariuS mit Bcistimnning und Porwissen her Repräsentanten das Ansuchen gests

er möchte, wenn etwa das Vorhaben auftauchen sollte, über eidgenössisches Gebiet zu ziehen, durch seine Ofst^
dasselbe abzuwenden suchen und das um so mehr, damit das Geschäft, .die Sicherstellung der Waldstädlc und ^

FrickthalS, ans Ziel geführt werden könne. Dieses Schreiben soll zugleich Zürich zu Händen der übrigen^

mitgetheilt werden. «. Nachdem die beiden Repräsentanten die Posten bei Äugst, St. Jakob und an der Hülst'"

brücke besichtigt, erklären sie, die Posten seien zwar recht besetzt, die Zahl der Leute aber nicht hinlänglich,

gewaltigen Durchzug zu hindern. Fernere Bcrathungcn darüber werden ausgestellt. — 11. Dcccmb^

f. Nach Besichtigung der Posten zu beiden Seiten deS Rheins erklären die Repräsentanten, daß allcS u'"

angeordnet sei, aber nichts daran vermindert werden könne. Auf ihren Antrag wird bei Kleinhüningen bietst

der Grenzpfähle oder Sauvcgardc-Stangcn vermehrt. S. In Beziehung auf die Hochwachten, welche

bereits aufgestellt hat, wird der Grundsatz ausgesprochen, daß es unnöthig sei, sie im Baselbict aufzust^'

wenn dasselbe nicht aller Orten geschehe. Während die Repräsentanten erklären, daß ihre Orte die Herste

derselben noch nicht für nöthig erachten, daß sie jedoch'dazu alles in Bereitschaft gesetzt haben, legt Basel

Gewicht auf allgemeine Herstellung derselben und verspricht sich davon bei den kriegführenden Parteien e ^
größere Wirkung, als von einem Zuzug. Die weitere Berathung wird verschoben. I». Der Repräjcn

von Luccrn ist von seinen gn. Herren und Obern angewiesen, in Betreff der immer sich mehrenden Ausrep

zu begehren, daß selbige, wenn sie nach Basel kommen und weiter reisen »vollen, mit Pässen versehen

sollen. Bern läßt keine Ausreißer ohne Pässe durch. Basel sieht in dieser Maßregel etwas Bedenkliches,

den Ausreißern Gcwcljr und Montur ab, um sie deren Osfieicren wieder.zuzustellen, die Ausreißer selbst

es fort. Die frühern Verordnungen, namentlich diejenige von 1727, werden vorgenommen, die Berathung

schoben. — 21. Deccmber. I» Bei nuz» eingebrochenem Winter wird beschlossen, die 166 Mann Laub»'

auf 166 zu reducicrcn, welche mit der Stadtgarniso» an den Thoren Wache halten sollen, die Posten P ^

an der Hülftcnbrückc, zu St. Jakob und an der Wicsenbrücke bleiben besetzt, aber mit einer geringer» tw

daS doppelte Wachen der Bürger »vird abgestellt, die Dragoner werden sämmtlich entlassen, die Hockwn^ .

wcisl

vcn

aufgehoben, das dazu Nöthigc aber in der Nähe in Bereitschaft gehalten-, das Schiff beim Auslauf dcr^ ^
beibehalten und bewacht. Ii.. Der Ausreißer wegen wird im Hinblick auf den Aaraucr-Abschied von 172?

das von Basel den 9. August 1727 publicierte Mandat verordnet, daß denselben beim Betreten des eibjff'
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^che» BodcnS zu Stadt und Land Moittur und Gewehr abgenommen, sic selbst zu Liestal und zu Äugst mit

"Utezcdclu den nächsten Weg aus den Landstraßen aus dem Lande gewiesen werden sollen unter Androhung

vo» Bestrafung, wenn ein solcher auf einem andern Wege, als ihm der Routczcdel anweise, oder später, als

>>» der Termin zur Abreise festgesetzt sei, sich im Lande betreten lasse. I. ES wird die Frage aufgeworfen,

und in welchen Fällen die Wachtfeuer angezündet, und was bei angezündeten Wachtfeuern vorgenommen

^rdcn solle. Die Repräsentanten »vollen ihre Gedanken in einer später» Sitzung eröffnen und der ganzen

^bgmosscnschnft in Beziehung darauf einen Borschlag machen. — 28. und 31. Deceinber. in. Zur

'Herstellung der Stadt Basel und jeglichen GrenzorteS bei Anwesenheit kriegführender Armeen in der Nähe

^ Grenzen wird der Eidgenossenschaft im Hinblick auf die Abschiede von 17t)t und 1702 von den Rcpräscn-

und dem Rathe der XIII. folgender Borschlag gemacht, für welchen die Gesandten aus die nächste Tag-

(und diese wünscht Basel bald zusainmenberufen) instruiert »verde», möchten. 1) Nach Anleitung des

'schicds von 1701 soll dasjenige Ort, welchem kriegende Völker sich nähern und dessen Grund und Boden

Mden oder Eintrag verursache»,, dem coiumandicrendcn General das Erforderliche vorstellen und dazu einer

^Be» Eidgenossenschaft Namen gebrauchen, zu diesem Zwecke aber mit de», nölhigcn Patenten versehen »verde,,.

Stadt Basel oder jedes andere Ort, daö dessen bcnöthigt ist, soll daher von Zürich bei Annäherung fremder

'nce>, ein Generalpatcnt und später Spccialpatentc auf sein Ansuchen erhalten. 2) Ein Ort, daS von kricg-

^ „den Armee», Gefahr oder Ucbcrdrang befürchtet, soll befugt sein, eine allgemeine eidgenössische Tagsatzung

^ ^gehre»; zugleich wird für wünschciiSwerth erachtet, daß ein solches Ort sogleich zwei KricgSräthc oder

^bräst'ntantcn von denjenigen Orten erhalten könne, welche die Reihenfolge trifft. Diese Repräsentanten sollen

"Ut dem Orte, in welches sie gesandt sind, autorisiert sein, den zulängliche», Zuzug zu begehren und in,

aller Orte zu ha»,dein. 3) In Beziehung auf die Hochwachten wird vorgeschlagen: »venu die Stadt

Acl odcr ein anderes Grenzort bei Kriegsgefahr die Aufstellung der Hochwachtcn und der dazu nöthigcn Bcr-
""staltv

wngen für nöthig erachtet, so sollen dieselben befugt sein zu verlangen, daß auch die angrenzenden löd-

stj ^ zugcwandtcn Orte dieselben aufstellen und die nöthigcn Veranstaltungen treffen. 1) Geschieht ei»,

^^ichcr Angriff, so soll der angegriffene Ort ohne Anstand die Wachtfeuer anzünden und an die übrigen

^rch reitende und gehende Boten Bericht ertheilen. Von den nächsten Orten soll dann mit aller Mach,

dc» Hülfe geleistet »Verden, von den übrigen Orten mit dem ersten Auszug, bei weiterer Mahnung durch

»ist und dritten. Dasjenige Ort, welchem zugezogen wird, hat nach frühem Abschieden für Auf»,ahme
Versorgung der Mannschaft hinlänglich zu sorgen, so wie auch dafür, daß dieselbe nicht länger als

fiil Üirückgehaltcn »verde. 5) ES möge eine Erklärung gegeben »verde»,, ob man, wem, eine der srcmdcn krieg-
Armeen wirklich zuwider den gcthanen Vorstellungen über eidgenössisches Gebiet Durchzug nehmen

»ist selbst Posto fassen sollte, die Wachtfeuer anzünden, thätlichcn Widerstand mit allen Kräften leisten

^/üleg das veranstalten soll, waS bei einem feindlichen Angriff nöthig erachtet wird, oder ob die Eidgcnosscn-
für zu viel und zu voreilig erachte, und wie sich in letztem» Falle ein solches Grenzort zu verhalten. ...

' "1 Da wegen der Neutralität des ndgenössischc», Territoriums von den kaiserlichen und den französischen

liellu, üßstcr,, noch keine hinlängliche Sicherhcitscrklärung gegeben »vorbei, und die Verhandlungen wegen Sichcr-

^Ug der vier Waldstävtc und des FrickthalS „och zu keinen, Ziele geführt »vorbei, sind, so sollen dieselben
geführt und von beiden kriegführenden Thcilcn Versicherung gegeben werden, daß vo», ihnen das

Gebiet nicht »verde betreten werden. Ferner wird darauf angetragen, daß, wie 1688 und 1689

"h, die beiden kriegführenden Theile zur Unterhaltung einer sichern Neutralität die Kosten selbst beitragen,
53
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und eine hinlänglicheAnzahl eidgenössischer Völker zu diesem Zwecke besolden möchten. i>. Das Antwort
schreiben des kaiserlichen Secrctarius Hermann (vom 46. Decembcr) wird verlesen, in welchem er den Stand
Basel von der Grundlosigkeit der Gerüchte in Kenntnis; seht, als ob die kaiserliche Armee, wie einst unter
General Mcrcy, durch das eidgenössischeGebiet durchzuziehen beabsichtige. Von einer Beantwortung dcsscll"»
wird abstrahiert. — 11. Januar 1734. «». Nachdem die durch das Dcfcnsionale festgesetzten sechs Wochen, na'
welchen die Repräsentanten abzulösen sind, abgelaufen waren, wird noch beschlossen, die Frage, was ZU th>»'
sei, wenn französischer Seits auf der Insel im Rhein bei Höningen und wegen des daselbst stehenden Bai»»
steinS Anlaß zu Beschwerden gegeben würde oder die französische Armee gar auf baslerischem Territorium
fassen sollte, vor nächste Tagsatzung zu bringen und Zürich zu Händen der übrigen Orte davon in Ken»»»!'
zu setzen. 'Ferner soll an Zürich geschrieben werden, daß die Orte ihre Gesandten auf nächste Tagsatzung bast^
Instruction geben möchten, daß 2l)6 Mann bereit gehalten werden, welche im Falle der Roth auf Basels odck
eines andern Grenzortes Begehren sogleich aufbrechen könnten.

3«S.

GemeineidgenössischeTagsatzung.
Baden, 1. bis 10. Mlirz 1734.

^Staatsarchiv Zürich.I

Gesandte: Zürich. Heinrich Hirzcl, Bürgermeister; Johann Kvnrad von Muralt, Statthalter.
Johann Rudolf Sinner, Alt-Scckclmeister deutscher Lande und des Raths; Ludwig von Wattenwyl, Vci»»'
Scckelmcistcr welscher Lande und des Raths. Lucern. Johann Joseph Dürler, Schultheiß; Franz
Balthasar, des Raths. Uri. Jost Anton Schmid, Landammann; Joseph Anton Püntiner von Bra»»^'
Landshauptmann.Schwyz. Joseph Franz Reding von Biberegg, Landammann; Gilg Christoph Sau'
Ritter, Alt-Landammann. Obwaldcn. Johann Wolfgang von Flüe, Landammann. Nibwaldcn- 2»^
Melchior Remigius Lussi, Landammann.Zug. Joseph Anton Schumacher, Ammann; Johann Jakob A»
matt, Landvogt und des Raths; Leontius Anton Weber, Alt-Landvogt und des Raths. Glarus.
Heinrich Martin, Landammann; Joseph Ulrich Tschudi, Landsstatthalter. Basel. Samuel Mcrian,

meistcr; Johann Heinrich Beck, Dreierhcrr und deS Raths. Frciburg. Johann Heinrich Vondcr»'^
Schultheiß; Niclaus Joseph von Alt, des Raths. Solothurn. Peter Joseph von Bcsenval, Freiherr "
Brunnstatt, Ritter, Scckclmeistcr und des Raths. Schaffhausen. Johann Felir Wcpfcr, Bürgern"»^,
Niclaus Wäscher, Statthalter. Appenzell-Jnncrrhoden. Johann Jakob Gyger, Landammann. ^ ^
rhodcn. Adrian Wetter, Landammann. Abt St. Gallen. Joseph Anton Freiherr von Bcrolvingcn, L»»
Hofmeister; Fidel Anton Püntiner von Braunberg, Landvogt im Toggenburg. Stadt St. Gallen. Ehrst"
Hochrütincr, 1. 11.1)., Burgermeister.Biel. Johann Jakob Wildcrmett, Burgermeister. ^

Diese außerordentliche Tagsatzung wird in Folge der an den eidgenössischen Grenzen noch immer stallst» ^
den Kriegsgefahr zusammenberufen. ». Eidgenössische Begrüßung. 8 1. I». An dem Abschied vom
1733 wird festzuhalten beschlossen.Darauf werden die vom Stande Basel und den daselbst befindliche» ^
Präsentanten von Bern und Lucern den 31. December 1733 gemachten Vorschläge (datiert 4. Januar ^
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^chberathen. Bei Nr. 1 und 2 soll es lediger Dingen sein Bewenden haben; zugleich wird auch ein Patent

Emuliert, das einem solchen an den Grenzen befindlichen und der Gefahr ausgesetzten Orte ausgestellt werden

klri, Schwyz, llnterwalden, Zug, Glarus und Appcnzell-Jnnerrhodcn nehmen letzteres all eotoio»,!,»«,

'"'b jollen den Entschluß ihrer gn. Herren und Obern beförderlichst nach Zürich melden. Wegen der Hoch¬

achte» (Nr. 3) bleibt es lediglich beim Dcfcnsionale von 1702 in dem Sinne, daß die Hochwachtcn in er-

^ ttlichc,, Stand gesetzt und alles bis an die „Verwachung" in Bereitschaft gehalten werden soll. Auf künftige

^uiincnkunft hat die Gesandtschaft jedes OrteS ein Verzcichniß seiner Hochwachtcn mitzubringen. Wegen Nr. 5

^ t eö bei dem Abschied vom November 1733 und dem Dcfcnsionale von 1792; bei allen Vorfallcnhcitcn

^ !»ll mit klugcit Vorstellungen und aller Umsicht verfahren werden. Der Inhalt von Nr. 6 wird für „gut

vorträglich" angesehen; man will den Erfolg der wegen der Sccurität der vier Waldstädtc und des

mhals begonnenen Verhandlungen abwarten. 8 2. «.Basel hatte in einem Schreiben vom 20. Januar

„ das Ansuchen an die Orte gestellt, daß dieselben einen Zuzug von 200 Mann in Bereitschaft halten

^Üen. Die in dem Defcnsionale begriffenen Orte willfahren diesem Ansuchen mit Ausnahme von Frciburg,

^ At'ö dasselbe ml i-olm-onäum nimmt; Uri, Schwyz, Unterwaldcn, Zug, katholisch Glarus und Appcnzell-
lassen es beim Abschiede von 1702 und den nachgehenden bewenden und beziehen sich aus ihre

niedergelegten Erklärungen. Die fürstlich-sanctgallischen Gesandten willigen zur Abschickung dieses

Niges ebenfalls ein, doch nur in so weit es die Situation der fürstlich- sanctgallischen Lande zulasse. Schaff¬

en Grcnzort ebenfalls um Zusendung eines solchen Zuzugö an, wenn eö die Noth erheische;

>N,' ebenfalls willfahrt. Nachdem nun Basel bci diesem Anlasse auch die Marchstrcitigkcit in Beziehung

dfi Hüningen gegenüberliegende Insel aus einander gesetzt hat, wird gut befunden, diese

^ vine von keiner bedeutenden Wichtigkeit ruhen zu lassen. 8 3. «I. Auf die Anzeige Zürichs, daß

Unlängst 00m Kaiser in die Eidgenossenschaft gesandte Botschafter, Marchcse de Priö, sein vom Hofe neu

Creditiv zu überreichen und am folgenden Tage seine „Proposition" zu halten wünsche, wird be¬

st/. einem Minister ersten Ranges, gegenüber ebendasselbe Ccremonialc zu befolgen, welches dem

^^üchm Ambassador gegenüber beobachtet worden ist. Er wird demnach durch die Ncbcngcsandten der XIII

^ zugewandten Orte in die Sitzung abgeholt und erklärt in seiner Proposition, daß der Kaiser niemals
' der bisher aufrichtig gehegten „erbvercinten" Sorge für die Ruhe, Sicherheit und Wohlfahrt der Eidgcnosscn-

weichen werde, daß aber andrerseits die Stände bci den jetzigen Zeitumständen auch das Ihrige thun

Er erwartet hierüber von Seite der Tagsatzung Eröffnungen durch eine Deputation, mit welcher er

^ Micher zu verhandeln sich anheischig macht. Eö wird darauf eine auö zehn Gesandten bestehende Depu-

Hia" ">u dem Auftrage an ihn abgeschickt, von ihm eine unbedingte Erklärung in Beziehung auf die

^/^"vetung deö eidgenössischen Grund und Bodens zu begehren und ihn zugleich von der am 2-1. Februar
« ^Pösischm Ambassador wiederholten Versicherung, daß eö keineswegs dcS Königs Absicht sei, den cid-

^ wichen Grund und Boden zu berühren, in Kenntnis! zu setzen. Bci diesem Anlasse soll die Abordnung

^ ^ was (gx Grcnzortc der Botschafter in die Sccurität eingeschlossen wünsche, und nachdrücklichst darauf

^ ^ chcic Commercium und die freie Zufuhr des Getreides und der andern Victualicn für die Eid-

^/^Achafr und ihre Verbündeten, wie ehemals, illimiticrt und ohne Beschwerde laut der Erbvcrcinigung
^ücstcllt werden möchte, mit der Versicherung, daß die eingeführten Früchte nur in der Eidgenossenschaft

gel/^^ werden sollen. Der Botschafter hatte auch zwei Regimenter begehrt. Die Antwort auf dieses Bc-

wird ihm für die nächste Zukunft versprochen. Der kaiserliche Botschafter antwortet auf diese Begehren,

58*
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1) daß er dieselbe Erklärung hinsichtlich der Nichtbctretung deS eidgenössischen BodenS gebe, welche andrcrsci^

der sranzösischc Ambassador gegeben habe. 2) In die Sccurität wünsche er, wie 1728 schon besprochen wordc",

wenn nicht das Brcisgau, so doch die Strecke von Basel den Rhein hinunter eingeschlossen mit Inbegriff ^

obern Markgrasschaft Badcn-Durlacksischer Herrschaft Röteln bis an den Hcitcrsheimer-Bach, von da über

Schwarzwalv läirgs des Rheines hinauf eine Strecke von ungefähr drei Meilen ins Land hinein gegen dü

oberöstreichischcn Lande. 3) In Beziehung auf das freie Commercium bei den jetzigen Conjuneturen verspricht er

sich so zu erklären, daß die Eidgenossenschaft Ursache haben »verde, zufrieden zu sein. 4) Auf sein Begeht

zweier eidgenössischer Regimenter sehe er einer willfährigen Antwort entgegen. — Nachdem nun die Antwo

deS kaiserlichen Botschafters in Betreff des SccuritätsdistrietcS dem französischen Ambassador mitgetheilt »vord^

war und derselbe, weil dieser District allzuweit ausgedehnt werde, neue Befehle einholen zu müssen sich cr"

hatte, läßt sich der kaiserliche Botschafter vernehmen, daß er aus diese Mitthcilung keine nähere Erklärung

könne, gicbt aber die Versicherung, daß kaiserlicher Seits in diesen Gegenden kein Angriff geschehen wer^

Was das freie Commercium anbetreffe, so möchte eine Abordnung auö der Session mit dem Legationöjccrcl^

Hermann unterhandeln, wie die Sachen einzurichten wären. Die Gesandten von Basel, SchaffhaustN ^

Stadt St. Galleu, damit beaustragt, geben dem Lcgationösecrctär neun Punete in Betreff deö freien Commercium ^

ein, für welche sie befriedigende Bestimmungen erwarten; über die freie Zufuhr der Früchte sich einzulaücu-

haben sie keinen Auftrag, da man in der Erwartung stehe, daß dieselbe, wie früher, illimiticrt werde hergestellt-

wie auch, daß die Zins- und Zchntcnfrüchte, welche die Orte oder deren Angehörige auf Rcichsbodcn zu bezieh

haben, frei und ungehindert werden verabfolgt werden. Der kaiserliche Botschafter antwortet, daß er sich u'clst'

der verlangten Zufuhr auf den Inhalt des Schreibens vom 31. Januar beziehe, in welchem dasjenige bezemM

sei, waS der Kaiser hinsichtlich seiner Erblandc regulieren wolle; „und wie nun wohl den Oberämtern und

„auf den Posten stehenden Miliz die betreffenden Befehle werden zugegangen sein, so habe der Kaiser ststh^

„sich darüber durch den Baron von Landser mit dem schwäbischen Kreis vernehmen lassen," habe über

Betracht der Kriegszcitcn für nöthig befunden, die Aussuhr bloö auf die HauSnothdurft zu beschränken u

die Erlaubniß dazu an Pässe zu knüpfen, welche die Ambassadc auf obrigkeitliche Urkunden hin auSzustcl^

habe: Maßregeln, um zu verhüten, daß im Lande Theurung entstehe, die Verproviantierung der Trupps

schwcrt werde oder gar durch Particularen die Früchte den Feinden zugeführt werden. Die Angelegenheit der ^
gehinderten Ausfuhr der Zins- und Zehntenfrüchte müsse, weil sie den Rcichsbodcn betreffe, ebenfalls au

schwäbischen Kreis gelangen; diejenigen Zinsen und Zehnten aber, welche von östreichischem Boden bezog

werden, sollen jeder Zeit frei und ungehindert verabfolgt »Verden. Schließlich ersucht er um eine ErklärU'U

über die in die Sccurität einzuschließende östreichische Nachbarschaft. Mit diesem Bescheide nicht zufrieden,

derselbe weder mit einer frühern Erklärung des Botschafters, noch mit der Erbvcrcinigung übereinstimme, ^

dcrholt die Tagsatzung ihr Gesuch um freie Zufuhr der Früchte und andrer Viclualicn und weist daraus ^

daß eine abschlägige Antwort dem Capitulationsgcschäftc hinderlich sein könnte. Nachdem aber der Botschm^

erklärt hat, daß er keine andere Vollmacht habe, »vird ihm auf sein eigenes Anrathen ein schriftliches Me»u'^
zu Händen des Kaisers übergeben. Schließlich bemerkt der Botschafter, daß Baron von Landser wirklich

Untersuchung der das freie Commercium betreffenden Sache beschäftigt sei, und daß dessen Bericht,

angelangt sei, den Orten »verde mitgetheilt »Verden. 8 4. v. Es »vird ein Schreiben des französischcn ^

bassadors verlesen, in welchem derselbe den 24. Februar die schon den 16. November in» Namen des

gegebene Zusicherung, daß Frankreich das eidgenössische Territorium nicht verletzen werde, »niederholt und
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buchen stellt, ihm die Erklärung dcS kaiserlichen Botschafters in Betreff der in die Securität aufzunehmenden

^ Waldstädtc und deö FrickthalS mitzuthcilen. ?iachdem dieß geschehen und auf Basels Antrag in dem

Messen auch der freien Lcbenömittclzufuhr aus Frankreich gedacht worden war, sichert der Ambassador

Zufuhr zu, ist aber genöthigt, weil der kaiserliche Botschafter die Securität über die Waldstädte und das

^lckthat hinaus ausdehnen will, diese Sache an den König zu bringen (Schreiben vom 6. März). 8 5.
' Zug beschwert sich, daß in denjenigen Schreiben des Ambassadors, welche an sämmtlichc Gesandte in Baden

^l>in gerichtet worden, von demselben der Name des Standes Zug weggelassen worden sei,.und trägt darauf

'' dicsi gegen den Ambassador zu ahnden, zumal da cS nicht einem Minister einer fremden Macht zustehe,

ch dergleichen Weglassungen Anlaß zu einer Trennung deö Eorpu« llvlvolienm zu geben und Zug mit den

'M Ständen, welche nicht in dem Bunde mit Frankreich stehen, doch noch in dem ewigen Frieden stehe.

^ übrigen Gesandteil sind ohne Instruction. 8 6. K. Das Ansuchen des kaiserlichen Botschafters, eine Ca-

^'uation für zwei Regimenter einzugehen, kommt zur Behandlung. Nach mehrfachen Unterhandlungen mit

^ Votjchastcr vereinigen sich die Gesandten zu folgender Eapitulation unter Vorbehalt der Ratification von
/üe der gn. Herren und Obern. jFrciburg nimmt sie all iolmvnllum.j: 1) ES sollen zwei eidgenössische Re-

^lliitcr unter zwei Obersten und andern dazu gehörigen Officicrcn, in 24 Compagnicen abgctheilt, jede in

^üszeiten von 430, in FricdenSzcitcn von 90 Mann cffectiv und die prima plana darunter begriffen, also
üciannnt 3420 Mann in Kriegszeiten, 2460 in FricdenSzcitcn geworben, mit Ober- und Untergewchr, mit

^ - Loth schießenden Musketen, Patrontaschen, Bajonncten, mit grauen Röcken, großen Uebcrschlägcn, sau-
" Hüten versehen, alle durchgehcndS gleich montiert und bis Ende Aprils auf zu empfangendes Wcrbegeld

»»d " Kaiser zu bestimmenden Rendezvous gestellt werden. 2) Dieselben sollen zu den Diensten dcS Kaisers
^ der Dcfension der vordcröstreichischcn Erblande, welche der Kaiser wirklich dermalen in Besitz hat, sammt der

Konstanz „verlegt werden, die Compagnicen in Verlegung der Garnisonen außer deren nvthwendigcn

^forderlichen DetaschcmentS nicht mögen zcrthcilt werden." 3) Als Sold werden auf jeden Kopf monat¬
lich 5-

den

iahll

Reichsthalcr oder 7 fl. 30 kr. gute, gangbare, »„verrufene Rcichowährung festgesetzt, welche aller Orten in

^rbvorlandcn ohne Verlust debitiert werden kann. Ferner werden jeder Eompagnie, wenn sie 430 Mann

^ 19 Mann, und wenn sie in FriedcnSzeitcn auf 90 Mann rcduciert ist, 24 Mann Gratification gegeben,

ans^' ll'den RcgimcntSstab verabfolgt der Kaiser monatlich 500 Rcichöthalcr (750 fl.) guter Reichswährung,

^ welchem alles unterhalten werden muß, was von dem Stabe abhängt. 5) Dem Kaiser steht die Ernennung

" Obersten an bis zu den Hauptlcutcn inclusive zu; er ernennt sie auö den rcgimentsfähigen Bürgern und

^ ü'uten der löbl. und der zugewandten Orte, die Subalternen aber werden von den Hauptlcutcn ernannt und

^»dieren von ihnen, doch so, daß selbige dem jeweiligen kaiscrlichcn Minister und dem Oberst präsentiert werden,

^ ob eS taugliche Leute seien; sie werden dann sammt dem ganzen Regiment in Eid und Pflicht

"Men. Geht einer der obengenannten Hauptlcute mit Tod ab und wird ein andrer an seine Stelle er-

l,

der Schulden, welche der Verstorbene bei der Eompagnie hat, die Gebühr darüber zu erkennen.
^ ^'Ne

^ ebendemselben Orte sein, von welche», der Gestorbene gewesen ist. In einem solchen

^ fit cö der Obrigkeit dieses Ortes überlassen, dessen Erben wegen allerhand gehabten Spesen und Koste»,

^v!

"'cht

. ^ Mnn.itas.Uv -um Werben vorausgegeben und derselbe erst nach

^uß>7andewn Jah^ Der Kaiser oder dessen ^^iatsamt oder d°ssm S.ssordunert-
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jedoch müssen der Oberst und die Hauptleute bei solcher Musterung um ihren verdienten Sold zuvor bezahl

sein. 3) Der Kaiser wird die Verordnung ergehen lassen, daß beide Regimenter ehrlich und pünctlich von

nat zu Monat an dem Orte, wo sie in Garnison liegen oder im Felde stehen, ohne ferneres Entgelt» bezahl

werden; zwölf Monate sind für ein Jahr zu rechnen. 9) „Die Nccruten, der Oberst und die Haupts

in eigenen Kosten thun", und wenn eine oder mehrere Compagniccn durch einen besondern Fall, sei es d»r

den Feind oder durch eine Krankheit in ihrer Zahl herabgekvmmen sind, so soll dem Hauptmann zur Ergänzu»!!

derselben ein Termin von wenigstens einem Monat vergönnt sein. Sollte aber ein Ertraverlust erlitten >vcrdc>b

so wird der Kaiser im Verhältniß des Schadens „Reflexion machen", unterdessen aber der Hauptmann »oo»

von letzter Musterung vom Verlust des Volkes bezahlt werden, jedoch mit dem Vorbehalt, daß, wenn

den vorbeschricbcuen Fällen mehr nicht, denn zehn Mann ermangeln sollten, ihm an der Gratifikation nml

abgezogen wird; wenn aber mehr als zehn ermangeln sollten, der Abzug pro rata geschehen soll. 16) Die 2"^

samnit allem, waö davon abhangt, wird den Obersten und Hauptlcutcn nach Gebrauch der Nation ohne

trag überlassen; jedoch soll dieselbe in guter Ordnung und guter Kriegsdisciplin administriert werden. ^

Kaiser und dessen Generale wollen darob und daran sein, daß die Nation ehrlich und freundlich in allw^

und also zwischen ihnen lind den Hauptlcutcn eine gute und vertrauliche Verständnis! gehalten

12) Beide Regimenter sollen zur Defension der vorderöstreichischcn Lande, welche der Kaiser dermalen wir

besitzt, inglcichem der Stadt Konstanz von den kaiserlichen Generalen und Commandantcn sich commandü'^

lassen, doch daß die Compagniccn im Felde nicht zcrthcilt, und daß die eidgenösischen Regimenter samnit

Obersten und Hauptlcutcn nach ihrer Anciennctät, wie die kaiserlichen Regimenter, in allen Prärogaü-"

gehalten »Verden. 13) Der Dienst sott von der ersten Musterung an weniger nicht als sechs Jahre »o»"

nuicrt werden; sollten aber die Eidgenossen unter dieser Zeit und während des Dienstes in Krieg gcr^

und diese Völker vonnöthen haben, so mögen sie die Ihrigen hcimberufen. 14) Die Regimenter und Co«ä'^
nieen sind, waö die Garnisonen, Märsche, Dach und Fach und andere Nutzbarkeiten anbetrifft,

kaiserlichen Soldaten gleich zu halten. 15) Wenn bei gegenwärtiger Werbung ein Hauptmann 25 Man»

einander hat, kann er dieselben aus das bestimmte Rendezvous abschicken; der Sold soll dann seinen

nehmen, »vcnn dieselben von Hause aufbrechen, und fortdauern bis- sie wieder zu Hause angelangt sind-

Kraut und Loth sind ihnen ohne Entgeld aus den Magazinen zu verschaffen. 17) Da die kaiserlichen

menter in den vorderöstreichischcn Landen nach Aufhebung der Markcdcnterci sich, »vcnn sie in Garnison ^

gc»r, mit Wein, Fleisch und Salz bei den bürgerlichen Cantincn und Fleischbänken mit Abzug alles AuflclchvM

also wohlfeiler als die Bürger versehen, so soll ebendasselbe auch diesen beiden Regimentern gestattet sinn» ^
Felde aber und anderwärts, wo dieser Markedenterei halber keine Vorsehung geschehen, so soll selbige iffpo

sein und zwischen diesen beiden Regimentern unv den andern kaiserlichen Gleichförmigkeit beobachtet »w^

18) Von Zoll und Auflagen sind die eidgenössischen Truppen aller Orten gleich den kaiserlichen frei. ^ ^

gleichem werden die Kranken gleich den kaiserlichen an gebührenden Orten, doch auf ihre eigenen Kosten vcrpl ^

26) Auf den Märschen soll zu besserer Fortschaffung der Bagage und der Kranken für den nötlngen Vo»p^ '

wie bei den Kaiserlichen gesorgt »verde»». 21) Den Evangelischen ist ein anständiger Ort zu ihrer Rclijll^

Übung und ein ehrliches Bcgräbniß anzuweisen. 22) Wenn die Eidgenosse»» für ihre Völker das Cominisbrot ^
gehren, soll dasselbe ihnen in gewöhnlichen Rationen vom Wachtmeister an crtheilt werden, doch haben ^ "

Eingang des Jahres zu erklären und es alsdann das ganze Jahr hindurch zu nehmen. Zugleich wird der >n>

liche Botschafter das Ansuchen an den Kaiser gelangen lassen^ daß die Ration Brod den eidgenössischen Soldaten nu
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^"ßer gesetzt »verde, wie es vormals auch statt fand. 23) Der Kaiser behält sich vor, die Compaguieen dieser

kUnicnter durch 40 oder mehr Manu und jedes Regiment mit 4 bis 5 Compaguieen nach Gutbcfiuden zu

'^»lehren; er macht davon bloö Anzeige an die Stände; eine neue Ncgotiation findet darüber nicht statt, son-

cs wird nach gegenwärtiger Kapitulation dabei verfahren. 34) Sollte jemand von diesen beiden Regi¬

ster« im Feld oder bei einer Belagerung gefangen werden, so soll er gleich den kaiserlichen ausgetauscht und

^Zwniert wunden. s-4otuin Baden, 6. März 1734.) — Auf den Wunsch der Stände, daß nach erfolgter Ab-

'»nng der beiden Regimenter diejenigen Offieiere, welche Lust hätten, im Dienste zu bleiben, mit Beibehaltung

^ langes in andere Regimenter übertreten könnten, erklärt der Botschafter, daß er nichts versprechen könne,

"mn aber diejenigen, welche mit Distinctivn gedient hätten, berücksichtigen wcrdc. — Während der Ver-

^ lungen über die Capitulatiou stellt Basel den Anzug, man möchte cS nicht mehr, wie eS früher geschehen

^' ^'on den StabSoffieicrsstcllen ausschließen, und zweitens, man möchte den von den beiden Regimentern zu schwö-

' eu Eip durchgehen, um zu sehen, ob sich darin nichts Anstößiges befinde. Dagegen wird aber bemerkt, daß

^ der Kapitulation die Ernennung der Stabsofficierc dem Kaiser zustehe, und daß in der Eideövcrpflichtung
l das stehe, daß die Regimenter dein Kaiser treu dienen und von der Kapitulation nicht weichen wollen. —

oben angegebener Kapitulation läßt der kaiserliche Botschafter in einem Beibrief vom 9. April 4734 fol-

Hz/ ^güiistigungcn dem Stande Bern angedeihen: 4) In Beziehung auf den Bestand der Compagniccn er-
' der Botschafter, daß die drei Compaguieen des Standes Bern in Kriegözciten sowohl, als in FricdenSzcitcn

^ '"cht weniger als 130 Köpfe mit Inbegriff der prima plana zu stehen kommen sollen. 2) Wie der Stand

denjenigen Oberstlicutenant und Oberst-Wachtmeister oder Major, welcher vom Botschafter ernannt und

hst Patent versehen worden ist, das nöthige Volk werde anwerben lassen, so verspreche der Botschafter, daß

^^öwal und für künftige Zeiten, so lange die drei berncrischen Compaguieen in kaiserlichen Diensten blci-
k ^ud Hauptmannstellen vacant »Verden, die Ernennung zu denselben nach berncrischen Statuten dein Stand

allen» überlassen sein soll; ferner, daß die Subaltcrnofficierc dieser Compagmeen von ihren Hanptlcuten

»verde», und die Genehmigung allein vom Oberst einzuholen haben. 3) Im Falle einer Abdankung

^ M dst Offieiere wenigstens drei Monate vorher davon benachrichtigt »Verden. 8 7. I». Auf den Anzug, daß

^ bei den dermaligcn Umständen die ausstehenden Erbcinigungögeldcr sollicitiercn möchte, stimmen einige

^ a»dte dafür, dieses Ansuchen an den Botschafter zu stellen. Dieser antwortet, man möchte die Titel dafür pro-

^^e», und versichert, daß, sobald dieselben real und liquid erfunden würden, „darüber die erforderliche Re¬

st^" ^erdc gemacht werden." 8 8. >. Auf das Ansuchen des Bischofs von Basel, man möchte sein BiSthum

""d jenseits des Rheins in die Neutralität einschließen, wird in Betracht, daß dicß zum Vorthcilc der

^Wiosfiuschust ^ kaiserliche Botschafter durch eine Deputation »im Einwilligung dazu angegangen.

kin. ^"^lch an den französischen Ambassador gestellt. 8 9. Ii. Für die Besoldung der Subaltcrnofficicre wird

"mg entworfen, der Entwurf den Obern hinterbracht. 8 12. I. Der khurfürst von Sachsen zeigt in

Reiben seine Erhöhung ans den polnischen Thron unter dem Namen August III, an. Die Anzeige

^cnj. genommen, das Schreiben de», Abschied beigelegt. 8 13. »». Aus den Anzug, was mit

e»n

ll>ird »ei

»>ltl llßei, Vagabunde», anzufangen sei, welche, von einem Hauptmann engagiert, desertieren und anderswo sich

i^^ten lassen und so einen Hauptmann nach den, andern betrügen, wird gut befunden, keine eigentliche Vcrord-

^ ^ßwegcn zu machen, sondern jedem Orte zu überlassei», dergleichen Betrüger zu bestrafen/ 8 14.
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Die das Thurgau regierenden Orte und der Abt von St. Gallen,
i». Die fürstlich-sanctgallischc Gesandtschaft beschwert sich, daß der Landvogt des Thurgaus die Frucht

fuhr in die sanctgallischcn Lande gesperrt habe. Es wird gut befunden, daß der Landvogt seinen Bericht do
rüber Zürich zu Händen der übrigen Orte einsende; unterdessen soll „nichts abgeschlossen werden." s 18.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheitcn:

Deutsche gemeine Vogtcien überhaupt.

Art. 43. 44. Fremde Kriegsdienste.

Land grasschaft Thurgau.

Art. 203. Territorialverletznng.

Rh eint hat.

Art. 99. Territorialverletzung. Art. 233. Zdlle und Weggelder.

Vier ennetbirgischc Vogteien überhaupt.

Art. 148. Kricgssachen.

Lauis.

Art. 31d. Postwcsen.

Conferenzen der evangelischen Städte und Orte während der gemeineidgenössischen Tag'
satzung

im Marz und April 1734.

lDtaatSarchiv Zürich.»

Gesandte. Von Mühlhausen ist zugegen: Johann Heinrich Räber, Stadtschreiber. . ,
». Der Gesandte Mühlhausenö bittet um Rath und Hülfe in der Sache des Jeremias Lambert. ^ ^

waren nämlich bei ver Theilung seines väterlichen Erbcö die gemachten Schulden abgezogen worden; er

darauf mit Weib und Kind Mühlhausen, wurde katholisch und wußte den Amtmann von Landser zu best»» ^
daß er einen Arrest auf seiner Miterbcn Güter erlaubte, s Da der Amtmann den Arrest in jüngster Zeä ' ^
gehoben hat, wird Mühlhauscn gerathcn, einstweilen zuzuwarten, im Fall sich aber ferner etwas Widrig^
eigne, sich an den französischen Ambassador zu wenden. Geschieht dicß ohne Erfolg, so sind die evcMlll,
Orte geneigt, in ihrem Namen an denselben zu schreiben. 8 1. I». Auf das Ansuchen des Gesandten
Hausens, daß die evangelischen Orte bei den gegenwärtigen Conjuncturcn auf seine in einer gefährlich"' ^
sich befindende Stadt ein beständig treues Aufsehen haben mochten, wird geantwortet, daß die Orte auch
dasjenige erstatten »Verden, was Bünde und Verträge und auch die „Religionsgeincinsame" immer e»sK
8 2. e. Das Ansuchen der französischen Kolonie Waldors im Hesscn-Darmstädtischenwird auS
vieler bösen Konsequenzen abgewiesen. 8 3. «I. Alis die Anfrage Zürichs, ob das bei letzter
beliebte Recommendationsschreiben an den Kaiser zu Gunsten der bedrängten ungarischenKirche
»Verden solle, da sich durch Nachschlagen gezeigt habe, daß solches noch nie geschehen sei, ja daß es ^ ^
nur schädlich sein könnte, »vird beschlossen, dasselbe nicht abgehen zu lassen, zumal da diese AngclcgenlM
evangelischen Mächten empfohlen sei und diese durch ihre Minister beim kaiserliche»» Hofe zu Gunsten dieser
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""> ersprießlichstenwirken können. 8 4. <?. Dem schriftlich eingeschicktenAnsuchen Genfs, die Gesandten möch-
bei den jetzigen Bewachungenauch ans das freie CommcreiumGenfs mit Deutschland Rücksicht nehmen,

^ man so viel als möglich entgegenkommen. 8 5. t. Der Anzug Basels, daß gegen die durch mancherlei
"ckicularwcrbungen entstehenden Nachtheile Maßregeln möchten ergriffen werden, und ob nicht der Abschied

1k6l) cin bequemes Mittel dazu an die Hand gebe, wird uck i-otoimncluiii genommen. 8 6. K. Bern legt
^ ^cchnung Ausgaben vor, welche ihm die Unterhaltung der piemontesischcn und pragclanischen
Unebenen Glaubensgenossenverursacht habe, und spricht die zuversichtliche Hoffnung auS, daß es den übrigen

belieben werde, ihm das Rcstiercnde zu refundiercn und den mir diesem Geschäfte betrauten Aetuariuo
lei»? Mühe in gnädige Cvnsiderationzu ziehen. Zürich nimmt diese Rechnung „danknchmig" aus, wünscht

hol^ lämmtlichen Ständen über das ganze Geschäft ein Bericht möchte erstattet werden. Glarus wicder-
^ seine schon früher gegebene Erklärung, das eS diese Leute sammt dem Fond der Disposition beider
Ablade überlasse, macht sich aber anheischig, an cin Reisegeld noch zu eontribuicrcn.Basel bemerkt, daß es

5t><) lsis 6llv Personen mit Speise und Trank verschen und jeder 2 Gld. Reisegeld gegeben habe, und
die Hoffnung aus, daß man es in Berücksichtigung dieser Leistung mit mehr Auflagen und der Com-

»Nation der Rechnung verschonen werde. Schaffhausen erklärt, mehr alo dasjenige, was es schon bcigctra-
^tbc, „jcht beitragen zu wollen. Achnlich Mühlhausen und Biel. 8 8. I». Der Gesandte von Bern

Zürich Ausschluß über folgenden Borfall. Hunziker von Aarau hatte einen Taglöhncr als Boten
Ntte», Briefe nach Zürich abgeschickt,um gewisse Kinder abzuholen. Der Bote wurde in Zürich in Arrest

^ entlassen werden, bis Hnnzikr sich selbst stellte; dieser beschwerte sich dcßwegen bei seinen
^ und Obern. Zürichs Gesandtschaft ist nicht instruiert, will das Angehörte referieren. 8 11. In
^üehumg auf einen Antrag, daß man in der von der vordcröstrcichischcnRegierung gegebenen Titulatur eine
^Mnig ansprechen möchte, wird für besser erachtet, eS beim Alten bewenden zu lassen, da dieselbe alten

^ ^ sei und ein solches Berlangcn die vorderöstrcichische Regierung veranlassenkönnte, ihrerseits auch eine
Gerung zu fordern. 8 15.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSaugelegenhcitcn:

Deutsche gemeine Vogteieu überhaupt.
Art. 67. 68i 69. Acceß von evangelisch Glarus zu de» Pfarrpfründen.

^ Laudgrasschäft Thurgau und Nheiuthal.
1l. Ansprüche Von evangelisch GlaruS aiü die Landschreibereiim Nheiuthal und die Landannuaunstelle im Thurgau.

Grafschaft Sargaus.
Art. 340. LocalcS. Art. 363. LocalcS.

Grafschaft Baden.
Art. 313. KriegSsachcu.
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3«7.

Conferenz von Zürich und Bern.
Aarau, 12. April 1734.

lTtaatsarchiv Lurern.^

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzel, Bürgermeister;Johann Konrad von Muralt, Stätthalter-
Bern. Isaak Steiger, Schultheiß;Ludwig von Waltenwyl, Vcnncr, Alt-Scckelmeister welscher Lande und deö
Raths.

Diese Conferenz wurde durch die Ansprüche von evangelisch Glarus an den dritten Theil der laut des AN-
dens von Aarau den evangelischen Ständen überlassenen gemeinschaftlichen Beamtungen veranstaltet.

Man sehe das Verhandelte ini Abschnitte Hcrrschaftsangclcgenheitcn:

Deutsche gemeine Vogteien überhaupt.
Art. 7V. Acceß von evangelisch GlaruS zu den Pfarrpfründcn.

L and grafsch aft Thurgau und Rheinthal.
Art. 12. Ansprüche von evangelischGlarus auf die Landschreibereiim Rheinthal und die Landammannstelle im Thurgau-

3K8.

Conferenz von Uri, Schwyz und Nidwalden.
An der Treib, 16. April 1734.

lLandcsarchivSchwyz.I

Gesandte: Uri. Jost Anton Schmid, Landammann und Landsfändrich; Joseph Anton Püntincr
B raunber g, Alt-Landammannund Landshauptmann; Franz Martin Schmid, Landöscckelmeister. Schwyz- 2^'
Franz Reding von Bibercgg, Landammann, Zeughcrr und Alt-Landvogt; Gilg Christoph Schorns, Ritter,
Landammann. Nidwalden. Johann Melchior Remigius Lussi, Landammann; Ludwig Aloys Lussi, Pan"^
Herr und Landvogt.

». Uri erstattet Bericht, was wegen der Fruchtsperre von Seite Mailands gegen die cnnetbirgische" ^
gehörigen bis dahin geschehen sei. Es wird in Folge des von Zürich im Namen der Eidgenossenschaft an ^
König von Sardinien erlassenen Schreibens Abhülfe erwartet. Sollte die Antwort auf dasselbe ungünstig
fallen, so soll nach der Ansicht von Schwyz Lucern im Namen aller mit dem König verbündeten Orte cliic
plik erlassen. 8 Z. ?». Uri zeigt an, daß laut eines Berichtes des Brigadiers und Obersteil Beßler vom sp"
schen Hof durch eine Ordonnanz die Administrationder eidgenössischenJustiz den dort sich befindenden r >
meutern entzogen worden und daher die hochobrigkeitlichc Assistenz erforderlich sei. Unter Ratifieationövor
überlassen Schwyz und Nidwalden Uri, an die königliche katholische Majestät ein Vorstcllungsschreiben ab;"
den. 8 4.
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Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegcnheiten:

Vier ennetbirgische Vogteien überhaupt.

Art. 147. Kriegssachen.

Bellenj, Bollenz und Riviera.
Art. 222 bis 224.

Confereiiz von Bern und Genf.
Monden, 11, bis 1i>. Mai I7Z4.

bZtaatSarckiv Bcrn.Z

qp Bern. Johann Rudolf Tillier, des Raths; Johann Stürlcr, dcS Raths und Zcughcrr. Genf,
^kcus Konrad Tremblcy, Alt-Syndic und StaatSrath; Gabriel Grcnus, Alt-Syndic uitd StaatSrath.

^ Diese Confereiiz wird aus Anlaß eines die Erbschaft des Mofeö Tisfot bctreffcitdcn ProccsseS zusammcn-
^ Usen, »vclchcn der Auditor Fatio zu Genf, Bürger von ViviS, und Nasall und »Iiomme liege« der Herren von

wegen seiner Besitzung zu Bonvillars, mit den Erben des Herrn von Aruffenö, den Edeln von Vuil-
"'6 und Pampigni hatte. Fatio behauptete, daß die Tribunalicn von Genf die compctcntc Behörde für diese

^ scjx,, dem Vertailgcn FatioS einverstanden, weil Fatio, vcr Beklagte, zu Genf domicilicrt
^crn vindiciert sich die Conipctenz, tvcil der Contract vom 23. April 1693, um den cS sich handelte, in

LandlM in irinitt^r^na in.ii-N.'» b.'ik.ni Ür>'it.'»N>ni ninli soino ill^s.itl.'» Ü'I.'N lind
Glicht

die beiderseitigen Gesandten auf dieser Confcrenz diesen Vertrag zu interpretieren.Genf behauptet, daß
l- Ul der Behauptung Genfs eine Verletzung der Art. 6 und 7 des Vertrags von 1558. In Folge dessen
lachen tzi

n, ^ " , ' ' ' ' ^ ' >-> ' ' ^
7 desselben bloö auf die beiden Bailliages Tcrnier und Gaillard sich beziehe, welche damals Bern

^ - 1567 aber in Folge des TractatS von Lausanne an den Herzog von Savvycn abtrat. Ein Beweis für
^ ^dhtigkcit dieser Auffassung sei der Umstand, daß in dem Bündnisse von 1584 dieses Artikels nicht mehr
^)»t werde; ja der Vertrag von 1558 sei 1534 förmlich aufgehobenworden, und maßgebendsei nur noch

^ Allianz von 1584: pur laguollv il ölait cköeickö, guo 4,INS kons Ins onnlraols, pmir losgnvls on n'avait
^ aelinn personnnllo, In clnmanänur clnvoil aetinnnnr In ünkvnänur psr clnvant In jugn 4n son cko-

^ Sans tairo nucunn allenlinn NU linu (In enulranl. — Bern hingegen bestreitet, daß jener Artikel des
beiden BailliagcS sich beziehe, und führt dafür die Worte an: gu'on est con-

^ ^ üvz dgux cstns «1'nnn nomlimngnoisin, allianev et cnntvdnratinn t'oipntunlln, nguitabln, rnisonnabln
bicu^^^ 1"^ p"'"' sujvts. ES zeigt, daß schon im Vertrag von 1536 und früher die JuriS-
^ Valien in Betreff jener beiden BailliagcS geordnet worden seien. Ferner bestreitet es die Aufhebung des
selb 1558 durch den 1534 zwischen Zürich, Bern und Genf geschlossenenBund und erblickt in dcm-
vo/" cinc Fortsetzung des bestehenden Bürgerrechtes; denn dieser Bund setze namentlich in seinem Art. 9 dasselbe

ia es weist aus einzelnen Stelle» gcnfcrischcr Aktenstücke nach, daß Genf selber dasselbe auch spater
59*
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noch anerkannt habe. Bern insistiert demnach daraus, daß dieser Proccß von dem bcrncrischcn Richter e»b

schieden werde, wie denn Bern 1694 in dieser Sache schon,einmal gesprochen habe. Beiderseitige Gesaut

nehmen daö Angehörte ml lokoiomlum. Auf die Bitten der streitenden Parteien entscheiden die Gesandten d^

schwebenden Proccß durch eine prononeiation amialilo. I». Genf bringt einige Beschwerden gegen Bern

Betreff dcö PostwcscnS vor. «. In mehreren Particularaudicnzcn geben die Gesandten Genfs den bcriicrisäM

Kcnntniß von den Zwistigkeitcn in ihrer Stadt und bitten, deren Herren und Obern möchten ein wachst

Auge auf den Gang der Dinge daselbst haben.

Gcmeineldgeiwssische' Tagsatziuiq.

Baden, 12. bis 24. Mai 1734.

l Staatsarchiv Bern und Lucern. j

Gesandte: Zürich. Johann Heinrich Hirzcl, Bürgermeister; Johann Konrad von Muralt, Statth"^

Bern. Hieronymus von Erlach, Ritter, Schultheiß und General; Ludwig von Wattcnwyl, Vcnncr lmd

Seckclmeister welscher Lande. Lucern. Johann Joseph Durlcr, Schultheiß; Franz Ursus Balthasar dcS

U ri. Joseph Anton Püntiner von Braunberg, Landammann und Landshauptmann; Jost Anton Schmid,

Landammann. Schwyz. Joseph Franz Reding von Biberegg, Landammann und Zeugherr; Gilg Chn>^'

Schvrno, Alt-Landammann. Obwaldcn. Franz Anton Bücher, Landammann. Nidwaldcn. ^

Franz Bünti, Landammann. Zug. Joseph Anton Schumacher, Ammann; Joseph Anton Heinrich, Alt--"^
vogt. GlaruS. Joseph Ulrich Tsclnidi, Landammann; Johann Peter Zwicki, LandSftatthaltcr.

Samuel Merlau, Bürgermeister; Jakob Christoph Frey, dcS Raths. Frciburg. (Niemand.) Solothu^
Peter Joseph Baron von Bescnval von Brunnstatt, Ritter, Seckelmcistcr und dcS Raths; Franz Hcinriä) ^

StäfiS, Alt-Gubcrnator von Neuenburg und ValcndyS. Schaffhausen. Johann Fclir Wepfcr, Burgc^.
stcr; NielauS Wüscher, Statthalter. Appcnzcl l-Jnncrrhod cn. (Niemand.) Außerrhodcn.

Meyer, Statthalter. Abt St. Gallen. Joseph Anton, Freiherr von Bcrvldingcn, LandShofmcistcr.

St. Gallen. Christoph Hochrütincr, 1. U. I)., Bürgermeister. Biel. (Niemand.)

Diese Tagsatzung wird in Folge der fortdauernden Kriegszustände und der für die EidgenossenschK^ ^

deren Nachbarschaft »och nicht hinlänglich festgestellten Sceurität zusammcnberufcn.

Eidgenössische Begrüßung. 8 1. I». In Beziehung auf die Sicherheit der Eidgenossenschaft giebt

mit denjenigen Erklärungen des kaiserlichen und französischen Ministers zufrieden, welche dieselben im

1733 und im März 1734 gegeben haben, insofern diese Erklärungen von den allerhöchsten Behörden ratik^

werden und ihnen noch beigefügt wird: „daß weder von den kriegenden hohen Thcilcn, noch ihren

kein Pojto gefastet, noch ein Durchmarsch aus dem schweizerischen Grund und Boden genommen wcrde. ^

In Beziehung auf die Seeurität der Nachbarschaft hatte der französische Ambassador, Marquis de BonnK/ ^

31. März das Begehren an die Eidgenossenschaft gestellt, daß dieselbe diese Lande in eine Garantie nch»"
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-x>a aber die Einwilligung in ein solches Begehren für daS Vaterland gefährlich schien und schon srü-
so oft es gestellt worden, abgelehnt worden war, so wird eine Deputation von acht Mitgliedernan den

^zösischm Ainbassador abgeordnet,um ihm die Eröffnung zu machen, daß seinem Begehren hinsichtlich der
banste nicht cnsprochen werden könne. Sowie nun aber der kaiserliche Minister von dieser Abordnung Kunde
^ltcn hatte, läßt er durch seine» ScerctariuS dawider protestieren mit dem Bedeuten, daß man die erste Visitc
^cht französischen Ainbassador, sondern ihm schuldig sei. Belehrt, daß es sich bei dieser Abordnung um
schling einer angefangenen Ncgotiation handle, steht er von seinem Begehren ab. Den acht Abgeordneten

^ ^äßsatzungantwortet der Ainbassador, daß in die verlangte Ratification und die verlangten Zusätze ohne
Island werde eingewilligt werden, wenn die Bestimmung in Bezug auf die Alliierten rcciproeicrlich werde gc-

^kbt werden. Was aber die Garantie betreffe, so sei Frankreich nicht zu verargen, wenn es in Folge des
^chzuges des Generals Merey von 1700 eine realere Sicherheit verlange. „Frankreich begehre gar nichts, und

ez hicrinfalls eingehe, geschehe allein auö Freundschaft und Egard gegen löbl. Eidgenossenschaft, und
^ werde es ja billig sein, daß sie dagegen auch etwas prästierc. DaS Wort Garantie aber verstehe er
"^wt, daß der Schaden, so durch eine Violation erfolgen möchte, sollte ersetzt und abgetragen,wohl aber

tta solcher Thcil, cS betreffe Frankreich oder den Kaiser, als ein Feind erklärt, solcher verfolgt und
'^fallen werde. Uebrigcns möchte er wissen, wer solchen Sccuritäts-District begehre. Wenn er von

a kaiserlichen Herrn Botschafter verlangt werde, wiewohl er denselben ästimiere und honoriere, könnte
' Wlchc» Antrag nicht vernehmen; sollte er aber von der Eidgenossenschaft begehrt werden, da sie doch

M)t nöthig habe, scheine es eine Partialität; wann aber eine Egalität und Jmpartialität wolle
^ ^Acrt werden, so müßte ja Frankreich auch ein Aequivalcnt gczcigct werden." Diese Antwort des
^'Aladorö wird dem kaiserlichen Botschafter dnrch eben jene Deputation zur Kenntniß gebracht; zu-

^ s) Wird daS Ansuchen um Ratification jener Erklärungen vom November 1733 und März 1734 und um
,/^ßUng der Zusätze, sowie auch, daß die Lande des Bischofs von Basel in die Seeurität möchten cingc-

^n werden, dem Botschafter vorgetragen. Dieser läßt sich i» seiner Antwort also vernehmen.WaS den
^^ätsdistriet betreffe, so habe der Kaiser dabei kein Particularintcrcsse; in dem Umfange, in welchem er
i^^lagen worden, sei er nur im Interesse der Eidgenossenschaft vorgeschlagen worden ; halte sich dieselbe
^ .^drch rincn Seeuritätsdistrict von geringcremUmfang sicher, so könnte man denselben etwa, wie 1792,
.die wer Waldstädtc, das Friekthal, Constanz und Bregcnz reducicrcn. Für ein Acquivalent habe er keine
^ ^kion, erbiete sich aber auf Verlangen eine solche einzuholen. Was die Garantie betreffe, so sei diese eine

Wclchc die Eidgenossenschaft allein angehe. Die Lande des Bischofs von Basel in die Seeurität cinzu-
»z,dazu sei er geneigt und instruiert. Seien endlich früher die Erklärungen der Sicherheit des eidgc-

Territoriums ebenfalls von höchster Behörde ratifieicrt worden, so werde es auch jetzt geschehen. —
^ ^ ^lchc„ Uinständen wird gut befunden, für einmal von dem größer» Bezirke zu abstrahieren und dahin
ke>, ^aß dieser SceuritätSdistriet, wie 1703 und 1704, auf die vier Waldstädte, das Friekthal und auf
Ons./iwk entlang dem Rheine und Bodensee von Basel »ach Constanz und von da bis nach Bregen; und

^ ^»de des Bischofs von Basel dießseitS und jenseits des Rheines ausgedehnt werde und zwar so, daß
,,„p Bodensee nack ein Distriet Landes von einer Stunde in das Land hinein in „glcichfälligc"

gebracht werde, und daß weder gegen diesen Bezirk, noch aus demselben, noch in den oben genann-
irgend welche Feindseligkeiten verübt werden. In die von Frankreich verlangte Garantie wird

^zutreten beschlossen; man will es auf Treue und Glauben beider Mächte ankommen lassen. Diese Bc-
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schlösse werden dein französischen Ambassador durch ein Memorial zur Kenntniß gebracht. Dieser aber
sich dasselbe anzunehmen, va ihm für deir verlairgten Securitätsdistrict kciir Acquivalent geboten werde und
selbe neben den vier Waldstädten und dem Frickthalc noch Constanz und Bregcnz enthalte, deren man
keine Erwähnunggethan, so daß er jetzt für diesen neuen Vorschlag keine Instruction habe; eben so
sei er im Stande eine Proposition anzunehmen, „die nicht eine Egalität mit sich führe;" werbe ein Aec>niva>^
angeboten, so wolle er sogleich an seinen Hof berichten. Durch die Garantie sckllc nach seiner Absicht der ^
gcnofsenschaft niemals Schaden zuwachsen. — In Folge dieser Antwort wird beschlossen, eine Deputation '
den kaiserlichen Botschafterzu schicken, um von ihm zu vernehmen,zu waS für einem AuökunftSmittel er

diesen Umständen rathe, und ihm vorzuschlagen,als Acquivalent die vier BailliagcS des Sundgau in dll ^
curität auszunehmen.Der Botschafter spricht sein Befremden darüber auS, daß der französische Ambassador, wälch
bis dahin von ihm nur dafür ein Acquivalent verlangt wurde, daß der Securitätsdistrict ausgedehnt u'w
sollte, jetzt auf diesem Verlangen beharre, obgleich derselbe auf die Grenzen, welche er 1703 und 1704 P b
habe, zurückgeführt werde. Um jedoch die Sache zum Wohl der Eidgenossenschaft zu einem Ziele zu
schlage er vor „den mindern Bezirk zu reglieren und um den mchrcrn einen Traetat, worin Freiburg

„Brcisach inseriert und dagegen die vier BailliageS im Sundgau gesetzt aus Ratificationbeider h- Pob>^
zu formieren". Wenn er das reciprocicrlichc Versprechen von Seite deS französischen Ambassadors or>b'^
nehme er es über sich, daß gegen jene vier BailliageS bis zur Ankunft einer Antwort von seinem Holl ^
Feindseligkeiten stattfinden sollen. Schließlich erinnert er die Gesandten an die crbcinlichcn Pflichten und crß
sie, ihm jedenfalls bevor man aus einander gehe, die gefaßten Entschlüsse mitzuthcilcn,damit der Kaller ll ^
Maßregeln in diesen Gegenden treffen könne. Auf dieses hin wird wiederum eine Deputation an den .
fischen Ambassador mit dem Begehren geschickt, daß er, wenn ihm der größere Securitätsdistrict mit — . ^
der vier BailliagcS in die Sccurität nicht beliebig sei, wenigstens die vier Waldstädte und das Frickthoi^
Sicherheit genießen lassen möchte, wie früher, wofür aber niemals ein Acquivalent gegeben worden ffU ^
wenn auch dieses Begehren verworfen werde, so sollten die Deputierten darauf insistieren, daß, bis frisctll ^ ^
anlangen, in diesen Gegenden keine Feindseligkeiten stattfinden. DeS AmbassadorS Bescheid auf diese Will? ^
lautete, daß „er bis dahin noch nichts gesehen, so eine Egalität und Impartialität mit sich führe";
zur Securität der Waldstädte und des FrickthalS, noch viel weniger zu dein mehrern District „unangcstill'^
vier BailliagcS in dem Sundgau", obnc Ordre einzuholen, nicht einwilligen, auch nicht die Versicherung ß ^
könne, daß inzwischen keine Feindseligkeiten verübt werden würden, wofür aber bei der großen Entfernung ^
Armeen keine Besorgnis! vorhanden sei; stelle aber die Eidgenossenschaft ein Begehren an ihn, so

darüber an seinen Hof berichten. Diese Antwort war für die Tagsatzung im Hinblick ans daS Schreib^ ^
AmbassadorS vom 31. März eine unvcrmuthetc.ES wird daher beschlossen, auf folgenden Begehren, an
einstweilen am meisten gelegen war, zu insistieren, nämlich, daß auf der deutschen Seite deS Rheins daS Fru ^
nebst den vier Waldstädtcn und Constanz, auch ein District von einer Stunde in daS Land hinein lnö ^
der Stadt Constanz sammt deS BiSthums Basel Land und Leuten in Sicherheit gesetzt werden sollen-
soll noch der Wunsch ausgesprochen werden, es möchte die Sccurität auch auf den obern Thcil der
schaft Badcn-Durlach gegen einen „gleichgültigen" District im Sundgau und obern Elsaß ausgedehnt ms ^
Die Garantie wird wiederum abgelehnt. Auf diese Begehren antwortet der Ambassador, daß er bereit
Unterhandlungen wegen der Neutralität eines Landstriches an den beiden Ufern des Rheines in Unterha" ^
zu treten. Was aber die verlangte Garantie betreffe, so wäre es dem Ambassador sehr angenehm,
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^'chcn immer in dem Stand geblieben wären, daß man von denselben nie hätte reden müssen; die Garantie
ein so wichtiger Punct geworden, daß er nicht ganz davon absehen könne; sollte ihm aber die Eid-

^sscigchaft Auskunftsmittcl vorschlagen, gui priissonl supplver ü Ii, ckomanüo il'unv Garantie lvimollv.
'I a oi üre llo no so ckosiarlir, so sei er geneigt darauf einzugehen (Schreiben vom 18. Mai). Diese

Handlungen mit dem französischenAmbassador werden dem kaiserlichen Botschaftermitgcthcilt. Dieser spricht
^ xrum BereitwilligkeitauS, die Securität dcS FrickthalS, der vier Waldstädtc, der Stadt Constanz, eines
' sirichs längs des Rheines von einer Stunde in die Breite und dcS Bisthumö Basel anzuerkennen. Jene

^ Landstriche und das Aeguivalcnt der vier BailliagcS in die Securität aufzunehmen, dafür hat er keine
will sich aber dafür Instructioneinholen, so bald der Eidgenossenschaft viel daran gelegen sei. Da

^ ^"^'Ncits der kaiserliche Botschafterauf dem kleinem Seeuritätsdistrictc ohne Acquivalcnt, der französische
^ )lllador auf einem Acquivalcnt und der Garantie beharrt, so wird Letzterem die Antwort dcS kaiserlichen
^^tcrö durch eine Deputation mitgcthcilt, welche zugleich des AmbassadorsAnsichten wegen des Sceuri-

^cts sowohl, als wegen der Garantie vernehmen und auswirken soll, daß, bis derselbe neue Jnstruc-
erhalten habe, wenigstens die Waldstädtc und das Frickthal von Feindseligkeiten verschont bleiben möchten.

^ deputierten kehren mit dem Bescheide zurück, „die Sicherheit sei am besten zu erhalten, wenn man nur
Ich/ ^"^ell observiere und impartial sich aufführe;" zwischen dem kleinem und größern Districte könne er
^ ^ Unterschied machen und dieselben nicht separieren lassen; er ist der Ansicht, daß dieser District bis auf
sch Bsvgcn wurden könnte, in welchem Falle eben so viel Land dem Kaiser in die Neutralität zu setzen
Ich'/^ Ordrcs einzuholen, könne er nicht erklären, daß in den genannten Gegenden keine Feindselig¬
st^ ^st^lcn würden; für die Einschließung von Constanz habe er keine Instruction; wegen Einschließung
^ ^isthuM Basel habe er an seinen Hos geschrieben, sei aber noch ohne Antwort. Um nun die Vcrhand-

wo möglich abzukürzen,werden beiden Ministem je zwei Mcmorialicn <21. Mai) übergeben.

x»d ^ folgendes Begehren gestellt: man möchte das Frickthal nebst den vier Waldstädtcn
sts auch einen District von einer Stunde in daS Land hinein bis nach Constanz sammt
^ ^sth„ms Basel Land und Leuten dicßseits und jenseits des Rheins, wie auch auf der Reichöscite
^ °bere Markgrafschaft Baden-Durlach von Basel den Rhein hinab bis an den HeiterSheimcr - Bach,
y, ^ u, den Rhein fließt, aus der clsässischen Seite von Basel bis in die gleiche Gegend, von da bis
»i/ und von da »ach Pruntrut in eine vollkommene Sicherheit setzen, al>o daß in diesen Landen

^ kindliches noch Thätliches gegeneinander vorgenommen werde. Ferner möcbte mau, bis die Minister
^ ^"struetion versehen sein würden, diesen District einstweilen in sichern Stand setzen, daß zu Trost und

der Eidgenossenschaft von demselben aus reciprocicrlich nichts Feindseliges unternommenwerde. Im
Äcmorialc lehnt die Tagsatzung die Uebcrnahmc der Garantie ab und verßchcrt, daß, wenn jener
ratificicrt sei, Sicherheit genug vorhanden sein »verde, da auch cidgcnössiicherieitS alles Mögliche werde

^ ^)tet werden. Sollte auch von beiden hohen Mächten in deren Besoldung zu besserer Sicherheit in diesen
""f dem Fuße von 1688 und 1689 eidgenössisches Volk verlangt werden, „so ist man bcglaubt, daß

^>t/^ I' Eidgenossenschaftnicht entgegen sein werde". Der kaiserliche Botichafter spricht in seiner
^ sein Befremden darüber aus, daß der französische Ambassador immer von dem mercy'schc» Durchzug

^ ^e» Gebietsvcrletzungrede, während er dessen gar nicht gedenke, was zu Solothum und
des Marschalls de Crcqui und Choiseul begegnet sei. Da nun die Eidgenossenschaft großen Werth

den Kreis der Neutralität weiter, als in frühem Zeiten zu ziehen, so werde er über dieses Be-
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gehrcn bei Hofe um Instruction einkommen und wolle cö auf sich nehmen, bei der kaiserlichen Generalität >»u
den Commandanten auszuwirken, daß bis zur Ankunft der kaiserlichen Antwort von jenem bezeichneten Dii>^'
auö von den kaiserlichen Völkern nichts Feindliches unternommen Werve unter der Bedingung, daß der ft""
zösische Ambassador seinerseits dieselbe Zusage gebe. Ferner wünsche er, wie aus Seiten des Elsaffes
HeiterShcimerbach gegenüber der District bis nach Thann ausgedehnt »verde, daß aus der entgegengesetzten
der Distriet die gleiche Breite habe und fortan in einer Breite von drei Meilen ausgezeichnet werde. ^
Beziehung auf die Garantie versichert er, daß man auch ohne dieselbe Treue und Glaube» beobachten
Der französische Ambassador hingegen äußert, daß er aus die von der Tagsatzung vorgeschlagene der Sm>^

durchschneidende Linie nicht eingehe, sondern das ganze Sundgau, Belfert inbegriffen, in die Neutralität ^
genommen wissen wolle; in den vorgeschlagenen District, der da die obere MarkgrafschaslBaden vom
Heimerbach an und den übrigen bezeichneten Landstrich längs deö Rheines, aber nur bis und mit dem
Schaffhause», willigt er ein. Wegen der Lande des BiSthumS Basel muß er noch an seinen Hos
kann daher noch keine bestimmte Antwort geben, ebenso wenig als die Versicherung, daß einstweilen die best
ncten Disirietc vor den Armeen in Sicherheit gestellt sein werden. Die Tagsatzung theilt dem öftrer ^
Botschafter die Antwort deö AmbassadorS mit. Aus ihr Ansuchen, daß derselbe in den Einschluß deö

Sundgauö einwilligen möchte, wogegen man vom französischen Ambassador zu erlangen hoffe, daß der ^ ^
strich längs des Rheines aus mehr als eine Stunde in die Breite ausgedehnt und noch Conftanz in die ^ ^
rität eingeschlossen werde, antwortet Marchcse von Prw, daß er nicht weiter gehen könne, alö er sich
erklärt; wollten aber die Eidgenossen einen neuen Vorschlag,vorausgesetzt aber, daß darin Conftanz ^
Seeuritäl ausgenommen und allcö unpartial darin eingerichtet sei, ihm einhändigen,so wolle er
allerhöchste Behörde gelangen lassen. Die Deputierten der Tagsatzung stellen nun an den sranzösijche» ' ^
bassador das Begehren, daß er seine Einwilligung zur Einschließungvon Conftanz und zur Ausdehnung
Landstnches längs deö Rheines auf mehr als eine Stunde Breite geben möchte. Er lehnt Vic>eS

»wegen Mangel an Instructionab, spricht aber seine Bereitwilligkeitauö, einen Vorschlag, der imparu^^
halten sei, seinem Hofe einzusenden. Einen solchen behändigt nun die Tagsatzung beiden Minister».
sclben sollen folgende Landstriche in die Seeurität aufgenommen werden: das Frickthal nebst den vier ^
städlcn und Conftanz, ein Distriet von zwei Stunden von dem Rhein und dem eidgenössischen Gebiete l» ^
Land hinein bis Conftanz inclusive, daö BiSthum Basel, Land und Leute dicßscitö und jenseits deö
aus der RcichSscite die obere Markgrafschaft Badcn-Durlach von Basel den Rhein hinab bis an den ^
Heimerbach, wo er in dc^r Rhein fließt, aus der entgegengesetzten Seite, der ganze in den vier Baillimff- ^
stehende Sundgau. Zugleich wird nochmals daö Ansuchen beigefügt, bis zur Ankunft einer definitiven
von Seite der Höfe jenen Landstrichen Seeurität zu gewähren. Eine nachträglich von Seite deö
Botschafters vorgeschlagene Modification, darin bestehend, daß die Breite deö DisirictS vom HeiterShei»n
bis an den Schluchtensce und den Ursprung der Schlucht ausgedehnt werden möchte, wird vom franz»'ft ^
Ambassador verworfen. Beide Minister erklären, diesen Vorschlag an ihre Höfe überschicken zu
französische mit dem Beifügen, daß er Bclfort als eingeschlossen in den Sundgau annehme. Beide ,
stellen endlich auch noch eine Erklärung in Betreff der Sicherheit der eidgenössischen Lande in zwei glciehll'H,.^
Aetenstückcn aus, und setzen darin wechselseitig voraus, daß die Ratification derselben durch ihre
binnen cineö Monats erfolgen soll. 8 2. Die Erklärung lautet also:
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^ (Nance des Ministers) .... „crklährcnnnd versprechen in Kraft deS von Jhro kaiserlichen kvniglichcn katholischen
"Majestät (ckv s» Nsjvstö) aufhabende» Befehls unst Gewsilts, dast gftichwft unsere bishcro münd-und schriftlich gcthane
"VersprechungengeNNgfamzeigen allerhöchstgedacht Jhro Majestät in Bestdrzigung löbl. Eidgenossenschaftungckränkten Ruhe-
Landes auch Frey- und Sicherheit nicmalen Vorhabens sehest, sie aus ihrenl Grund nnd Boden weder durch Postenfasscn
„noch Durchzug, »veder durch sich noch durch dero Marten auf keinerlei Weis zu beunnchigenoder etwas so hiergegen
--Rrcichen mochte zu unternehmen , sondern viel ehcnder all dasjenige, was zu Befestigung gedachten Ruhestandes, Frey- und
»Sicherheit der» Landen nur immer gedeihlich ist, 'ans aufrichtig allrrgstädicsstrichsterdiingteiZundignng (ysr uns smvdre
"Slkvvlion kdstöralv) beizutragen, in der Zuversicht, man werde von Seiten löbl. Gidgenosscnschast die Vorsehung dabin thun,
»aus daß der von Herr» Aarqujs stv Loniino, sraiizösischem Bolschastsrcn (pur Us. lv Asrguis cke kriS, ^oidssssckvur sie
"iLmperour) diesfalls herausgegebenen DeclaratioiiNicht zuwidcrgehandlet imd däßclbige von seinem Konig (par l'Lmpereur)
"vatisicirt werde, auch löbl. CantonS solche Ratificationinnerhalbeiner Monatsfrist zu Hauden bekommen/auf welche Zeit
„Wir auch die von Jhro kaiserlichen und köstjglichen katholischen.Majestät (stu Iloi) und vielleicht noch ehcnder auszuliesern
"versprcch^l.Zu Bekräftigungdessen haben unsre eigne Handuntcrschrist und angeborenes Jnsicgel haruirlergestelltund vom
"^egationssecrctario contrasigniert. Geben, Baden im Ergäustr deu 2b. Mai 17Ä.

l, 8. folgen ijicSiutdrschristen.

^ Nachdem im Lauft obiger Verhandlungen der französische Ambassador sich hatte vernehmen lassen, die
lieiiosftnschaft mochte mit eben demselben Eifer, mit welchem sie die Securität ihrer Nachbarschaft zu erlangen

an der Herstellung ihrer inner» Eintracht arbeiten, wird diese Acußcrung auch vor der Session zur Sprache
Zürich ist der Ansicht, das in der Eidgenossenschaft dermalen Einigkeit und gutes Vertrauen Herrschen

, ">» Festigkeit noch mehr gewinne» werden, wenn Bunde, Verträge und Friedens schlüsft aufrichtig gö-
^rdlnt. Bei diesem Anlaß stellen die katholischen Orte „ihrerseits sehnliches thcilS zu Vereinigung der

^ wn'ithcr nothwcndigcS Verlangenund Anliegen und begehren, daß es dein Abschiede einverleibt werde,"
'S tt» -

bricht sich in Beziehung aus die dermalige Einigkeit in der Eidgenossenschaft ähnlich, wie Zürich auS;
aber die bei dieser Gelegenheit vom Ambassador berührte Allianz anbetreffe, so hält eS Zeit und Ort nicht

Abgemessen, um davon zu reden. Sei Frankreich ctwaö daran gelegen, so möge cS an die betreffenden

b>c>s
dir

^ " e z» wenden sich belieben lassen. Schließlich protestiert es dagegen, daß dieses DiSeurses halber eiwaS
^»dt^ aufgenommen »verde, 8 3, «I.> Feeiburg erklärt in einem Schreiben, daß es keinen Ge
^ an die Tagsatzung schicken werde, bezieht sich auf seine aus letzter außerordentlichenTagsätzung wegen

ist» ^"ralität gegebene Erklärung und ist geneigt, die vier Waldstädtc und daö Frickthal ohne weitere Erten-
^ ui hjx Securität aufzunehmen, stimmt auch zu de» von den übrigen Orten zu treffenden Maßregeln, 8 3.
^Da ftjf hxs letzten Confcrenz trotz der erfolgten Zusagen die freie Zufuhr der Früchte und das freie Coin-

^vn Seite dcS Reichs noch nicht wieder hergestellt ist und die Schwaben noch immer verhindert wer-
^die Schweiz zu fahren, wird eine Deputation an den kaiserlichen Botschafterwegen schleuniger Remcdur
.Ordnet. Sic kehrt mit der Antwort zurück, daß dicscö Geschäft noch immer ein Gegenstand der Ncgoliation

ein erfolgendes Eonclusum sogleich an Zürich »verde berichtet »verde»; indessen werde niemand der Paß
be»i Werden. § 5. 1. Auf die Beschwerde Basels, daß noch immer die freie. Zufuhr der Früchte aus

uiid Efchg gesperrt sei, wird der Ambassador durch eine Deputation um die Wiederherstellung
^>s»lll" ""lst'gaiigcnz zugleich bezieht man sich dabei auf ebendasselbe schon den 9. März l73-i gestellte

auf die den 6, März 1734 vom Ambassador gegebene Erklärung, daß von S.eitc Frankreichs
dx» der Zufuhr der Victualien weder jetzt, noch in Zukunft Hindernisse werden in den Weg gelegt wcr-

Ambassador gicbt alle guten Vertröstungen und verspricht seine Officicn anzuwcnben. 8 6, x. Der

ür Passus findet sich im Lucecucc -i^cmplarc, im Zürcherund Verlier hingezen nicht.
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Bischof von Basel dankt durch ein vom ArchidiaeonuS Franz Konrad von und zu Hagenbach und Franz

Roggenbach, Rath und Landvogt zu Zwingen, übcrbrachtcs Schreiben für den auf beiden letzten Tagsatz»»^"
gezeigten nachbarlichen und freundeidgenössischen Willen seinem Bisthume gegenüber. In dem darauf al'g^
gcbenen Antwortschreiben wird dem Bischöfe angezeigt, daß die Tagsatznng wirklich darauf Hinarbeitc, daß
Lande in die Sccurität eingeschlossen werden. 8 7. I». Daö auf letzter Tagsatzung für die an den Grenzt
liegenden Orte projektierte Patent wird ratificicrt mit dem Beifügen, daß dasselbe zu keinem andern Z»'^'
als zu welchem es gemacht worden sei, gebraucht werden dürfe, und daß jedes Ort, wenn etwas begegne, dasst^
sofort an den Vorort zu berichten habe. Zugleich wird angezeigt, was auf die gethaucn Vorstellungen erfolgt sie
8 8. I. In Beziehung auf daö jüngst von Basel gestellte Begehren, daß man die Hochwachtcn bestellen und ^
Mann stündlich zum Abmarsch bereit halten möchte, wird erklärt, daß dieß geschehen sei. Die in dem Defensiv
nicht begriffenen Orte bleiben bei ihren in den letzten Abschieden enthaltenen Erklärungen. Ein Ort soll G
dem andern das Verzeichniß seiner Hochwachten mitthcilcn. (Einige Orte legen schon jetzt ihr Verzeichnis^ v" ,
§9. It. Da die Ratification der neulich mit dem kaiserlichen Botschafter geschlossenen Capitulation für »'

Regimenter noch nicht crtradiert worden ist, wird beschlossen, durch eine Deputation dieselbe vom kaiser»^
Botschafter zu verlangen. Dieser verspricht dieselbe zu verschaffen. 8 19- I. Die abschlägige Antwort ^
Königs Karl Emanucl von Sardinien (vom 24. April) auf das früher (7. April) an ihn gestellte Verlange»,
cnnctbirgischen Vogteicn die Erlaubniß zum Fruchtkaufc im Mailändischcn wieder zu geben, wird verlesen-
König entschuldigt diese Maßregeln mit dem im Mailändischen herrschenden Mangel, welcher ihm gcgc» b
Untcrthanen höhere Pflichten auferlege, als die Kapitulationen von 1552 und 1634, deren Dauer auf ^
bestimmte Zeit beschränkt worden sei. Die Tagsatzung sieht sich veranlaßt, gestützt auf jene Capitulat»'»^
welche bestimmen, wie viel Getreide zur Zeit des Mangels aus dem Mailändischcn an die cnnctbirgischen ^
teicn verabfolgt werden sott, nochmals um dessen Verabfolgung dringend zu ersuchen oder, wenn der Nothn
im Mailändischcn gar groß sei, wenigstens eines Thcilcs desselben. 8 11. »» Alle Gesandten stimmen d»>
daß ein GratulationSschreibcn an den jüngst angelangten englischen Residenten, Grafen von Marsay, el

werde. 8 12. i». Die eidgenössischen Kauflcutc spreche,? dringend die Vermittlung der Tagsatzung ö ^
die auch über sie verhängte Maßregel an, in Folge deren sie, wie die übrigen Untcrthanen Frankreichs,^
Zehnten von ihrem ganzen Vermögen bezahlen sollen. Die Sache wird auf nächste Johannitagsatzuuß

schoben. 8 13. «». Das vom Markgrafen von Badcn-Durlach schon vor einiger Zeit cingckommcnc Sch^ ^
in welchem er um Einschließung cincö ThcilcS seiner oben? Markgrafschast in die Sccurität nachdrücklich ^

sucht, wird zu beantworten beschlossen.8 14. y». Den 24. Mai sendet der kaiserliche Botschafter ein Schl^^
in welchem er eine einfache Erklärung verlangt, wie die Tagsatzung das treue Aufsehe?? gegen die in dcr ^
Vereinigung begriffenen Lande, wenigstens gegen die vier Waldstädtc und das Frickthal verstehe. Dc>»

schafter wird durch eine Deputation eröffnet, daß man cö lediglich bei den Abschiede??von 1726 und ^
bewenden lasff. Der Botschafter antwortet, daß er darüber seine Relation an de?? Kaiser machen werde-

«z. Auf Basels Anfrage, ob man cö nicht nöthig erachte, in gegenwärtigen Verhältnissen die Rcpräsc»^

oder die 2l)<) Mann Zuzüger nach Basel abzusenden, wofür es sich zu aller crsinnlichcn Erkenntlichkeit ' ^
»villig zeige, wird geantwortet, daß man einstweilen den Erfolg der Ncgotiationcn abwarten »volle.

i». Auf Berns Anfrage, ob von Seiten Deutschlands wirklich den Grenzorten der Eidgenossenschaft Attests ^
abgefordert werden, daß die in diese Orte eingeführten Waarcn dort consumicrt und nicht »vcitcr versäht ^
in die Eidgenossenschaft diötribuiert werden, antworten die Gesandten Basels und SchaffhausenS, daß
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M anfangs dergleichen verlangt worden seien, daß aber in Folge eingelegter Remonstrationen die Sache
verblieben sei. Z 19.

Man sehe auch im Abschnitte HevrschastSangelegenheiten:

Landgrasschast Thnrgau.
Art. 233. Polizeiliches.

Rheintha^' '
Art. 100. Territorialverletzung. >- -

' > V ' »717 tl ,7.Dp Ullllisil /,lIII77Iiiä I 1 7 .Ipi'iz/Ip illoel-' > ! ,n

Konferenzen von Zürich, Bern und evangelisch Glarus während der gemeineidgenössischen
Tagsatznng

im Vtai 177,1.
'' ' '7 .:.. , II77Ü 7I.P kl/In?,' .'7 5 71 s.!t!IOIP'0b. 717 I .' > "77>7b7U , '

r^taatSarcliiv Zurich.Z .7
Gesandte: GlaruS ist außer durch Landammanu Zwicki noch durch Johann Heinrich Martin, Alt-Land-

^ann vertteten. 77, 7.,-l' <hni, 77,7 , .,7 7.„7.,.,7, .-- ^ -
Man sehe das Verhandelte im Abschnitte HcrrschaftSangelegcnheitcn:

Deutsche gemeine Vogtcicu überhaupt,
Art, 7t . Acres, von evangelisch GlaruS zu den Pfarrpfriindcn.

Landgrafschaft Tbnrgau und Nheinthal.

13. Ansprüche von evangelisch GlaruS aus die Landschreibcrei im Nheinthal nnd die LandammannSstelle im Thurgau.
:>' 7--.",»,.?.,s , 7 ..-t'^iiuuiT inl »niniuniini 7t',- .-i-.in7<-7?!i>i'l H7-7(Z 7

372.

Conferenzen von Zürich und Bern während der gemeineidgenössischen Tagsatzung
im Mai 1734.

lTtaatS-irchiv Ziürich.I

^ ^egcn dcr im Lande Toggenburg abermals eingetretenen Unordnungen sind die Gesandten Zürichs und
^"6 instruiert, nähere Erkundigung sich zu verschaffen. ES erscheinen Abgeordnete vom Fürsten von St.
^ ^ einerseits und Abgeordnete vom Landraih und den Landleutcn dcr Grafschaft Toggenburg beider Reli-
- ^ andrerseits. Jene beziehen sich aus die früher schon an Zürich und Bern erlassenen Schreiben, ver-

^n, dx„ Grund zu dieser neuen Unordnung nicht zu kennen, und führen Klage, daß die Landleute sich an-
das Mannschaflsrecht(jus milit-ue) auszuüben, da dasselbe doch dem Fürsten gehöre, und, obgleich

^^^unct laut Friedeils noch nicht ausgemacht sei, zu Thärlichkeitcn geschritten seien, zweimal einen Auflauf
ih„ ^'"Üoig veranlaßt, Landrath gehalten, das Volk gemustert und in gehaltenem Landrath trotz der. zweiten
^^^n Zürich und Bern zugegangenen Abmahnung die Abhaltung einer Landsgemeinde erkannt.hätten.

Ansuchen geht dahin, eö mochten dieselben nochmals von Abhaltung einer Landsgemeinde nachdrücklich
k»lal),>t n,ld mit ihren Beschwerden an den Fürsten gewiesen werden. Die Deputiertenaus der Graf-

Egenburg berichten^ daß der Landvogt im Toggcnburg bei Anlaß der letzten Tagsatzung zu den Toggen-
gesagt habe, wenn Toggenburg wolle glückselig werden, so sei es jetzt die rechte Zeit dazu, da man in

60 ^
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Baden erlauben werde, Völker in kaiserliche Dienste zu werben. Als nun hierauf die Toggenburgcr eine

putation an den Fürsten abgeschickt hätten, um sich bestimmter darüber zu unterrichten, habe der Fürst denselben

sogleich zu verstehen gegeben, das jus miliwie stehe ihm allein und unmittelbar zu. Diese Antwort hätte allcö

in Bewegung gebracht. In dem seit drei Jahren nicht mehr gehaltenen Landrathe habe es, als man

Rechte in Betreff des Mannschaftsrechtcs habe untersuchen wollen, geheißen, cS brauche nicht viel Suchet

sie hätten ihre Rechte beisammen; sie hätten dann vom Rathhause des Landes Panner und Fahnen geholt

sie dem Volke gezeigt. Die Erbitterung sei noch dadurch gesteigert worden, daß der Landvogt die Zeit a»be

räumt habe, wo er mit fliegenden Fahnen werben wolle. .Da nun hie und da junge Leute (16 bis 26)

bezeigt hätten, sich in den Waffen zu üben, hätten sie, und zwar bevor sie das zweite Abmahnungsschrciben ^

halte», eine Landsgemeindc zusammenzuberusen beschlossen, um die Panncrhcrrnstellc wieder zu besetzen und ciw

Ordnung zu machen, wie in Zukunft nicht mehr einseitig und ohne Vvrwisscn beider Stände und des La»?

raths ihre Beschwerden gehoben werden mögen, und wie alles nach Anweisung des Friedens behandelt werbw

könne. UcbrigcnS sei die Regierung im Toggenburg gar streng, so daß, wenn jemand nicht „parieren"

ungeachtet er das Recht vorschlage, ihm dennoch Pfand weggenommen werde. Schließlich bitten die ^

pulicrten, ihnen die Abhaltung einer Landsgemeindc zu gestatten. Diese Beschwerden werden den fürstlich^

Gesandten nütgctheilt. Diese entgegnen, daß, wenn auch der Prälat daö jus mililarv jenen Abgcordn^'

gegenüber sich mit Recht vindiciert habe, so habe er dagegen dem Landvogtc keine Erlaubniß zur Werb»^

gegeben; auch sei kein Mann von dort geworben worden. Der Fürst hätte gewünscht, die Beschwerden wä^

nach Anleitung des Friedens ihm zur Erledigung vorgelegt worden. Schließlich wiederholen die Gesa"^'

angelegentlich ihre früher gestellte Bitte. Zürichs und Berns Gesandte »vollen daö Gehörte ihren gn.

und Obern hinterbringen und insinuieren den toggcnburgischcn Deputierten, die Landsgemeinde zu

diercn. 8 1.

»73.

Konferenzen der katholischen Orte während der allgemeinen Tagsatzung.
s,.l, . ' il 12. Mai 1734.

rTtaatöarchtv t!»ccr„.1
nl,ZU'lll'U,s.o5 tlkcklunt" .'.'.>!inl1»r,v «7s sin- flu-lsi..'.'/ 1!..". .. » ' sni? tzlNN'i."" "

ist

». Vom Bischöfe von Basel wird durch die früher genannten Abgeordneten ein Schreiben abgegeben,

welchem derselbe um Einschließung seines HochstistS in die eidgenössische Sccurität ansucht und für den b>

bewiesenen bundcsgcnössischen Willen dankt. Es wird geantwortet, daß alles Mögliche werde angewandt wer ^
um seinem Begehren zu willfahren. 8 1. I». Baron Rinck von Baldenstein bittet die Gesandten,

Rom sich aufhaltenden Bruder ein Empfehlungsschreiben an den Papst zu einem in wonsam zmpolom M ,

dem Eanonicat zu geben, da sein Vater mit vielen Kindern gesegnet und die Familie schon seit dem

in ihrem Vermögen heruntergekommen sei. Es wird ihm in Betracht der Verdienste dieser adelichen FW ^

um die katholische Religion willfahrt. Uri will seiner gn. Herren Willen nach Lucern berichten. 9 ^

Schwyz bringt die Klagen zur Sprache, welche die Alumnen des helvetischen CollegiumS in einem

ihm eingeschickt haben, und wünscht, daß die katholische Eidgenossenschaft ein Einsehen thue, damit diese ^ l
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Zwecke nicht entfremdet werde. Wegen Mangel an Instruction wird die Sache sck i-ekwenckum ge-

^men. Uebrigenö erscheinen die Klagen nicht wohl begründet; für die beste Abhülfe wird die Vermittlung
Nuntius gegenüber dem Carvinalprvtector angesehen. § 3.

' j,ck ns-Mnt uz

GcmeineidgcnössischeTagsatzung.
Baden, tz. die Ks Juli t734.

^Staatsarchiv Zürich.Z

^ Ee>andtc. Zürich. Johann Heinrich Hirzel, Bürgermeister; Hans Konrad von Muralt, Statthalter.
Hieronymus von Erlach, Ritter königl. preußischen schwarzen Adlerordcns, Schultheiß; Ludwig von

^üe»wyl, Seckclmeistcr. Lucern. Johann Joseph Dürler, Schultheiß; Aurelian Zurgilgcn, des Raths.
Jo>eph Anton Püntiner von Braunberg, Landammann und Landshauptmann;Jost Anton Schmid,

^'dammann. Schwyz. Joseph Franz Reding von Bibcregg, Landammann und Zcughcrr; Gilg Christoph
^or»v, Ritter, Alt-Landammann.Obwaldcn. Anton Bucher, Landammann;Wolfgang von der Flüe,
K,^^n»nann. Nidwalden. Johann Lorenz Bünti, Landammann. Zug. Peter Staub, Ammann; Josua
Hah ^lt-Ammann. Glarus. Joseph Ulrich Tschudi, Landammann;Johann Peter Zwicki, Landöstatt-
Hxj". Vasel- Emanucl Falkner, Bürgermeister; Johann Heinrich Beck, Oberst-Zunstmeiftcr. Frciburg.
^ "Uch Vonderweid, Schultheiß; Johann Niclauö von Forcl, Seckclmeistcr. Solvthurn. Joseph Wilhelm

Von Steinbruck,Schultheiß; Peter Joseph Baron von Besenval von Brunnstatt, Ritter, Seckclmeistcr.

^^lhausen. Johann Felir Wepfer, Bürgermeister; NielauS Wüscher, Statthalter. Appenzell-Jnncr-
Jakob Schüß, Landammann.Außerrhoden. Michael Allster, Landammann; Adrian Wetter, Alt-

^"»»»ann. Ppt St. Gallen. Joseph Anton Freiherr von Bcrvldingen, Landshofmeistcr; Jakob Karl
öliger, Hofrath. ^ Stadt St. Gallen. Christoph Hochrütiner, .1. v. U.> Bürgermeister. Biel (Niemand).

^ EidgenössischeBegrüßung. 8 l. I». In Beziehung ans das Münzwesen wird der Antrag gestellt, daß
Silbersorten in einen proportionierten Preis gesetzt, der Zudrang der nicht prybchaltigen Scheidc-

j» ^ abgehalten und die Particularadmobiationen aberkannt lvcrdcn mochten. Da sich aber herausstellt, daß
sch. ^^>uilg ^ das Münzivescn kein gemeinsamer Beschluß möglich sei, läßt man eS lediglich bei dem Ab-

^ ^on 17Z0 bewenden.Obwalden antwortet auf das an dasselbe gestellte Ansuchen, es möchte von der

s^'^binodiativnabstehen, daß der Admvdiationstcrminwirklich ablaufe und dann die Münze für einmal ge-
« ^be. In den gemeinen Herrschaften sollen die frühem Münzmandatc wiederum publicicrt und zur

ben Landvögtcn empfohlen werden. 8 2. v. Biel entschuldigt sein Ausbleiben. 8 3. Ä. Die
>dird Botschaftereingeschickte kaiserliche Ratification, die Sicherheit der eidgenössischenLande betreffend,

Während diese Ratification in Beziehung aus die Eidgenossenschaft genügend erfunden wird, ist
bem Anhang zu derselben nicht einverstanden,aus welchem hervorgeht,daß das in dcvErbvcreinigung

i, stipuliertc treue Allssehcn auf die vordcröstreichischen Lande auch aus thätlichc Hülse bezogen werde,
vvn eldgcnössischcr Seite niemals zugegeben worden sei, daß dieses treue Aufsehen die Eidgenossen-

Gl ^ thätlichen Hülfe verpflichte. Die Gesandteil sind auch jetzt wieder mit der deutlichen Instruction
"'"Angekommen, daß dieses treue Aufsehen, wie im November 1726 bereits dem Abschiede einverleibt wor-
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den, sich bloS auf „Botschaftschicken, Schreiben und Deklarieren" beschränke;dicß wird dem Botschafter durch
eine Deputation von acht Mitgliedern mit Bezugnahme aus die Abschiede von 1726 und 1728 notificiert. ^
gleich wünscht die Tagsatzung durch diese Deputation auch des Botschafters Gedanken über den Sccurstä^
district zu vernehmen und erklärt ihm auf seine Beschwerde, daß eidgenössischeTruppen bei Philippsburg >
Tranögrcssionen erlaubt hätten, daß dergleichen nicht werde geduldet werden. Der kaiserliche Botschafter erw^
darauf, „daß der Kaiser sich versehe, daß man zu eidgenössischer selbst eigener Sicherheit gegen denen rn
„Erbvcreinbegriffenen Orten die erbeinlichen Pflichten also erstatten werde, daß selbige nichts zu besorg"
„haben möchten." WaS den SecuritätSdiftrict betreffe, so habe er keine Vollmacht für einen so weit ausid
dehnten, wohl aber in Negotiationen einzutreten für einen, wie er in ähnlichen Kriegözeiten schon bestimmt
den sei, wobei niemals von einem Aequivalcnt die Rede gewesen; übcrdieß ständen die vier Bailliages
Sundgauö in keinem Verhältnissezu dem Securitätsdistrict in den kaiserlichen Landen; die Orte möchte»
selbst aus Erpedientien denken. Zugleich beschwert er sich, daß einige Orte ohne Vorwissen und Einwillig^
der andern die französische neue Lcvee begünstigen, wodurch der Neutralität zu nahe getreten werde. Na»)
nun auch der französische Ambassador sich dahin ausgesprochen hatte, daß er die Ratification der Erklär
wegen der Sicherheit der eidgenössischenLande in Händen habe, dieselbe aber nicht abgeben dürfe, bis er i ^
von der Gleichförmigkeit der kaiserlichenüberzeugt habe; ferner daß er in Betreff des Securitätsdistrictes
struction versehen sei, wird demselben durch den Legationssccretär Mariane (der Ambassador selbst ist
Baden) Kcnntniß von des kaiserlichen Botschafters Antwort und von dessen übergebcner Ratification
so wie auch von der Erklärung, welche die Tagsatzung demselben wegen des Anhangs in Betreff des
sehens gegeben hatte. Marquis de Bonnac aber erklärt sich durch die östrcichischc Ratification nicht best» ^
er findet in derselben blos ein vageS Versprechen, das übcrdieß noch an die Bedingung thätlicher Hülfe zu .
der vordcröstreichischenLande geknüpft ist, so daß die Nichterfüllungdieser Bedingung sogar cin Titcl zur Ver»'. ^
des eidgenössischen Territoriums werden könnte. Er verweigert daher dic Uebergabc der französischen und ist
keine neuen Vorschläge in Betreff des Securitätsdistrictes anzunehmen. Durch den Landvogt von Baden »»»
Antwort des französischen Ambassadors in Kenntniß gesetzt, erklärt der kaiserliche Botschafter einer Deputat»'"

Tagsatzung/ daß die vomKaiser gegebene Ratification aus den Fuß deren von 17l)2 ausgestellt sei, von welcher ih>» ^
die Tagsatzung selbst eine Eopic zugestellt worden wäre, bloS mit dem die erbvcreinlichcn Pflichten betreffende»^
hange. Wegen des Securitätsdistricts bezieht er sich aus seine frühem Erklärungen; kenne man aber eidgenost
seits einige Erpedientien, so wolle er dieselben entgegennehmen. Ferner möchte man ihm schriftlich übergebe»»^
weit sich die Eidgenossenschaft durch die Erbvereinigungverpflichtet halte, und was für Anstalten dieselbe m ^
Gegenden anordnen werde. Auf dieses hin erklärt ihm die Tagsatzung schriftlich, daß der in der Erbve ^
gung von 1511 enthaltene Ausdruck „treues Aufsehen" die Eidgenossenschaft zu keiner thätlichen Hülfe cst'lst" ^
ErzHaus Ocstrcich verpflichte, da die in der Erbvereinigung von 1474 stipulicrte Hülfe und Gegenhülfe
von 15lK) abgethan und 1511 in das treue Aufsehen verwandelt worden sei. Uebrigens werde die Eidge>»
schast alles anwenden, daß der französische Ambassador die vier Waldstädte und das Frickthal in die
ausnehme. Dem Ambassador wird wegen der Ratificationder SicherheitScrklärung zu Gunsten des ^
nösstschen Gebiets bemerkt, daß die kaiserliche Ratification der von 1702 cvnsorm sei, und das Anft >clst"W
gefügt, daß er die seines Königs von Händen zu geben kein Bedenke» tragen und bei Hof sich für b»'
rität der vier Waldstädte und des Frickthals verwendenmöge, so daß gegen dieselben und aus dcnfi'llu'
den beiden Mächten nichts Feindseliges unternommenwerde. Marchese von Priö aber antwortet aus
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Östliche Erklärung, daß cr dieselbe dein Kaiser einsenden werde, daß dieser aber ein Mehreres erwarte, da

^ Erklärung von 1726 schon eine „viel stärkere" sei, Ucbrigens möge die Tagsatzung ihre Bemühungen nicht

Fletzen, dieses Werk zu vollenden und die Ratification der SichcrheitSerklärung von Seiten Frankreichs zu

fanden zu bringen. Vom französischen Schreiben wird ihm eine Abschrist mitgctheilt, 8 4. v. Da zuwider

Erklärungen des kaiserlichen Botschafters an die Tagsatzungcn im März und Mai 1734 die freie Zufuhr

ouichte und der andern Victualien so wenig, als daS freie Commercium bisher wieder hergestellt Wersen war.

hatte,
Egar der schwäbische Convcnt den 29. Mai einen für die Eidgenossenschaft sehr beschwerlichen Receß erlassen

in welchem z. B. einige Orte von der Zufuhr gewisser Erze ausgeschlossen werden, das Quantum der

^'^'ihrenden Früchte vermindert, Pässe, Attestationen, Legitimationen gefordert werden und ein Jmpost auf jedes
. gelegt wird, legt die Tagsatzung bei dem kaiserlichen Botschafter nachdrückliche Beschwerde ein. Der-

^ antwortet, daß er trotz den bis dahin von seiner Seite gemachten Instanzen noch keine Ordre von seinem

erhalten, entschuldigt das längere Ausbleiben derselben mit der durch die gegenwärtigen Zeiten hcrbei-

^ Ehrten Ueberhäufung mit Geschäften und erblickt das beste Mittel zur schleunigen Abhülfe darin, wenn die Eid-

^°>K»schaft dem Kaiser in Beziehung auf die erbeinlichcn Pflichten entsprechen würde, da derselbe wahrscheinlich

^t eine solche Erklärung abwanen wolle. Die Klagepunctc werden ihm auf sein Verlangen schriftlich über-

Die Erccution jenes Rccesseö des schwäbischen Krciöconvcntcs bis zur Ankunft einer Antwort von Seite

^ Kaisers zu sisticrcn (wofür ihn die Tagsatzung ersucht hatte), dafür erklärt der Botschafter keine Gewalt

^ ^l>cn. Daß in Betreff der Zufuhr der Mineralien zwischen den Orten ein Unterschied gemacht werde,
in dem Willen des Kaisers. Unter solchen Umständen, und da man vernommen, daß dieses Verbot

Üeieir Fruchtzufuhr die Schwaben selbst sehr drücke und große Quantitäten Früchte unverkauft jenseits des

^miies sich befinden, wird den Kauflcutcn alles Ernstes injungicrt, sich der Contrebandc zu müßigen, den

^licindlcrn und Grämplern verboten, innerhalb vier Wochen Früchte jenseits des Rheines zu kaufen und in die
, K'"°sse»schaft zu führen; ebenderselbe Befehl soll auch den Händlern in Stein, Dießenhofen und im Thurgau

Liiert werden. Schwyz behält sich vor, für sich Getreide zu kaufen, wo es ihm beliebe; GlaruS, daß seine

^ hörigen auf den Marktplätzen am Bodensec unter Vorweisung obrigkeitlicher Attcstation sich mit Früchten

^cheu, 5 5 4. Die Mehrzahl der Gesandten entschließt sich, dicßmal die Rcgierungsgeschäste auch in Baden

j^^ndcln. Uri und Schwpz verstehen sich auch dazu, jedoch ohne Consequenz, und bleiben übrigens bei
" M den frühem Abschieden niedergelegten Erklärungen, ZugS Gesandtschaft ist instruiert, die Regierungö-

Frauenfeld zu behandeln. 8 6. K. In Betreff der letzten Mai von den eidgenössischen in Lyon

^ige„ Häufleuten der Tagsatzung eingegebenen Beschwerde, daß ihnen durch eine königliche Declaration in

H.^'r Zeit von all ihrer Habe den zehnten Pfenning zu zahlen auferlegt worden sei, wird beschlossen, an den

eine höfliche Bcschwerdeschrift abgehen zu lassen. Die Gesandtschafren von Uri und Schwyz, dafür ohne

^"etion, gebm p^zu nicht Hand. 8 7, Ii. Wegen der immer noch fortdauernden Uebclstände der Itillot»

»i», '"'rd beschlossen, eine nochmalige Rcchargc an den König von Frankreich zu erlassen; Uri und Schwyz

nicht. 8 8- I. Der Bischof von Basel verdankt der Tagsatzung den Willen, welchen sie bei

i», ^ Dccurirät wegen geführten Verhandlungen bewiesen. Gleich höfliche Antwort. 8 9, k. Basel ersucht,

,^9cihrige„ gcmcincidgenössischcn sLit. I'I, wo der Bischof von Basel „Fürst von Basel" genannt werde,

y Benennung durchzustreichen und dafür „Bischof von Basel" zu schreiben. Die Abänderung wird beliebt.

' I» Wegen des immer mehr in die Eidgenossenschaft eindringenden Bettler-, Strolchen-, Lumpen- und

^"KrgesuM^ welches durch Ausreißer namhaft vermehrt wurde, wird für gut befunden, jedem Orte zu
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überlassen, je nach seiner Lage die ihm gut scheinenden Verordnungen zu treffen, auch in den gemeinen
schasten die srsihcrn Mandate neuerdings zu publiciercn. «11. in. Da das Ausreißen der schweizerisch
Soldaten aus den von der Eidgenossenschast anerkannten Diensten überhand nimmt, wird die Nothwcndig^
strenger Bestrafung zwar allgemein anerkannt; weil man sich aber über eine gemeinsame Art dex Bestrahl

solcher Ausreißer nicht verständigen kann, wird einem jeden Orte überlassen, dieselben angemessen zu bestraf^
8 12. i». Um dem Schaden vorzubeugen, welchen im Lande herumziehende Silberkrämer durch mindcrlötW
Silber den Leuten verursachen, sehen es die Mehrzahl der Gesandten sür die zweckmäßigsteMaßregel an,
man sich nach dem Abschied von 1688 dahin vereinigt, daß kein geringer als 13löthigcS Silber vcrarl'h
werden dürfe, wie dicß schon in den meisten Städten und Orten der Fall sei. Die Gesandten von Sclh'
und Zug sind aus ILlöthigeS instruiert; jene aber glauben, daß seine gn. Herren und Obern sich
mieren werden, so wie auch die ohne Instruction befindlichen Gesandten von Untcrwaldcn. 8 13.
die Eröffnung Basels, daß die freie Ausfuhr der Früchte aus dem Elsaß und Sundgau noch
gesperrt sei und der Zoll aus die Fruchtgesälle, Zehnten und Bodenzinsc noch immer fortbestehe, wirb
schlössen, wiederum eine Recharge durch den solothurncruchen Gesandten dem Ambassador zustellen zu lalb'

8 14. H». Basel stellt das Ansuchen, es möchten, da der Erfolg der die Neutralität und Sccuritäl^
treffenden Unterhandlungen noch sehr zweifelhaft sei, nicht nur die früher beliebten Repräsentanten und

Mann Zuzüger, sondern auch noch fernere 2<)l) Mann zum Ausbruche im Falle der Roth in Bcreitfchnsi ^
halten werden. Die im Schirmwcrke begriffenen Orte erklären sich dazu bereitwillig, die nicht darin bcgr'lll^
bleiben bei ihren im letzten und den vorhergehenden Abschieden niedergelegten Gedanken. Zug berichtigt ^
letzten Abschied dahin, daß es nicht die 2t)(1 Mann Zuzügcr, sondern das Patent .ick lelervnckum genm""

habe, wozu es aber jetzt mit der beigefügten Erläuterung seine Zustimmung gebe. 8 15. «z. Appenzellem^

rhoden beschwert sich wiederum über die von der Stadt St. Gallen seit 17t)1 zuwider den Bünden und ^
Spruch der XII Stände von seinen Landlcuten bezogene» Zölle, namentlich von roher Leinwand, lu' "

geführt oder durch die Stadt getragen werden; Wag- und Grctgcld, sowie die andern Zölle, welche St- ^

mit Recht brs dahin bezogen, weigere es sich nicht zn entrichten. Die Gesandten sind instruiert, die Sc ^
zu ersuchen, ihrem Stande zum lieben Rechte zu verhelfen. St. Gallen hingegen berichtet, daß Außerrhod^

der voriges Jahr angerathenen gütlichen Mediation nicht Hand geboten und keine Mediatoren gewählt

während St. Gallen sich dazu erboten habe und noch sich erbiete. Da die Gesandten Außcrrhodens Z» ^
andern, instruiert sind, als daß die Sache durch die Tagsatzung entschieden werden möge, so wird die

Behä

lung derselben aus die nächste Zusammenkunst ausgestellt; unterdessen habe jeder der beiden Thcile die

gründuug ferner Ansprüche in die Orte zu schicken. 8 16. r. In Betreff der Verletzung des cidgeiuM^
Territoriums beim Damme zum Hörnli nächst Krcuzlingen wird dem kaiserlichen Botschafter ein Memoria

gegeben. 8 17. Da nun gegen Ende der Tagsatzung die Unterhandlungen wegen der Securität eines a> ^
Disirietes ins Stocken gerathen waren, läßt man es lediglich bei den Abschieden vom November 1?^ ^

März und vom Mai 1734 bewenden. 8 18. t. Da schon zu wiederholten Malen über eine „Schwa»uuö^
hall-innthalischcS Salzes" geklagt worden war, ohne daß von der oberöstreichischenHofkammcr Abhülfe ^
wurde, so wird veßwegen eine Bcschwerdeschrist dem kaiserlichen Botschafter zu Händen dieser

übergeben. 8 et), u. Durch eine Deputation wird der kaiserliche Botschafter um die Ratification der ^
tulation für die zwei Regimenter angegangen. Der Botschafter antwortet, daß dieselbe wegen AbwG»)^
beiden Kriegspräsidenten noch nicht eingelangt sei, und verspricht, sie bald möglichst zu überwachen. 8 ^
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Ü73.

Conftrenzen der katholischenOrte während der gemeineidgenössischen Tagsatznng.
Baden, 9. Juli 1734.

Staatsarchiv Luccrn.Z

Lllccrn zeigt an, daß des Domstistö Basel Archidiaconus,Franz Konrad von Hagcnbach, als Abgcord-
^ ^ des Bischofs von Basel seilt Crcditiv überreicht habe und mündlich zu proponicren wünsche. In die
, eingeladen, spricht derselbe den Dank für die Bemühungen auö, lvelchc die Gesandten bisher gehabt

u„, Bisthum, Land und Leute, dicßscitS und jenseits des Rheines in die Sicherheit einzuschließen,
aber allem Anschein nach dieses SccuritätSwcrk sich zerschlagen werde, so hoffe der Bischof, daß zwischen
"nd andern angrenzendenFürsten ein Unterschied werde gemacht werden, da seine Lande als eine Vor-

hcch" der Eidgenossenschaft anzusehen seien und er mit den katholischen Orten in einem Bündnisse stehe. Er
ein ° .^'"""ch die zuversichtlicheHoffnung, daß man trachten werde, seine Lande in die eidgenössische Neutralität
^schließe». Die inner» Unruhen des BisthumS berührend, beruft sich der Abgeordnete auf ein bischöfliches

^Äbe» vom L^t. Juni und ersucht die Gesandten,da die Untcrthancn auö den Schranken des Gehorsams
ihren Souverän getreten seien, auf Mittel bedacht zu sein, dieselben zum Gehorsam zurückzuführen,die
"Nirm befindlichen Repräsentanten zu einem Abmahnungöschrciben zu instruieren, so wie zur Bcrathung
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mit dem Bischöfe, wie dem Uebel abzuhelfen sein möchte, wobei aber die beim RcichShofrath anhängig gemacht

Punkte unberührt bleiben sollen. In Beziehung auf das erste Ansuchen lauten sämmtliche Instructionen dakM

daß man fernerhin darauf hinwirke» wolle, daß das Bisthum Basel, Land und Leute dießseits und jenff^

des Rheines, in Sicherheit gebracht werden. Was die innern Unruhen betrifft, so wird erklärt, daß man bereä

sei, den Bund in allen seinen Puncten aufrecht und ehrlich zu halten; dem Bischof wird anheimgcftellt, ob ^

nicht, wie 1732, von jedem Orte einen Repräsentanten verlangen und seine Untcrthanen nicht allererst in

zum Gehorsam mahnen wolle; sollte diese Mahnung ohne Wirkung bleiben, so würde» die Orte ihre weites

Pflichten getreulich erstatten. Die Gesandtschaften von Zug und Freiburg, ohne Instruction, wollen ihre GcdaN^

dem Bischof schriftlich kund thun. 8 1. I». ObwaldcnS Gesandte eröffnen, auf ihrer gn. Herren und

Schreiben vom 12. Juni sich berufend, daß verschiedene Ehrcnpersonen vorgestellt hätten, daß die gegenwärtig^

Zeiten, zn der Canonisation deS „vielseligcn Landesvatcrs und allgemeinen LandSpatrones Nicolai von

zu gelangen geeignet seien, und daß von denselben auf eine kategorische Antwort gedrungen werde, ob ma»

Seite ObwaldcnS darauf eingehen wolle oder nicht. Da Obwalden für sich allein dieses Geschäft auszufüb^

außer Stand sich befinde, so frage es an, ob nicht, gleichwie 1591 und 1669, als es sich um die Beatifira^

dieses Mannes handelte, die übrigen Orte in dieses Geschäft mit eintreten möchten. Im Falle dieselben ihre

Wirkung zusagen, so wolle es die Sache nicht übereilen, sondern sich zuerst erkundigen, wie hoch sich die

belaufen könnten, und ob nach ausgewirktem päpstlichem Breve die gewöhnliche Solennisicrung der Canonisaä^

bis auf die Gelegenheit, wo Mehrere heilig gesprochen würden, verschoben bleiben könnte; übrigens möchte ^

Lueern überlassen, im Namen sämmtlicher katholischer Orte „r«zcommonclnn<1«> in diesem Geschäft zu concurriere>r

Die Gesandten „wollen sich in Ansehung der von Zeit zu Zeit diesem vielseligcn Mann und getreuen

„Gotteö zugetragenen Vcncration und Andacht, auch jüngsthin bei Enthebung dessen heiligen Gebeincrn ^ ^

„Abschickung eines Ehrcnpredigers zu Vermehrung seines Lobs bcschcintcn Eifers großgünstiger Entspn'äß ^
„mit wiederholter chrenbietigster Recommendation getrösten". — Lucern wird überlassen „rvcommoallgnäo

concurrieren"; alle Gesandten außer der zugerischen sind instruiert, die Bereitwilligkeit ihrer Stände zu ew

und an die Kosten der Canonisation beizutragen. § 2.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschastöangelegenheiten-.
Landgrafschaft Thurgau.

Art. 116. Landshauptmann. Art. 119. Innerer Ausschuß. Art. K38. Localcs.

»7V. K-

Confercnzen der evangelischenStädte und Orte während der gemeineidgenössischen Tagsaß^
Baden, im Juli 1734.

lTtaatSarchiv .Zürich. I

Gesandte: Mühlhausen ist nicht vertreten. ,

». Der allgemeine Büß-, Bet-, Fast- und Danktag wird auf den 9. September angesetzt. 8 1- ^

steuern werden geordnet: 1) den reformierten Gemeinden zu Grönenbach und Herbishofcn 266 fl'i ^

Pfarrer und Schulmeister zu Christian-Erlang 136 fl.; 3) der reformierten deutschen Gemeinde zu

266 st.; 4) der reformierten französischen Gemeinde daselbst 166 fl.; 5) dem reformierten Pfarrer Zü
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^ Lenthal 200 fl.; 6) den beiden reformierten Predigern zu Fricdrichsthal und Karlsruhe jedem 100 fl.;
^ den Heiden reformierten Gemeinden Baircuth und WilhelmSdorf je 100 fl.; 8) jeder der beiden reformierten Gc-
'»eniden zu Speyer und Worms 100 fl.; 9) den immer noch nvthdürftigcn Kirchen- und Schuldiencrn in der

^'kpfalz 300 Thlr.; 10) zur Unterhaltung drei ungarischer und fünf piemontcsischcr Studiosen 836 fl.; 11)
begerer Bestellung des Gymnasiums zu Lissa und Restaurierung andrer Schulen in Groß-Polen200 fl.;

^ ) dem reformierten Prediger zu Ncurcuth im Durlachischen, wenn er ein Eidgenosse ist, 100 fl. — Zu 6 (für

^Rdrichsthal), 7, 8,11,12 steuert Schaffhausen nichts; (den dadurch für 6 sich ergebenden Ausfall decken Zürich,
und Basel), zu 8, 11, 12 Appenzell nichts; zu 11 Basel und St. Gallen nichts. 8 2 bis 13. sSiehe S. 7.j

' Stcuerbegehren der reformierten Gemeinde zu Canstatt zur Unterhaltung ihrer Pfarrer wird von Zürich
dd Bern all ivkorenckuiu genommen, von den andern Orten von der Hand gewiesen. 8 Ick. An die

Quittierten Räthe von Holland und Westfriesland wird eine Antwort auf ihr Schreiben wegen der jüngst
ihnen zugeschickten Picmontescn und Pragelancr zu expedieren beschlossen. 8 15. t . Der Consul

d»Icht Behufs seiner in Begleitung seines Bruders und seiner Schwester vorzunehmenden Reise nach Carolina
beliebige Assistenz und eine Recommendationan den König von Großbritannien. In Beziehung aus das
hält man seine Verdienste schon für hinlänglich belohnt; statt csner Recommendation, welche nicht-st) Ii

>vill man ihm ein offenes Patent geben. 8 16. ll'. Der pfälzische Kirchenrath bittet um eine Steuer zu
^"rittuug einiger Kirchen und Schulen. Die gegenwärtigeLage der Dinge wird für unpassend zu einer

^ Steuer gehalten. 8 17. K. Zürich wiederholt seine Forderung an Glarus für die an der Stelle dieses
">>dxg übernommeneVerpflegung der Galericns, St. Gallen eine ähnliche an Appcnzcll-Außcrrhodcn. Die
^zei, Gesandten lassen es bei ihren in den frühem Abschieden enthaltenen Erklärungen bewenden. 8 18.

. Die Gesandten Zürichs zeigen an, daß ihre gn. Herren und Obern dem Secrctär Weber für seine mit

Picmontescn und Pragclanern gehabte Mühe eine „Honoranz und Recompenz" von 600 Franken geordnetDie Gesandten Berns sprechen ihren Dank aus. 8

Zürich, Bern und Abt St. Gallen.

In Betreff der Toggenburgcr-Unordnungcneröffnen die fürstlich- sanctgallischen Gcsandrc»,daß die

°l!gcnburger seit der letzten Confercnz trotz den Ermahnungsschrcibcnbeider Stände und des Fürsten und sogar
die Protestatio» und den RcchtSvorschlag mit thätlichcn Neuerungen und mit der Landsgcmcindc, wie

^ wit allerhand unbefugten Schlüssen und deren eigenmächtigem Vollzug via kaoti verfahren seien, auch da-
dem Freden offenbar zuwidergehandelthätten. Sie hoffen, daß die beiden Stände dieses alles mißbilligen,

cKirsten den Frieden handhaben, gegen diesen Fricdbruch kräftige Vorkehrungen treffen und alles in den
fncdensmäßigcnZustand setzen werden. Zürich und Bern sprechen ihre Mißbilligung über das Bc-
der Toggcnburgcr aus, wünschen aber von den fürstlichen Gesandten ein Memorial zu erhalten, welches

^^uerdc» Punct für Punct enthalte. Obgleich diese nur instruiert sind, nach Inhalt des Friedens

^ zu suchen, übergeben sie den Gesandten Zürichs und Berns daS gewünschte Memorial. Diese beiden
s^"dcn sich dahin, daß Zürich seine Gedanken Bern und dann Bern die scinigcn Zürich schriftlich mitthcilcn

' b"'nit auf diesem Wege ein Beschluß gefaßt werden könne. 8 27. 61 -
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Zürich, Bern und Stadt St. Gallen.

Zi.. In Beziehung auf die zwischen Appenzell-Außerrhodcn und der Stadt St. Gallen stattfindenden Stre^
tigkcitcn fragen die Gesandten Zürichs und Berns in vertraulicher Unterredung den sanctgallischen an, ob sei»^
gn. Herren und Obern an der Beibehaltung des Art. 83 deö Badcner-FriedcnS gelegen sei. Dieser antworte
daß denselben nichts erfreulicher und angenehmer sei, als dessen Beibehaltung, sucht um Hülfe und Rath an,
er sich zu verhalten habe, ob er an jenen Artikel sich halten, oder was für einen Richter er annehmen solle. Se>>^
Instruction gehe dahin, da Außerrhoden der Weisung der Session, Mediatoren zu wählen noch nicht nachlb
kommen sei, neuerdings zu begehren, daß man es zu einem gütlichen Vergleich anweise, vorher aber kein^
Bescheid in das Recht gebe. Da die Stadt St. Gallen um Hilfe und Rath bittet, wollen die Gesandten Zür> ^
und Berns ihren gn. Herren und Obern, um nähere Instruction einzuholen,die Sache berichten. § 28.

Mansche auch im Abschnitte Herrschastsaugelegeuheiten:

Deutsche gemeine Vogteieu überhaupt.

Art. 72. Acccß von evangelisch Glarus zu Heu Pfarrpsründeu.

Landzrafschast Thurgau und Rheiuthal.

Art. 14. Ansprüche von evangelisch Glarus auf die Landschreiberei im Rhcinthal und die Landammannstelle im Thurgau.

Landgrafsch a st Thurgau.
Art. 62V. Locales. Art. 702. Locales. Art. 767. LocaleS.

Rheiuthal.
Art. 422. Locales. Art. 366. LocaleS.

Grasschaft Sargaus.
Art. 264. LocaleS.

»77.

Jahrrechnung der die Grafschaft Baden und die untern freien Aemter regierenden Stände
Baden, 27. Juli bis 2. August 1724.

^Staatsarchiv Ziirich.1

lkrlä^'
Gesandte: Zürich. Heinrich Hirzel; Johann Konrad von Muralt. Bern. Hieronymusvon ^

Ludwig von Wattcnwyl. Glarus. Joseph Ulrich Tschudi; Peter Zwicki.
GlaruS wiederholt sein Ansuchen an Zürich lim Abführung der versprochenen Verehrungan den

der Ziegelbrückc. Zürichs Gesandtschaftist ohne Instruction.

Mau sehe auch im Abschnitte Herrschastsaugelegeuheiten:

Grasschaft Sargans.

Art. 241. Locales.

Grafschaft Baden und untere freie Aemter.

Art. 73. Geleit.
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Grafschaft Baden.
^ 16. Beeidigung von Beamten. Art. 233. Jnstlzsachen. Art. 353. Stifte »nd Kloster.
' 46- Amtsrcchnung. „ 250. Ehchaftcn nnd Taverncngcrcch- „ 373. „ „ „
' 170. Polizeiliches. tigkeiten. 416. Locale«.
' 171. ^ . 251. „ » » 426.
" 608. Judicatur-n. Eompctenzconflictc.

^ Untere freie Acmt er.
1 42. Amtsrechnung. Art. 83. Unterbeamtcte. Art. 199. LocaleS.

" 62- Unicrdcamtelc. ., 117- Polizeiliches.
Schirmorte des Stifts St. Gallen.
Zlrt. 25. Landöhanptmann.

!!78.

^Handlungen der Repräsentanten von Zürich und Bern während der Unruhen in Genf.
Genf, 18. Juli bis 8. August 1734.

lS»lx>«S»rchiv Zürich.l

Gesandte: Zürich. Johann Kaspar Escher, Statthalter; Johannes Escher, deS großen Raths. Bern.
Rudolf von Lulernau, Venncr und des RathS; Abraham Sinner, des großen Raths, gewesener

indvogt zu Lenzburg.
j,.. iJm März 17Z4 langten in Bern Berichte an, dast z» Genf unruhige Bewegungen sich kund gebe». Vcranlasfung zu den-
>l,ch" 6»b die Fortsetzung des Baues der Festungswerke, zu welchem Behusc der Rath theilö einen Gcldausbruch ohne Zinsen,
iz,. Wiwillige Gaben zu erhalten suchte. Die Burgerschaftbeklagt sich, daß der Rath 1715, ohne sie anzufragenFortist-

""Zulegen beschlossen babe, bestreitet dem Rathc das Recht, Auflagen ohne Begrüßungder Bürgerschaft zu decreticrcn, wäh-
n ^ Rath seine Besngnih dazu aus dem Edict von 1570 herleitet, nnd verlangt, daß dieses Geschäft sofort dem ^«nseil

"°rgelegl werde Während die Unrubc in der Bürgerschaft immer mehr zunahm und dieselbe in mehreru abgehaltenen
,.>"'"l»»gen aus ihren Sätzen bcbarrte, selbst die zur Beschwichtigungder Unruhe vom Nathe abgeordneten.^u.I.toues" bc-
ie ""^4c, läßt der Rath ein Memorial von einer Kommission ausarbeiten, in welchem er seine Befugniß Teilen anzulegen nach-

Dieses Memorial läßt er jedoch nicht publicicrcn. Unterdessen berichtet (3. Jnli) der gtath nach Bern, daß ein Artillcrie-
h.,°h"° Auftrag oes Rathcö die Kanoneneiner Batterie im Quartier St Gervais mit hblzcrueu Zapfen (tmnpmm) verstopft
h. '' der Absicht einen Mißbrau» dieser Kanonendurch die erhitzte Menge zu verhindern. Obgleichder Rath diese Propfcn
da. ^'""«Ziehen lassen hätten dennoch neue Bewegungen, neue bcwassncte Versammlungen der Bürger stattgefunden. ES muhte
>y./'blraniscbcn die Besetzung der inner» Thorwachen überlassen werden. Den 8. Juli wird em 0o,.so.I xoner.., gehalten, in

der Rath um Billigung des FortbaneS der Befestigungen und der durch denselben nothwcndig gewordenen Teilen ans zwanzig
ein, /"'kommt, mit der Erklärung, daß der Rath zu keiner Zeit ohne Einwilligungdes conso.I xvnernl diese Auflagen für
dg. Zeit beziehen oder neue decreticrcn werde. Dieser Vorschlag wird vom Eonsoil xenoral angenommen, nur mit
z»b' ^"schiede, daß statt auf zwanzig, die Auflage bloS auf zehn Jahre dccrcticrt wird. Trotz d.cscr in Ruhe gefaßte» Beschlüsse
»ighch'gc Agitationen kund. Unter diesen Verhältnissen bat der Rath von Gens zu wiederholten Malen Znr.ch nnd Bern

dschicknng von Repräsentanten. — Staatsarchiv Bern. Genfs.-Buch 18Z
,^luf Ansuchcn deö Magistrats voll Genf worden obengenannteRepräsentanten nach Genf abgeschickt, um

^ in dieser Stadt herrschenden Unruhen beizulegen. Den 18. Juli unter einer erstaunlichen Menge von Zu-
, angekommen und in daö HauS des Syndie Bllisson einlogiert, übergeben sie durch ihre beiden Le-

^"ussccMürc ihre Creditivpatente dem ersten Syndie. Den 19. Juli Bewillkommnung der Repräsentanten
^ die SyndicS Sartoris, Tremblcy und GrenuS und den Rathöherrn Pictet in Beglcit des GroßweibelS.

°^"bcsuch Repräsentanten bei dem ersten Syndie Lefort. Ausgeschosscnevon den sechSzchn Bürgcrcompagniecn
i>e>, Kanonieren,34 air der Zahl, machen den 20. mit Erlaubniß ihreö Magistrates bei den Rcpräscn-

ebenfalls ihre Auswartung, an ihrer Spiyc Vaudcnct, und benachrichtigen dieselben von ihrer Beruhigung
' der Beschlüsse und Erklärungen, mit welchen ihnen der Rath entgegengekommen sei. Eine vom Ma-



486 Juli und August 1734.

gistrate ernannte Commission von 11 Mitgliedern^) tritt den 21. Juli mit den Repräsentanten auf dem

Hause zu einer Conferenz zusammen. Der erste Syndic eröffnet, daß durch Vermittlung von Abgeordneten

der vönvrublo eow^aguiv lles ^uslours et ^»asesseurs und einigen Mitgliedern des Rathcs der Zweihl»'^^

die Mißhelligleiten beizulegen gelungen sei, so daß, nachdem man den »oito^ons et Iiourgoais« die verlangt

Artikel gewährt habe, dieselben sich befriedigt und den 16. Juli vor den vier SyndicS ihre Unterwerfung

ihren Gehorsam gegenüber dem Magistrate und Gouvernement erklärt hätten. Die SyndicS ihrerseits hä»»'

dieselben ihrer Liebe und Gewogenheit versichert und ihnen die Verwirklichung und Beobachtung dcS den 6.

im (lanseil xvuöral gegebenen »öcllt p-upetuol et iirevooalile« nach seinem ganzen Inhalte, so wie der Ar^

und Erklärungen, welche darauf den 15. im Rathe der Zweihundert angenommen worden seien, versprochen- ^
dieser Gelegenheit setzte der gewesene erste Syndic Sartoris den Verlauf der Unruhen auseinander, welche d»

die 1715 und 1716 dccrcticrtcn und 1725 und 1726 erneuerten Auflagen zur Bestreitung der Ausgaben ^

den Schanzcnbau veiMlaßt worden waren, und weist zugleich durch die Verfassung und deren Geschiä)^ ^

Bcfugniß der Regierung zu ihrer Handlungsweise nach. (Das Protocoll dieser Auseinandersetzung est ^

Abschiede beigelegt.) — Die Repräsentanten von Zürich und Bern bezeugen der Commission ihre Freude ^

den beigelegten Streit, und da weiter nichts zur Berathung vorgebracht wird, halten dieselben alles für ^
und wollen sich zur baldigen Abreise einrichten. Auf Ersuchen deS Magistrats aber erscheinen sie den 2-1.

auf dein Rathhausc. In dieser Conferenz werden sie von den Abgeordneten des Magistrats ersucht, bei > ^
Prineipalen dahin zu wirken, daß sie das bestehende Regiment in Genf aufrecht erhalten Helsen; sie

Repräsentanten zugleich mit den Anständen bekannt, welche Genf Savoycn gegenüber habe (.mit dem

wegen des Zehntens zu Valery, wegen des Dunombrcmcnt zu St. Victor und Chapitrc, wegen eines LandstN

an der Arve) und sprechen den Wunsch aus, es möchte ihre Stadt bei Errichtung eines Bündnisses mit Fra» ^

in dasselbe eingeschlossen werden; vorzüglich aber klagen sie denselben, daß ein Gerücht ausgestreut worrcn ^

daß in Folge der Bewegungen ein Complott von einigen Magistratspcrsoncn gemacht worden sei, »»' ^

fünfzehn Bürger zu bemächtigen und ohne weiteren Proccß dieselben aufzuknüpfen; ferner, daß noch fortwa ) ^

unter der Bürgerschaft eine üble Beurtheilung über die Verzapfung (lampnnnomont) der Kanonen

Gervais herrsche. Wenn auch von den Magistraten, sprach Sartoris, welche an der Verzapfung Thcil ^

haben, gewünscht werde, daß eine Untersuchung eingeleitet werde, um dieselbe alseine unschuldige Maßreifl^
Vermeidung größern Unheils zu rechtfertigen, so sei es doch besser, dieselbe fallen zulassen, da dadurch

regung nur wieder aufgestachelt würde, wenn man auch andrerseits untersuchen müßte, wer die Kanone» .

laden und da aufgepflanzt habe, wo sie es nicht sein sollten, und wenn für diese Untersuchung ein neues ^ ^

aufgestellt werden müßte; denn die größte Zahl der Mitglieder des Raths würde rccusicrt werden. Marcus Ko»

Trcmbley ersucht die Repräsentanten, in Beziehung auf die Untersuchung, welche wegen jenes völlig »»^

rüi»

dcsp

detcn Gerüchtes von einem Complott eingeleitet werden könnte, den Bürgern zu sagen, daß sie in Betracht ^

zu was die Untersuchung wegen der Urheber jenes Gerüchtes führen könnte, den Rath ersucht hätten, dn ^

suchung einzustellen. Die Repräsentanten versichern die Abgeordneten in Betreff ihrer ersten Anliege» ^

ständigen Zuneigung und Obsorge ihrer Principale, wünschen, daß ihnen zu Händen ihrer gn-

") Die Namen derselben sind: ..
Luissoli, le eonseiller kielet
Iremblex, to eliglvlsin kielet.

Iv >,rvi»ivr Kvixlie Le kort, les 8znxties Kartoris, Iremlllex, (-remis, IleellSp^o^si!
tet, le eonseuler et «Seretuire ä'etat lurrvtin, l'siuliteur 1'ronelün, le procure»
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^ern ein Memorial über dic Zwistigkcitcn mit Savoycn übergeben »verde, und treten mit denselben in eine

Brechung der Maßregeln, welche die Untersuchung der Verzapfung der Kanonen und der Nachforschung nach

^ Urhebern jenes Gerüchtes betreffen. Nachdem das Resultat dieser Besprechung den 26. Juli vor Rath

bracht worden war, eröffnen vier Deputierte desselben, daß man beschlossen habe, um das erlöschende Feuer

^ Uneinigkeit nicht neuerdings anzufachen, von jeder Untersuchung zu abstrahieren, zumal da noch andere

^cvnvenienzm dabei sich zeigten, welche alle großen Anstoß geben wurden. Daran knüpfen sie das Ansuchen,

^Repräsentanten möchten, wenn die Deputierten der Bürger ihnen ihre Auswartung machen, denselben sagen,

^ l'e dem Rathe die von einigen Particularen verlangte Untersuchung ver Verzapfung der Kanonen und

^Hfvrschung nach dem Urheber jenes Gerüchtes von einem bestehenden Complotte aus Liebe zur Ruhe ihrer

anzustellen abgcrathen hätten, und daß eS ihr Wunsch sei, daß man von diesen Dingen nickt weiter

Die Repräsentanten willigen in dieses Gesuch ein. Als nun am 27. Juli die Deputierten der Bürger¬

est, nn ih^r Spitze Vaudenct, erschienen, um den Repräsentanten das Abschiedscompliment zu machen und

^ W versichern, daß auch sie den Beschlüssen vom 8. und den Artikeln und Erklärungen vom 15. Juli ge-

^'iich nachkommen werden, lasse» dic Repräsentanten in ihrer Antwort obige Vorstellungen und Anmahnungen

^stieße», Vaudcnet und nach ihm Marset erklären auf dieses hin, daß, so bereitwillig sie für ihre Person

diesem Ansuchen zu entsprechen, und so sehr sie und jeder wohlmeinende Bürger sich zu diesem treu ge-

'"""'en Rathe verstehen, sie dennoch außer Stande seien, im Namen der Bürgerschaft eine Antwort zu geben

sogleich nach geschlossenem Frieden erklärt hätten, daß sie weder mit der Bürgerschaft, noch mit jemand

^r>» Dinge »verde» und sich blos die Ehre der Beeomplimcntierung der Repräsentanten

gehalten hätten; da ferner die gedruckte Declaration der Bürger zeige, daß diese und alle andern Dinge

^lich dem Gutfinden dcS Magistrats überlassen worden seien. Sollten sie im Namen der Bürgerschaft ant-

so müßten sie dic Compagnicen versammeln. Nachdem sie nun ans Anratheil der Repräsentanten vom

die Erlaubnis! dazu sich auSgebete» und von diesen dic mündlich ihnen gemachten Vorstellungen schriftlich

^>l hmte„, wird die Bürgerschaft versammelt. Diese erklärt sich aber cmmüthig dahin, daß sie sich lediglich

1" ,'^ dem Magistrate in Betreff der Waffenergreifung eingehändigte und von diesem angenommene und ein-

Atricrte Declaration halte, „kraft deren dic weitere Untersuchung der obschwcbendcn Sachen der Prudenz des

^Mrates überlassen sei." Einige Compagnicen, berichteten die Abgeordneten den Repräsentanten, seien wohl

^ weiter gegangen und hätten gut befunden, sich dahin zu erklären, daß sie zu Respcct der Repräsentanten

^ deren Ansuchen diese Sachen lediglich ruhen lassen werden; es möge der Magistrat darin thun, was er

untersuchen oder nicht, innoccnticrcn oder strafen, ohne daß unter ihnen deßwegcn eine Bewegung cnt-

, ' " solle. — Der den 28. versammelte Rath, der Ansicht, daß es am geratensten sei, von jeder Untersuchung

^strahftrm, beschließt den großen Rath zu versammeln, theils um ihn von der gegenwärtigen Lage der

Kcnntniß zu setzen, theils um von ihm die Maßregeln berathen zu lassen, welche dic völlige Stillung

^vegung erzielen könnten. Mit den Repräsentanten wird ein vom großen Rathe zu erlassender Arr.-t be-

Am 30. Juli versammelt sich der große Rath und faßt den Beschluß, daß er uach Anhörung der

über die Confcrenzen der Abgeordneten mit den Repräsentanten befunden habe, die Verzapfung der

im Magazine von Chantepoulet sei, obgleich nicht passend oonvon-.blo) und ohne Wissen des

»5^ vorgenommen, doch in keiner bösen Absicht geschehen und habe niemanden geschadet; man wolle daher

s„? be>" Rathe der Repräsentanten, um den Frieden und die öffentliche Ruhe zu befestigen, keine weiter» Untcr-

"lsen veranstalten im Gegentheil alle Nachforschungen und Vorwürfe deßwcgen untersagen. Als aber der
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Inhalt dieses Beschlusses unter der Bürgerschaft bekannt wurde, entstand in derselben neue Bewegung, ^

die Repräsentanten, als sie des folgenden Tages zum ersten Syndic kamen, um zu vernehmen, ob ihre A»

Wesenheit in Genf noch ferner vonnöthen sei, angesucht wurden, noch nicht abzureisen, und vernahmen, daß vicrZ^

Bürger beim ersten Spndic die Mitthcilung jenes Beschlusses verlangt hätten, und daß der Rath sich

selbigen Tags versammeln werde. — Den 1. August berichten die Committierten des Raths, daß verfell'^

Erwägung der schlimmen Consequenzen, welche daraus entstehen könnten, sich zur Mittheilung des Beschs"

nicht verstehen könne, und daß viele Deputierte der Bürger gegen denselben beim ersten Syndic Protestatio

eingelegt hätten, weil er den hiesigen «ckit» zuwider sei und die bürgerliche Deklaration in Betreff der I'

4'ai inos enerviere. Der Syndic habe die Protestation nicht angenommen lind »verde folgenden Tags im

Rathe deßwegen einen Anzug machen. Eine Deputation von sechs Bürgern setzt die Repräsentanten vd»

Beweggründen des Verfahrens der Bürgerschaft in Kcnntniß. Die Repräsentanten stellen ihr vor, wie ^
es sei, daß die Einigkeit bald möglichst hergestellt werde, und laden sie ein, ihnen Vorschläge zu machen,'

welche Weise dieselbe zu erzielen sein möchte; die Deputierten aber erklären sich hiezu nicht bevollmä») !

Nachdem nun die Repräsentanten mit einer Rathödcputation Rücksprache genommen hatten, übcrgicbt it

dieselbe einen Entwurf, wie der kleine Rath glaube, daß jener Arröt zu männiglicher Zufriedenheit cinfff"

werden könnte; zur Nennung derjenigen Herren, welche bei dem Tamponncment der Kanonen bctheiligt

könne der Rath sich einmal nicht verstehen, da die Betreffenden sogleich eine gerichtliche Untersuchung dcr

verlangen würden und dadurch die ganze Stadt in beständiger Bewegung erhalten würde. Die ^
bitten die Repräsentanten, sie möchten die Bürger deßwegen beruhigen und ihnen vorstellen, daß es unttst"'

sei, so alte und um das Vaterland höchst verdiente Familien zu schänden. Die Repräsentanten willige»

Ansuchen ein und empfehlen ihnen, den netten Arröt zu allgemeiner Zufriedenheit einzurichten. Sofort crsasi ^

sechs bürgerliche Deputierte vor den Repräsentanten und erklären mit ziemlicher Hitze, daß die Bürgersch»^ ^

versammelt sei und die Nennung der Urheber des Tamponnements verlange, widrigenfalls sie von ^

der Waffen nicht abzuhalteil sei. Die Repräsentanten stellen ihnen die gute Absicht, welche der Rath bei

Am't habe, vor, machen sie alles Ernstes auf die Folgen aufmerksam, wenn zu Tätlichkeiten geschritten "" ^

sollte, und erklären ihnen, daß ihre Instructionen nicht zulassen, daß jemand vom Magistrate oder

Bürgerschaft wegen des Vergangenen gekränkt »verde. Die Abgeordneten entfernen sich »nit dem Versp^^
ihrerseits alles zur Beschwichtigung anzuwenden. — Des andern Tages (4. August) übergeben einige

den Repräsentanten einen Entwurf, »vie nach ihrer Meinung der neue Arröt eingerichtet werden könnte,

bemerken zugleich, daß in der verflossenen Nacht die Bürger nur mit Mühe von der Ergreifung der

hätten abgehalten »Verden können. Sollte dieser Entwurf Beifall finden, so würden alle ehrlich Gesinnte», ^

einige Bürger sich dann nicht ruhig verhalten »vollen, zu den» Magistrate stehen. Dieser Entwurf ^

Rathe mitgethcilt und auf der Basis desselben faßt der Rath einen neuen Arröt ab und thcilt d^elt»'^.^
Repräsentanten mit.-') Diese finden ihn so passend abgefaßt, daß sie, wenn er vom großen Rathe app

sei, dabei zu bleiben beschließen und keine Aenderung mehr zuzulassen, da dein Magistrate ein Mchre»^^
zuzumuthcn sei, und, wenn wieder etwas Anderes verlangt werden sollte, zu erklären, daß solche

t
*) In dieser Sitzung »vird dem Hmiic äo I» Asräe, Jean Trcmbley, welcher als Urheber des Tamponnements

die irrlaubniß gegeben, für einige Tage auf icin Landgut sieb zu begeben, wodurch die Bürgerschaft ziemlich berntz o
(Staatsarchiv Bern, Gcnff-Buch 18. S. lM.)
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ächtest" cinc Anzeige böser Absichten sei, und daß sie von ihren gn, Herren und Obern vorerst neue Jnstrue-
abwarten müßten. Nachdem Tagö daraus de» Eommittiertendes Raths dieses Befinden eröffnet worden

langt Bericht von neuer Bewegung unter der Bürgerschaft ein, und daß dieselbe vorläufig den Inhalt
beö neuen Arrest wissen wolle. Der erste Syndic und Shndic de Saussürc verfügen sich unter das Volk in
^ untere Stadt, können sich „nicht Hinterhalten", über die waltenden Gedanken Eröffnungen,ja sogar auf
geschehene Instanz Hoffnung zu machen, daß folgenden Tags vor großem Rathe das Tamponncmcnt der Ka¬
pell z.,r Beruhigung der Bürgerschaft als ein «1ml Iilümaklo« werde qualificiert werden. Das geschah wirklich

große» Rathe; der Arrest vom 6. August lautet: Dlesseiguouis iMöolüssaus sui los lepiösenlations
^ ot Dnuigoois cuncviimut I-, ivsulution liu UagrüLguL eousvil llos 200 elu 3t) .luiiiot sui io
^"'I'oiummout «-.invus vt io tianspuit sooivt ,Il- guolgul!« pioces 6u mugasiu äe cinmlepuuleloxvoutä
^ >v Sivui- Xuliiteui Docurr», uprös svoii oommunigu« io pieiuiei luit au 8)N(lic lie In gailio et tous
^ ^»x «u UonSi.il <1'^itillviio,out tiuuvü gue oos 1-iits, guo)guo i.I.stmuiilos on eux-iuSmos, et gui

pas äle eununuiüguesau cvnsoii, n'ont eu puui molil aueuuo mauvaise inleution oonkvi woment
^ ^IX sgjw« et tleleianl au lZSsio lies seigneuis ttepiesentaiUs «les louadies Uuntons
^ ^urielj ut lle Deine uos lres eliers aiiies et eonlelieres et ä leurs inslauees reiterees eu conkermite
^ ivstluctiens (,u'ils eu nut cie levis Seigneuis, lenciantes a une entieiv paeil.catiun liaus eel etat
^ l'vu, alloiniii la puix et ie repos pudiie, iis esliment, gu'ii ne cvnvient pas el eu laire lies pei-

g^üious uileiieuies, lieciaians mSme les susuuuimes enlierenienl iirvelleielmdiesä ce suset, «aus gue ee
g"' a ötö f.-,je Luisse tiieo ü evnseguence puuo Iuvenil pur rupport ä I ubsei vuliun lies etiils et saus gue
^ ^U>aig,j^n lies ciluvens et Deuigeois. eniegislree au ittaxniiiljue clonseii cie« 20V ie 15 luiliel eu

Stie eu guoi gue ee seit invuliliee, niuis au eoutiaiie sudsisteia üans «uulv sa force. Dieser Arrest
^'rsachte durchgchcndö in der Stadt Freude; die Bürger kamen in je zwei Compagniccn in das Quartier der
^sentaiitcn, sprachen ihre Zufriedenheit und ihren Dank aus und erklärten, den Gesehen und der Obrigkeit
!^" Gehorsam leisten zu wollen; an die übrigen Eompagnicen schloß sich auch die der Geistlichen an. —
^ dich». Erfolge ersuchen die Repräsentanten den ersten Syndic um ihre Demission und das Rccrcditiv.

"'"besuch voil Seite der Connnitticrtcn des Raths; Gegenbesuch der Repräsentanten.Unter dem Zuschauen
»leben

Volkes reisen die Repräsentanten den 8. August von Gens ab.

»7».

Juhmchuuug der di. B-gt-iw ?a»,s und MndrlS r-gi-rend-n Stände.
LauiS, im August 1734.

lStaatSarUUv Basel.Z

. Gesandte: Zürich Johann Kaspar Wascr, Zunftmeister und des inncrn Raths. Bern. Michael Freu-
i^"ch, Venncr und des inner.. Raths. Lucern. Joseph Leodegar Valentin Meyer, Spendhcrr und des

Raths Uri Johann Franz Martin Schmid, Landöseckclmeisterund des Raths. Schwyz. Johann
Belmont von Riaaenbach, des Raths. Unterwalden. Marquard Anton Stockmann, Landsseckel-

und des Raths ftug Karl Amadeus MuoS, Seckclmeister und des Raths. GlaruS. Johann Jakob
^ des Raths Basel Jeremias Raillard, T U. v., deö Raths. Frciburg. Tobias Gottrau, des
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inneru Raths. Solothuru. Ludwig Anton Franz Heinrich Schwaller, des täglichen Raths. Scha^

Hausen. Tobias Senn, Zunftmeister und des Raths.

Man sehe im Abschnitte Herrschastsangelegenheiten:

Vier ennetb irgischc Vogteicn überhaupt.

Art. 149. Kricgosachcn.

LauiS.

Art. 217. Decretcnbuch. Art. 316. Postwesen. Art. 348. Stifte und Klöster.
„ 242. Abzug.

MendriS.

Art. 493. Marck)ensachcn.

»8«.

Jahrrechnung der die Vogteien Luggarns nnd Mainthal regierendenStände.
Lnggarns, im August 1734.

sStaatSarchiv Basels

Gesandte: Ebendieselben, welche zu Lauis.

In Folge der Auslieferung des Tapparelli und Rufsino wird verordnet, daß, wenn künstig die

lieferung eines hier gefangenen Verbrechers von einem fremden Fürsten verlangt wird, der Landvogt

lichcn Orten davon Nachricht zu ertheilen habe, in Folge dessen es dann an denselben stehen wird, nach

der Sachen die Auslieferung entweder zu gestatten ovcr zu verweigern, und Form und Bedingung der

dition vorzuschreiben. 8 7.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschastsangelegenheiten:

Vier ennetbirgische Vogteicn überhaupt.

Art. 33. Syndicat. Art. 193. Justizsachen. Art. 162. Kricgssachcn.
„ 61. Marchensachen.

Lug g a rus.

Art. 459. Statuten. Art. 538. Zollsachen. Art. 579. LocalcS.
„ 498. Straßensachcn.

»81.

Jahrrechnung der die Vogteien Bellenz, Bollenz und Niviera regierenden Stände.
Bellen;, 26. August bis 15. September 1734.

lLandeöarchiv Tchwyz.Z

Gesandte: Uri. Joseph Anton von Rechberg, Landsfürsprech. Schwyz. Felir Ludwig Weber,

fürsprech. Nidwalden. Johann Jost Würsch, des Raths.

Man sehe die Vogteien Bcllenz, Bollen; und Riviera.

Art. 225 bis 239.



August bis November 1734.
491

382.

Konferenz der mit dem Bischof von Basel, Johann Konrad II, verbündeten VII katholischen Orte.
Prnntrut, ZI. Auxmst bis 6. November 1734.

iZtaatsarUiiv vuccrii.I

Gesandte: Luceru. Aurelian Zurgilgen, deS Raths und Spitalherr. Uri. Joseph Anton Püntincr, Land¬

smann und Landshauptmann. Schwyz. Joseph Franz Rcding, Landammann und Zeughcrr. Unter-

alden. Anton Franz Bücher, Landammann. Zug. Johann Peter Staub, Landammann. Freiburg.

Walther Kücnli, Alt-Scckelmcistcr. Solothurn. Joseph Benedict Tuggincr, Altrath.

Veranlassung zu dieser Confcrcnz sind die zwischen dem Bischöfe und dessen Landständen und Untcrthanen

"llcnden Streitigkeiten. — 31. August. ArchidiaconuS Franz Konrad von und zu Hagcnbach, Franz Anton

""s, 'ijitigi. Abgeordnete des Domcapitels zu Arlesheim, bewillkommen die Gesandten und empfehlen

dcg Domcapitels Angelegenheiten nachdrücklich. Erwiderung des EomplimcntS durch die Gesandten von

Solothurn. — Dann verfügen sich die Gesandten zum Bischöfe, welcher sie bcwillkommt, ihnen

' ganzes Hoflager zur Disposition stellt und den Wunsch aussprechen läßt, daß er selbst des folgenden TagS

Hrcr Sitzung erscheinen möchte.

1- September. Der Gesandte von Luecrn legt ein von den Landständen, Johann Baptista, Abt von

e^lay, ^ Dh. I. Bassand, Probst von St. Ursiz, I. G. I. Wicka, Archidiaeonns von Münster, den Bür-

Wicka von Delöbcrg, Choullat und Liechtlc von Pruntrut unterzeichnetes Schreiben (vom 13. Aug.)

' M welchem dieselben die Klagen über das noch Vorhandensein des schon früher (2l). Mai) geklagten Geld-

"gcls wiederholen, sich bereit erklären, zur Beilegung des Streites alles Abgliche beizutragen und wünschen,

^ Ständen sowohl, als den Untcrthanen der Zutritt zu den Gesandten möchte gestattet und den norh-
^>den Ständen der norvus roinm ßoronckai-um (die landständische Kasse) nicht länger möchte vorenthalten

^ M. — Darauf erscheint der Bischof, abgeholt von den Gesandten von Zug, Freiburg und Solothurn, in
Sitzung und läßt durch den ArchidiaconuS von Hagenbach den Gang der Unruhen auseinandersetzen, wie

^^Ibeu bei den Freibcrgern begonnen und sich dem ElSgauc mitgctheilt und wie die Stifte und Klöster Bel-

. ^ Münster, St. Ursiz und die Städte Delsbcrg und Pruntrut, ohne auf die vom Bischof angebotenen Umcr-

^»g ihrer Beschwerden zu achten, sich an den kaiserlichen Rcichshofrath mit ihren Klagen gewandt hätten,

^'gleich Mrst seine Untcrthanen nie mit außerordentlichen Auflagen beschwert habe, hätten die Elsgaucr

G '""G'n übrigen Thcile des BiSthums seien ruhig geblieben), ohne den richterlichen Spruch abzuwarten,
^wrsam bei Seite gesetzt, das Bündniß init den VII katholischen Orten ein Verderben und eine uner-

^lichc genannt und sich auch gegen die Nachbarschaft so ausgeführt, daß benachbarte Potenzen sich vcr-

si-h^ könnten, Genugthuung zu verlangen. Nach Vcrdankung der Bereitwilligkeit, mit welcher die Rc-

,^"^nten in Pruntrut sich eingefunden, läßt der Bischof folgende zwei Anträge machen: 1) die Repräsen-
lila." "Achten ein Dehortatorium publieicren lassen und unter Androhung von Gewalt von Seite der katho-

^ ' Orte zu Ruhe und Gehorsam ermahnen; 2) man möchte für den wahrscheinlich stattfindenden Fall des

^^orsiuus sogleich Anstalten treffen, mit Gewalt zu erzwingen, was man durch gütlichen Zuspruch nicht er-
^ könne. — Dem Bischof lassen die Gesandten eine Copie obigen Schreibens der Landstände übergeben.

62
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2. September. Der Secretarius IRudolf Dietrich Mohrl, welcher dem Bischof die Copie dieses SäP»

bcns übcrbracht, meldet, daß derselbe mit den Ständen nichts verhandeln wolle, sondern daß er es für b^

Beste halte, etwa zwei oder drei der vornehmsten Rädelsführer zu beschicken. Gegenbesuch beim Bischof. ^

Repräsentanten eröffnen dabei dem Bischof ihre Ansicht dahin, daß sie es von Nachtheil für seine Sache ^

sehen, wenn den Ständen der Acceß und das Verhör versagt würde. Der Bischof bcharrt darauf, daß er mit K»

Landständen nicht tracticren wolle, da seine Ehre allzuweit engagiert sei. Nachdem aber die Domherren oe»

Hagcnbach und HauS dem Bischöfe auseinandergesetzt hatten, daß in dem von den Repräsentanten (auch

lieh gestellten) Verlangen keine Aufforderung zum Tractieren enthalten sei, und nachdem auch noch die Gcsanbü»

die Nothwendigkcit nachdrücklich vorgestellt hatten, daß den Landstänvcn der Acceß zu ihnen gestattet werde»

müsse, willigt der Bischof endlich ein. Die Stände werden aus den 3. oder 4. nach Pruntrut eingeladen.

3. September. Der Abschied der katholischen Konferenz zu Lncern vom 4. bis 6. November 1732, »»

kaiserlichen Mandate vom 16. November 1731, 27. Mai 1732, 6. Oct. 1732, 13. Januar 1733, 36. ^

1733 und das Dehortatorium dcS DomcapitelS vom 18. Mai 1734 werden verlesen. — Madame von

schwag bittet durch den Bischof um eine Sauvcgarde in ihr Schloß, weil die von Kues ihr bereits

weggetrieben und mit Wegnahme ihrcS andern Viehs gedroht Härten. Die Gesandten treten in dieses Begeht

nichr ein, da dasselbe von ihrer Instruction fern liege.

4. 5. September. Nach Verlesung-einiger Acten, betreffend Ercesse, werden mit Einwilligung

Bischofs die Stände, da die erste Einladung mißverstanden worden zu sein schien, auf den 7. oder 9. Scpü^

der in das Residenzschloß zu Pruntrut beschicden und ihnen freier und sicherer Acceß und Receß zugesagt-

6. September. Herr von Ligcrz empfiehlt in einer ihm gewährten Audienz in seinem und der übrig'"

Hosrälhc Namen die Angelegenheiten des Bischofs und schildert den Zustand der Verwirrung in dessen Lands»

Gegencomplimcnt durch Vermittlung des Gesandten von Luccrn.

7. September. Bestimmung des Ccremoniels beim Empfang der Landstände.

9. 1<1. September. Die Landstände erscheinen nicht. Statt ihrer geht ein Schreiben (vom 7.

ein, in welchem sie erklären, daß sie sich außer Stand befinden, in Beziehung auf landständische Angcü'g^

Heiken während dieser Litispendenz ohne ausdrücklichen Willen und ohne Wissen ihrer Konstituenten den ^

Präsentanten etwas vorzutragen. Mit Einwilligung des Bischofs werden diese eingeladen, ihre Abgeordw

mit Instruction zu versehen und aus den 15. oder 17. nach Pruntrut zu senden.

11. September. Als die Nachricht gekommen war, daß Pierre Pctignac von Eourgcnay die Bauer»^

den Dörfern ringsum auffordere, sich mit Gewehren „verfaßt zu halten", und man davon vernahm, baß ^
Lanvstände nicht ins sürstliche Residenzschloß kommen wollten, sondern daß die Repräsentanten sich entweder »

das Rathhaus zu Pruntrut oder nach Dclsbcrg verfügen sollten, die Gesandten aber (außer Freiburg)

keine Instruction hatten, so wird für passend erachtet, vorläufig mit dem Bischöfe die Maßregeln zu bespr^'

welche zu treffen seien, insofern die Güte nichts verfange.

13. September. Den Landständen wird auf ihr Ansuchen der Tag des Erscheinens vor den

scntanlcn weiter hinacls auf den 22. September angesetzt. — Der Bischof erscheint mit vier Domherren i"

Sitzung. Es werden die Maßregeln besprochen, welche im Falle, daß man zur That schreiten müsse, g^'

werden tollten, und an den Bischof wird die Frage gestellt, auf wie viel getreue Untcrthancn man zähle» ko»^
wie viel Volk er von den verbündeten Orten verlange u. s. w. Der Bischof überläßt die Anordnungen

den Gesandten und weist sie zugleich an den Landshauptmann Johann German de Rosä.



August bis November 173-4.

16. September. De Ross, in die Sitzung berufe», eröffnet, daß er glaube sieben Compagnieen -zu 200

^ann seien lsinreichcnd; dieselben sollten im Elsgau beieinander bleiben. Sollten die Dclsbcrgcr und die von

^ Ursiz wider alles Vcrmuthen auch zu den Waffen greisen, so sollte die ganze Mannschaft in die Stadt

^untrut gelegt werden. Ucber den Weg, welchen die Truppen zu nehmen hätten, null man sich noch bedenken.

^ Der Weibbischof Haus legt sein Eomplimcnt ab.

17. September. Erwiderung dieses Eompliments. — Auf die in gestriger Sitzung von Luecrn aufgeworfene

^age, ob die Deputierten der klagenden Landstände, wenn sie keine Beschwerden eingeben, nicht gcsrägl werden sollten,

^ sie keine andern gemeinsamen Beschwerden einzugeben hätten, als sie zu Wien eingegeben, wird beschlossen, diese

z» unterlassen; sollten sie aber von selbst dergleichen vorbringen, so möchten sie dieselben schriftlich eingeben.

^ Gesandte Luecrns verlangt, daß dem Abschied diese seine Anfrage beigesetzt werde; der Gesandte von Zug,

in den Abschied aufgenommen werde, „daß er eröffnet (habe), daß seine Instruktion ihn dahin halte, daß er

"''"chle, in das Geschäft einsehen zu können." — Die von Landshauptmann de Noch verlangten >40«» Mann Zuzug

""den die Gesandten der Zahl nach zu gering und setzen dieselbe auf wenigstens 2800 Mann. Ueber den Marsch

""d die übrigen Einrichtungen sollen die Gesandten von Luecrn, SchwNz und Solothurn ein Projekt einreichen.

22. September. Es erscheinen im Rcsidcnzschlosse der Prälat von Bcllclay> Präsident der Landstände,

""d ll> Deputierte derselben, sammt 94 ausgcschossenen Bauern. In der vom Spndie Brual vorgetragenen Pro¬

vision erklären die klagenden Stände, daß sie, obgleich als Meuterer und Aufruhrer gegen ihren Landesfürstcn

'schrieen und vom kaiserlichen Rcichshofrath als joichc erklärt, doch hoffen, bei vcrurtheilsfreien Gcmüthcrn

Überzeugung zu erwecken, daß ihre Beschwerden gegen die fürstlichen Regierungen billig seien. Die Ver¬

engen, welche sie sich von den fürstlichen Rüthen zugezogen, hätten eine allgemeine Landcsversammlung im

^ t?30 zu DclSberg veranlaßt, von welcher die gesammtcn daselbst versammelten Stände sich die Erlaubniß

'"'^gebeten hätten, die Beschwerden dem Fürsten überreichen zu dürfen. Dieses Verhalten aber habe der Hos

^ eine Anrcizung zum Aufruhr erklärt, habe dann eine kaiserliche Eommission ausgewirkt, dieselbe aber nach-

""verrichteter Dinge wieder aufheben lassen; habe später einen gütlichen Vergleich angetragen, von dem-

aber von vorneherein alle diejenigen Beschwerden ausgeschlossen, welche die vorhergehenden Regierungen

^ffcn. Die Stände hätten dann in Folge des kaiserlichen Patents vom 10. November 1731, welches auf

''Etliches Ansuchen gegeben worden sei, den Weg Rechtens versucht und ihre Deputierten an den kaiserlichen

^ geschickt, wogegen der Fürst mit einer SeditionSklagc aufgetreten sei, selbige mit dem Civilc eonsundicrt

^ damit die kaiserlichen Verordnungen erschlichen habe. Dadurch habe er den Ständen den Weg Rechtens

^'derrt, die nöthigcn Mittel zur Proscgnicrung ihnen entzogen, die Zurückschickung ihrer Deputierten bewirkt,
die Sache noch recht angefangen worden sei, und bevor sie die andern Beschwerden der Stände noch

"'te» vorbringen können. Der Gesandte Luccrnö beantwortet die Proposition dahin, daß ihre gn. Herren und

er» ihr Mißfallen ihnen bezeugen, sie ermahnen, die schuldigen Pflichten wiederum zu leisten, die vorgckom-

Gcwaltthätigkeitcn auszuheben, die schuldigen Frohntage wieder zu beobachten, die Eommis abzuschaffen,

und Perbot der bischöflichen AmtSleute anzunehmen, alles in den frühern Stand zu setzen und den Aus-

..'"'ch des wienerischen Rcichshofraths abzuwarten; sollten sie fernere gerechte Beschwerden haben, so möchten

' dieselben dem Bischöfe eingeben, in welchem Falle die Gesandten ihr Fürwort einzulegen versprechen. Im

" ^ fortdauernden Ungehorsams wird mit Anwendung der erforderlichen Bundcsmitrel gedroht. — Des Nach-

!'"gs stellen die Deputierte» der klagenden Landftände an die Repräsentanten das Ansuchen, es möchte ihnen

""0 werden, bevor ibncn die Antwort auf ihre Proposition schriftlich mitgethcilt werde, einige Vorstellungen
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zu machen, jedoch anderswo, als im Residenzschlosse, und vor drei bis vier Abgeordneten von beiden Thesit
Die Repräsentanten sprechen in ihrer Antwort ihre Bereitwilligkeitaus, diese Vorstellungen anzuhören, »u'ß^
dieselben von einer größern oder kleinem Zahl vorgebracht werden, jedoch nur in ihrer vollzähligenSih""ß
und im Residenzschlosse.

23, September. Es erscheinen der Präsident und die übrigen Deputiertender klagenden Lanvstän^'
unv tragen vor, daß sie der gestern ihnen crthcilten Antwort entnehmen, daß alles in den Stand, wie cö
den Unruhen gewesen, hergestellt und die von den Gemeinden angenommenenDeputierten oder sogeim»»^
Commis beseitigt werden sollten. In Beziehung aus das Erste geben sie den Repräsentanten die Stelle
dem reichshosräthlichen Conclusum vom 6. October 1732 zu bedenken, daß des Bischofs „Anwald sich crß
„18. August jutiieipliter gar rühmlich dahin erklärt habe, daß Derselbe alle angeschuldigten Neuerungen
„Aceis, und wie daö Namen haben möge, weder vornehmen wolle, noch daß solches geschehe, gedulden, » ^
gedulden werde"; serner aus dem Conclusum vom 3l). Mai 1733, 8 7, die Stelle, worin die UnterthancN
Fürsten aufgefordert werden, „alle andern bei Antritt desselben fürstl. Regierung allbcreit in u»u gewesene
„und Schuldigkeitenbis zu Austrag der Hauptsache unverwcigcrlich zu prästicren"; und in Beziehung aM ^
Zweite, daß allen Uorpurillus clu jm-u unverwehrt sei und bleiben solle, ihre Angelegenheiten durch Dep»'»
besorgen zu lassen. In Folge dieser Vorgänge möchten die Gesandten den ersten Thcil der Antwort abä»?^
den zweiten fallen lassen. — Der Gesandte Luccrns beruft sich in seiner Beantwortung auf die den Ges»»^'
ertheiltcn Instructionen, nämlich die Unterthanen zu dein schuldigen Gehorsam gegen ihren Fürsten anzuh^^
und aus die Tags zuvor an die Landständcgehaltene Anrede. Der Gesandte Uns ermahnt, von aufrühren!
Acte», wie dieselben schon vorgekommen seien, abzustehen und fragt die Deputierten,ob sie wirklich wegen

Bündnisses des Fürsten mit den katholischen Orten so nachthcilige Klagen zu Wien eingegeben hätten- ^
Deputierren gestehen ein, daß sie sich beklagt hätten, daß dieses Bündniß allezeit ohne ihren Zuzug ^
worden sei. Der schwyzerischeGesandte macht ihnen Vorwürfe, daß sie sich selbst das Recht sprechen »»^
nicht beim richterlichen Stabe suchen wollen. Auch die übrigen Gesandten reden ihnen ernstlich zu, dem v» ^
Gehorsam zu leisten. Nach kurzer Berarhung antworten die Deputierten der Landständc, sie hoffen, daß
die CvmmiS zur Besorgung der Gerechtsame der Gemeinden werde bestehen lassen, ferner daß nach dem v" '
oben erwähnter kaiserlicher Mandate von dem Fürsten alle seit Anfang seiner Regierung eingeführten Neuen»
werden abgethan werden. An den vorgefallenenaufrührerischenHandlungen hätten sie keinen Anthcil; l»'
zeugten im Gegenthcil ihr Leid darüber. — Die Repräsentanten eröffnen ihnen darauf ihren Beschluß
daß sie beförderlichst die schuldigen Prästanda erstatten und ihrerseits die Commis nicht mehr anerkcnncn ü
daß dem Fürsten der schuldige Gehorsam und Respect geleistet, der Gerechtigkeit der ungehinderteGang ßss
werden solle. Würden sie das schriftlich versprechen, so würden die Gesandten ihrerseits durch ibre ^
den Fürsten dafür zu bestimmen suchen, daß er alles in demjenigen Stand lasse, in welchem eS beim
seiner Regierung gewesen sei. Ucbrigens möchten sie den Ausspruch des kaiserlichen Reichshosrathcs in > ^
und Frieden abwarten. Ohne Abschied zu nehmen, entfernen sich die Deputiertender Landstände ^
Sitzung, um noch selbigen Tages nach Hause zu reisen. Als dieses Vorhaben den Gesandten zur ^
gekommen war, lassen sie den Deputierten sagen, daß sie hoffen, dieselben werden noch vor ihrer Abreite

ihren Entschluß eingeben. Der Secrctär, dem dieser Auftrag gegeben wurde, berichtet, daß die Deputier»"^
Landständc sich durchaus nicht dazu verstehen wollen und behaupten, daß sie das Institut der CommE ^
fallen lassen dürfen, da eher ein Bauernkrieg entstehen würde; daß sie aber andrerseits auch zugeben, daß
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^basse„5x Leute diese Stellen bekleiden und sich leider allerlei Ercesse hätten zu Schulden kommen lassen (wie

^ neulich der Syndic Brual den Pierre Peguinac jPetignacl öffentlich „beschnarcht habe"). Wenn auch durch kai-

^>chc Mandate dieselbe» aberkannt seien, so seien sie in Folge späterer Remonstrationen wieder geduldet worden;

Conimis seien sie um so mehr bcnöthigt, daß sie ihre Beschwerden nicht durch die mit Eiden dem Fürsten

^eihanen Maireö ^ Weibcl und Geschworenen könnten vorbringen lassen. Sie verlangen die Anrede des lu-

^^'ilchcn Gesandten schriftlich; jeder, welcher ihr nachleben wolle, möge sich schriftlich unterzeichnen.

24. September. Es wird beschlossen, den klagenden Landständen des lucerncrischcn Gesandten Anrede

^'st deu Verhandlungen vom 22. und 23. Sept. schriftlich mitznthcilen und zugleich auch noch folgende Beschlüsse:
^ kaiserlichen Mandate, auf welche die Deputierten sich berufen, werden mit jener gegebenen Antwort in

^ ^nstinimung erfunden; die jetzigen Commis sollen abgeschafft werden, da dieselben sich so viel Ungcsctzlich-
^ haben zu Schulden kommen lassen; jedoch soll den Landständen und Gemeinden nicht benommen sein,

friedliebende und verträgliche Anwälde zu ernennen, welche gehörigen Orts die Klagepnncte anbringen

°W>, doch daß sie der lieben Justiz in Beziehung auf die Hangenden Klagpunctc den gemeinen Gang lassen,

^ Fürsten gehorsam sind und den rechtlichen Ausspruch von Wien in Frieden erwarten. Zugleich wird

^""scht, daß man in einer Zusammenkunft übereinkommen möchte, jene Anrede und die Beschlüsse von, 24.
de», Prälaten nach Bcllclay zu Händen der klagenden Landstände zu übersende».

2z. 27. 28. September. Nachdem den Gesandten ein Ertract aus einem Schreiben Ramschwags

^stellt worden war, in welchem der Landstände feindseliges Benehmen gegen den Fürsten und die verbündeten
^ in Wien und anderwärts ins Licht gestellt war, wird mit Beistimmung des Fürsten folgender der Anrede

"' 22. bcizudrnckendcr Zusatz beliebt: „Wir Unterschriebene bekennen hiemit, daß Wir den Uns geschehenen

"lbruch der H. Ehrengesaudtcu und Repräsentanten Löbl. VI! Cathol.-Ortcn 4s 4a,i» 22. und 27. September

' «ich, nur allein annehmen, sondern versprechen auch Uns demselben zu conformieren und dem getreulich

^ ohne age Gefährden nachzugclcben." Diese Anrede nun nebst dem von den Stiften, Städten und Ge¬

rden zu unterschreibenden Revers wirb in einer gehörigen Anzahl von Ercmplaren dem Prälaten von Bellelay

^landl mit dem Auftrag, sie den Stiften und Städte» zum Unterschreiben zuzusenden; der SecrctariuS der Rc-

^»tantcn sott Ausschüsse jeder Gemeinde auf die fünf Maine» bescheiden und nach passender Anrede dieselben
Unterschreiben des Reverses innerhalb vier bis fünf Tagen auffordern.

H Octob er. Der SecrctariuS berichtet von dem Erfolg seiner Mission; überall mit Ausnahme von

Widerspruch; die angesetzte Frist wird von den Ansgcschossenen für zu kurz erklärt; daß die EömmiS ab-

"fft werden sollen, mache böses Blut.

^ October. Das Projeet in Betreff des bnndesmäßigcn Zuzugs, die Stärke, die Marschroute und

^ ^ertheilung desselben im Bisthum »verde» berathen. Lucern, Schwyz, Unterwalden und Solothurn wollen

h^viiig von Frankreich durch den Ambassador ersuchen lassen, ein oder zwei-Schweizerrcgimentcr an die

^ We z„ verlegen, damit die mit dem Bischof verbündeten Orte nöthigenfalls von denselben Gebrauch machen

die Gesandten von Uri, Zug und Frciburg stimmen dem nicht bei, sondern nehmen es a4 ivloren4»m.

i>t>s ^tober. Nachdem man den Abschied zu lesen angefangen hat, berichtet der Sccretarius, daß

^ ^ Landvogtci Zwingen die Subscriptionen zugesandt worden seien ; in dieser Vogtci hatten sich in

^ 2g Personen unterschrieben. Brislach will seine Subscriptionen selbst bringen.

^ Qctober. Es werden die vom Prälaten, von Bellelay, als dem Präsidenten der Stände, zu-

'"kte» Subscriptionen nebst einen, weitläufigen Memorurlc des^Magistrats von Pruntrut vorgelegt. Beb
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nahe alle berufen sich auf die Uebercinkunft, welche den 14. Juli zwischen Abgeordneten des Domeapitels »»v

dei, Landständcn zu Stande gekommen war. In dieser Uebcrcinkunst hatten einerseits die Deputierten der Sta»^

dem Fürsten gelobt, sich zu betragen »eommo ses lidölos sujels et lui ronclaut le respeet, l'nküissa«^

»taut co gu'il» lui eloivont lögitimvmant ate.« und die Abgeordneten des Domeapitels gebeten, ihre Oss»»"

eintreten zu lassen , daß kein Grund zur Unruhe, und zu Klagen vorhanden sei. Diesem in Copie beigelegt

„Jnterimsprojeet" ist noch beigefügt, daß damals (14. Juli) den landständischcn Deputierten versprochen

sei, daß der Bischof „ein impartialcs subdelegicrtcs Judicium" aufstellen wolle, um im Beisein und unter d»"

Vorsitze zweier Abgeordneten der Domherren die vorhandenen Particularbcschwerden zu erörtern und beizulG"'

daß dieses aber bis dahin nicht geschehen sei, sondern daß auch „die jullivialilvr an Seiten des fürstl.

„Maiulutaiü gethane Submission, die angcschuldete Nelicrung betreffend, dermalen noch nicht erfüllet,

„vielmehr ivszieclii einiger carporui» mit sothancr Nclierung und andern prmjuilieiis fortgefahren worsu»

Diese Subscriptionen werden dem Bischöfe und den anwesenden Domherren übermittelt. — Der Gesandte^

lothurnö eröffnet, daß er zu Erlassung eines >>(lommm-,tarii« instruiert sei, und stellt das Ansuchen, es

sich auch die andern Gesandten zu einem solchen instruieren lassen. Die übrigen Gesandten, der Ansicht¬

en! solches Lnmminatorium Thätlichkcitcn zur Folge haben könnte, nehmen das Ansuchen Solothurns

kerenölum.

12. 14, 15. October. Obenerwähntes Memorial der Stadt Pruntrut wird verlesen, daS

wegen dcS Zuzugs dem Bischof mitgetheilt mit dem Bemerken, daß bevor dasselbe ins Werk gesetzt werde,

Genehmigung des Bischofs sowohl, als des Domeapitels werde eingeholt werden. Ferner laßt der Bliche s

zeigen, daß er die ihm zugesandten Subscriptionen außer der von Pruntrut annehme und die A»»»

der Disposition der Gesandten überlasse. Zwei in die Sitzung der Gesandten abgeordnete Domherren

nun, daß in der Subscription der Stadt Pruntrut zwei anstößige Puncte vorhanden seien,' der eine, dab

Stadt Pruntrut sage, daß, wenn der Hangende Streit nicht könne beigelegt werden sous in rvgeaoe wo» ^

Ion so l'osei'vo por oxpiös toules nutros vo)l!s ot mesuies; der zweite, wo dieselbe sage: so i'osow'M^ ^
outre cio so zll.iincliv oonvonollloment .inx l'atontvs üo IKlmpoieui- ü inisvn lles lorts guo la cm»

a notuiiomonl inlligös, ü moins gil'ollo no soit cnnlontv üo lui llonner salissaolion i».il guolguo aulre '

Die Gesandten beschließen, Burgermeister und Rath von Pruntrut aufzufordern, sich über diese zwei Pu»^^
erklären. Das von ebendenselben eingegebene obenerwähnte Memorial wird nicht beachtet, da die da«"

haltenen Puncte schon zu Wien eingegeben sind.

16. 17. October. Es werden die Subscriptionen von Courtedour, Damvant und Delsberg ^

gelegt; einige Gemeinden haben ganz, andere nur zum Theil, noch andere gar nicht unterschriebe»,^^

aber, welche sich unterschrieben haben, mit Vorbehalt. Ferner wird die Erklärung von Bürgermeister r»^ ^
von Pruntrut eingegeben. Sie erklären darin, daß sie wiederholt dem Bischöfe ihre Unterwürfigkeit erklärt

ihre Friedensliebe bezeugt hätten, und daß sie nur die Aufrcchthaltung ihrer Rechte und Freiheiten »er»» ^

Da sie nur mit dem tiefsten Schmerze sehen, wie alle Mittel angewendet werden, aus Kosten der Pill»

Streit fortzuführen, und mit welcher Abneigung die Klagen der Unterthanen bei Hote angesehen werde»,

habe man sich zu jenem ersten dem Fürsten anstößigen Zusätze veranlaßt gesehen. Zu dem zweiten ^ordr ^

seien sie dadurch genöthigl worden, daß ihre Stadt besondere Klagen habe, zu Gunsten deren der Für ^

dahin keine Remonstrationen habe annehmen wollen; ja sie wiederholen diesen Vorbehalt auch jetzt noch-

Deputierten von Pruntrut, welche sich über dieses Schreiben näher mündlich erklären sollten, sich nicht lfftt
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dem Schlosse zu erscheine», wirken die Gesandten einen allgemeinen saEus omnluolus beim Bischöfe aus

^ laden dieselben auf die Sitzung des folgenden Tags ei»,

18, Octobcr. Nach Verlesung eines Schreibens, in welchem der Fürst die Dispositionen in Be-

^huiig aus die zu ertheilende Amnestie an diejenigen Korporationen, welche ihre Unterwerfung erklären und

^ dic>Mc ansuchen, wie in Beziehung auf den Aufstand überhaupt den Gesandten überläßt, treten die drei

Mutierten von Pruntrut vor die Gesandten und geben nochmals eine schriftliche Erklärung über jene Puncto,

Gliche,5 Inhalts wie früher, ein; für eine mündliche Erklärung sind sie nicht instruiert. Neben der Miß-

^wöbezeugung darüber wird ihnen die Verpflichtung auferlegt, am folgenden Tage, zu einer mündlichen Be-

^csimng instruiert, wieder zu erscheinen.

19. October. Der Domherr von Hagenbach nimmt die gestern den Repräsentanten übergcbcne Zu-

^ 9, welche ihnen zu Händen des Fürsten zugestellt worden war, nicht an, da dieselbe noch schlimmer sei,
^ dü erste. Statt des persönliche» Erscheinens- der Deputierten von Pruntrut langt eine Zuschrift, unter¬

biet vom Rath und von den Zünften ein, in welcher dieselben bedauern, daß sie sich nicht anders als früher

"ren können. Dieselbe wird dem Fürsten übermittelt.

. 2l). 24. October. Da die Repräsentanten sehen, daß die Deputierten von Pruntrut trotz dem

^»gesicherten freien Acceß und Reccß nicht nach Hof kommen wollen, schließen sie sich dem Vorschlage

b"S an, die Deputierten dieser Stadt in die alte Landohosmeistcrci zu einer Besprechung einzuladen. In

b ^^ben Sitzung läßt der Bischof das Verlangen eröffnen, daß Pruntrut gleich den übrigen Städten und

^b^llen >eine Schuldigkeit erfülle und unterschreibe, ohne daß ihm benommen sein solle, falls cS andere

^ -liste» nicht angebrachte Beschwerden habe, dieselben, jedoch mit Wcglassung aller rcspcctwidrigcn Ausdrücke,
Fürsten zu behändige». Dazu fordern die Repräsentanten Rath und Bürgermeister von Pruntrut in einem

Reiben auf. .

, 22., 23. und 25. Octobcr. ES gehen drei Subscriptionen von St. Ursiz ein, eine von Under-

b^ler "uö dem Dclsbrrgerthal, die Subscriptionen von der ganzen Prövütv St. Ursiz. Da aber bis dahin
- den, Elögau mit wenigen Ausnahmen noch keine Snbscriptioncn eingelangt sind, so erlassen die Rcprä-

^utcn an die noch im Rückstand gebliebenen Gemeinden ein Adhortatorium.

^ 2«Z. Octobcr. Burgermeister und Rath von Pruntrut übermitteln den Repräsentanten mehrere Schrei-

d' i» welchen sie auf ihrer frühern Deklaration beharren und diese ihre Handlungsweise durch ihr bis-

^ loyales Pcrfahrcn gegen den Bischof, durch ihre ihnen zukommenden Rechte, und durch die Bestimmungen

1579 mit den VII katholischen Orten geschlossenen Bündnisses begründen, welches nicht nur dem Bischof

^ sondern auch die Stände und Untcrthanen in ihren Rechten schütze. Da nun Pruntrut so wie das Elsgau

^ /Ü'lrofffnen Maßregeln gegenüber sich noch immer nicht ergeben wollen, lassen die Repräsentanten dem
Offnen, daß sie, um ihre Herren und Obern vom Stand der Dinge desto besser unterrichten und

^ wirksamere Schritte einleiten zu können, nach Häufe zu reisen gedenken, und ihn zugleich ersuchen,

^ ljuzugsprojcct zu genehmigen und es auch vom Domstiftc ratificicrcn zu lassen. Der Bischof erscheint
^ üvci Domherren selbst in der Sitzung und läßt erklären, daß er alles approbiere, waö die Gesandten

°^h'"en wollten.

d ,^7. Octobcr. Aus die Nachricht des Landvogtö von Schliengen, daß die kaiserlichen Truppen den

^gc>, bischöflichen Landen sich nähern, stellt der Bischof an die Repräsentanten das Ansuchen, durch ein

^e» an den Prinzen Alcrandcr von Württemberg und den kaiserlichen Botschafter, Markgrasen von Priü,
63
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dahin zu wirken, daß jene Lande mit Durchmarsch, Einquartierungen und Kontributionen verschont wcrvc"

möchten. Es wird dem Bischöfe willfahrt. . t'iü j

29. und 31. October. Es werden einige von Seite des Fürsten über das ZuzugSproject gewa)

Bemerkungen vorgelegt. Ferner wird beschlossen, noch einmal an Prnntrut zu schreiben. Da aber in der ^

dieses Schreiben erfolgten Antwort der Rath nochmals aus seinen frühem Erklärungen beharrt und die bei^"

Bürgermeister Liechtle und Choulat, Statthalter Chopard und Syndic Bruat in einer mit dem Legationssccr^

bei den Vätern Capucincrn gehaltenen Unterredung erklärten, daß so lange der-Fürst ihnen den unverdic»^

Vorwurf, als hätten, sie an der Rebellion Theil genommen, nicht abnehme, ihnen daS Gewissen nicht zm"l '

sich anders zu unterschreibe», und auf diesem ihrem Entschlüsse beharren, und das obgleich ihnen verspre^
wurde, daß die Repräsentanten ihre Officien beim Bischöfe anwenden würden, wenn sie andere, als du'

Wien angebrachten Beschwerden in gehöriger Form dem Fürsten einreichen würden: so beschließen die Acp >

sentantcn ihre. Abreise zw beschleunigen. ^ > u) . . ... ^

2. November. Nachdem nun bei einer großen Zahl von Gemeinden die von den Rcpräscntaa ^
im Einverständnisse mit dem Bischöfe eingeschlagenen Maßregeln keinen Eingang gefunden, „ja (die nn'kü^

„die Repräsentanten mit keiner Antwort gewürdigct, also daß sie in ihrer unverantwortlichen Widerjclsin) ^

„verharren, die bei Antritt der Regierung seiner hochfürstl.! Gnaden üblich gcwcste Onoi-a und prrvst-w^ '

„erstatten versagen, ohnangesche» sie vcrmög kaiserliche» Ikvemi,' sul> 27. May 1732 bis zu rechtlicher Des!

„solche zu prästicrcn eondemniert, auch ans denen vorgelegten ^otis so viel Erccsscn mit gewallthätiger'Hea""

„der Justiz durch gewaffncte Zusammenrottierung, Aufwicklung wider ihren rechtmäßigen Landcsherrn,

„mächtige Abtreibung der fürstlichen Schäfcreyen, Abmeyung der Gütern und vielen andern ausgeübten

„willen sowohl gegen seiner fürstl. Gnaden als dcro Bcampttten" — unter solchen Umständen erachten es^
Repräsentanten für passend, ein sehr ernstliches Comminatorium zu erlassen, vorher aber alles noch den

zu hinterbringen und deren Disposition die Sache zu überlassen. ü-

4. November. Der Fürst läßt den Repräsentanten folgende Erklärung auf das pruntrutischc ^

den übermitteln: 1) Der Fürst verlangt nichts anderes, als bei seinen Rechten und Bcsugsamcn Ü' ^

bleiben und die Stadt Pruntrnt bei den ihrigen zu lassen-/ 2) die kaiserlichen Dccretc und Btandatc vo»'

Ort. 1732 und 3l>. Mai 1733 stringicrcn auch die Stadt Pruntrnt, weil dieselbe auch zu den klagenden

ständen gehört; 3) hat Pruntrut noch einige Parlicularbeschwerdcn, »nd will cS sich nicht des vom

gnädigst beliebten tormiaus ,'ogill-uivrrs bedienen, so muH es all iuterim die Sache in statu qua lassen-

Fürst will, daß die Polizeiordnung von 1598, und waS derselben anhangt, sowohl auf Seiten des Landeöf»r^

als der Stadt festgehalten werde. Sei von der einen oder andern Seite dagegen gefehlt worden, so sv^ ^
hülse erfolgen. Ferner wird darüber Klage geführt, daß das prutttrutische Schreiben die Confirmatw»

Fürsten und des Domcapitcls einen Schnurr oder Eid nennt und denselben in eine Parallele mit dem ^

thancncide seht. 1w suinee conln-mo at snciunzt lla lianna f»i et ses srqetki jurvnt et kant svrmvnt. ^

Gciandten von Schwyz beurlauben sich in ihrem und der übrigen Gesandten Namen bei den Gesandten ^

Lucern und Uri und zeigen ihre Abreise an. — In eben derselben Sitzung berichtet der Wcibcl von

daß ihm, als er das Adhortatorium habe verlesen wollen, von Mchrcrn entgegnet worden sei, wenn das

niß mit den Eidgenossen nur den Bischof und das Domstist etivaS angehe und nicht auch die Untcrthancn, ^ ^

wollen sie mit den Rcpräsentanten nichts zu schaffen haben. Zu Bonfort habt man beschlössen, aus dem ^ ^
drei Mann nach Bern zu schicken, „um eine endliche Resolution zu nehmen", da Bern ihnen schon Volk a
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^üi, habc. Zürich und Bern seien stärker als alle. Zehnjährige Kinder wurden zu Unterschriften zugelassen.

Aigens weigerten sich die Leute daselbst, dem Fürsten etwas zu bezahlen.

und 6. November. Der Stadt Pruntrut wird die Antwort deS Bischofs auf ihre letzte Ein-

^ und die bevorstehende Abreise der Repräsentanten unter nochmaliger Aufforderung zur Nachgiebigkeit zur

^Untniß gebracht. Ebenso wird der Prälat zu Bellelay zu Händen der übrigen Landstände von der Abreise

^ Repräsentanten in Kcnntniß gesetzt. Der Bischof läßt durch eine Deputation das Tags zuvor von den Rc-

^Icntantcn bei ihm gemachte Beurlaubungöeomplimcnt erwidern. Dem Abschied wird ein Verzeichnis; Ver¬

zügen Gemeinden des DclSbcrgerthalS beizulegen beschlossen, welche sich zur Submission unterschrieben, und

Wenigen, welche sich nicht unterschrieben haben. sJm Dclsbergcrthal unterschrieben die Submission lll Ge-

^stndrii, 14 riicht, ferner noch 71 Particularcn bloS für ihre Person. Im Amte Pruntrut unterschrieb in gc-

^riger Form blos Damvant, im Amt St. Ursiz außer der Propstci blos die Gemeinde Scleute, im Amt

saugen keine Gemeinde; jedoch weigerte sich keine Gemeinde gehorsam zu sein und die Prästanda zu leisten;

^ ihre Person unterschrieben in diesem Amte 25 Particularcn. I

A»»,.
Der M-mistrat von Pruntrut gab 1734 und 1735 die Actcnstncke, betrcsjcnd diesen Handel heraus unter den. Titel: Ungc-

siiln-bter Verlansi dessen loa» an» Anlast der an Seitbcn der VII Lobl. catbolischcn Orthcn in das Bistum Basel abgeordneter

Herren Ehrcn-Abgcsandic» die Stadt Pruntrnl hauptsächlich dclrcfscndt abgthandlct worden. Fol. Fcrber noeb c.n „Zusah

«n der Stadt Prnntrntischen Justisication." Fol.

38».

Gonftrenz der die Grafschaft Sargans regierenden Stände.
Psäscrs, 21. September 1734.

rTtaatSarchiv L»ccr».1

Gesandte: Zürich. Johannes Scheuchzcr, lileck. 11.-. und Chorherr am Münster. Bern. Samuel von

"^lt, des Raths, Landvogt der Grafschaft Sarganö. Luccrn. Anton Lcodcgar Keller, deS innern Raths

^ätornherr. Uri. Jost Anton Schmid, Landammann. Schwyz. Gilg Christoph Schorno, Ritter, Land-

'"">»a»ip Obwalden. Marquard Anton Stockmann, Landsscckelmcister. Nidwaldcn. Johann Lorenz Bünti,

"^»lmann. Zug. Karl Amadeus Muoö, Raths-Seckclmeister. GlaruS (gab Commission den Gesandten

^°" Zürich und Bern.)

Man sehe da» Verhandelte im Abschnitte Herrschastöangclegenheiten:

Grasschast Sargans.

Art. 342. Localeö.

63»
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Gemeineidgenössische Tagsatznng.
Vadeii, 8. October 1734.

>Ttaat»archiv Zürich-!

Gesandte: Zürich. Johannes Hofmeister, Bürgermeister; Heinrich Escher, Statthalter. Bern. H>>-^

nmö von Erlach, Schultheiß; Ludwig von Wattcnwyl, Nenner. Lucern (Niemand). Uri (Niemand).

(Niemand). Obwalden (Niemand). Nidwaldcn (Niemand). Zug (Niemand). Glarns.

Ulrich Tschudi, Landammann; Johann Peter Zwicki, Landsstatthaltcr. Basel. Johann Heinrich Beck,

Zunftmeister; Balthasar Bnrckhardt, Dreierhcrr. Frcibnrg. Heinrich Nonderweid, Schultheiß; Tobias 1

trau, Herr zu PenzerS, des Raths. Solothurn (Niemand). Schaffhanfcn. Nielauö Wüschcr, Stattl?»st^'

Balthasar Pfister, Seckelhcrr. Appcnzcll-Jnncrrhodcn (Niemand). AußcrrHoden. Michael

Landammann. Abt St. Gallen. Jakob Karl Anton Utiger, Hofrath. Stadt St. Gallen.

Hvchrütincr, .1. 0. It., Bürgermeister. Biel (Niemand).

Veranlassung zu dieser außerordentlichen Tagsatzung ist die Sorge für den Ruhestand der Eidgenosse»!^

bei den dcrmaligcn Kricgsläufen. »<.. Eidgenössische Begrüßung. 8k. I». Die nicht vertretenen Orte 1^

in einem Entschuldigungsschreiben die Gründe ihres Ausbleibens auseinander. Aus ihr Verlangen wird

der Abschied mitzuthcilen beschlossen. 8 2. r. ES werden zwei Schreiben verlesen, beide datiert vom 2ö> ^

tcmbcr, das eine vom kaiserlichen Botschafter, in welchem derselbe in Beziehung auf das freie Comincit ^
die Bemerkung macht, daß von Seite der Eidgenossenschaft den Pflichten, welche ihr die Erbvcrcinigunß '

erlege, nicht nachgekommen werde, da die Eidgenossenschaft die Sicherheit der Grenzen sich nicht angelegen

lasse, wie es die Erbvcrcinigung verlange; da sie ferner dieselbe so auölcgc, daß die Auslegung einer g»»v

Zcrnichtung gleichkomme. Er beklagt sich ferner, dckff 'man eidgcnössischcrscits die Ratification der

litätScrklärung von Seite des Königs von Frankreich nicht betrieben habe, während der Kaiser dicsslbc ^
gestellt habe, zu geschweige!!, daß man dcö Kaisers Feinden manches gestatte, was dem Interesse desselben m ^

thcilig sei, z. B. Werbungen und Zuführung von Pferden, Vorschub leiste, — Das andere wurde vom

zösischcn Ambassador erlassen. Während der Pcrathung über das erste Schreiben kommt die Nachricht,

kaiserliche Botschafter mit einer von Wieg aus erhaltenen „nähern Verbscheidung" in Baden erscheinen ^

Durch sechs Nachgesandte beeomplimentiert, übergiebt der Botschafter ein Memorial folgenden Inhalts: D ^

Beziehung auf die von letzter Tagsatzung gegebene Antwort, daß sie das in der Erbvereinigung von 15^ ^

halten? „treue Aufsehen" nicht von thätlicher Hülfe verstanden wissen wolle, wird bemerkt, daß dielest"

Kaiser sehr befremdet habe, da in frühern Zeiten das treue Aufsehen als etwas angesehen worden sei,

forderlichen Falls den bewaffneten Zuzug zu dem beleidigten Thcilc nicht ausschließe, sondern sogar noth»'^^

mache, wenn Schicken und Schreiben nichts fruchten. Der Botschafter beruft sich aus die Handlungswetss^

Eidgenossenschaft in den Jahren 1666, 1667 und 1663 und auf den Umstand, daß das Instrument von ^
„König Ludwigs ewigen Bericht von 1171" und die ewige Erbcinigung Erzherzog Sigmunds mit

der Orte bekräftige; namentlich auch aus die Erklärungen, welche die Eidgenossenschaft 1668 dem stanzoß

Residenten Mouslicr gegeben habe. 2) Hinsichtlich deS Artikels <lo non olloinloncka beklagt sich dee
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"ber die seit Anfang dieses Krieges theils wider die östrcichischcii Lande, thcilö wider das Reich vorgefallenen

Transgrcssionen, daß die in französischen und piemontcstschen Diensten stehenden Schweizer sich bei der Bc-

^tt'lng von Tortona gebrauchen ließen, daß in französischem Solde stehende schweizerische Truppen vor Phi-

kppsburg und Trarbach gestanden, daß man die Bewilligung zur Anwerbung eines Regiments in spanische

^nste verlange, um im Königreich Neapel gegen die kaiserliche Majestät zu kämpfen, welche hoffentlich nicht

^e gegeben werden, und endlich daß das Regiment von Bürkli, so in der Dauphin» gestanden, die alliierte

zu verstärken beordert sei. 3) Ein Gegenstand der Beschwerde sind serner die vielen Werbungen, welche

^rticularen in der Eidgenossenschaft betreiben, in Folge deren jene TranSgrcssionen so häufig vorkommen,

Ehrend früher solche Werbungen streng verpönt gewesen wären und die Orte Maßregeln gegen die Trans-

?Monen ergriffen hätten. Der Botschafter beruft sich auf die noch 172tt dem Prälaten Blasius von der Tag-

^»ng zugestellte Erklärung. 4) Der Beschluß des schwäbischen Krcisconventcö ii, Betreff der FruchtauSfuhr

"icht niit dem Willen und Wunsche des Kaisers gefaßt worden; die Abordnung des Barons von Landser

""den Convcnt werde zweifelsohne eine Aenderung herbeiführen. 5) Wegen der Errichtung der Zollstatt zu

^ißau, ver „Schwendung" des hallischen SalzcS und der vor anderthalb Jahren erfolgten Abhauung von

Bahlen bei Kreuzlingen (siehe Landgrafschaft Thurgau) wird eine beruhigende Antwort des Kaisers in nahe

glicht gestellt, so wie mich Erleichterung im Commercium. — Da so viele Orte auf der gegenwärtigen Tag-

^Ung nicht vertreten sind, so wird dem Botschafter mir über folgende Punctc Antwort ertheilt. 1) ES wird

Hoffnung ^ausgesprochen, daß die freie Zufuhr der Früchte und die Freiheit des Commcrciums namentlich

'"de» östreichischcn Erblanden keine» Anstoß mehr finden werde und dem Transit der innoccnten französischen

^aarcn (Indigo, Kaffee, Pelzwaaren) unter Beobachtung der eidlichen Attestate kein Hindcrniß werde in den

gelegt werden. 2) Aus eine mündlich gethane Acußerung des Botschafters, daß die der kaiserlichen Ra-

^"'ivn wegen Nichtbctrctung des eidgenössischen Grund und Bodens beigefügte Elausel gar nicht als eine

^Mvn der Ratification anzusehen sei, wird der Botschafter ersucht, dahin zu wirken, daß dieselbe beseitigt

in welchem Falle die Gesandten sich nachdrücklich bemühen werden, die Ratification auch vom Könige

Frankreich zu erhalten. — Uebcr die übrigen Puncte des Memorials wird in Abwesenheit der meisten ka-

^i'chcn Orte blos eine vertrauliche Besprechung gehalten. In Betreff der Auslegung des „getreuen Aufsehens"

^ "tan cs bei der bereits von der Tagsatzung aufgestellteil bewenden lassen. Während Zürich und GlaruS

^ sür passend erachten, den, Botschafter in gemeinem Namen eine ausführliche Begründung dieser Auslegung

Übergeben, wollen sich die übrigen Gesandten lediglich an die aus letzter Johannitagsatzung gegebene Er-

halten. In Beziehung aus die Beschwerden wegen NichtHaltung deS Artikels ck» non ollonckonck»

die einzelnen Stände folgende Erklärungen. Zürich spricht sich gegen Particularwerbungen aus und für

"^Pln zu Unterdrückung derselben. Bern hat weder in spanischen, noch in sardinischen Diensten Truppen,

^ leine in französischen Diensten stehenden würden nicht mißbraucht; es überläßt die Beantwortung der

^ denjenigen, welche sie angehe. Katholisch Glarüs glaubt, daß cS jedem Ort frei stehe, Kriegsvölker

^ Me». wohin es ihn. gnt dünke; cs habe auch seine höchste Gewalt daS tschndischc Regiment für spanische

^"l'c zugestanden und erwarte die Ratification der Eäpitulation von Seite des Königs von Spanien.

, ""Plisch (glaruS erklärt daß es in dieser Beziehung ganz unschuldig sei und sich nicht zu verantworten

Basel-glaubt, daß es keinen Anlaß zur Klage gegeben habe, wünscht, daß hinsichtlich der Werbungen

^bschüw ^ iggg ins Leben gerufen werde. Frciburg läßt bei sich niemand ohne obrigkeitliche Bewilligung

und die Berechtigung zu der Werbung .verde ihm niemand streitig machen. Schaffha.tsen gestättct keine
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spanischen und keine verstohlenen Werbungen, sondern nur für avouierte Compagnieen und läßt diese niemals n'sttt
die Erbvereinigung gebrauchen. AppcnzeU-Außcrrhodcn bezieht sich auf seines Ortes in dieser Hinsicht unklagb^
Ausführung. Der Gesandte des AbteS erklärt, daß sein Prineipal bei Gestattung der Werbungen nach Erbott^'
und Bünden sich bisher verhalteil habe und ferner sich verhalten werde. Stadt St. Gallen glaubt, daß ^
Beschwerde sie nicht im Geringsten berühre. 8 3. «I. Der französische Botschafter läßt durch seinen Secretär ctt
Salutationöschreiben übergeben.Beantwortung desselben von Seite der Tagsatzung. 8 4. v. Der Inhalt dl
vom französischen Ambassador an die Orte gesandten Antwortschreibens (vom 25- September) wird Gegwßa^
der Berathung. Der Ambassador vertröstet darin die Orte, daß er in Betreff der Ratification der Erklär,»^
daß das eidgenössische Territorium durch feindliche Kriegsvölker nicht betreten werden soll, von Hos eine „nähe^
Verbscheidung"erwarte. In Folge dessen vergleicht man sich über den Entwurf zu einem Schreiben an
Ambassador und legt denselben dem Abschiede bei. Er enthält erstens das Anstichen um Auslieferung der kein)
lichen Ratification, welche die Gesandten um so mehr zu hoffen berechtigt seien, da der kaiserliche Botuhal^
die Erklärung abgegeben habe, daß jener Anhang keineswegs „als eine Conditio,! der Hauptsache möge
gesehen werden". Zweitens spricht es die Hoffnung aus, daß es den Osficien des Ambassadorsgelingen
die Securität der vier Waldstädte und des Frickthalö vom Könige zu erhalten. 8 5. f. Unter diesen U>»ß^
den suchen die Gesandten Basels instructionsgcmäßDarum an, daß man zur Sicherheit ihrer Stadt die >elh
früher verlangten 4()l) Mann Zuzug sammt den Repräsentantenaus den an dem DefensionalcAntheil habc»
Orteil stündlich bereit halten möchte. Die schon im letzten November einander gegenseitig gegebenen Erklärung
Daß man alle Verbindlichkeiten halten wolle, werden erneuert. Bei Diesem Anlasse empfiehlt sich auch ^ >

Hausen zu getreuem Aufsehen. 8 6. K. Der kaiserliche Botschafter erklärt (13. Ottober), daß er dem ^
langen der Tagsatzung nicht entsprechen könne, die von ihr bereits angenommene und verdankte Ratification n^
dem Wunsche des französischen Ambassadorsdahin abzuändern, daß der nicht als eine Uluusula cumlitio" ^
sondern bloS als eine „Anerinncrung an die crbvcrcintcn Pflichten" angefügte Anhang weggelassen
möchte. In Folge dessen eröffnen Berns Gesandte instructionsgcmäß, „es möchte den Ambassadoren der
„gcnden hohen Potentiell von gemeiner l. Eidgenossenschaft erklärt werden, daß bei solch ausbleibendenRs
„casionen und folglich Ungewißheitder eidgenössischenSicherheit man sich gcmüßiget sehe, aus die

„Ruh bedacht zu sein und vcrhoffc, es werden denen beidseitigen Generalitäten die behörigen Ordrcö tt ^
„werden, den eidgenössischenBoden nicht zu betreten, sondern einscitS bei der Erbvercin und anvcricits

„ewigen Frieden ungckränkt in Ruhe zu lassen, als wo wider Verhoffen jemand sich eines andern ^
„wurde, eidgenössischcrseitSman sich entschlossen, solchem nach denen Kräften, so der Höchste verliehen, ^
„hast sich zu widersetzen, welch gut gemeinte Gedanken in AbschicD genommen worden". 8 7- I». Zürich ^
daß das wegeil der Angelegenheitender in Frankreich niedergelassenen Eidgenossen in Betreff der lüllvls llo
und des zehnten Pfennings abgegebene Schreiben vom französischen Ambassador nicht bestellt worden W- .
unter den Unterschriften auch die ZugS sich befinDe. Da sämmtlichc Gesandte es bedenklich finden, das
den zurückzufordern und etwas an der Unterschrift zu ändern, so will man dcßwegen für eine folgende
ferenz ich mit Instruction versehen lassen. 8 8. I. Auf die Anzeige des fürstlich--sanctgallischen Gehen

pten
ciiviS
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383.

Konferenzen der evangelischen Städte und Orte während der gemeineidgenössischenTag¬
satzung

im Oktober 17lt4.

zDlaa»»ar«t>iv Zürichs

Gesandte: Müh Ihausen ist nicht vertreten.

»5° Dicl'ärcnthalischc Emigration ztl Neu-Bärcnthal im Hcrzogthum Württemberg hält bei den evange-

^'chen Ständen wegen ihres in gegenwärtigen Zeiten bedrängten ZustandeS um eiii RecommeudatioiiSschreiben

^ ^'n Herzog sowohl wegen Bestätigung ihrer Me'ptionSartikel,. äkö wegen Verlängerung ihrer nun verflossenen
Aefrci,, ^ i .

^ "gsjahrc dringcndlich än. Man trägt kein Bedenken, ihr zu willfahren. 8 l. I». Der durch das

^^'"och des Kriegs von seinen Gemeinden vertriebene Theoderic Aubcrt, Pfarrer zu Palmbach und Mutschcl-
un Würtlembergischcn, bittet um eine jährliche Liebesgabe zur Auftcchterhaltung des Gottesdienstes und die

von Bern um eine Psarrftellc in scinctn Vaterlandc. Seine Supplication wird in den Abschied gc-

"u»en. z 2. <?. Oberst Schmid von Goldcnberg zeigt an, daß sei» in kaiserlichen Diensten stehendes evan-

^ lches Regiment angehalten iverdc, vor dem Venerabile nicdcrzuknieen, daß gegen die Capitulation Eingriffe

^ Bestrafung Fehlbarer geschehen, daß^u Rheinfclden bei der Hinrichtung eines Maleficantcn dem cvan-
Geistlichen untersagt worden sei, denselben durch die Stadt zu begleite». In Beziehung auf das Erste

^ ^'schloffen, dieser „ünleidenlichen" Zumuthungen halber ein nachdrückliches Memorial an den kaiserlichen

^ 'chaftrr zu senden und dem Oberst Schmid zu insinuiere», solchem Ansinnen sich keineswegs zu unterziehen,

^beiden übrigen Punetc werden zu näherer Ueberlcgung nach Hause genommen; den Oberst aber läßt man

wissen, daß er durchaus an die Capitulation sich zu halten habe. 8 3.

Man sehe auch im Abschnitte Hcrrschastsangelcgenhciten:

Grafschaft Sarganö.

Art. ZlZb. Lora»?.

r /lkiu'tdt ^t,^ MUIUs, V»1 a>ti ttkill linck/.l-r')>st

I
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38«.

Conferenzen der die Grafschaft Baden und die untern freien Aemter regierenden Stände
während der geineineidgenöfstschenTagfatzung.

im Octobcr 1734.

l^taatöarciiiv Zürich.^
Man sehe das Vcrhandclic im Abschnitte HcrrschaftSangelcgcnheitcn:

Grasschaft Baden.
Art. 113. Archiv. Art. 239. Justizsachen. Art. 374. Stifte und Klöster.

Untere freie Aemter.
Art. 2V. Beeidigung von Beamten.

387.

Conferenz von Zürich und Bern.
Baden, 1. Deccmber 1734.

»
ITtaatSarckiv Ziirich.I

Gesandte: Zürich. Salomon Hirzel, Statthalter; Johannes FricS, Seckclmeister und des Raths.
Ludwig von Wattenwyl, Obcrcommandant welscher Lande, Alt-Scckclmcister, Nenner und des Raths;
Rudols Tillier, Alt-Salzdirector und des Raths.

Veranlassung zu dieser Conferenz sind die im Toggcnburg namentlich seit der abgehaltenenLandSge»»^
im Zunehmen begriffenen Zwistigkeitcn zwischen dem Fürsten von St. Gallen und diesem Lande und die a»f ^
selben errichteten Ordnungen. Die Conferenz wird auf wiederholtes Ansuchen des Fürsten zusanuncnbcr^
und eine Abordnung sowohl von ihm, als vom Lande Toggcnburg dazu bcschicden. — ». Nachdem die
sandten beider Stände in einer vorläufigen Besprechungihre Instructionen eröffnet haben und sich ergebe»

daß dieselben in der Hauptsache gleichförmig sind, erscheinen die Msandten des Fürsten vor der Sitzung ^
schweren sich, daß die Toggenburger trotz der Abmahnungen des Fürsten und dessen „RcchtSfürschlagcn,"
Dehortatoricn der beiden Stände, „via facti mit großem Gcwüth unter dem gemeinen Mann verfahre»,
„Militare angegriffen, einen vermehrten Landrath gesetzt, eine LandSgemcinde gehalten, in derselben den La»!»'^
„abgesetzt, die in demselben sitzenden fürstlichen Beamteten für unfähig erkennt und andere neue Ord»»^

„gemacht" hätten, und bitten inständigst, den Toggcnburgcrn über dieses Verfahren ein nachdrückliches^
fallen zu bezeugen und alles wieder in statu», all ante, d.h. vor der gehaltenen LandSgemcinde zu setze»,
Uebrige sei der Fürst geneigt, in Güte oder nach den Rechten kraft des Art. 76 des badischcn Früdc»^
legen zu lassen, da er »allst, actis allstoallenckis diesen Artikel zum Fundament setze. Ucbrigcns wolle man
Verfahren der Toggenburger nicht als ein Werk des ganzen Volks, sondern einiger Rädelsführer ansehe»-
Gesandten Zürichs und Berns ersuchen hingegen die fürstlich-sanctgallischcnAbgeordneten, von dem

tionsverlangcn abzustehen und einzuwilligen,daß zur Untersuchung der einzelnen Puncte selbst geschritten »» ^
Nachdem aber dieselben erklärt hatten, daß sie dazu nicht instruiert seien, werden die Deputierten aus dem
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Auburg vorbeschicden und von dem Verlangen des Fürsten in Kenntniß gesetzt, ^.c entgegnen , hefNg sich

über den Antrag der fürstlichen Gesandten beschwerend, nicht von ihnen, sondern vom Fürsten sc. cm Emgnff

den Frieden gemacht worden, da durch dessen Deelaration die beiden Religionen u» Toggenburg welche

durch den Frieden zusammengebunden seien, voneinander getrennt worden, und m Fo ge de sen habe

Landvogt keinen Landrath halten lassen. In St, Gallen habe man ihnen keine Memor.al.m threr Ve¬

rerben abnehmen wollen; Veranlassung gegenwärtiger Unruhen habe die Publieatwn der Werbung sur

lästerliche Dienste gegeben, welche ein Eingriff in den Frieden ser. Das Füychlagen des Rechtes vor der

rdsge.nei.rde anzunehmen hätten sie sich nicht sür schuldig erachtet; überdies, ständen sie rn Gkruben,

sie nach Art 7 des badischcn Friedens befugt seien, eine Landsgemeinde zu halten, was weder bcrde S andc,

r der Fürst ihnen jemals widersprochen hätten. Der Friede sage übcrdieß, daß die Pannerhcrrnstcllc vor

d-r LandSgemcindc besetzt werden solle; demnach hätten sie diese schon lange unbest-tzte Stelle wieder befctzt und

^ junge Mannschaft den Landcid schwören lassen. Zur Abhaltung des dreifachen Landra.hes habe sie „d.c

^Uch" veranlaßt welche von fürstlicher Seite unter daö Volk gebracht worden sei; gerade um diese zu stelle»,

r«r sie diese Maßregel ergriffen; doch wollen sie einen solchen Landrath nicht „etablieren", sondern bcr dem

Frieden enthaltenen Systeme bleiben. Daß sie die Beamteten des Fürsten nicht in dem Landrathe haben

"'ollen, darüber dürfe der Fürst sich nicht wundern, da niemand zweien Herren dienen könne und sie wollen,

l»ß alle Mitglieder durch den Landeiv gebunden seien, während jene dem Lande Freiheiten genommen hätten.

Das fürstliche Verlangen der Restitution sei von der Art, daß sie, ohne sich der größten Gefahr auszusetzen,

">rcn Mitlandleuten nichts davon sagen dürfen. Schließlich empfehlen sie ihre Angelegenheiten dem Schutze

beider Stände. — Die sürstlichen Gesandten werden von dieser Entgegnung in Kenntniß gesetzt und nochmals

'stuchs, vo„ ihrem Verlangen nach Restitution abzustehen und sogleich zur Untersuchung der einzelnen Pnnctc

5" schreiten Nachdem aber dieselben dieses Begehren in Kraft ihrer Instruction abgelehnt hatten, w.rd man

' einmüthia daß die sürstlichen Gesandten nach Hause Bericht erstatten und sich neue Instruction geben

sollen -'Nach Ankunft deö Boten übergeben sie (1«. Decembcr) auf Verlangen ihre neue Jnstructwn

sachlich welche dahin lautet, „daß sie den Frieden zum Grund und zur Norm dieses völligen Geschäfts nehmen

"""d auf alle Weise beflissen sein sollen, damit der Frieden unverletzt erhalten, auch sellngcm weder was zu-

"^gt, „och genommen werde". Doch wolle der Fürst auch geschehen lassen, daß, waö von den Toggenburgern

^h»l

oo den Frieden geschehen sei, Punct für Punct „von allseitig pacisciercnden Thcilcn" untersucht, und wenn es
b>idl

^"ls ge^n den Frieden verstoßend herausstelle, abgcthan werde, mit der beigefügten Erklärung, daß auch er,
"achgewiesen werde, daß von ihm etwas gegen den Frieden gehandelt worden sei, von selbst es aufheben werde

^j.^landrcn Zürichs und Berns finden bei dieser Instruction daran Anstoß, daß der Fürst sich einen com-

^ «enden Thcil nenne und verlange, wo er wider den Frieden gehandelt habe, ein solches selbst abzuändern

^ beides der Natur einer Mediation widerstreite. Nachdem in Folge dessen den Deputierten ToggenburgS

ükl/ gegeben und den fürstlichen Gesandten in obigem Sinne Gegenvorstellungen gemacht worden,

diatio^' ^ ^ ^ die Gravamina sowohl des Fürsten, als der Toggcnburgcr durch die Mc!
Stände auf Ratification deren Principalcn und Genchmhaltung des Fürsten einerseits und dessen

Zz^. 'g"' "» Toggenburg andrerseits abgcthan werden sollen. Darauf werden im Beisein der toggenburgischen

'tlva "Nen Anwesenheit hatten anfangs die fürstlichen Gesandten ercipiert, nachher, ohne sich jedoch

Beschwerden der Toggcnburgcr und die (13) Gravamina der evangelischen Toggcnburgcr verlesen, wcit-

bie ^ ^ präjudiciercn, dieselbe zugegeben) die vom Fürsten gegen die Toggcnburgcr eingegebenen (16) Beschwerden,

bürg
61
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läufig untersucht und die Untersuchung in ein Protocoll niedergelegt. Nachdem mit Untersuchung der togge>^

burgischcn Beschwerden der Anfang gemacht worden war, erklären die fürstlichen Gesandten, daß sie nach

abreisen müssen, um zu referieren und „die fernere Mensur nehmen zu können". Trotz der Einreden der

sandten beider Stände beharren sie aus ihrer Abreise. Bevor sich die Konferenz trennt, wird noch Folgend^

beliebt: 1> Bis zum nächsten Zusammentritt der Konferenz soll kein Theil etwas gegen den Frieden thu»'

2) DcS Militare halber soll man beiderseits stille stehen und nichts vornehmeil, so darein lause. 3)

Appellationsgericht soll indessen nicht gehalten werden., sondern in suspenso bleiben. 4) Der neue Landr^

soll gehalten werden, damit vor demselben die Relation abgelegt werden könne, aber in der Stille. 5) Db

Niedern Gerichte sollen indessen nach Inhalt des Friedens gehalten werden. Die Toggenburger haben sich

mäßig und ehrerbietig gegen den Fürsten auszuführeil. Die Konferenz trennt sich. 8 1. I». Bern ersucht d»

Gesandten Zürichs, mitzutheilen, was für Maßregeln ihre gn. Herren und Obern gegen die in so großer -

nach Karolina „in Westindien" reisenden Leute getroffen hätten. Diese antworten, daß dieselben in Folge der

Beril und Neuenburg eingezogenen Berichte den Verkälts des Büchleins von Herrn Pury von Neuenbürg

Lande verboten hätten. Wie nun aber gegen den Herbst trotz aller Abmahnungen dennoch über 200 Perfi'»^

dahin verreist seien, so habe man durch ein Mandat die fernere Auswanderung verboteil. Da jedoch

Krankheit" dergestalt überhand genommen habe, daß seitdem noch mehr verreist seien und im Frühlinge >»'

mehr wegziehen wollen, so hätten sie die Untersuchung dieser Sache einer Kommission übergeben. Es wird e»»

mülhig befunden, daß man auf die Rädelsführer Acht haben und sie zur Strafe ziehen soll; ferner, daß

niemanden mit Pässen oder Geld für die Abreise Vorschub thun, im Gcgentheil dieselbe auf alle Weise hi»^'

solle. 8 2. e. Zwei Abgeordnete der Gemeinde Ganterschwyl im Toggenburg berichten, daß sich daselbst ^

Mißverstäildniß bei Bestellung der Pfarrei erhoben habe, indem die Einen diejenigen Knaben, welche zwar d^

„fricdmäßigc" Alter erreicht und den Landeid geschworen, aber noch nie das heilige Abcndmal genossen hab^

zur Wahl nicht zulassen wollen. Die Gesandten beider Stände halten es für das Beste, die Wahl bis a»f

Rückkunft des gerade in Baden befindlicheil LandrathSobmannes Müller einzustellen, durch eine Commijsw»

geistlichen und weltlichen Herren untersuchen zu lassen, was die Ucbung bei den letzten zwei Wahlen ge»'0^

sei; bei dem Befunde solle cS dann dießmal sein Bewenden haben, bis etwas Anderes »verde verfügt wc^

8 3. «t. Dem in Folge der Kriegsunruhen von seiner Heerde vertriebenen und in bedrängtem Zustande

befindenden Prediger zu Palmbach und Mutschelbach im Württembcrgischcn läßt jeder der beiden Stä»^

ein für allemal 30 Thalcr zukommen, und „dießmal soll es das punctum iinalc sein". 8 4. t . Alls ^

Anzug, ob man den Sr. Konsul für seine Abreise nach Carolina unterstützen »volle, vereinigt man sich

Ratificalionsvorbehalt dahin, daß demselben, obgleich er für seilte Commission schon mehr, als er

empfangen habe, aus dem noch übrigen den evangelischen Orten zudicnendcn FundttS, zumal da er selbst

Pragelancr sei, 75 Thalcr als Reisegeld verabfolgt werden sollen, »venu er allein reise; »venu aber seine be^
Stiefgeschwister mitreisen, 150 Thaler; jedoch soll das Geld erst dann, wenn er oder sie wirklich verreise»,

abfolgt wcrvcn. 8 5.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschastSangelcgenheitcn:

Grafschaft Baden und untere freie Aemtcr.
,, . ... Ätt..ü2,..Salzlachty,.,, . .. .... .
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Konferenz der VII mit dem Bischof von Basel verbündeten katholischenOrte.
Solothurn, 23. Februar bis 1. April 1735.

ITtaatsarchiv Liicern.)

Gesandte: Luc er». Franz Placidus Schumacher, Alt-Schultheiß und Scckclmcister; Aurelian Zurgilgen,
^uths- und Spitalherr. Uri. Joseph Anton Püntincr, Landammann und Landshauptmann;Joseph Anton
'chmid, Landammann und Landsvenner. Schwpz. Joseph Franz Reding, Landammann und Zcugherr;
^hwm Christoph Schorno, Alt-Landammann. Obwaldcn. Anton Franz Bucher, Landammann und Panncr-

Nidwalde». Johann Lorenz Bünti, Landammann.Zug. Wolsgang Damian Müller, Landvogt;
^vald Hegglin, Landammann;Joseph Anton Heinrich, Landvogt. Frciburg. Johann Heinrich Pvndcr-

AmtSschulthciß;Peter Walter Küenli, AU-Seckelmcistcr.Solothurn. Johann Joseph Wilhelm Sury
Steinbruck, Alt-Schultheiß; Peter Joseph Bcsenval von Brunnstat, Ritter, Seckelmeister; Franz Heinrich

^'Cteifis zu Mollondins, Alt-Gouverneur; Joseph Benedict Tuggincr, Altrath. Bischof von Basel. Joseph
^vn voil Roggenbach, hochsürstl. baselschcr geheimer Rath, Piccpräsidcnt und Landvogt zu Zwingen.

Nachdem seit Abreise der zu Ende des vorigen Jahres in Pruntrut versammelten Repräsentanten die
'^vnrfnisse im Bisthum Basel eincn gefährlichen Charactcr angeilommen und verschiedene Gcwaltthätigkeitcn
^^bt lvorden waren, war der Fürst zur Sicherung seiner eigenen Person und seines Domstistcs gcnöthigt, am

Haimar 1735 den bundcsmäßigcnZuzug gcwasfncter Mannschaft von sämmtlichcnverbündetenOrten zu
Zdige», in Folge dessen nach Anweisung der Bünde die verbündeten Orte zu dieser Confcrcnz von Lneern

, '»uimberufcnlvurden. Der Baron von Rvggcnbach, in die Sihung durch zwei Rathövsfieicrcabgeholt,

^^Pebt ftin Creditiv und lvicderhvlt nachdrücklich das Begehren um Zuzug. Luerrn (und ihm stimmen auch
^ ander» Orte bei)- erklärt, daß cS die zu Pruntrut voriges Jahr begonnenen gütlichen Perhandlungen

»icht für vollendet ansehe, und daß es demnach laut Inhalt des Bundes instruiert sei, für Wicdcrvor-
'^l>Me derselben zu stimmen, die Parteien nochmals anzuhören und erst dann, wenn alle gütlichen Mittel nichts
.^Ngc», Pein Fürsten mit bundesmäßigcr „Hülfhand" beizustehen. Es wird beschlossen,an die Stadt Prun-

ferner an die vier widerspenstigen Mcyereicn Alle, Chevcncz, Bürc, Cöuvc und die übrigen sich auflehncn-
b blfchöflichcn Unterthanen die Dehortatoricn vom 22. bis 27. September und 25. Octobcr 173ck zu cr-
0'r» und dieselben aufzufordern, jene binnen acht, diese binnen zehn Tagen eine kategorische Erklärung zu

Als der bischöfliche Gesandte, angefragt, in wie weit er zu gütlichen Unterhandlungen instruiert sei,
^»bvortct hatte, daß seine Instruction nur dahin gehe, Zuzug zu begehren, und nach schriftlicher Auseinander¬

bog der Fruchtlosigkeit gütlicher Perhandlung das Ansuchen gestellt hatte, man möchte die Leibwache seines
wenigstens um 200 Mann verstärken, ersuchen einige Gesandte die Gesandten von Solothurn, bei deren

/"stituenten auszuwirken, daß Solothurn, als daS nächstgclegcne Ort dieses Begehren effectuiercn möchte. Die
-̂ turnerischen Gesandten nehmen unter der Persicherung, daß ihre Herren und Obern den Bund mit all

Clauseln redlich zu halten gedenken, den Antrag ack rotoiomlnm. können jedoch nicht begreifen, was für
b"ten, wenn man gesinnt sei, den Zuzug zu gestatten, verhindern, denselben gemeinsam zumachen. Unterdessen
' ^ uuf den Wunsch des bischöflichen Abgeordnetendas früher schon in Pruntrut bcrathene Zuzugsprojcct
^i»gs berathen und mit getroffenen Abänderungen und Zusähen zur Gcnchmhaltung deö Fürsten dessen
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Abgeordneten niitgetheilt. Vorzüglich wird auf „die Realisation per 42V,WO Gld für den Sold der Trupps
Gewicht gelegt. Durch eine Commission von sechs Mitgliedern wird der französische Ambassador ersucht, bc>»>
Könige auszuwirken, daß derselbe, im Fall der aus 28VV Mann bestehende Zuzug in das Bisthum einrücke
den Durchzug gestatte und (statt zweier Regimenter) blos ein Bataillon „eidgenössischerKnechte" zur Unterstützung
und sicherer Retirade der eidgenössischenVölker an die Grenze kraft des Bundes verlegen möchte. Davon
auch der kaiserliche Botschafter in Kenntniß gesetzt. In einem sehr nachdrücklichen Schreiben ersucht der Fü^'
man möchte ihm einstweilen nur 200 Mann zur Vermehrung seiner Leibwache senden; würden dann die Widck
spenstigen nicht „sich begreifen", so wolle er den mchrern Zuzug begehren. Da die Gesandten dafür keine M
struction haben, so senden sie ihren Hoheiten einen Entwurf über Zusammensetzung,Besoldung u. s. w. dici^
Truppe zur Ratification ein. Bald darauf langt eine Antwort von Pruntrut an, in welcher ein später »»'
eintreffendes weitläufigeres Schreiben angekündigt wird. In den Gesandten erweckt der Inhalt desselben ^
Glauben, daß Pruntrut zu gütlicher Handlung sich nicht bequemen werde. Es wird dein fürstlichen
ticrten niitgetheilt. — Inzwischen kommt das Projekt wegen des 'größern Zuzugs, begleitet mit Bemerkung^
des Bischofs und dessen Abgeordneter zurück. Es wird nach Erdauerung derselben beschlossen: 4) Vorerst
zum Schutze des Fürsten 200 Mann nach Pruntrut geschickt werden. Der patentierte Hauptmann in ^
bindung mit den beiden per tuinnm zu sendenden Repräsentanten soll von sämmtlichen Hoheiten gemeinst
instruiert werden, in wie weit und zu was für Erpcditionen diese 200 Mann gebraucht werden sollen. 2) ^
zweite Artikel des Entwurfs hatte bestimmt, daß der Commandant und die Majore, nach dem Abschied vom 9- ^
4674 Art. 3 von den Orten gezogen, von drei zu drei Monaten abwechseln, die Offictere von dem Kriegs^ ^
abhangen, die fchlbarcn Soldaten von den Officieren ihres Ortes bestraft werden sollen. Dem Fürsten blä'
aber überlassen, viel oder wenig Kricgsräthczu begehren. Bei Bcrathung dieses Artikels sprechen die
tonos« die Erwartung aus, daß, im Fall der größere Zuzug marschieren müsse, Solothurn als der am nää)!^'
gelegene Ort die Feldstücke nebst den Kanonieren stellen werde. Entgegen dem Antrage LuccrnS, daß bei ^
Nothwendigkeit des größer» Zuzugs von jedem Orte ein Repräsentant als Kriegsrath mitgehen soll, sti»"^
die übrigen Gesandten der in dem Projectc enthaltenen Bestimmung bei, daß die Zahl der Repräsentanten
Fürsten überlassen bleiben soll, und nehmen den Vorschlag des Fürsten, welcher dahin geht, daß auch der 6^
Mandant, die beiden Majore und die Hauptlcutc dem Kricgsräthc beiwohnen sollen, ack rokorenckum. 3) ^
gleich der Fürst in Beziehung auf Besoldung der Truppen Gegenvorstellungengemacht hatte, wird beschloß
bei dem Art. 3 des Entwurfs zu verbleiben, nach welchem der Fürst „den Truppen für den Anmarsch ^
„halben Monatssold voraus xrati» und dazu vom Tag des Anmarsches das Taggcld, im Abmarsch nur
„halben Monat Sold und kein Taggcld mehr bezahlen soll". Ferner soll beim Eintritt der Truppen in
Bisthum (bei Röschenz und Laufen) von Seite des Fürsten für Quartier, Lebensmittelund Wagen (zwei
die Compagnie) gesorgt sein. 4) Ferner soll es bei Art. 4, 5 und 6 sein Verbleiben haben; Art. 4, wcl)
von der Besoldung der Ober- und Untcrofficicre redet, enthält die Bestimmung,daß der Fürst für das
aller zum Zuzug nöthigcn Pferde sorgen, die Ordonanzreiter erhalten und für den Regimentsstab monatlich ^
gewisse Summe zahlen, oder aber die Fcldprcdiger, Feldapotheke und die Proviantmcister aufstellen und crho ^
müsse. Der Art 5 bestimm: den Sold der Soldaten. Dem wird beigefügt, daß dem Soldaten für Brot

mehr als 2 kr. pvr Pfund abgezogen werden soll (also pr. Ration von 2 Pfd. 3 Luzcr). Der Soldat ^ ^
sich von HauS aus mit zwei Pfund Blei zu Rohrstcinen; der Fürst soll dessen aber ebenfalls einen
haben. Art. 6 bestimmt die Marschroute über bernerischen und französischen Boden. 5) Der Art. 7 stB
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^ Erwartung aus, daß versprochenermaßen Lebensmittel und Geld für den Zuzug »verde bereit sein. Eben

^rselbe Artikel giebt auch Anlaß zur Erörterung über die Bezahlung der Tagleistungskosten. Da der fürstliche

Mutierte die Kosten der dießmaligen Taglcistung abzuführen Bedenken trägt, wird eine Commission bestellt,

^'lche' sich demselben über diesen Punct besprechen soll. Der fürstliche Deputierte führt zu seinen Gunsten

Art. 4 des Bundes an, welcher nach der Ansicht seines Fürsten von dem Art. 2 und 3 nicht abhängig

Doch zeigt er sich zur Bezahlung der Kosten bereitwillig oder jedem „Canton" 60 alte Dublonen zu

^hlei», spricht aber die Hoffnung aus, Idaß man vor dem Abschied wegen der Vermehrung der Leibwache um

^ Mann einen definitiven Beschluß fassen, den Abmarsch schleunigst veranstalten und im Falle dcS eintrcten--

^ Bedürfnisses den größer» Zuzug abschicken werde. Lucern und Freiburg erwidern, daß diese 200 Mann

^gcnüber den 10000 „Spänigcn" einen herben Stand haben würden, daß sie, da die gütliche Handlung noch

ausgetragen sei, von ihrer Instruction nicht abgehen könnten; überdieß sei das Anerbieten des fürstlichen

Mutierten bedenklich, da es mit einer eonckitiu »in«, gua iw» verbunden sei. Die Gesandten beider Orte

Klangen, daß diese ihre Erklärung dem Abschiede beigefügt »verde. Ucbcrdicß wollen beide Orte „die Kost-

'^haltung für ihr Ort optiert haben". — ES geht von Bern ein Antwortschreiben auf daS am 11. März an

/^elbe gerichtete Ansuchen um freien Durchpaß für den Zuzug ein. Bern gestattet denselben unter der Bc-

'"gung, daß ihm das Rcciprocum zu Theil »verde, und daß der Zuzug nicht gegen seine Vcrburgerten im

ü'ffterthal, gegen Biel und die zu dessen Banner Gehörigen in, Ergucl oder St. Jmmcrthal gebraucht »verde.

18. März). In Folge dessen »verde» folgende Gedanken zur Gcnehmhaltung der Hoheiten dem Abschied

Zusetzen beschlossen: ES möchte dein Stande Bern das Rcciprocum kraft Bundes, alten Herkommens und Ab-

^cds rw„ iggg schriftlich zugestanden »verde»»; die Orte sollen ihre Erklärungen Luccrn zusenden und dieses

^ Mrmcn der katholischen Orte Bern davon Kcnntniß geben; ferner, man möchte zugleich Bern notificiercn,

^ vielleicht noch ein größerer Durchzug stattfinden könnte. — Inzwischen wird den Gesandten von Seite des

u,w der Stadt Pruntrut ein gedrucktes „Factum" überschickt mit Beigabc zweier Schreiben an den Bischof

an das Domcapitel, in welchem die von Pruntrut bctheucrn, von jeher ihren Pflichten gegen ihren Fürsten

^gekommen zu sein und den Vorwurf des AufstandcS von sich ablehnen; ferner Schreiben der Mcyereicn

^ Chcvencz, Cöuve, Büre und Courtcdour, in welchen dieselbe»» erklären zahlen zu »vollen, was der Landrvdcl

° 6» vm, 1517 ihnen auferlege, daß von ihnen aber mehr, als was dieser ihnen auferlege, verlangt

die von Courtcdour berufen sich auf ihre 1438 vom Bischöfe erhaltenen Privilegien und auf den Spruch

^ Bischofs Christoph von 1518. Da nun dieselben „auf ihren alten unbegründeten Klagen" beharren und

Theil mit Unwahrheiten zu blenden suchen, geben die meisten der Gesandten die Hoffnung auf gütliche

^Handlung auf, zumal da das „Factum" der Stadt Pruntrut mehr calumnioS, als »vahrhaft sich zeige,

" fange», an vom Aufbruche zu reden. Lucern und Frciburg aber geben die Hoffnung gütlichen Vergleichs

1 uicht auf und sehen in dein an das Domcapitel gerichteten Schreiben der Stadt Pruntrut einen Fingerzeig

angmschoinlichcn Annäherung. >Jn diesen» Schreiben ersucht Pruntrut daS Domcapitel seine Officicn zur

^gung des Streites beim Fürsten anzuwcndcn.j Sie tragen darauf au, einen Ausschuß unter den» snlvus

^vot„8 nach Solothurn zu bescheiden, denielben durch Vorstellungen zur Submission zu bewegen, damit auch
"Factum" nicht »vcitcr unter das Volk verbreitet »verde und bei demselben Eingang finde, wodurch nur

^ widrige Folgerest» zum Nachtheil des Fürsten entstehen könnten; ferner das Domcapitel, welches des Zu-

^ halber mit dem Fürsten nicht in allen Puncten cbei» derselben Meinung war, zu frage»», ob eS ein besseres

^dieiw kenne. Uri ist ebenfalls instruiert zur Minne Hand zu geben, »Venn nur immer Aussicht auf Erfolg



S10 Februar bis April 1735.

vorhanden sei. Die übrigen Gesandten haben ähnliche Jirstruction. Wenn sie aber auch nicht als Richter

der streitigen Sache aufgestellt seien (denn der richterliche Spruch werde in Wien gefällt), so konnten sie es doch

nicht verantworten, dem Fürsten die dringende Bitte um Vermehrung seiner Leibgarde nicht zu gewähren u"d

das um so weniger, da nach Veranstaltung dieses Zuzugs die gütliche Handlung eher Eingang finden werde, und,

wenn man des Fürsten Ansuchen nicht entspreche, derselbe zum Schaden der katholischen Orte anderwärts

um Schuh und Schirm umsehen würde. Nachdem man es all i-ekm -mwlum genommen, ob an das Do»rcap >u

geschrieben werden soll, entschließen sich die Gesandten, den legten Versuch mit einem Schreiben an die Stod'

Pruntrut und einem Monirorium an die Meyercien zu machen. Vom fürstlichen Abgeordneten erhalten P ^

Memorial, in welchem das „Factum" der Stadt Pruntrut widerlegt, deren Benehmen dem Fürsten gcgcw^

ins Licht gestellt und die Bitte beigefügt wird, vor einem definitiven Entschlüsse nicht auseinander zu

Nach diesen Vorgängen stellt Lucern den Antrag, man möchte, was noch zur Vervollständigung der Maßreg^

übrig sei, beratheu, über die heilige Zeit sich trennen und nach der Ratification dcö Zuzugs der 299

ail einem von den Hoheiten zu bestimmenden Tage wieder zusammenkommen. Uri dringt auf die Abreise u»?

den Abschied, damit um so eher die Bewilligung der 209 Alaun ausgewirkt werden könne. Andere Orte

daß nur der eine der Gesandten zu diesem Zwecke nach Hause reise, Frciburg, daß die zurückbleibenden ^

sandten die Stadt Pruntrut zu gütlicher Handlung nach Sotothurn berufen, der fürstliche Deputierte bcsM

werden sollte, ob er Hand dazu geben könne, daß an das Domstift wegen Realisation dcö Geldes gcsclM'^

werden möchte und die Leibwache indeß an dem im Projcct bestimmten Tage aufbrechen sollte. Nachdem

auch der fürstliche Deputierte in seinem frühem Schreiben sich deutlich dahin erklärt hatte, daß die 299 ÄtM'"

nur zur Sicherstellung der geheiligten Person des Fürsten, seines Schlosses und dessen Zugchörde vcrlmw

werden, in einem folgenden Schreiben darauf aufmerksam gemacht hatte, daß das Erguel, das Münsterthal "

Ausstand keinen Thcil haben, daß in den Aemtcrn Schliengcn, Biröeck, Pfeffingen, Zwingen, Stadt

in Freibergen und dem DelSbergcrthal nahe bei 2999 treue Unterthancn sich finden, die unterdrückte gcl"

Bauersame im Elögau ungerechnet, und endlich daß der Fürst sich anerbiete, Klagen, welche nicht in ^

anhängig gemacht seien, in gehöriger Form entgegenzunehmen: so wird für gut erachtet, den Repräscntau^
welche mir dem Zuzug nach Pruntrut reisen, so wie dem Hauptmann als Instruction mitzugcbcu, daß die

Mann zu keinem andern, als dem obenerwähnten Zwecke gebraucht werden sollen, wenn nicht ein Speciales ^
der Hoheiten andcrS verfüge. Während dieser Bcrathung laugt eine Erklärung der am 29. März

Delöbcrg versammelten Lanbstände zu Händen ihrer Constituenten ein, in welchen sie dieselben auffordern/

schriftlich zu erklären, daß sie alles, was die dem kaiserlichen Hofe vorgetragenen Klagen betreffe, in dem

stände belassen wollen, wie es beim Antritt der Regierung des Fürsten gewesen sei; daß sie dem Fürsten^ ^
zahlen wollen, zu was sie gesetzlich verpflichtet seien, in der Hoffnung, bei ihren Rechten ebenfalls geschü^

bleiben; daß daö vom Domcapitel den 18. Mai 1731 versprochene Tribunal zur Erledigung der Parlstu

klagen aufgestellt, und endlich, daß die Klage auf Aufstand ausgehoben werden möchte. Dieser Erklärung^
ein Schreiben der Landstände an die Gesandten der verbündeten Orte beigegeben, in welchem die Schu^

noch nicht hergestellten Eintracht zum großen Thcil aus einen Rathgebcr des Fürsten, welcher mehr

als der Fürst selbst, geschoben wird. In diesen Schreiben, gegen welche der fürstliche Deputierte eine ^

lcgung eingab, erblicken die Gesandten die Tendenz der Stadt Pruntrut dadurch, daß sie alte beigelegte

wieder hervorziehe und Stifte und Städte, welche schon ihre Submission unterschrieben, zu bccheiligcn

Verwirrung und Aufschub in die Maßregeln der Gesandten zu bringen. Daher wird an Pruntrut,
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^»dstäiidc und an die Mcycrcicu an jede ein besonderes Schreiben erlassen. Der Stadt Pruntrut wird an¬
zogt, daß Repräsentanten der verbündetenOrte in Pruntrut erscheinenwerden, welche ihre Ossieien keim
^»desfürstcn anwenden würden, wenn sie zum Gehorsam aus dem Wege, wie der Fürst in seinem Schreiben

6. November 1731 ihnen bezeichne, zurückkehren wollten; den Landständc», daß es den Gesandten erwünscht
wenn die ihren Konstituenten von ihnen zugeschickte Erklärung bald unterschrieben werde, widrigenfalls sie

iu dem letzte» im Bunde vorgeschriebenen Mittel greifen müßten; den Meyercien wird nochmals ein kaiegori-
Ichcs Dchortatorium zugesandt. — Marchcse de Priv zeigt den Empfang des an ihn (am 23. März) gcrich-
^teii Schreibens an, will den Inhalt desselben an den Kaiser gelangen lassen und die daraus ihm zukommen-

Verhaltungsbcfehleseiner Zeit mitthcilen. — Uri trägt daraus an, Solothurn möchte, in sofern der Fürst
stelle Hülfe nöthig habe, als nächst gelegener Ort gemäß den Bünden von 1ti55 und 1695 mit seiner Hülfe
^springe», bis die übrigen Orte mit ihrem Zuzug erscheinen. Die übrigen Gesandten beziehen sich aus ihre
b°rl,cr gegebene Versicherung und erklären sich instruiert, sowohl für den mehrcru Zuzug, als zur Vermehrung der
^ibgarde dcS Fürsten zu stimmen. Im Falle der Zuzug von 280» Mann aufbrechenmüßte, wird beschlossen,

Zürich zu Händen der übrigen Orte, sowie der Republik Wallis davon Anzeige zu machen und letztere

^sst der Bünde zu treuem Aufsehen zu erinnern. Nachdem die Gesandten sich vorgenommen, wegen der vom
Arsten begehrten Verstärkung der Leibwache daS Nöthige mündlich bei den Hoheiten anzubringen, verabscheuen
^ sich. Während noch einige Gesandte in Solothurn anwe>end sind, geht ein Schreiben der Landständc nebst

von diesen beigelegten Briefen ein, der eine vom Domcapitel, in welchem dasselbe den Landständcnbezeugt,
sie niemals zu Unruhe und Aufstand gereizt, sondern in den von ihnen vcranlaßtcn Convoeativnen immer

Nuhe gemahnt hätten; im zweiten an den Magistrat der Stadt Pruntrut gerichteten (beide vom 26. März),
^sprich; dasselbe, alles zu Beilegung dcS Streites anwenden zu wollen. — Dem fürstlichen Deputierten wird
^ ^ccrcditiv von der Konferenz zugestellt. 8 1.

>». Solothurn eröffnet, waS seinem in französischen Diensten im brändlischcn Regiment älS Hauptmann
^"enden Paul Karl Altcrmatt begegnet sei. In der letzten Kampagne sei einer von dessen Leuten, ein Deutsch-
^»riiiger von Geburt, desertiert und wieder cingcfangcnworden. Während derselbe ins Standrcchthätte gc-

werden sollen, sei er in Folge der vom König erhaltenen Amnestie, welche doch die eidgenössischenVölker
angehe, vom Lieutenant-General, obgleich daS ganze Regiment sich widersetzt habe, in Freiheit gesetzt wor-

"Ii Verfahren, welches ein Eingriff in die eidgenössischen KriegSsrcihciten sei. Da außer den luccrncrischcn
^ Gesandten dafür Instruction haben, wird beschlossen, daß sämmtliche katholische Orte auf künftige geincin-

^"vssischc Tagsatzung deshalb instruieren sollen. Katholisch GlaruS und Appeuzcll-Innerrhodensind davon cbcn-
^ w Kenntniß zu setzen. 8 2. «. Solothurn zeigt an, daß der „Kanton" Zug in einem Schreiben cr-

habe, daß er daS Bündniß von 1715 zu halten sich fest entschlossen habe und daS Ansuchen stelle, im
sämmtlichcr katholischen Orte eine Kommission zu verordne», welche den Antrag vor den Ambassador

"'KM „und daS Geschäft dahin rccommcudicren solle, daß der Bund ihm continuicrt und cö damit getröstet
Die Gesandten ZugS unterstützen daS Ansuchen mündlich. Da aber die meisten Gesandten nicht

^uim sind und man Bedenken trägt, von der Session auö das von Zug Begehrte zu thun, so wird auf LuccrnS
z, für passend erachtet, die von Zug begehrte Recommendationprivatim zu thun. 8 3. «I. Joseph Anton
,,.^di von Glarus, Oberster über das Lcibgarderegimcnt, welches zu Diensten, Schutz und Schirm des spa-

Infanten Don Carlos und seiner eroberten Lande angeworben wird, dankt für die ihm voriges Jahr aus-
Empfehlung. Bei diesem Anlaß bemerkt Solothurn, daß Zürich die tschudischc Werbung verwerfe und
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die Verhandlung darüber auf die Tractandcn der nächsten Johannitagsatzung gesetzt habe. Die Gesandtschaft

von Schwyz aber erklärt instruktionsgemäß, daß sie cS, da das tschudischc Regiment den oben angegebene"

Zweck habe, bei dem Inhalt des Abschieds von 1727 bewenden lasse. 8 ck. «;» ES werden auch Schreib

von Bern und Uri wegen der Werbung in den ennetbirgischen Vogteicn für das jauchischc und hackbrettis^

Regiment verlesen. Da jedem Orte ein solches Schreiben zugeschickt worden ist, wird einstweilen nichts versuch'

Z 5. L. Als bereits alle Gesandten aufgebrochen waren, bringt der Läufcrsbote, welcher die an die Sta^

Pruntrut, die Landstände und die schwierigen Elsgauer erlassenen Schreiben überbracht hatte, ein Schreibe"

von Bürgermeister und Rath der Stadt Pruntrut an den Fürsten zurück, in welchem dieselben den Fürsten m'ä)'

mals versichern, daß ihre Handlungsweise bestimmt werde einerseits durch den aufrichtigen Wunsch, gegenüber

dem Fürsten allen Verpflichtungen nachzukommen, andrerseits der Stadt gegenüber den ihnen von derselbe"

auferlegten Eid getreulich zu halten; zugleich rechtfertigen sie sich darin wegen verläumderischer Zulagen,

ihnen gemacht worden seien. Das Schreiben wird dem Abschiede beigelegt. 8 6.

385».

Conferenz von Zürich und Bern.
Baden, 20. April bis 1. Juli 1735.

IStaatsarckiv Zürich.^

Gesandte. Zürich. Salomon Hirzel, Statthalter; Johannes Fricö, Scckclmcistcr. Bern. Leeswig

Wattenwyl, Alt-Seckelmcistcr und Obcrcommandant welscher Lande, Venncr und des Raths; Johann R"

Tillier, Alt-Salzdirector und des Raths. ^

Zweck dieser Conferenz ist die Beilegung der Streitigkeiten zwischen dem Abt von St. Gallen u>»> ^
Landlcutcn im Toggcnburg, deren Verhandlung im Dcccmbcr 173ll abgebrochen worden war. — D>e

sandten beider Stände eröffnen sich vertraulich ihre Instructionen; dieselben stimmen bis auf den das MannsaM

recht betreffenden Artikel übcrein. Diesen beschließt man einstweilen nicht in Verhandlung zu ziehen. Bern >b

seinen Gesandten ein Vollmachtspatent gegeben; beider Stände Gesandte befinden aber, daß sie als Medial"

kein Vollmachtspatcnt nöthig haben. Ferner wird beschlossen, den Gesandten und Ausschüssen der strrÜ^^

Parteien ihre schriftlichen Vollmachtspatente vor dem Beginne der Verhandlungen abzufordern. Die

sanctgallischcn Gesandten weisen eine genügende Vollmacht vor, die toggenburgischen hingegen haben keine si)

liche. Vor dem Beginne der Verhandlungen lassen sie sich von ihrem Landrathc durch Vermittlung der

diatorcn eine solche geben. Nach Genchmhaltung derselben kommt nun folgendes Mediationsprojeet ^l"'

I. Mediation, die fürstlich-sanctgallischen Gravamina betreffend. 1) Auf die Besäst"^
daß der Landrath durch Zuzug zweier Männer aus jeder Gemeinde sich verstärkt habe, wirb bestimmt, datz

selbe nach den klaren Bestimmungen des Friedens aus nicht mehr als bil) Mann bestehen soll. 2) Ans die K"

über die vielen Versammlungen des Landrathö, in welchen gegenstände verhandelt werden, welche die H^B" .

lichen Rechte berühren, ohne daß vorher oder nachher dem Fürsten davon Anzeige gemacht werde, wird ,,

daß zu Abhaltung des Landraths der erste Donnerstag nach Martini bestimmt sei; werde aber in derZ^f^
zeit eine Sitzung des Landrathes nothwendig, so soll eine solche Sitzung, wie die gewöhnliche, Tags ä
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^rch Abgeordnete deö Landraths dem Landvogt angezeigt werden, und fällt in solchen Landräthcn etwas vor,
das de,, Fürsten berührt, so soll solches hernach durch zwei oder drei der Landräthe dem Fürsten oder dem
andvogt sofort angezeigt werden. 3) Da der Art. 7 dcö badischcn Friedens die Zeit, die Fälle und die Weise

'ucht bestimmt, wie die LandSgcmciiidcn im Toggcnburg gehalten werden können, so wird Folgendes gut be¬
iden: «) die Landsgemeindc soll bei der einem jeweiligen Fürsten zu leistenden Huldigung gehalten und die
^ue» Landleutc sollen nach Inhalt deS Art. 45 deö badischcn Friedens angenommenwerden. Nach Leistung des
"»dcids und des Eides gegen den Fürsten (beide sind aufgeführt) soll der Actus geschlossen sein. /?) Wenn
k Stelle eines Panncrherrnaus irgendwelcherUrsache ledig wird, so kann ebenfalls eine LandSgcmcinde,

^chdcm Tags vor der Auskündung derselben dem Landvogt Anzeige davon gemacht worden, gehalten werden,
A welche diese Stelle für vacant erklärt wird und nach vorangegangenem Schwüre des LandcidcS mit einem neuen
^»ncrhcrru nach der von beiden Religionsthcilcn selbst festgestelltenAlternative zu besetzen ist; sonst darf aber
Achts Anderes bei diesem Actus vorgenommen werden. /) Wenn die Landleute im Toggcnburg wider den

Inhalt dcö badischen Friedens „beschwert oder gesondert" werden sollten, auch die friedmäßigc vom Landrathe
Inhalt des Art. 3 und 4 gesuchte Rcmcdur entweder nicht erfolgt, oder statt deren daö Recht vorgcschla-

Wird, so soll der Landrath doch nicht via kact! verfahren, sondern sich an Zürich und Bern wenden, um
deren Vermittlung die Beilegung auf gütlichem Wege zu erzielen. Wenn das fruchtlos ausfallen sollte,

kann der Landrath die streitige Sache aufrichtig an die LandSgcmcinde bringen, welche dann nach geleistetem
ve beschließen kann, entweder nach Art. 76 des Friedens daö Recht zu bestehen oder es selbst vorzu¬

fallen oder dein Landrathe zu überlassen, ferner fricdmäßig-ordcntlichc Mittel anzuwenden.Auch eine solche
^sgcmeindc soll vor deren Auskündung dem Landvogt angezeigt und nichts Anderes als diesen Gegenstand

^"deln. 4) Waö den Gnadenbricf anbetrifft, welchen der Fürst denen 'im untern Amt wegen Separation
^ AininannamtcS ertheilt hat, und der an der LandSgcmcinde unbefugter Weise aufgehoben worden ist, weil

Tvggcnburgcr sich beschwerten, daß er nur auf einseitiges Begehren ertheilt worden sei, so wird die Sache
) Art. 17 der sraucnfcldischcn Erläuterung,da der fürstliche Gesandte sich nicht in die Hauptsache einlassen
' Zu billiger Verfügung an den Fürsten verwiesen. 5) Des Abzugsgcgcnrcchtö wegen vergleicht man sich
der

k)
La»

... Erklärung der fürstlichen Gesandten selbst dahin, daß eö bei Art. 51 des badischcn Friedens sein Ver-
,^cn haben soll, und daß jeder mit seinem eigenen verfangenen Gut ohne Abzug, wohin er will, ziehen mag.
" Die Aufhebung deö mit der Stadt Lichtcnsteig den 2. Mai 1722 geschlossenenVergleichs von Seite der
""^gemeindewird für unbefugt erklärt; denen von Lichtcnsteig wird jedoch Anleitung dahin gegeben, daß,

sie vermeinten in eint- und andern Dingen beschwert zu sein, sie sich dcßwcgcn bei dem Fürsten anmelden
^ ^ Beschwerde, daß die LandSgcmcinde den ganzen Landrath cnstetzt habe, und die Entgegnung

^ Seite der toggcnburgischcn Ausschüsse, daß die von allen Gemeinden besuchte LandSgcmcinde erachtet habe,
^ ihre Landräthe ihre Freiheiten nicht genugsam gewahrt, daß sie nach Art. 2 des Friedens zur Entlassung

seien, daß die meisten übrigens selbst resigniert hätten, wird befunden, daß die LandSgcmcinde den
Greith Atlassen könne, da es eben eine Sache sei, welche den Gemeindenallein zustehe; übrigens soll es bei

^rt. Z fest, Verbleiben haben. 8) Auf die Beschwerde, daß bei lcytcr Landsgemeindcdie fürstlichen Be-"»Ue,

daß künftig keiner, der wirklich fürstlicher Beamteter sei, in den Landrath gewählt werden könne; wird
^gleich geborene Toggcnburgcr, von den Landrathstellcnausgeschlossen worden seien, wird gut be-

Landrath fürstlicher Beamteter, so soll er die Landrathsstelleaufgeben. 9) Ucber die Klage, daß auf der
Gemeinde alle Hintersäßcn unbefugter Weise wcgcrkanntworden seien, während die ToggcnburgerauSschüsse

65



514 April bis Juli. 1.735.

verdcuteten, daß nur diejenigen gemeint seien, welche seit 1718 eingeschlichen, wird befunden, daß die seit

wider den Frieden eingeschlichenen auf Begehren der Gemeinden und mit Erccution von Seiten des Landvogt^

aus denselben sich wegbcgcben sollen; daß es übrigens bei Art.^46 des Friedens sein Verbleiben habe, deS

Halts, daß den Gemeinden wider ihren Willen keine Bei- oder Hintersäßen aufgebürdet werden sollen. IG ^

Beschwerde, daß auf der Landsgemeinde eine „Zusammcnschwörung" geschehen sei, daß man bei den gefnsi^

Beschlüssen bleiben wolle, wird von den ToggcnburgcrauSschüsscn dahin erläutert, daß blbS der Landeid

schworen worden sei, und „daß sie darunter den Frieden, die Freiheiten, Brief und Siegel verstanden hätte"-

Dabei läßt man es bewenden. 11) In Beziehung aus die Landessiegcl wird gut erachtet, daß der gemcu"

Landrath sein eigenes und größeres, der evangelische und der katholische Landrath ein jeder sein eigenes,

kleineres Jnstegcl, wie bisher, gebrauchen soll. — Die Mannrcchtsbriefc'soll der Landvogt im Beisein

Landrathsobmanns und dessen Statthalters erthcilen und er allein den Fall von hinwegzichcndem fälligem

zu bezichen und das Instrument zu besiegeln haben. >

II. Mediation, die Gravamina der Landleute im Toggenburg betreffend. 12) 2"

zichung auf die Revisionen der Urthcile wird, da die Art. 29, 39 und 49 des badischen Friedens darüber mm

enthalten, gut befunden, daß ein jeweiliger Ammann, welcher im Namen des Fürsten das niedere Gericht

in Zeit von vierzehn Tagen dem sich beschwerenden Thcile, die Summe möge noch so groß sein, die Revision cn" ^
zu ertheilen bcgwältigct sein soll. In dem Appellationsgericht findet man aber oic Revision unnöthig und

cS deßwegcn bei dem Inhalt obiger Artikel bewenden, jedoch alles in dem Verstand, daß in denjenigen

von welchen die Appellation an den Fürsten nach Art. 49 des Friedens gelangt, über seine auSgcsproch^
Urthcile dem sich beschwerenden Theile die Revision Jhro fürstliche Gnaden ertheilen mögen, welche ^

sich erklären, selbige nur einmal und zwar innerhalb zweier Monate zu verwilligen/ 13) Auf die Bc>chn"^

daß durch die heimlichen Abthädigungen und die dem Richter nicht gestattete Bestimmung der Bußen ^
Niedern Gerichten dem Frieden zuwidergehandelt werde, wird befunden, daß es bei den 22, 39, 31 .

Punctcn des badischen Friedens und bei Art. 4 der sraucnseldischcn Erläuterung von 1719 sein buchstä^^

Verbleiben haben soll, so daß alle heimliche Abthädigung abgestellt und alle Sachen öffentlich berechtigt we ^

„eS wäre denn, daß Einer des Fehlers bekanntlich unersucht, selbstcigenen Willens cS verlangte". Milder""^

gründe sind dem Urthcil beizusetzen. Ist eines nicdergcrichtlichcn Fehlers in den Qeffnungen, Man ^
Satzungen und Ordnungen nicht gedacht, so ist den Niedern Gerichten überlassen, nach Billigkeit eine

bestimmen. 14) Auf die Klage, daß ihre Mitlandlcute, ^ obgleich die heimlichen Abthädigungen durch ^

deS Friedens verboten seien, dennoch unter hohen Boten und Bedrohungen dazu angehalten werden, wird

kannt, daß es hinsichtlich des Landgerichts bei Art. 22 verbleiben, daß alle kriminal- und Malefizsachcn öm ^
lich berechtigt werden sollen, es wäre denn, daß Einer, deS Fehlers bekanntlich und von niemand ersucht/ ^

eigenen freien Willens die Abthädigung verlange. 15) In Betreff der Landrechtscrneuerungen wird

daß, wenn Einer außer Land mit Feuer und Licht haushäblich sich niedergelassen habe, derselbe

persönlich oder durch einen verordneten Anwald von neun zu neun Jahren vor dem Landvogt in

Landrathöobmanns und dessen Statthalters das Landrecht zu erneuern und dafür I Gld. zu bezahlen habe, von ^

chcm die Hälfte dem Fürsten, die Hälfte dem Landesseckel gebühre. Der Name des Betreffenden wird 5"""^

das Landbuch geschrieben, dem Landrath ein Ertract davon zugestellt, um denselben auch in sein Landbnä) ^

zutragen. 16) Auf die Beschwerde, daß der Fürst nicht blos die vier im Art. 55 des Friedens für Ehehastr"^^

klärten Werke, sondern auch noch geringere als solche angesehen wissen »volle, wird befunden, daß rs bc>
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v» Art. 55 genannten sei» Bewenden haben soll, jedoch so, daß der Fürst auch noch andere Ehehaften von gleich »am¬

üsier Qualität erthcilcn könne, Falls man aber deren begehre, jemand aber sich opponiere, so soll die Untersuchung

v°r dem nieder» Gericht nach Art, 55 geschehen. Will jemand ein geringeres vom Wasser getriebenes oder in einer

^ bestehendes Werk erbauen, so soll ihm der Landvogt solches gegen Erlegung von 2 bis 6 Gld. ein für allemal

hatten, Uebrigenö läßt der Fürst erklären, daß er nicht aus jedem geringen Werke eine Ehchaftc inachen wolle.

Der Tavernen halber verbleibt es bei Art, 56 des Friedens. Der Fürst erklärt, daß er ohne erhebliche Ursache

^»e Concession zurücknehmen wolle, und daß die Entscheidung bei vorkommenden Beschwerden bei dem Landvogt

'b'd Landgericht stehen soll. 18) Auf die Beschwerde, daß die vom fischingischcn Fall ausgeloste» moßnangischcn

schlechter und auch andere davon dependiercnde wiederum fallpflichtig gemacht werden sollen, läßt man es bei

k>» Art. 19 der fraucnfcldischen Erläuterung verbleiben. Damit aber selbiger nicht weiter crtendiert werde,

° llll ein Verzeichnis) der 1791 ausgelösten 193 von dem MannSstamm herrührenden Geschlechter dem Land-

^lleiamt zugestellt werden. Bei diesem soll es dergestalt sein Verbleiben haben, daß allein diese und deren

gliche Descendenz ihres Namens und Stammes zu allen Zeiten vom Fall befreit sein sollen. Alle diejenigen

"llssreien Mannspersonen, welche von diesen Geschlechtern herstammen und eine eigene Haushaltung „an-

bellen", binnen zweier Monate dem Landvogte Anzeige davon machen, um in jenes Verzeichnis) cingc-

wnde» zu können. Was an Fall bis dahin von jenen Geschlechtern bezahlt worden ist, dafür soll von

"^and Reklamation gemacht werden, alleö unbeschadet der Fallrcchtc, welche der Bischof auf andere Landlcute

^ Hintersaßen hat. Was aber die von der schwachen Hand betrifft, welche 1792 aus Befehl des Landvogtci-

von dem Fall sich ledig zu kaufen angehalten worden und deren ausgelegtes Geld auf 1288 Gld. sich be-

^ so soll der Fürst untersuchen lassen, wer das Geld empfangen habe, wohin es gekommen und wozu cö

gewendet worden sei, damit eö den Betreffenden, doch ohne ZinS, zurückerstattet werden könne. 19) Da in
lehmig aus Setzung und Erneuerung der Landmarchcn die Toggenburger kraft eines Marchcnbricfcs von

^ sich berechtigt glauben, dabei Theil zu nehmen, so wie die deßwegen entstehenden Zwistigkeitcn schlichten

^ ^lfen, wird, nachdem sie auf die Nachwcisung, daß dicß dem Landesherr» allein zustehe, von ihrer Forderung

^Wanden, u» Namen dcö Fürsten denselben erklärt, daß man vor der Setzung und Erneuerung der Land-

^chen dieselbe den anstoßenden Gemeinden verkünden lassen wolle, damit deren Vorgesetzte und Landräthe den

^higen Bericht darüber geben und jeder dabei privatim Interessierte seine Nothdurft anbringen könne, doch

^ keiner dabei sich einige Jurisdiction anmaße oder dem Marchungöinftrumcnt einverleibt werde. 29) Auf
klagen der Landlcute über den Hofammann zu St. Johann, daß er durch heimliche Abthädigungcn und

^ viele andere Weise de» Niedern Gerichten großen Eintrag thuc, wird befunden, daß der Fürst einen Beaintc-

»ach St. Johann setzen soll, der künftig Obcramtmann zu nennen ist, und daß dieser nach Art. 22 und 31

. Friedens aller heimlichen Abthädigungcn und Citationcn sich enthalten und den Gerichten, Ammänncrn,

Hier», Schreibern und Wcibeln keinen Eintrag thun soll. 21) Dem Begehren der Toggenburger, daß der

^ dem LandcSseckel die Hälfte des Abzugs aus dem im Toggcnburg liegenden „Thurlinden-Freigcrichte"

^iffolgen möchte, willfahrt der Fürst in so weil, daß er die Hälfte des Abzugs von denjenigen Gütern dieses
Gerichts, welche im Tvggenburg liegen, dem Landcsseckel verabfolgen wolle, jedoch mit dem Zusätze, daß

ches ststucn übrigen Herrlichkeiten, Rechten und Gerechtigkeiten in diesem Gerichte nichts präjudicierc. 22)

" Erziehung auf den vom Fürsten erkauften Zehnten zu Wolfiken, dessen Mitbesitzer Kopp das Zugrecht nach

49 des Friedens beansprucht, läßt man es bei Art. 49 bewenden; dem Kopp wird freigestellt, sein ver-

"4»llicheg Zugrecht bei dem gehörigen Richter zu suchen. 23) Auf das Ansuchen der Landlcute erklären die
65 ^
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fürstlichen Gesandten, daß die von fünf auf drei Batzen heruntergesetzte Landweibel-Citationstare noch

fortbestehen soll. 2-1) Auf die Klage, daß das Landgericht zuwider dem Art. 11 des Friedens an seiner

heit, Land- und andere Mandate, Satzungen und Ordnungen aufzurichten und auszufertigen, gehindert werde,

wird befunden, daß es bei Art. 11 des Friedens sein Bewenden haben soll, so daß dem Landvogt und La»^

gericht und zumal dem fürstlichen Landrath zukommen soll, die Land- und andern Mandate, Satzungen n»

Ordnungen aufzurichten und auszufertigen, ohne daß sie in ihren nach gutem Gewissen vorgenommenen ^

rathschlagungen gehindert werden. 25) Wegen Annahme neuer Landlcute läßt man es bei Art. 45 des Frieds

bewenden, so daß keine neuen Landleute angenommen werden können, als bei abzulegender Huldigung

einen neuen Fürsten; die Annahme geschieht mit Einwilligung dcS Fürsten und wenigstens der Hälfte ^

anwesenden Landleutc; die Prätendenten sollen sich selbst stellen oder namhaft gemacht werden. 26) Auf ^

Beschwerde, daß wider Art. 12 des Friedens Leute, welche keine Lcibcöstrafe verdient, gefänglich eingeM^

werden, ungeachtet sie „das Recht vertrösten wollen", läßt man es lediglich bei Art. 12 bewenden, asto

um Criminalfehler willen, welche nach dem Rechte keine Leibesstrafc nach sich ziehen, sondern mit Geldbuße

„angesehen" werden, kein Landmann künstig gefänglich angenommen werden darf, welcher das Recht vertrug

kann. 27) Auf die Klage, daß der Fall bei Lebzeiten bezogen werde, erklären die fürstlichen Gesandten, ^ ^

wenn Einer sich vcrleibdinge, der Fall zwar nicht vor seinem Absterben bezogen werde, aber, sofern er

Habe und Waarc habe, versichert werden soll. Dabei läßt man es bewenden. 28) Den toggenburgische» ' '

schlissen, welche sich beschweren, daß das Landgericht nach Art. 8 des Friedens nicht immer mit tauglichen ^

jcctcn bestellt werde, erklären die fürstlichen Gesandten, daß der Fürst sich jederzeit angelegen sein lasse, sticht^

und gewissenhafte Personen zu bestellen. 29) Auf die Beschwerde, daß in Eriminalsachcn die obrigkeitl'^

Kosten den rechtmäßigen Gülten vorangehen, verstehen sich die fürstlichen Gesandten dazu, daß in solchen 8^'

die rechtmäßigen Gülten und Schulden dem fürstlichen FiScus und den obrigkeitlichen Kosten vorgehen

3V) Betreffend die Aufnahme der Kundschaften und Eramina, welche nach den Beschwerden der toggenburgn«^

Ausschüsse nicht gemäß dem Frieden vor sich gehen sollen, bleibt eS bei dem buchstäblichen Inhalt des Art- ^
und 14. 31) Auf die Beschwerde des Landraths, daß, wenn zwei Landlcute um ein liegend Gut streiten,

Appellation an den Fürsten gehen müsse, und auf die Antwort der fürstlichen Gesandten, daß der berührte w

sich auf ein Fideikommiß beziehe, wird befunden, daß es in Betreff der Appellation wegen eines liegen

Gutes bei Art. 40 des Friedens bleiben soll; betrifft der Streit aber ein Fideikommiß in seiner Natur und

schaff, daß dannzumal die Appellation an den Fürsten gelangen möge. 32) In Beziehung auf die Kla^
daß einige Güter dem Kloster Neu-St. Johann incorporicrt worden seien, wird befunden, daß es bei

des Friedens verbleiben soll. Ergiebt es sich aus der deßwcgcn anzustellenden Untersuchung, daß ein Kauf ^

sich gegangen ist, so soll der Zug nach Inhalt des Friedens gestattet sein. 33) Wegen dcS Landmandats

den folgende Beschwerden angebracht: a) daß bei den Art. 21 desselben enthaltenen Abzügen von ^

Erbgütern, so außer Landes fallen, ein geschworener Schreiber oder Ammann beiwohnen wolle; /?) daß

Art. 22 alle Abrechnungen durch einen Schreiber verlesen und geschrieben werden müssen ; /) daß nach „

bei Strafe von 4 Pfv. Pfenning die Bewilligung zum Verkauf von Kirsch- lind andern gebrannten AZai

eingeholt werden müsse; 4) daß man nach Art. 42 die Pfarrer dahin anhalten wolle, die erforderlichen

rechtsschcinc zu untersuchen; e) daß vier Sonntage zu Trinktagen zugelassen seien; A daß eS nach Art.

boten sei, Holz außer Lands zu verkaufen; ^) daß nach dem letzten Artikel es verboten sei, ohne obrigkA ^

Bewilligung eine absonderliche Gemeinde zu halten. Diese Artikel alle werden vor den Landvogt u»d
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Landgericht zur Revision gewiesen. 34) Auf die Beschwerde, daß den Landleuten bei Strafe von 10 Pfd.

Enning nicht gestattet werde, ohne obrigkeitliche Bewilligung die Freischießcn zu halten, wird befunden, daß

^ ordinären Ziel- und Freischießcn, welche mir von Schützen einer Gemeinde besucht werden, ohne vorherige

Anfrage gehalten werden können. Für ertraordinarc Freischießcn aber, auf welchen mehrere Gemeinden zu-

^»»»enkvmmen, ist die Bewilligung beim Landvogte einzuholen. 35) Die Abgeordneten der Landlcute klagen

^gelegentlich, wie der gewesene Obcrvogt Keller und der Hofammann Rüdlinger durch ihre schlechte und un-

^edinäßige Aufführung vielfach das Land und die Freiheit der Gerichte zuwider dem Frieden angegriffen und

^ ber gegenwärtigen Unruhe den meisten Anlaß gegeben und das Land und verschiedene Particularcn in großen

schaden gebracht hätten; sie verlangen, daß dafür von Keller und Rüdlinger den Landleuten Satisfaction ge¬

lben werde. Die beiden Letztem glauben nicht strafbar erfunden zu werden und verlangen Ersatz für den

M einigen Landleutcn ihren Häusern und Gütern zugefügten Schaden. Die Mediatoren finden eS nm der

^»he des Landes nullen für angemessen, daß die gegen einander geforderte Satisfaction und Reparation auf¬

gehoben werde und wegen des Vorgefallenen eine gänzliche Vergessenheit sein und walten und deßwcgcn kein

^heil an den andern etwas Weiteres suchen soll. Dazu geben die fürstlichen Gesandten ihre Bcistimmung mit

M Vorbehalt, daß solches den fürstlichen Rechten unnachthcilig sei und zu keiner Konsequenz gezogen werde.

^ Die toggenburgischcn Ausschüsse beklagen sich auch über die harte Aufführung des Landwcibclö Wirth,

^ » wider den Frieden dem Lande und den nieder» Gerichten vielfältigen Eintrag gcthan, und verlangen

^n Entlassung, während die fürstlichen Gesandten sich beschweren, daß dergleichen Dinge hier angebracht

Mdc„ und man sich deßwegen weder bei dem Fürsten, noch bei der in das Land verordneten Commission an¬

meldet habe. Die Sache wird dem Fürsten zu schleuniger Untersuchung und Administration empfohlen.

^I-Gravamina besonderer Gemeindeil. 37) Die Gemeinden Hemberg und St. Pctcrzcll werden

ihren Beschwerden, daß der fürstliche Amtmann durch Berechtigung der Bußen und heimliche Abthädigungen

"Me niedcrgerichtlichen Sachen eingreife, auf Nr. 13 verwiesen. Ferner wird auf ihre Klage, daß sie als

M Leute kraft ihrcS FrciheitsbriefcS voin Falle befreit zu sein vermeinen, geantwortet, daß es bei der sraucn-

Mhcho,, Erläuterung sein Bewenden habe, und daß von niemand der Fall bezogen werden dürfe, als von

^sin Vorältcrn er auch bezogen worden sei, mit dein Vorbehalte, daß jemand solche Leibeigenschaft nicht auf

^ Zu haben darthun könne. 38) Wegen der Anliegcnhcit derer von Starkcnbach und Hartzcnmooß, die

"slösnilg der Faönachthenncn betreffend, läßt man es bei der fraucnfcldischen Erläuterung Art. 16 bewenden.

^ Die von Alt-St. Johann, welche sich beschweren, daß die Bezahlung der Fasnachthühncr ihnen um

^h°ht werden wolle, werden auf Art. 18 der fraucnfcldischen Erläuterung verwiesen. 40) Alls die Beschwerde

^ Landraths im Toggcnburg, daß von der Acbtissin zu Magdcnau keine Appellation gestattet werden

. wird nach Untersuchung der Documentc erkannt, daß die Aebtissin keine Dcfinitivurthcile zu geben habe,

"dorn daß nach Art. 40 des Friedens von der magdcnauischcn Instanz an das Appcllationsgericht rccurriert

könne. 41) Wegen der vom Gerichte zu Krinau vorgebrachten Klage, daß entgegen seinen Briefen,

Seiten und uralten hergebrachten Ucbungen der Landwcibel in den niedcrgerichtlichen Processen beigesetzt werde,

^ befunden, daß des AmmannS Eid untersucht werden müsse, in der Hoffnung, daß es dann bei Briefen

Regeln und guter Gewohnheit sein Verbleiben haben werde. 42) Die von Wintcrsberg beschweren sich,

^wan, obgleich sie sich von Vogtci, Gericht, Zwing und Bänncn losgekauft, dennoch sie denselben wieder untcr-
^ machen »volle. Aus der Untersuchung der Briefe und Siegel crgicbt sich jedoch, daß sie sich allein von

^vßtsteuer losgekauft haben. Wollen sie dennoch nicht von ihrer Prätcnsion abstehen, so haben sie sich
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nach der fraucnfcldischcn Erläuterung innerhalb Jahresfrist anzumelden, um an den darin ausgesetzten Rich^'

gewiesen zu werden. 43) „Wegen des von den toggcnburgischen Ausschüssen katholischer Religion angebracht

„CollaturrcchtcS über die katholischen Pfründen, welches aber die fürstlichen Gesandten der gegenwärtigen

„diation nicht überlasse» wollen, hat man es bei dem 12. Art. der frauenfeldischcn Erläuterung lediglich ^

„wenden lassen."

IV. Evangclis che Beschwerden. 44) Auf die Klage, daß von den fürstlichen Beamteten in das evang^

lische Ehcgcricht Eingriffe geschehen und von dem Landvogte die sricdmäßige Erecution nicht erfolge,

befunden, daß eS bei Art. 71 des badischen Friedens verbleiben soll, mit der Erläuterung, „daß der LandMff

„in die ehegcrichtlichen Sachen sich nicht mischen, sondern den ehegcrichtlichen Urtheilen die Erecution angcdcff^

„lassen, daß eS bei dem Ehcgcricht aber stehen soll, bei Ehr und Eid zu erkennen, wenn ein EheschimPl

„unterlaufen, und dann davon dem Landvogt ein Lxtr.actus I>rc»t<io»IIi zustellen solle". 45) Auf die BesstM^

daß den evangelischen Pfarrern der Zutritt zu den Malcstcanten ihrer Religion erst in den drei letzten

des Lebens derselben gestattet werde, wird befunden, daß die Malcstcanten auf keine Weise zu Aendcrung ff

Religion angehalten werden sollen, sondern daß, wenn während des Processes ein Maleficant einen Seesters

seiner Religion verlange oder ein Seelsorger den Zutritt zu einem Malcstcanten seiner Religion wünsche,

solches in Beisein eines Beamteten gestattet werden soll. Nach Beendigung des ProccsseS aber soll dem ^

lichen der Zutritt zu dem Berurtheilten immer offen stehen und zwar ohne Beisein eines Beamteten. 46)

evangelischen Landleute im Toggenburg klagen, daß ihnen zuTägerschcn und Brunnadcrn in den Cape ^
daselbst der Gottesdienst versagt werde, wofern die evangelische Gemeinde nicht helfen wolle das Kirchs

Stande zu erhalten. Es wird erkannt, daß, wie bisher, der beiderseitige Gottesdienst verpflegen werden ff '

weil aber beide Capellen baufällig sind, so sollen die Gemeindögcnossen beider Religionen zu gleichen

dieselben verbessern helfen und künftig in Ehren halten; will aber der eine Thcil dieselben erweitern, ff

das auf seine Kosten allein zu geschehen; die „Jnchrenhaltung" aber soll dann zu gleichen Theilcn

werden. 47) Die evangelische Gemeinde zu Niederglatt beschwert sich, daß die 1713 und 1719 erkannü ^

kurung des Kirchenguts und der Verkauf des HofeS zu Esch noch nicht zu Stande gekommen seien. CS

erkannt, daß sofort der Verkauf des Hofs vor sich gehen soll; in Beziehung auf die übrige Abkurung u»b '

Mcßmergütlein soll die nöthige Untersuchung stattfinden, damit obigen Rcccssen ein Genüge gethau ^

48) Auf die Beschwerde, daß wider den Frieden und die frauenfeldischcn Erläuterungen bei den Rechnungen

Henau die Evangelischen nicht zugelassen werden, sondern daß ihnen blos der Conto, was sie zu „

haben, zugesendet werde, wird befunden, daß, wenn etwas zu bauen nöthig sei, solches von den cvancff n

Kirchenpflegcrn auch besichtigt werden, und dann den evangelischen Gcmeindsgcnossen eine spccificicrte Reff'

zugestellt »verde» soll. — Dieses Mcdiationsprojcct wird den fürstlichen Gesandten und den toggenburgu

Ausschüssen vorgelesen und schriftlich behändigt mit der Aufforderung, die Ratification theils vom Fürste»,

vom Landrath im Toggcnburg dafür beförderlichst einzuholen. Den 1. Juli 1735.

?». Außer diesem Mcdiationsprojcct werden noch folgende Punctc festgesetzt, welche in einem

„Abscheid, Ioe„ I'raweolli zwischen beiden löbl. Ständen Zürich und Bern und Ihr sürstff ^
Gnaden von St. Gallen bei Anlaß der zu Baden vcrpflogcnen MediationSconsercnZ,

gefangen den 2l). April und geendet den 1. Juli 1 735" enthalten sind. «) Die Mandate, durch

die Landsgeincindc im Toggcnburg nach Art. 3 « und der Mediation zusammenberufen »verde» sollen, n' ^

eingerichtet. /?) In Beziehung auf Setzung und Erneuerung der Märchen (Nr. 19) »vird angenommen,
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bis dahin, auf die Marchsteinc das Wappcn dcr Grafschaft Toggenburg cingehauen werden fall. Es

bnrd für nöthig erachtet, daß das jährlich abzulesende Landmandat den Beamteten und Ammännern mitgetheilt

'verde, ü) Man überläßt auch dem bchörigen Richter, die unparteiische Justiz gegen diejenigen, welche wider

^ Person des Fürsten injuriose Worte gebraucht haben, vorzukehren, x) Die fürstlichen Gesandten geben zu,

^ fernerhin in den Landrath geläutet werde, l,') Auf die Beschwerde der evangelischen Gemeinde MogelSbcrg,

ihrem Pfarrer das vorhin empfangene Holz entgegen dem Instrumente von 1662, nach welchem dasselbe

'b»> gebühre, nicht mehr verabfolgt »verde, wird die Gemeinde von den fürstlichen Gesandten an den Statt¬

halter zu St. Johann gewiesen. Punct 18 des Mcdiationsprojects wird dahin ausgelegt, daß die vom

Bürgen 1731 ausgegebenen IllllOGld., um die moßnangilchcn Geschlechter katholischer Religion wieder fällig

Zachen, drirch den Landrath wieder eingezogen und durch denselben dem Fürsten auf nächsten Martini ohne

^'U6 sammthaft abgeführt werden und die Geschlechter von dem Fall wieder befreit sein sollen. A) Dem Punct

^ wird beigefügt, daß Obervogt Keller und Hofammann Rüdliugcr wegen der im Tvggenburg gegen sie

^vrschmdm Erbitterung dasselbe so lange meiden sollen, bis die Gemüther durch deren gute Aufführung besänftigt

werden, im andern Falle hätten sie alles daraus entstehende Unglück einzig sich selbst beizumessen. Ferner

^ Hofammann Rädlingcr seine vermeintliche Rechnung durch einen Anwalt vor dem Landrath ablegen lassen

""b ihm bewilligt sein, statt dcr Gültbricfc das baare Geld zu Bezahlung dessen, was er dem Land schuldig

bleiben wird, zu erlegen. Der Panncrherr Erb soll die kellcrschcn Schriften, welche er in Händen hat, zu

°^igkcitlichen Händen ausliefern und um dessen Effctti gute Rechnung führen, t) Dem Landrath im Toggcu-

wird mißfällig zu verstehen gegeben, daß er Ungeachtet dcr wiederholten ernstlichen Abmahnungen von

^eitc der beiden Stände und dcr versprochenen Remedur von Seite des Fürsten dennoch vi» lacti mit Haltung

^ Landsgcmeindc und andern» fortgefahren habe. zx) Da dcr Punct des Militare dermalen nicht be¬

reit werden kann, so läßt dcr Fürst erklären, daß er darin gänzlich still stehen wolle, daß aber auch die

^ndlcute im Tvggenburg ein Gleiches zu beobachten schuldig sein sollen. 8 1.

Nach den -18 Punctcn des Mediationsprojcctcö werden noch folgende aufgeführt.

- In Folge dcr zwiespältigen Wahl eines evangelischen Pfarrers zu GanterSwyl werden je zwei Aus-

der beiden in dieser Gemeinde sich befindenden Parteien vorbcschicdcn und ein Memorial von der Com-

'Won des SynoduS eingeholt. Nachdem die mehrmaligen Ermahnungen von Seite der Gesandten fruchtlos

hieben nnd endlich die beiden von den beiden Parteien gewählten Pfarrer auf ihre Wahl verzichtet

wird in einer freien und unparteiischen Wahl Frcyhoser, Pfarrer zu Henau, gewählt, x 2. Ob-

dcr zwischen dem Prälaten und der Stadt St. Gallen waltende Streit wegen dcr Kriegs- und Kirchcn-

^"gcn zu einer gütlichen Unterredung verwiesen worden, sind die zürcherischen Gesandten dennoch instruiert,

"'" den bernerischen sich zu berathen, wer, im Falle jene gütliche Unterredung fruchtlos ablaufen sollte, dcr

'^hörige Richter sein würde. Man kommt übcrein, auf nächste Jahrrechnung sich dahin instruieren zu lassen,

^ beiderseitige Gesandte sich dcßhalb mit einander unterreden sollen, und, wofern Stadt St. Gallen sich bei ihnen

^welde, von selbiger eine Information abzufordern, von welcher Natur diese Anlagen seien, woraus sich er-

werde, ob der in Art. 83 des badischen Friedens bezeichnete Richter für diesen Fall zulässig sei. 8 3-

' Zürich spricht seine Geneigtheit aus, an die einigen picmontcsischcn Pfarrern auferlegte Buße und Gcfan-

^lchastskosten von 832 piemontesischen Pfunden, 12 Sch. 8 D. die Hälfte zu zahlen, »venu Bern die andere

üv übernehme, ferner dcr von dem ehemaligen piemontesischen wohlverdienten Prediger Leger abstammenden
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Maria Genevois eine jährliche Pension aus den übrigen zu Bern liegenden holländischen Steuergcldern vcrab'
folgen zu lassen. Berns Gesandtschast, ohne Instruction, will das Angehörte hinterbringen und Zürich darüber
berichten. § 6.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

Deutsche gemeine Vogtcien überhaupt.
Art. 73. Kirchensachen.

L a ndgrasschast Thurgau.
Art. 2t 4. Bürgerrecht.

Rheinthal.

Art. 310. Kirchensachen.

Grasschast Sargan«.
Art. 343. Locales.

Grafschaft Baden.

Art. 329. Kirchcnsachcn.
Obere freie Nemtcr.

Art. 219. Personelles.

3»«.

Conferenz von Bern und Freiburg.
Mnrten, 23. bis 27. Mai 1735.

IStaatSarchiv Bcrn.Z

Gesandte: Bern. Samuel Morlot, Seckelmeistcr welscher Lande und des täglichen Raths; Johann
Lerber, GcncralcommissariuSund des großen Raths. Fr ei bürg. Melaus Grisct von Forel, Scckelmeisi^
Generalcommissariusund des inncrn Raths; Balthasar Müller, Stadtschreiber und des geheimen Raths;
Peter Vonderweid, Generalcommissariusund des geheimen Raths.

». Zwischen Wifliöburg und Montenach war in Folge der durch Didier Forncrod von Domdidicr
anstaltetcn Ableitung des Marchbachesde la Croir und AuSfüllting des alten Bettes eine Marchstrcitigkeit u
standen, welche zwischen den Amtleuten von Wiflisburg und Montenach zu gegenseitigen mißbelicbigen Acuß^
gen geführt hatte. Nachdem nun das gute Einverständniß zwischen beiden wieder hergestellt und ein Augenw)
jenes BachcS genommen worden war, vergleicht man sich über die Sache also, daß der streitige Ort, eine kl»
Insel bildend, durch einen Graben in gerader Linie durchschnitten werden soll, welcher fortan für die La
march zu halten sei; die beiden andern Gräben sind zuzuwerfeil und längs jenes neuen vier bis
breiten Grabens ist eine Landmarch zu setzen. Die oben an diesem Orte angebrachte Schwelle ist wcgzuschasi
L 1. I». Die von Wiflisburg hatten den Nupperschwplern den seit langer Zeit mit einander gcmcinschast^^
Weidgang gesperrt und das in Folge eines von Freiburg 1734 publicicrtcn Holzverbots, das denen von Wisli^

bürg und dessen Amtes die Möglichkeit nahm, sich mit Bau- und Brennholz zu versehen. Bern dringt a^
Modificicrung dieses Verbots, zumal da die von Wiflisburg 1503 die Ruppcrschwylcr in den Mitgenbß
Wcidgangcs aus dem Grunde aufgenommenhätten, weil sie von denselben ihr nöthigcs Holz bezichen, i ^
burgs Gesandtschaftaber spricht für ihre Ruppcrschwylcrein Recht auf jenen Weidgang in Folge jenes
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ttagö von 1503 a» und rechtfertigt jenes Verbot durch den schlechten Zustand der Wälder. Das wiederholte
dingende Verlangen Berns nimmt sie ->4 ivk.;ron4um. 8 2. v. Frcilnirg führt Klage, daß ihm zu Vwls
»'ehr Zog abgefordert .verde, als der lausannische Vertrag von 1564 bestimme, daß ihn, die Tara nicht abge¬
ben, daß ihm das Pfund von 18 Unzen auf 16 bei der Verzollung rcdncicrt, daß ihm von ViviS für Halage
"°>> jedem Minot Salz zwei Luccrncrschillinge abgefordert werden; endlich rügt es auch noch die Aufführung
des Zollcommis Bourgeois. Die bcrncrischc Gesandtschaft hätte gewünscht, daß diese Zollbcschwerdcn beim Land-
"°gt von Vivis anhängig gemacht worden wären, nimmt sie aber -.4 .elmondun. in den Abschied. 8 3. «I. In
betreff der seit einiger Zeit herumstreifenden Zigeuner-Banden erklärt die bcrncrischc Gesandtschaftder von
Biburg, daß ihr Stand cS so halte, daß, wenn Zigeuner in seiner Botmäßigkeitaufgejagt werden, dieselben
übcr dk landesherrlichen Märchen, „fortproscquicrt" werden können, und, wenn sie dann aus Freiburgcr-
ierritonu.» ergriffen werden, von den Beamteten daselbst dem nächsten bcrncrischcn Amtmann zugeführt werden
s°Uc», her sie nach Art. 8 des Bcttclmandats vom 30. Juni 1727 bestrafen werde. AehnlichcS sollte auch von
^itc Frciburgs geschehen. Die Gesandtschaft dieses Standes erklärt sich damit einverstanden und nimmt die
Tacho -.4 roforeudum. 8 4. «. Die bcrncrischc Gesandtschast nimmt das Ansuchen Frciburgö, daß Bern die
^U'cke d'Aucrest hinter Oron wieder herstellen lassen möchte, -.4 .otoronclum. 8 5.

Man sehe auch im Abschnitt- HerrschastSangelcgcnhciten:

Orb- mit Tschcrliz.
Art. 348.

Mnrtcn.
Art. 934.

Confercnz von ttri, Schwyz und Nidwalden.
An der Treib, 7. Juli 1735.

lLandcSarchiv Tchwyz.I

Gesandte: Uri Joseph Anton Püntiner von Braunbcrg, Landammann, Oberst und Landshauptmann; Jost
^'U°» Schmid Alt'Landa.mnann und Landöfändrich; Franz Martin Schneid, Landsscckclmeister. Schwyz.
^°N'i.üeuö Be-tschart, Landammann; Joftph Anton Schnüeriger, Alt-Statthalter. Nidwalden. Sebastian Re-
^A>s Kaiser, Ritter, Landammann und Landshauptmann.

Die Confercnz wird wegen des Monticcllcr - Grcnzstreitcs zusammcnbcrufen. ». A..f Uri's Anfrage,
^ man für eine Ansicht habe in Beziehung auf die vom Bischof von Basel verlangten 200 Mann zur Ver-
^'N.ng der Leibgarde desselben, erklären die Gesandten der beiden andern Stände, darüber ohne Instruction

i.. ......ioul-..i aber versichern sie, daß ihre Herren und Obern diesen Bund mit dem Bischöfe heilig
^altm entschlossen seien und halten cS für zweckmäßig, wenn Lueern noch vor der Jahrrcchnnngstags-chung
1" '«h.iisch. C.NN--.N, wmd-' ° 2. " Sch.« «°« b.i di-,m K..-«°ln.n-n »-

dm -.»,dM»s-,» w--d°n. dB .»».»»>, MMch- °-m Hawimmn.
im B,n,d-b°»chw> w°rd-» s-w, und »nmscht, du» dch°,gm du G.s.»,d.m -uf nach,.-
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allgemeine Tagsatzung mit Instruction versehen werden. Der Antrag wird »ck rotoronckum genommen, s
r. Auf die Klage von Schwyz, daß zwischen den Schiffleuten szn Flüele» und Brunnen viele Unordnung^
entstanden seien, unter welchen die Reisenden zu leiden hätten, und daß die Schiffordnnng von l7t>l bessck
gehalten werden sollte, spricht Uri sein Bedauern aus, daß die Schifflcute von Brunnen dieselbe nicht baltt"
und verspricht, seine Schiffleute mit aller Schärfe in Schranken halten zu wollen. 8 4.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschastsangelegmheiten:

Belle nz, Bollcnz und Rivicea.
Art. 240.

»5»2.

Gemeineidgenössische Tagsatzung.
Frauenseld, 4. bis 21. Juli 1735.

ITlaatsarchiv Zürich. I

Gesandte: Zürich. Johann Hofmeister, Bürgermeister; Heinrich Eschcr, Statthalter. Bern.
Steiger, Schultheiß; Ludwig von Wattcnwyl, Bcnner. Luecrn. Franz Placidus Schumacher,Schucks'
Johann Ludwig Göldlin von Tieffcnall, Salzdirector. Uri. Joseph Anton Püntincr von Braunbcrg,
ammann und Landshauptmann; Jost Anton Schmid, Alt-Landammann. Schwyz. Franz Dominik
Bctschart, Landammann; Antonius Dvminicus Schmieriger, Statthalter. Obwalden. Marquard
Stockmann, Landammann; Johann Joseph Hermann, des Raths. Nidwaldcn (Niemand). Zug.
Franz Landwing, Statthalter; Joseph Anton Heinrich, des Raths. G laruS. Joseph Ulrich Tschuvi,
ammann; Johann Peter Zwicki, Landsstatthalter.Basel. Dietrich Forcart, Oberst-Zunftmeister; Jolb""
Rudolf Fäsch, des Raths. Freibürg (Niemand). Solothurn. Peter Joscplp Bescnval von B"'""
statt, Ritter, Scckclmeistcr;Benedict Tugginer, des Raths. Schasfhauscn. Johann Felir Wcpscr, ^
germeister; Riekaus Wüscher, Statthalter. Appcnzcl l-Jnncrrhod cn. Karl Jakob Schüß, Land^'
mann. ! AußerrHoden. Jakob Gruber, Landammann; Adrian Wetter, Alt-Landammann. Abt St.
Joseph Anton Freiherr von Bcroldingcn,Landshofmcister.Stadt St. Gallen. Friedrich Girl"'"'^
Untcrburgermcister.

l». Eidgenössische Begrüßung. 8 l. I». Freiburg entschuldigt sein Ausbleiben und ersucht um Mittlst'^
des Abschieds. 8 2. « . In Beziehung aus das Münzwesen zeigt sich einiger Anschein, daß etwas
sames festgesetzt werden könne. Es wird daher eine Commission niedergesetzt, welche ein Gutachten ^
Inhalts vorlegt: 1) Die Particularadmodiationcn sollen aberkannt werden; 2) von sämmtlichcn Ortc» ^
die Mark Silber nach dermaligcm Preis circa tll/z fl. gelten und ans diesen Schlag sollen die SilbcrmünZ^^
aus. die Fünsbatzcnstückc inolnsivo geprägt werden; 3> die in de» benachbarten Orten geprägten Gcldll'
(Carolincr, Eberhardincr u. a.) und die in großem Schwall einreißenden nnprobchaltigcn ausländische'»
sind durchaus zu verrufen; kommen andre fremde Goldsorten zun; Vorschein, so sollen sie sogleich ^ ^
Probe gesetzt und das Resultat den Orten mitgctheilt werden; 4) zur Evaluation der Gold- und SilbersoG'"^
beförderlichst eine Konferenz zusammenzubcrufen. — Dieses Gutachten wird dem Abschiede beigelegt. 8 3 " ^
Der Legationssecretär Hermann übergiebt ein Schreiben, in welchem der kaiserliche Botsehafter,Mawst
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Priv, eine Antwort verlangt in Beziehung auf die letztes Jahr verhandelte Frage der Neutralität und der in

Erbvcreinigung enthaltenen Obliegenheiten, namentlich der beiden Punctc ä« so muluo llvkoulleullu et

olkonüviill», ferner auf seine Klage wegen erfolgter Transgrcssioncn. (Schreiben vom Januar.) Zugleich

bcklagt er sich, daß eidgenössische zur Defension Frankreichs abgegebene Truppen noch auf Reichsboden stehen

sich offensiv gebrauchen lassen, daß Werbungen für den König von Sardinien und den spanischen Infanten

Carlos nicht nur geduldet, sondern auch autorisiert werden, ja daß sogar einige Orte den Letztem als einen

^Mäßigen Besitzer der der kaiserlichen und königlichen katholischen Majestät mit Gewalt entrissenen Lande

Gütlich anerkennen wollen. Die Tagsatzung antwortet, daß sie sich in Beziehung aus daS durch die Erb¬

ringung stipulicrtc treue Aufsehen aus ihre vor einem Jahre zu Baden gegebene Erklärung beziehe; daß cS

ü>rer Herren und Obern Wille und Meinung sei, allen begründeten Klagen abzuhelfen, daß ihr aber von einer

erbvereinlichcn Obliegenheiten entgegenlaufenden Verwendung ihrer in französischen Diensten stehenden Trup-

nichts bekannt sei, daß sie die erklärte Neutralität getreulich beobachten werde, daß endlich von Anerkennung

rechtmäßigen Besitzes der vom Infanten Don Carlos eroberten Lande nicht das Mindeste verhandelt worden

^ Basel verlangt, daß dem Abschiede deutlich beigesetzt werde, daß es hinsichtlich des treuen Aufsehens bei

Iciner (726 und 1728 gegebenen Erklärung verbleibe. 8 4. v. Zürich rügt, daß „zum höchsten Nachthcil und

^ Disreputation der Eidgenossenschaft" einige Orte Officieren, welche ohne ihres Standes Vorwitzen Parti-

^rcapitulationen geschlossen haben, Werbung gestatten. Die meisten Gesandten sind nicht instruiert; der Anzug

in scn Abschied genommen. Basel bezieht sich auf den Abschied von 1066, welcher in dieser Sache maß-

^bei,d werden könne. 8 5. f. Auf die Wahrnehmung hin, daß die Desertion aus den von den Orten avouierten

ätzten ungemein überhand nehme, und daß andrerseits auch „Fremde und Läuser", welche von einem Wcrb-

zu dem andern laufen, die Hauptlcute in großen Schaden bringen, wird in den Abschied genommen, daß

/hülfe und harte Bestrafung der Betreffenden höchst nöthig sei. 8 6. K. Der französische Ambassador über-

^det durch den königlichen Rath und sooiötairo intorprvto von Muralt ein Begrüßungsschreiben. Bcant-

^°rtu>,g desselben. 8 7. I». Zürich stellt hinsichtlich der Sccurität der eidgenössischen Grenzen, da die Rati-

^lionen der von dem kaiserlichen Pid von dem königlich-französischen Ambassador zugestellten Deklarationen

dahi„ noch nicht ausgehändigt worden sind, den Antrag, das im Octobcr zu Baden projektierte Schreiben

dm französischeil Ambassador abgehen zu lassen. Da aber hervorgehoben wird, daß das Ausbleiben der

, ^fication von der in der kaiserlichen Erklärung enthaltenen Klausel herrühre, so wird beschlossen, nicht nur

projccticrtc Schreiben an den französischen Ambassador, sondern auch zu eben derselben Zeit ein zweites

^ den kaiserlichen Botschafter zu senden, an den Letztem des Inhalts, daß derselbe höchsten Orts seine Officicn

anwenden möchte, daß jene Klausel in der Ratification möchte weggelassen werden. Da ein Thcil der

->a»dten zu Ablassung dieser Schreiben nicht instruiert ist, werden dieselben dem Abschiede beigelegt und der

Schluß pcr Orte beförderlichst in Zürich erwartet. Sollten auf diese Schreiben hin die Schwierigkeiten nicht

^»bcn werden, so wirb es für nöthig erachtet, „gegen die kriegenden hohen Potenzen zu deklarieren, daß die

^dgcnosstuschaft einmal fcstiglich entschlossen sei, bei der von Anfang dieses Kriegs rcsolvicrten Neutralität

'^dwcichljch zu verbleiben und aus allen (Gott verhüte!) Roth fall die Grenzen nach Möglichkeit mit denen

dem Höchsten verleihenden Kräften vor allem Uebcrfall zu verhüten." Nicht nur werden die früher zu

^iiisiumw gegenseitiger Hülfe getroffenen Abreden und Beschlüsse im Allgemeinen aufrichtig wiederholt, sondern

w insbesondere Basel des treuen Aufsehens, der Bcrcithaltung der Repräsentanten und dcS Zuzugs von

^ann, um welche es angelegentlich bittet, wiederholt versichert. 8 8. i. Der Bischof von Basel läßt durch
66 "
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scinen Hofrathspräsidenten Joseph von Roggcnbach ein Schreiben übergeben, in welchem er der Tagsatzung ssm

Hochstift bei gegenwärtigen Eonjuncturen empfiehlt. Beantwortung von Seite der Tagsatzung mit der

sichcrung, daß ihr, wie bis dahin, die Sicherheit des BiSthumö ferner werde angelegen sein. 8 9. It. Aus b»

wiederholten Klagen der eidgenössischen Kauflcute zu Lyon, daß noch immer die Tare des zehnten Pfennings ve»

ihrem Vermögen erhoben werde, wird beschlossen, eine nochmalige Rcchargc an den König abgehen zu

Hinsichtlich der noch fortdauernden Beschwerden wegen der liillvts eis ll-mguo wird Zürich ersucht, durch de»

Gesandten von Solothuru dem Ambassador zu Händen des Königs ein Schreiben .abgeben zu lassen. 8 ^

I. Die schweizerischen Maltescrrittcr beschweren sich, daß sie gegen die Ordcnöstatutcn bei den vacant gc»'^

denen Commcnderien übergangen und ihnen Deutsche vorgezogen werden. Es werden von Seite der Tagsach»^

dein Großmeister dieses Ordens deßhalb die erforderlichen Vorstellungen in einem Schreiben gemacht- 8 ^

i»>. Hinsichtlich des immerhin noch beschwerlichen in der Eidgenossenschaft und den gemeinen Vogtcicn her»»'

schwärmenden Strolchen-, Bettel- und Zigcunergesinds wird für nöthig befunden, die bisherigen Verordnung^

genau zu beobachten und in den gemeinen Herrschaften neuerdings publicicrcn und ereguicrcn zu lassen- 8
Ii. Bern wiederholtseine Beschwerde wegen der in der Eidgenossenschaft „herummarschicrendcn" Silberkrämck,

wclchc hin und wieder minder!öthiges Silber verkaufen, und erklärt, daß sein Stand die Verordnung gemacht habe-

daß alles nicht 13löthige Silber confiscicrt und der Fcilträger bestraft werden soll. Die Gesandten der übrige

Orte erklären, daß auch in ihren Orten kein geringeres als 13löthigcs Silber verarbeitet werden dürfe. ^

Gesandte Zugs aber eröffnet instructionsgemäß, daß seine gn. Herren und Obern vermeinen, daß man sich "

12 Loth vergleichen könnte. 8 13. «». Berns Gesandtschaft stellt die Frage, ob die Ratification der

lation für die beiden eidgenössischen „in kaiserlichen Diensten stehenden Regimenter in die Waldstädte" cimss

kommen sei. Zürichs Gesandte werden ersucht, sich zu informieren und im Falle, daß dieselbe eingcko>m»cn P-

zu berichten, ob sie den Orten mitgethcilt worden sei oder nicht. 8 14. p. Bern fragt an, ob die zwce ^

gcnössischen Regimenter in den Waldstädten wirklich die Musterung passieren, da sie doch (sie werden b»»'

ordentlich bezahlt) vermöge der Kapitulation hiczu nicht angehalten werden können. Man findet für

sich darüber bei den Obersten näher zu informieren. 8 15. «z. Die Gestvidten Zugs beschweren sich, baß

9. Juni ihrem Seckelmcister Jakob Büttlcr zu Rheinselden seine Weinfuhr auf der Rückkehr aus dem Ell»

sammt Fuhrmann und Pferden gewaltthätig arresticrt und der Wein confiscicrt worden sei. Da dieses

fahren in Arrestierung einer bisher niemals verbotenen Sache allzubeschwerlich erfunden wird, so wird

Untcrnchmen an de» kaiserlichen Botschafter in einem Schreiben gebührend zu ahnden beschlossen. 8 16. >

wiederholt seine Klagen über die noch immer fortdauernde Sperre der freien Fruchtzufuhr aus dem Elsaß ^
über die immer steigenden Zölle, welche von den der Stadt und Partieularcu gehörenden Fruchtzinst'» '

Zchntcnfrüchtcn im Elsaß erhoben werden, und ersucht um ein abermaliges Fürschrciben an den franzem ^

Ambassador. Es wird dem Ansuchen entsprochen. 8 17. «>>» Es kolnmt die Streitsache zwischen Appe»^

Außcrrhodcn und der Stadt St. Gallen zur Verhandlung, für deren Schlichtung das eidgenössische Recht ^
gerufen worden war. St. Gallen nämlich forderte von jedem durch seine Stadt transiticrcndcn Stück

rvc»

am

10 Den. Zoll. Die beiden streitenden Parteien tragen Beschwerde und Berthcidigung vor mit Hinwci>"»ö

die von ihnen in die Orte geschickten Memorialien. Appcnzcll-Außcrrhodeu fügt seinen früher» Beschs"

bei, daß die Stadt St. Gatten noch von transitierendcm Obst, Eisen, von Häuten u. A. Zölle zu enthebe»

gefangen habe. St. Gallen weist durch den ml lloo dem Gesandten beigegebenen Subdelcgierten ( ^
schreiber Wägclin) seine vermeintliche Berechtigung nach, ist aber blos instruiert, über den Leinwan Z
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r°den. Nach wiederholtem Contradictorium von beiden Seiten wird nach c.dgcuoss.schcmHerkommen fnr an¬
messen erachtet, zu versuchen, die Sache in Freundlichkeit zu vergleichen und zu diesem Zwecke emc^omnu sion

ernennen. Da dieser aber AußerrhodensGesandte erklären, dag sie lcd.gl.ch ^ Erstehung dcS ewgen^lchen
Rechtes instruier, seien, und verlangen, daß auch über ihre zweite Beschwerde gesprochenwerde, ^t Gallen endllch,

dH es bevollmächtigt sei, blos wegen des LeinwandzolleS sich recht-ständigemzulahen so uwrdm ^ Th
dahin verabschiedet, daß St. Galle., nebst einer Abschrist deS Frcihcitöbncscsvon Kaycr Fncdnch II , aus welchen
>° °ch ^ °m V-',.chniS m ...» w..' u..d w.» für Tr.nA-«° « «n
Außerrhoden aber sich erklären soll, über welche Pnncte es sich beschwere,und welche es zugebe Dre nach
"°Ngen Absckieden erkannte Suspension des Transitzolls von der Leinwand hat indessen fortzubestehen <> 18.
t- Die Gemeinde Saas im „Rhätigau" hatte sich bei mehreren Ständen durch Abgeordnete um eure Berstcuer
-dm durch Brand erlitteneu schweren Verlust gewendet; ihr Anliegen war auch durch ein von geme.nen III
Vßnden erlassenes Fürschreiben empsohlen worden. Da aber die wenigsten Gesandten Instruction dasur haben
">ud jede.» einzelnen Orte überlassen, daS Beliebige zu thu». 8 19. ... Da der Berich, einlies, da,, Karl
kauer Verwalter der Com.uendcrie Tobel, die Münzprägung von Appenzcll-Jnnerrhoden admod.ert habe,
'vird Jmwrrhoben schrrs.lich ersucht, sich den bereits bestehenden und dieses Jahr wieder bestätigten Absch.eden ...
Erstehung aus die Admodiationan Particularcn zu consormierc», audrerscils dem Verwalter von Tobel durch

Landvogt deS Thurgaus inti.nicren zu lassen, daß er sich nicht unterstehen solle, diese Ad.nodlat.onanzu-
'reten, « 20.

Man sehe auch im Abschnitte HcrrjchastSangelcgcnhcite»,

Landgrasjchaft Thnrgau.

Är>. 4g AmtSrcchnnngcn. AU. 424. Judicatnr- n. Cotnpctenzsachen. Art. 560. Straße,nvcsen.' 80." „
" ll>9. Marchensachen.
" 200. Territorialvcrlehung.

" 204. Abzug.
" 857. Judikatur- und Compctcnzsachcn.' 858. . „ »

42. Amtörcchuung." 84.
" 84. Marchensachen.

12. Beeidigung von Beamten.

" 40. Anitsrcchnung.

» 54. ^

" 81. Huldigung.

Än
' 12. Beeidigung von Beamten.

" 13. Amtsrechnung.

.. 136-
. UV
„ 475. Justizsachen.

482.

„ 523. Leibeigenschaft und Fall.

„ 557. Maß und Gewicht.

R h c i n t h a l.

Art. 101. Tcrritorialverlchnng.

„ 146. Judicatur-n.Compcteiizconflictc.
„ 268. Schifssahrt.

Grafschaft Sargaus.

Art. 102. Marchensachen.

„ 166. Justizsachcn.

„ 193. Leibeigenschaft und Fall.
263. Zolle.

Obere freie Acmter.

Art. 73. Marchensachen.

„ 102. Judicatnr: u. Competenzconflicte.

575. Kricgssacheu.
598. Stifte und Kloster.
615. „
777. Localis.

783.

Art. 235. Zölle und Weggelder.
„ 395. Locales.

Art. 289. Localeö.

„ 300.
344.

Art. 130. Justizsachcn.

„ 156. Lehensachen.
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»SS.

Conferenzen der katholischen Orte während der gemeineidqenösstschenTagsatzung
im Juli 1735.

^Staatsarchiv Lucern.1

t». Solothuru bringt vcn die Befreiung des Deserteurs in der Compagnie des Hauptmanns Alrcr»>e

betreffenden Vorfall zur Sprache, Es wird beschlossen, die erforderlichen Vorstellungen dagegen an den ff"»'

zösischen Ambassador gelangen zu lassen. 8 1. I». Als Abgeordneter des Fürstbischofs von Basel crjch^''

dessen geheimer Rath und Hofrathspräsidcnt Joseph von Roggenbach und trägt 1) auf Erneuerung des

bald ablaufenden Bündnisses der VII katholischen Orte mit dem Bischöfe an; 2) daß der Zuzug der

Mann bald abgehen mochte; zugleich ersucht er, wenn Lucern auf seinem gegen den Fürsten ausgesprochen

Entschlüsse, sich bei diesem Zuzuge nicht betheiligcn zu wollen, beharre, daß Uri das Direktorium in

Sache übernehmen möchte. In Beziehung auf den ersten Punct wird beschlossen, daß man die ErneuM"^

dieses Bundes für gut und nützlich ansehe, daß man aber noch beiderseits darüber reflektieren wolle, was

demselben etwa zu ändern sein möchte, und zu dieser Berathung eine besondere Confcrenz ansetzen wolle. ^

Ansehung des zweiten Punctcö erklärt sich Lucern dahin, „daß seine gn, Herren zu wirklichem Zuzug "

„thätlichcr Hülfe, bis die übliche Handlung und Minne ausgeführt, zu concurriercn difficultiercn" und bei de"'

jenigen bleiben, waS sie unterm 22, April an den Fürsten geschrieben hätten, während alle übrigen Gesandten u>

struiert sind, den Zuzug der 200 Mann zuzusagen. Es werden in Folge dessen die Gesandten Luccrns ersucht, ihrck

gn, Herren und Obern davon Kcnntniß zu geben und bei denselben zu einem Anschlüsse an die übrigen

sich zu verwenden. Nachdem aber dessenungeachtet Lucern seine frühere Instruction bestätigt hatte, wird

ersucht, das Direktorium in Sachen des Zuzugs zu übernehmen und die nöthigcn Veranstaltungen zu ell

(als Tag des Abmarsches der 200 Mann wird der 15. August festgesetzt), an Bern und Lncern wegen ^

Durchzugs zu schreiben und mit Herrn von Roggcnbach sich wegen Avancierung der Gelder zu besprechen- 8^,

e. Der fürstliche Abgeordnete spricht seines Herrn Befremden darüber aus, daß der kaiserliche Botschaft"^

Lucern sich darüber beschwert habe, daß der Fürst eine Sauvcgardc in das Amt Schlicngcn geschickt, und ^

er die Bemerkung beigefügt habe, daß das aus Jrrthum müsse geschehen sein. Ferner beklagt er sich n^,^

neulich in eben demselben Amte ihm widerfahrenen „verdrießlichen Militärbcschwerdcn und der Neuwn ^
„widrigen Zumuthungen," indem der General Tillier aus Frciburg unter Androhung von Erecution nbw"

auf Abschickung der 30 Schanzer und Wagen nach Freiburg insistiert habe. Auf des fürstlichen Abgcorvw'^

Antrag soll Lucern wegen dieser Beschwerden im Namen der verbündeten Orte nachdrückliche Vorstcllunge

den kaiserlichen Botschafter gelangen lassen, — In diesem Sinne wird Herr von Roggcnbach „vcrabscho ^

8 2. «I. Die Gesandten des Standes Zug stellen „vertraut brüderlich" vor, daß, nachdem die Unruhen,

mehrere Jahre hindurch in ihrem Stande gewaltet, Dank den Bemühungen der katholischen Orte, gestillt sei«-'», ^

gn. Herren nichts mehr wünschen, als Friede und Eintracht „einzupflanzen und mit ihren vertrauten Brüv^^

den katholischen Orten, „einstimmig zu leben"; zugleich bitten sie die übrigen Gesandten, dahin zu wirken, ^
hei dem französischen Ambassador „alle widrigen Impressionen" getilgt und Zug wiederum des Vnndcö

1715 Genoß werden möge. In Folge dessen wird es für passend erachtet, im Namen der katholische
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d'csen Wunsch Zugs beim Ambassador auf das nachdrucksamste zu empfehlen. Zugleich wird auch ein von
Biburg an Lucern gesandtes Schreiben verlesen, in welchem jener Stand erklärt, daß er zu allem Hand geben
^erde, waS „zu Gutem l. Stands Zug erfunden werden möchte." § 3.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschastsangelegenhciten:

Landgrafschaft Thnrgau.

AN. KtX>. Stifte und Klöster. Art. 639. LocaleS.

394.

Konferenzen der evangelischen Städte und Orte während der gemeineidgenössischen Tagsatzung
im Juli 1736.

lMaatsarchi» Zürich!

Gesandte: Müh Ihausen und Biel sind nicht vertreten.
Der allgemeine Fast-, Bei-, Büß- und Danktag wird auf den 8. September angesetzt, 8 1. I». Steuern:

den beiden reformiertenGemeinden zu Gröncnbach und Herbishofcn 200 fl.; 2) dem Pfarrer und Schul¬
dster zu Christian-Erlang 130 fl.; 3) der reformierten deutschen Gemeinde zu Mariakirch 200 fl.; 4) der rcfor-
drtcn französischen Gemeinde zu Mariakirch 100 fl.; 5) dem reformiertenPfarrer zu Neu-Bärcnthal 200 fl.;
^ den reformierten Prediger» zu FricdrichSthal und Karlsruhe je 100 fl. sSchaffhauscn steuert an FricdrichS-
dl nichts, sein Betrcffniß 15 fl. übernehmen Zürich, Bern, Basels; 7) der reformierten Gemeinde Baircuth
^fl-; 8)'jeder der reformierten Gemeinden zu Speyer und Worms 100 fl.; 9) den Kirchen- und Schuldiencrn
i» der Churpfalz 300 Thlr.; 10) zur Unterhaltung drei ungarischer und fünf picmontcsischcr Studenten 836 fl.;
>t) dem reformierten Prediger zu Ncurcuth im Durlachischcn100 fl. Idas Betrcffniß der Orte Schaffhauscn
d Appenzell, wcl^ sich dessen weigern, übernehmen Zürich, Bern, Basel mit fl. 16. 30. >; 12) für daö Gym-
"asium zu Lissa und zur Restaurierung andrer Schulen in Groß-Polen wegen ihrcS jammervollen Zustandcs noch
d ein Jahr 200 fl.; 13) vom Begehren deS reformierten französischenPredigers zu Canstatt, Olivicr, abstrahiert
">an. 7 g ii ^bt Schaffhausen nichts, zu 8uud 11 Appenzell nichts. sSiehe S. 7.s 8 2 bis 14. — e. Dem
Möglich württcmbcrgischen ältesten RegicrungSsccrctarius Prcgizcr, welcher seine auf eigene Kosten gedruckte
"dorisch-genealogische Beschreibung des herzoglichen HauseS Württemberg" einigen Orten zugeschickt hat, sollen

jede.» Orte, welches dieselbe erhalten hat, als Honoranz 24 Ducatcn zugestellt werden. 8 15. ,1. Auf
d Begehren der waldcnsischcn Colonic zu Pinache und Serres im Württcmbcrgischenum einen Beitrag an
^ durch Erbauung einer Kirche und eines Pfarrhauses contrahicrtcnSchulden wird beschlossen, den Antrag
d 1l)0 Thlr. in IXörtischcr Repartition -'ü rularenlliim ot .eeommoackanckum zu nehmen. 8 16. v. Zürich
Zitiert wiederum von Glarus die Rückerstattung der Vcrpflcgungskostcn für die Galerienö, welche Zürich
dt sein„ übernommen hatte, und behält sich im Weigerungsfalle den Regreß auf die übrigen evangelischen
stände offen. Ein gleiches Begehren stellt auch St. Gallen an Appenzcll-Anßcrrhoden. Glarus und Appenzell
buchen aber Zürich und St. Galle», sie mit dieser Anforderung zu verschonen, da ihre gn. Herren und Obern
dch Anfangs bei der Ucbcrnahmc dieser armen Leute durch eine milde Beisteuer für ein und alle Mal sich
daden hätten 8 17- Berns Gesandtschaft bringt instructionsgcmäßden Uebclstand zur Sprache, welcher
^ den in einigen evangelischenOrten verschiedenen Grundsätzen in Matrimonial- und Consistorialsachen
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hervorgehen, und trägt darauf an, sich deßwcgen zu einem gemeinschaftlichen Systeme zu vergleichen. ^

übrigen Gesandten, obgleich mit keiner Instruction versehen, sprechen sich dennoch für die Zweckmäßigkeit einet

solchen Uebercinkunst aus; auf deren Ansuchen legt Bern einen Entwurf zu einer solchen vor, über welche»

für künftiges Jahr instruiert werden soll. 8 18. K. Die Gesandten Basels sind instruier!, in gemeiner Sel!"'"

die Anfrage zu stellen, was die löblichen Orte vorzukehren im Sinne hätten, wenn die Waldstädte und

Frickthal gefährdet würden, da sämmtlichc eidgenössische Orte die Sicherheit derselben alö ihre eigene

mehrmals erklärt hätten; sie bitten um der übrigen Gesandten Rath, wie wohl ein solcher Anzug w

aufgenommen würde. Es wird gerathcn, in dieser Materie nichts weiter zu movieren, sondern cS bei dem »"

Abschiede in Betreff der Securität Enthaltenen bewenden zu lassen. 8 19. I». Die Gesandten Basels lstbc»

hervor, mit wie geringer Titulatur die evangelischen Stände in dem Schreiben „belegt" worden seien- ^

welchem der Markgraf von Baircuth den Tod seines Vaters angezeigt habe. Der Canzlci wird aufgellt"

nachzusehen, ob die dermalen gebrauchte Titulatur der frühern conform sei, und zu berichten, damit man da»"

etwas Bestimmteres „abrathcn" könne. 8 29. i. Das Ansuchen des sanetgallischen Gesandten, man »»'^

dem in St. Gallen verburgerten Buchdrucker Laurenz Hochrütiner das früher gegebene, jetzt zu Ende gclst»^

Privilegium für das von ihm verlegte Gesangbuch, betitelt „Seelcn-Music" erneuern, wird ack rotore»^»»

genommen. 8 21.

»SS.

Jahrrechmmg der die Grafschaft Baden und die untern freien Aemter regierenden Stände-
Baden, 26. Juli bis 5. August 1735.

^Staatsarchiv Zürich.I

Gesandte: Zürich. Johannes Hofmeister; Heinrich Escher. Bern. Isaak Steiger; Ludwig

Wattcnwyl. Glaruö. Joseph Ulrich Tschudi; Hans Peter Zwicki.

Zürich und Glarus.

Glarus sollicitiert um Abführung des versprochenen Beitrags an die Zicgelbrücke. Zürich gicbt als

dieses bisher noch nicht erledigten Punctes seine Beschwerde wegen des Wcggeldes zu Bitten und wcgc»

bekannten PferdczollS zu Altdorf an. Glaruö erwidert; daß das Wcggeld zu Bitten blos eine TranslocaN

des früher zu Wesen bezogenen und der erwähnte Pferdezoll nicht eine Standes-, sondern eine Parin» ^
fache sei, und spricht die Hoffnung aus, daß man doch nunmehr diesen Punct außerhalb dcö Abschieds »»

ruhen lassen. 8 13.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenhciten:

Deutsche gemeine Vogteieu überhaupt.

Art. 26. Justizsachen. Art. 74. Acceß von evangelisch Glarns zu den Pfarrpsti»'

Landgrafschaft Thurgau.

Art. 215. Bürgerrecht. Art. 763. Loealcs.

Rhc inthal.

Art. 311. Kirchensachen. Art. 396. Locales. Art. 433. Locale».
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Grafschaft Sargans.

Art. 354. Lvcales.
Art. 366. Localis.

^'6 48. Zehntensachen.
" 53. Salzstichc».

Grafschaft Baden und untere freie Aemter.

Art. 72. Münzwesen. Art. 84. Fremde Kriegsdienste.

-lrt.
44. Amtsrechnung.

Grafschaft Baden.

Art. 214. Judicatur-u. Competcnzconflicte. Art. 337. Kirchensachcn.

„ 240. Iustizsache». — »" 113. Archiv.

" 209. Judikatur- u.Comvetenzconflicte.

Untere freie Aemter.

12, Beeidigung von Beamten. Art. 154. Justizsachen.
" 43. Amtsrechnung. , ^ ^

Schirmorte des Stifts St. Gallen.
Art. 26. Landshanptmann.

357. Stifte und Klöster.

Art. 169. Obrigkeitliche Lehen.

529

Jahrrkchmmg der die Vogteien Lauis und Mendris regierenden Stände.
LauiS, im August 1735.

Staatsarchiv Basels

Gesandte: Zürich. Johann Kaspar Waser, des Raths und Zunstmcister,Bern. Johann Stürlcr, des
Z^hs. Lucern. Joseph Lcodegar Valentin Meyer, des Raths. Uri. Joseph Florian Scolar, Landschrcibcr.

^vyz, Franz Betschart, Landammann. Untcrwalden. Anton Franz Bucher, Alt-Landammann von Ob-
und Pannerherrvon Ob- und Nidwaldcn. Zug. Joseph Lcontius Andcrmatt, Alt-Landschrcibcr.

^r»s. Jakob Franz Bachmann, dcS gemeinen Raths und Laiidöhauptmann.Basel. Niclaus Bischof, des
"lhs, Frciburg. NiclauS Joseph von Alt, Baron, des Raths. Solothurn. Franz Joseph Stephan

des Raths. Schaffhauscn. Tobias Senn, des Raths und Zunftmeister.

Man sehe im Abschnitte HerrschastSangclegcnhciten:

Vier enn etbirgi sche Vogteien überhaupt.

Art. 93. Judikatur- und Cvmpelcnzconflictc. Art. 150. Kriegssachen.

z. Lauis.
20k. Beamte. Art. 317. Postwesen. Art. 329. Zollsacheu.

" Polizeiliche«. „ 325. Straßenwesen. , 349. Stifte und Klöster.>91.
Mendris.

Art. 394. Schulden der Landschaft. Art. 404. Marchcnsachcn.

67
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Jahrrechnuug der die Vogteien Luggarns und Mainthal regierenden Stande.
Luggarus, im August 1735.

IStaatSlirchiv BascI.I

Gesandte! Ebendieselben, welche zu Lauis.

Art, 62. Marchcnsacheu.

Ar!. 499. Straßcusacheu.

Mou sehe im Abschnitte HcrrschchlS.mgclcgcuheiten:

Vier e un clb irgische Bogteie» überhaupt.

Art. 119. Slraßensachen. Art. 163. Kricgösache».

Luggar u«.

Art. 539. Zollsachcn.

Mainthal.
Art. 694. Polizeiliches.

Art. 589. Localis.

ist', ' /6l!'iW !U SINN? ll

Jahrrechnung der die Vogteien Bellenz, Loltenz und Riviera regierenden Stände.
Bellen;, im August und September 1735.

Der Abschied konnte in den betreffenden Archiven nicht aufgesunden werden.

'NM'.'

dlts.lffsh

Conferenz von Uri, Schwyz nnd Nidwalden.
An der Treib, 6. September 1735.

I Landesarchi» Dcliwyz.I

Jost
Gesandte: Uri. Joseph Anton Püntiner von Braunbcrg, Landammann und Landöhauptinann,^

Anton Schund, Alt-Landa»ima»» »nd Landöfändrich; Franz Martin Schund, Landsscckelmcister. Sä?
DominicuS Betschart, Landammann; Joseph Anton Schmieriger, Alt-Statthalter.Nidwalden. Franz
Kaiser, Ritter, Landammann und Landshauptmann; Johann Jakob Ackermann,Ritter, Alt-Landamman»
Landshauptmann ob- und nid dem Wald.

t». Damit bei der von Mailand verordneten Fruchtspcrre den ennetbirgischen Angehörigen möchte

werden, wird für nöthig erachtet, den König von Sardinien Namens der drei Orte zu ersuchen, ^ ^ z.
Commerciumzu eröffnen, und den Borort Zürich anzugchen,eine gleiche Vorstellung abgehen zu lasse»-
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